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ERSTER TEIL 

Beschlußlage und bisheriges Verfahren 

A. Beschlußlage 

Der 1. Untersuchungsausschuß des 12. Deutschen 
Bundestages hat in seiner 104. Sitzung am 9. Dezem-
ber 1992 folgenden Beschluß gefaßt: 

„Der Untersuchungsausschuß wird einen 3. Teilbe-
richt vorlegen, in dem die Praktiken des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung bei der Beschaffung 
und Verwertung von Kunstgegenständen und Anti

-quitäten zur Erwirtschaftung von freikonvertierba-
ren Devisen dargestellt werden. 

Der Bericht soll auch eine Schilderung der Li-
quidation der Kunst und Antiquitäten GmbH 
enthalten, die im Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung den Kunst- und Antiquitätenhandel be-
trieb. " 

Mit den Vorarbeiten für diesen Bericht ist das Sekre-
tariat in der 64. Sitzung am 20. Mai 1992 beauftragt 
worden. 

B. Bisheriges Verfahren 

I. Vorbemerkung 

Der Ausschuß unterrichtet mit dem vorliegenden 
Bericht das Plenum des Deutschen Bundestages über 
die bisherigen Ergebnisse seiner Untersuchung zu 
dem Themenkomplex „Kunst und Antiquitäten" . Die-
ser Untersuchungsbereich ist 1992 intensiv, insbeson-
dere durch eine Reihe von Zeugenvernehmungen, 
behandelt worden und mit der dritten Vernehmung 
von Dr. Schalck-Golodkowski am 23. September 1992 
zu einem vorläufigen Abschluß gelangt. 

Mit dem Bericht soll gleichzei tig die Öffentlichkeit 
über Stand und Verlauf des bisherigen Verfahrens 
unterrichtet werden. 

Da dieser 3. Teilbericht in nur geringem zeitlichen 
Abstand nach dem 1. und 2. Teilbericht (Drucksachen 
12/3462 sowie 12/3920) vorgelegt wird, wird hinsicht-
lich der Darstellung des bisherigen Untersuchungs-
verfahrens weitgehend auf den Inhalt dieser Berichte 
verwiesen. 

II. Einsetzung des Ausschusses und 
Untersuchungsauftrag 

1. Einsetzung des Ausschusses 

Der 12. Deutsche Bundestag hat in seiner 28. Sitzung 
am 6. Juni 1991 auf Antrag der Fraktion der SPD vom 
4. Juni 1991 (Drucksache 12/654) unter Einbeziehung 
der von den Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. am 
4. Juni 1991 (Drucksache 12/662) beantragten Ände-
rung und Ergänzungen gemäß Artikel 44 des Grund-

gesetzes den aus 11 Mitgliedern (6 CDU/CSU, 4 SPD, 
1 F.D.P.) bestehenden 1. Untersuchungsausschuß ein-
gesetzt. Die Gruppen wirken mit je einem Mitglied 
(eines der Gruppe der PDS/Linke Liste, eines der 
Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) entsprechend 
den Beschlüssen des Bundestages und den Vereinba-
rungen im Ältestenrat mit (Plenarprotokoll 28. Sit-
zung, S. 2162 bis 2163). 

Einen Einsetzungsantrag der Gruppe BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN vom 29. Mai 1991 (Drucksache 12/629) 
hat der Deutsche Bundestag abgelehnt. Ebenso ist ein 
Änderungsantrag der Gruppe der PDS/Linke Liste 
vom 6. Juni 1991 (Drucksache 12/686) zum Antrag der 
Fraktion der SPD vom Deutschen Bundestag abge-
lehnt worden. 

2. Untersuchungsauftrag 

Der Untersuchungsauftrag lautet gemäß Drucksache 
12/654: 

I. 

Der Ausschuß soll untersuchen, welche Rolle der 
Arbeitsbereich „Kommerzielle Koordinierung" und 
sein Leiter Dr. Schalck-Golodkowski im System von 
SED-Führung, Staatsleitung und Volkswirtschaft der 
früheren DDR spielten und wem die wirtschaft lichen 
Ergebnisse der Tätigkeit dieses Arbeitsbereichs 
zugute kamen und gegebenenfalls heute noch zugute 
kommen. 
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II. 

Dabei sind insbesondere folgende Fragen zu klären: 

A. Für die Zeit bis 3. Oktober 1990 

1. Wann und mit welcher Aufgabenstellung wurde 
der Arbeitsbereich eingerichtet, wo war er organi-
satorisch und weisungsmäßig angebunden, und 
wer war dort tätig? 

2. Welcher Firmen, Institutionen oder sonstiger Ta rn
-organisationen bediente sich der Arbeitsbereich im 

In- und Ausland? 

3. Ober welche Wege und mit welchem Volumen 
erfolgten die Finanzbewegungen dieses Be-
reichs? 

4. Für welche Zwecke und auf wessen Anweisung 
wurden die Finanzmittel verwendet? 

5. Welche Maßnahmen haben die Regierungen 
Krenz, Modrow und de Maizière ergriffen, um den 
Zugriff staatlicher Behörden auf die Vermögens-
werte des Bereichs „Kommerzielle Koordinierung" 
zu sichern? 

6. Welche Maßnahmen haben die Treuhandanstalt, 
die Bundesregierung und staatliche Stellen des 
Bundes unternommen, um im Zuge der Währungs-
union ab 1. Juli 1990 die vorhandenen Finanzmittel 
des Bereichs „Kommerzielle Koordinierung" zu 
sichern und kriminelle Aktivitäten zu verhin-
dem? 

7. Welche Mittel sind aus dem Bereich „Kommer-
zielle Koordinierung" an  die ehemaligen Blockpar-
teien geflossen? 

B. Für die Zeit nach dem 3. Oktober 1990 

1. Was haben Treuhandanstalt, die Bundesregierung 
und staatliche Stellen unternommen, um die Ver-
mögenswerte des Bereichs „Kommerzielle Koordi-
nierung" sicherzustellen? 

2. Was ist mit den Vermögenswerten des Bereichs 
„Kommerzielle Koordinierung" und den von ihnen 
abhängigen Firmen und Institutionen inzwischen 
geschehen? 

3. Welche Firmen und sonstige Institutionen sind in 
welcher Rechtsform, mit welchen Eigentums- und 
Besitzverhältnissen und mit welchen Personen 
weiter tätig gewesen bzw. noch tätig? 

4. Welchen Einfluß hat Dr. Schalck-Golodkowski auf 
die Abwicklung oder Fortführung des Bereichs 
„Kommerzielle Koordinierung" oder einzelner sei-
ner Firmen und Institutionen genommen? 

5. Welche Erkenntnisse haben die Bundesregierung 
und staatliche Stellen des Bundes oder die unab-
hängige Regierungskommission Parteivermögen 
über den Verbleib von Finanzmitteln des Bereichs 
„Kommerzielle Koordinierung" bei Nachfolge-
organisationen der ehemaligen Blockparteien? 

III. 

1. Hat es Zusagen der Bundesregierung, des Bundes-
nachrichtendienstes oder anderer staatlicher Stel-
len des Bundes gegenüber Dr. Schalck-Golod-
kowski bezüglich einer möglichen Straffreiheit in 
der Bundesrepublik Deutschland oder anderer 
Vergünstigungen gegeben? 

2. Welche Mitglieder der Bundesregierung und staat-
licher Stellen des Bundes haben seit 1983 Kontakte 
mit Dr. Schalck-Golodkowski gehabt, und wel-
chem Zweck dienten diese Kontakte? 

3. Welche Kenntnisse hatten die Bundesregierung 
oder andere staatliche Stellen des Bundes über die 
Aktivitäten des Bereichs „Kommerzielle Koordi-
nierung" im Bereich des internationalen Waffen-
handels?" 

Der ergänzende Untersuchungsauftrag gemäß 
Antrag der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. auf Drucksache 12/662 lautet: 

„... Der Untersuchungsausschuß soll auch klären 

1. Funktionsweise und Tätigkeit des Arbeitsbereichs 
Kommerzielle Koordinierung, auch in Verbindung 
mit anderen Einrichtungen der DDR und der SED/ 
PDS, insbesondere mit dem Mi nisterium für Staats-
sicherheit und der SED/PDS sowie der sogenann-
ten Massenorganisationen, 

2. ob und ggf. wie die unter 1. erwähnte Funktions-
weise und Tätigkeit des Arbeitsbereichs Kommer-
zielle Koordinierung bzw. die der einzelnen Unter-
nehmen aus diesem Arbeitsbereich nach dem 
3. Oktober 1990 fortgesetzt wurden und werden, 

3. wo sich die Vermögenswerte einschließlich der im 
Ausland sowie deren Surrogate befanden und 
befinden und wofür sie verwendet wurden, 

4. inwieweit die genannten Vermögenswerte der 
Treuhandanstalt tatsächlich unterstellt wurden 
oder von dieser tatsächlich verwaltet wurden oder 
werden und ob die im Juni 1990 gegründete Effect 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH alle frü-
her zum Arbeitsbereich Kommerzielle Koordinie-
rung gehörenden Vermögenswerte umfaßt, 

5. ob und ggf. welche Kontakte es vor 1983 zwischen 
Bundesregierung und anderen staatlichen Stellen 
des Bundes einerseits und Arbeitsbereich Kommer-
zielle Koordinierung andererseits oder wegen des 
Arbeitsbereichs Kommerzielle Koordinierung mit 
anderen Stellen der DDR oder der SED gab, 

und zwar auch mit dem Ziel festzustellen, ob die 
Vermögenswerte entsprechend gesetzlicher Rege-
lung verwaltet werden und ob es Gesetzeslücken 
gibt." 
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Zum Verfahren hat der Deutsche Bundestag 
bestimmt (Drucksache 12/654): 

„... Dem Verfahren des Untersuchungsausschusses 
werden die Regeln zugrunde gelegt, die von den 
Mitgliedern der Interparlamentarischen Arbeitsge-
meinschaft im Entwurf eines Gesetzes über Einset-
zung und Verfahren von Untersuchungsausschüssen 
formuliert wurden, soweit sie geltendem Recht nicht 
widersprechen. 

Dabei handelt es sich um den Entwurf eines Gesetzes 
vom 14. Mai 1969 der Interparlamentarischen Arbeits-
gemeinschaft über Einsetzung und Verfahren von 
Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundesta-
ges (Drucksache V/4209). 

Die Regelungsvorschläge dieses Gesetzesentwurfs 
werden gemeinhin auch als IPA-Regeln bezeichnet. 

III. Konstituierung und Mitglieder des 
Ausschusses 

Der 1. Untersuchungsausschuß ist am 7. Juni 1991 
durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages, 
Professor Dr. Rita Süssmuth, konstituiert worden. 

Gegenwärtig (Stand: 3. März 1993) gehören dem 
Ausschuß folgende ordentliche bzw. stellvertretende 
Mitglieder an: 

Ordentliche Mitglieder: Stellvertretende 
Mitglieder: 

CDU/CSU-Fraktion 	CDU/CSU-Fraktion 
Friedrich Vogel 	Hans-Dirk Bierling 
(Ennepetal) 
Joachim Hörster 	Peter Harry Carstensen 

(Nordstrand) 
Hartmut Büttner 	Horst Eylmann 
(Schönebeck) 
Dr. Wolfgang Götzer 	Reiner Eberhard 

Krziskewitz 
Joachim Gres 	Christian Schmidt (Fürth) 
Heinz-Jürgen Kronberg Stefan Schwarz 

SPD-Fraktion 	SPD-Fraktion 
Dr. Andreas von Bülow Friedhelm Julius Beucher 
Hans-Joachim Hacker 	Dr. Christine Lucyga 
Dorle Marx 	Volker Neumann 

(Bramsche) 
Dr. Axel Wernitz 	Dr. Peter Struck 

F.D.P.-Fraktion 	F.D.P.-Fraktion 
Arno Schmidt (Dresden) Jörg van Essen 

PDS/LL 	 PDS/LL 
Andrea Lederer 	— 

B ÜNDNI S 90/DIE 	BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 	 GRÜNEN 
Ingrid Köppe 	Dr. Wolfgang Ullmann 

In der 76. Ausschußsitzung am 26. Juni 1992 ist der 
Abgeordnete Friedrich Vogel (Ennepetal) (CDU/ 
CSU) zum Vorsitzenden bestimmt worden, nachdem 
der Abgeordnete Horst Eylmann (CDU/CSU) dieses 
Amt niedergelegt hatte. 

Berichterstatter sind: 

CDU/CSU 
Abgeordneter Joachim Hörster 

SPD 
Abgeordneter Dr. Andreas von Bülow 

F.D.P. 
Abgeordneter Arno Schmidt (Dresden) 

PDS/LL 
Abgeordnete Andrea Lederer 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Abgeordnete Ingrid Köppe 

Iv. Zeit- und Arbeitsaufwand 

Der Ausschuß ist bisher 120 mal zusammengetreten. 
Er hat in der Zeit vom 19. Juni 1991 bis zum 3. März 
1993 insgesamt 159 Zeugen vernommen sowie acht 
Sachverständige bzw. Anhörpersonen gehört. 

Zusätzlich hat der Ausschuß bei besonderen Anläs-
sen, z. B. im Zusammenhang mit der Entscheidung 
über die Anerkennung von Auskunftsverweigerungs-
rechten, kurze Beratungssitzungen durchgeführt, die 
in der Aufzählung nicht berücksichtigt wurden. 

C. Feststellungsbeschluß 

In der 119. Sitzung am 3. März 1993 hat der Ausschuß 
mit der Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen folgenden Beschluß gefaßt: 

„Der Teilbericht der Berichterstatter 
Joachim Hörster (CDU/CSU) und 
Arno Schmidt (Dresden) (F.D.P.) 

vom 3. März 1993 wird als 3. Teilbericht des 1. Unter-
suchungsausschusses festgestellt. 

Der Teilbericht wird dem Deutschen Bundestag mit 
der Beschlußempfehlung vorgelegt, ihn zur Kenntnis 
zu nehmen. " 

Die SPD-Fraktion sowie die Gruppen PDS/LL und 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN haben angekündigt, ab-
weichende Berichte vorzulegen. 
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ZWEITER TEIL 

Feststellungen des Untersuchungsausschusses 

A. Der Kunsthandel in der DDR vor Gründung der Kunst und Antiquitäten GmbH 

Der Kunsthandel in der DDR bestand vor der Grün-
dung der Kunst und Antiquitäten GmbH im Jahre 
1973 im wesentlichen aus den drei Elementen, näm-
lich dem privaten Kunsthandel, dem staatlich organi-
sierten Kunsthandel und schließlich auch noch dem 
genossenschaftlichen Kunsthandel. 

I. Der private Kunsthandel 

1. Allgemein 

Bis in die Mitte der 60er Jahre wurde in der DDR der 
Kunsthandel von Privathändlern betrieben. Diese 
wickelten ihre Geschäfte über den Staatlichen Kunst-
handel und den Außenhandelsbetrieb Buch-Export 
ab. In den 70er Jahren verstärkte sich die Tendenz, 
den Kunsthandel zu verstaatlichen, wodurch der pri-
vate Kunsthandel weitgehend zurückgedrängt 
wurde. 

2. Antikhandel Kath, Pirna 

Eine wesentliche Rolle im p rivaten Kunsthandel der 
DDR spielte das Unternehmen Antikhandel Kath, 
Pirna. Das von Siegf ried Kath am 12. Dezember 1969 
in Pirna, Langestr. 14, eröffnete Einzelhandelsge-
schäft entwickelte sich zu Beginn der 70er Jahre zu 
einem äußerst umsatzstarken Unternehmen auf dem 
Gebiet des Kunst- und Antiquitätenhandels in der 
DDR. 

Siegfried Kath kam im Dezember 1961 aus Nieder-
sachsen in die DDR, um dort einen Besuch zu machen. 
Da er jedoch keine Papiere bei sich hatte, durfte er 
nicht wieder ausreisen. In der DDR war er zunächst im 
metallverarbeitenden Gewerbe und schließlich als 
Kellner tätig. In diesen Jahren ging er dem An- und 
Verkauf von Antiquitäten nach, einer „zufällig ent-
deckten Leidenschaft", wie seine Ehefrau Annelies 
als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuß berichtet 
hat. 

Während seiner Tätigkeit als Oberkellner im meck-
lenburgischen Feldberg fuhr Kath in seiner freien Zeit 
regelmäßig über Land und „klapperte" Schlösser und 
Katen ab. In einem kleinen Ort nahe Feldberg mietete 
er zunächst einige Räume in einem LPG-Gut, dann 
das ganze Gut, um die Antiquitäten lagern zu kön-
nen. 

Da für eine berufliche Tätigkeit als Antiquitätenhänd -
ler der Nachweis einer Qualifikation erforderlich war, 

es aber den Ausbildungsberuf eines Antiquitäten-
händlers in der DDR nicht gab, setzten sich Kath und 
seine Ehefrau Annelies mit Joachim und Ingeborg 
Menzhausen von den Staatlichen Museen in Dresden 
in Verbindung. Von diesen erhofften sie sich Hilfe, 
weil Siegfried Kath im Zusammenhang mit einer 
Warenbeschaffung einmal eine wertvolle Kändler-
gruppe, eine Meißener Porzellanfigurengruppe des 
Rokoko-Meisters Johann Joachim Kändler, entdeckt 
und sie den Staatlichen Museen, dem Zwinger in 
Dresden, zur Verfügung gestellt hatte. Die Kändler-
gruppe war auf einer internationalen Verlustliste 
abgebildet gewesen. 

Nach einer umfassenden Prüfung erhielt Kath einen 
Qualifikationsnachweis. Aufgrund dieser Urkunde 
erteilte der zuständige Leiter der Abteilung Handel 
und Versorgung des Rates der Stadt Pirna die Gewer-
beerlaubnis. Dies ergibt sich aus einem Sachstands-
bericht vom 5. Oktober 1973 (Dokument 5) der Kreis-
dienststelle Pirna des Ministe riums für Staatssicher-
heit zu einer „Operativen Personenkontrolle (OPK) 
Kath". Danach legte Kath auch eine Empfehlung des 
Ministeriums für Außenwirtschaft, 1080 Berlin, Unter 
den Linden 44/60, INTRAC-Handelsgesellschaft 
mbH, 110 Berlin, Pestalozzistr. 5/8, vor. Auf Seite 3 des 
Berichtes heißt es: 

„Insbesondere dem direkten Einfluß des MfA war es 
zu verdanken, daß K. vom Rat der Stadt Pirna die 
Gewerbeerlaubnis erhielt, die auf den ausschließli-
chen Handel mit Antiquitäten erweitert wurde. 
Bereits vorher hatte sich K. ein Netz von in ähnlicher 
Richtung Tätigen in den Südbezirken der DDR 
geschaffen, die mit Übernahme des Geschäftes als 
Aufkäufer voll für ihn wirksam wurden." 

Der Warenbestand, mit dem das Geschäft eröffnet 
wurde, stammte aus Ankäufen von Privatpersonen. 

Da das Geschäft eine sehr positive Entwicklung nahm, 
wurde auch die Konkurrenz auf Kath aufmerksam. So 
suchte Generaldirektor Lalouzek vom Staatlichen 
Kunsthandel der DDR Kath auf und erklärte ihm, daß 
sich im Westen mit jeder Art von „altem Kram" gutes 
Geld machen lasse. Er bot ihm an — falls er für den 
Export Ware besorgen könne —, den Verkaufserlös 
abzüglich einer 10 %igen Bearbeitungsgebühr in 
Mark gutzuschreiben. Kath nahm dieses Angebot an, 
sein Konto wuchs jedoch nur langsam, denn die 
Staatshändler zahlten ihre Lieferanten grundsätzlich 
erst dann aus, wenn die westlichen Empfänger ihrer-
seits ihre Rechnungen beglichen hatten. Darüber 
vergingen oft Monate. 
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Kath mißfiel dieses Verfahren mit der Zeit außeror-
dentlich, und er beschwerte sich bei Lalouzek, konnte 
aber nur durchsetzen, daß dieser die Unkostenpau-
schale von 10 % auf 7 % senkte. 

Anfang 1972 kam Lothar Österreich in das Geschäft 
Kaths, wies sich als Konsul aus und erwarb ein paar 
Meißener Gegenstände. Bei den Gesprächen ließ er 
einfließen, daß er sehr gute Kontakte zum Außenwirt-
schaftsministerium der DDR pflege, aus denen man 
doch etwas machen könne. Kath vereinbarte darauf-
hin kurzfristig einen Termin in Ostberlin beim Mini-
sterium für Außenwirtschaft der DDR. Das Ministe-
rium für Außenwirtschaft stellte aufgrund der damali-
gen Absprachen Kath Gelder zum Zweck der Beschaf-
fung von Antiquitäten zur Verfügung. Die Abnehmer 
der Waren wurden anfangs von Lothar Österreich, 
dann über das Ministerium für Außenwirtschaft 
besorgt. Später wurden die Geschäftsbeziehungen, 
denen das Interesse des Ministeriums für Außenwirt-
schaft der DDR am Ankauf von antiken Möbeln und 
Standuhren aus dem Besitz der Bevölkerung in der 
DDR zugrunde lag, auf eine vertragliche Ebene geho-
ben. Zu diesem Zweck wurde — s treng getrennt von 
den anderen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens 
von Siegfried Kath — eine eigenständige Exportabtei-
lung gegründet, die, wie es in einer Anklageschrift der 
Staatsanwaltschaft des Bezirks Dresden im Zuge von 
späteren strafrechtlichen Ermittlungen gegen Sieg-
fried Kath heißt, p rivaten Charakter besaß. Siegfried 
Kath war Leiter dieser Exportabteilung in der Zeit von 
Januar 1973 bis 31. März 1974. Grundlage der 
Ankauftätigkeit dieser Exportabteilung für das Mini-
sterium für Außenwirtschaft der DDR war eine Ver-
einbarung vom 13. Februar 1973. 

Das Unternehmen von Siegf ried Kath exportierte von 
1971 bis 1973 für einen Betrag von etwa 30 Mio. Mark 
jährlich. Siegfried Kath war mit 1 % am Umsatz 
beteiligt. Dies hat Kath als Zeuge vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt. Nach seiner Aussage mußte 
er die Erträge nicht versteuern, dies sei auch schrift-
lich fixiert worden. Zusammen mit dem Einkommen 
seiner Frau als Angestellte in seinem Ladengeschäft 
ergab sich für beide ein Monatseinkommen von etwa 
55 000,— bis 60 000,— Mark. 

IL Der staatlich organisierte Kunsthandel 

Der staatlich organisierte Kunsthandel lag in den 
Händen des im Jahre 1955 gegründeten „Volkseige-
nen Handels (VEH) Antiquitäten" . Er hatte neben der 
Verbreitung zeitgenössischer, in der DDR entstande-
ner Kunst die Aufgabe, Kunstgegenstände in die 
Bundesrepublik Deutschland und das westliche Aus-
land zu liefern. In den 50er Jahren waren die Bedin-
gungen für den Erwerb von Kunstgegenständen und 
Antiquitäten für Käufer aus der Bundesrepublik 
Deutschland und dem westlichen Ausland besonders 
günstig. Der staatlich organisierte Kunsthandel 
begann ab 1958 insbesondere dänische, niederländi-
sche und bundesdeutsche Kunden zu bedienen. Den 

Kunden wurden großzügige Rabatte gewährt. Später 
wurde der Kauf von Antiquitäten in den Geschäften 
des staatlich organisierten Kunsthandels im Unter-
schied zu allen anderen Einrichtungen des Antiquitä-
tenhandels dadurch erschwert, daß beim Kauf der 
Personalausweis vorzuweisen war und der Käufer zu 
bestätigen hatte, daß er die Gegenstände nicht aus-
führt. 

1975 wurde vom Minister für Kultur der DDR das 
Statut für den „Staatlichen Kunsthandel der DDR" 
erlassen (Verfügungen und Mitteilungen des Ministe-
riums für Kultur 1975, Nr. 2, S. 19 ff.) (Dokument 9). 
Beim Staatlichen Kunsthandel der DDR im Sinne 
dieses Statuts handelt es sich um die Bezeichnung für 
den Volkseigenen Handelsbetrieb „VEH Bildende 
Kunst und Antiquitäten"; dieser arbeitete auf der 
Grundlage der allgemein geltenden Verordnung vom 
28. März 1973 über die „Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
Verwaltung Volkseigener Betriebe (VVB)" (DDR-
GBl., Teil I, Nr. 15, S. 129 ff.). 

Der Staatliche Kunsthandel der DDR war als Binnen-
handelseinrichtung zuständig für den Verkauf zeitge-
nössischer bildender Kunst und angewandter Kunst 
sowie für den Handel mit Numismatik und Philatelie. 
Das Unternehmen verfügte über 40 Galerien der 
zeitgenössischen Kunst, 15 Antiquitätengalerien, 
zahlreiche Verkaufsstellen für Numismatik und Phila-
telie und Werkstätten für die kunsthandwerkliche 
Produktion und Reproduktion. 

Der Staatliche Kunsthandel verkaufte an die Bevölke-
rung in der DDR, belieferte die Museen der DDR und 
andere staatliche Kultureinrichtungen. Der Staatliche 
Kunsthandel errichtete Ladengeschäfte in zahlrei-
chen Städten und verstärkte den Aufkauf von Kunst-
gegenständen und Antiquitäten, vor allem zum Ver-
kauf durch die dafür zuständigen Einrichtungen in die 
Bundesrepublik Deutschland und ins westliche Aus-
land. Diese Entwicklung hatte massive Preissteige-
rungen auf dem Antiquitätenmarkt der DDR zur 
Folge. 

Unter der Regie des Staatlichen Kunsthandels wurden 
darüber hinaus Auktionen durchgeführt. Die dabei 
erzielten Handelsspannen lagen nach allgemein 
zugänglichen Veröffentlichungen in der DDR im 
Durchschnitt im Bereich Antiquitäten bei 40 %, im 
Bereich der bildenden Kunst bei 30 %, im Bereich der 
angewandten Kunst bei 35 % und im Bereich der 
Numismatik und Philatelie bei 40 %. 

III. Der genossenschaftliche Kunsthandel 

Der genossenschaftliche Kunsthandel hatte keine 
besondere Bedeutung. Über ihn wurde lediglich der 
Verkauf von Kunst durch die sog. Verkaufsgenossen-
schaft des Verbandes Bildender Künstler der DDR 
abgewickelt. 
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B. Der Kunsthandel in der DDR nach Gründung der Kunst und 
Antiquitäten GmbH 

I. Gründung der Kunst und Antiquitäten GmbH 

1. Aktion „Licht" 

Vorläufer der Verwertung von Kunst und Antiquitäten 
im westlichen Ausland auf staatlicher Grundlage 
könnte es bereits vor der Gründung des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung gegeben haben. So kam 
es im Jahr 1962 unter Beteiligung von Mitarbeitern 
des Ministeriums für Staatssicherheit zu einer 
Beschlagnahme von regionalhistorisch bedeutendem 
Museums- und Archivgut in Magdeburg, Gadebusch 
und Altenburg. 

Grundlage für das Vorgehen soll ein Befehl des 
Ministers für Staatssicherheit E rich Mielke gewesen 
sein, der unter Aktion „Licht" bekannt wurde, aber in 
den Akten des Ministe riums für Staatssicherheit bis-
her nicht nachgewiesen werden konnte. 

Ermittlungen waren erst nach der „Wende" möglich 
geworden und wurden vor Ort von Privatpersonen 
und den von der Beschlagnahme betroffenen Institu-
tionen eingeleitet. Dr. Schalck-Golodkowski hat vor 
dem Untersuchungsausschuß jede Kenntnis und 
Beteiligung abgestritten. Der Untersuchungsaus-
schuß hat bisher von weiteren eigenen Ermittlungen 
abgesehen. 

2. Ministerratsverfügung Nr. 4/73 

Anlaß für die Gründung der Kunst und Antiquitäten 
GmbH war die Ministerratsverfügung Nr. 4/73 vom 
18. Januar 1973 (Dokument 2). 

Nach dieser Verfügung sollten dem Bereich Kommer-
zielle Koordinierung für das Jahr 1973 „aus dem 
staatlichen Fundus (...) Antiquitäten und Museums-
bestände für den Export" in Höhe von 55 Mio. sog. 
Verrechnungsmark zur Verfügung gestellt werden. 
Zweckgebunden sollten davon bis zu 5 Mio. für den 
Neuankauf von Antiquitäten und Kunstgegenständen 
für die Museen und Archive eingesetzt werden kön-
nen. Der damalige Minister für Kultur, Dr. Hans-
Joachim Hoffmann, wurde daraufhin — laut eigener 
Aussage — von Ministerpräsident Horst Sindermann 
beauftragt, für eine Analyse und Klassifizierung aller 
einigermaßen verkaufbaren Kunstschätze der DDR

-

Museen zu sorgen, damit sobald als möglich ein 
Verkauf erfolgen konnte. 

Über die Gründe, die zur Ministerratsverfügung 
Nr. 4/73 vom 18. Januar 1973 und damit zur Gründung 
der Kunst und Antiquitäten GmbH führten, liegen 
dem Untersuchungsausschuß bislang keine Doku-
mente vor. Der Ausschuß kann sich insoweit nur auf 
Zeugenaussagen stützen. 

Dr. Schalck-Golodkowski hat als Zeuge ausgeführt, 
daß es zu Beginn des Jahres 1973 eine erste kompli-
zierte Lage in der Zahlungsbilanz gegeben habe. Im 
Politbüro habe Prof. Kurt Hager, für den Bereich 
Kunst, Gesundheitseinrichtungen und Wissenschaft 
zuständig, vorgeschlagen, nicht verwertbare Be-
stände in den ihm unterstellten Einrichtungen zur 
Verbesserung der Zahlungsbilanz einzusetzen. Dabei 
sei aber von Anfang an davon ausgegangen worden, 
daß keine Güter des sog. nationalen Kulturerbes für 
den Export  herangezogen werden sollten. Um den 
Export abzuwickeln, sei die Kunst und Antiquitäten 
GmbH gegründet worden. 

Vor dem Untersuchungsausschuß hat Dr. Schalck

-

Golodkowski auf Befragen eingeräumt, daß die Mini-
sterratsverfügung Nr. 4/73 vermutlich in seinem 
Zuständigkeitsbereich ausgearbeitet wurde. Nach 
seinen Darlegungen hatte nach Erlaß der Verfügung 
das Ministerium für Kultur Joachim Mückenberger, 
Generaldirektor der Schlösser und Gärten Potsdam, 
mit der Bereitstellung der Kunstgegenstände beauf-
tragt. Zur Durchführung der Verfügung wurde zwi-
schen dem Minister für Kultur und dem Minister für 
Außenwirtschaft eine Arbeitsvereinbarung ge troffen; 
in ihr wurden die Aufgaben präzisiert und der 
Gesamtumfang der vorgesehenen Exporte mit ca. 
60 Mio. sog. Verrechnungsmark festgelegt. Mit der 
Durchführung der in der Vereinbarung festgelegten 
Aufgaben wurden für den Bereich des Ministeriums 
für Kultur der Stellvertreter des Ministers, Dr. Maas, 
und für das Ministerium für Außenwirtschaft Dr. 
Schalck-Golodkowski beauftragt. Dr. Schalck-Golod-
kowski hat vor dem Untersuchungsausschuß behaup-
tet, daß die Kunst und Antiquitäten GmbH trotz der 
Aussonderung von Antiquitäten im Rahmen dieser 
Aufgabenstellung keine Expo rte durchgeführt habe. 
Von Anfang an sei davon ausgegangen worden, keine 
Gegenstände des sog. nationalen Kulturgutes, die in 
Museen ständiges Ausstellungsgut gewesen seien, für 
den Export heranzuziehen. Es seien Kunstwerke ins 
Auge gefaßt worden, die in ungeeigneten Räumen 
aufbewahrt worden seien. Nach Experteneinschät-
zung hätte davon ausgegangen werden müssen, daß 
ein großer Teil der Kunstwerke ohne baldige Restau-
rierung bedeutend an Wert verloren hätte. 

Auf Befragen hat Dr. Schalck-Golodkowski die For-
mulierung der Ministerratsverfügung, wonach zur 
Sicherung des sog. nationalen Kulturerbes alle Expo-
nate mit einem Wert von über 200 000,— sog. Valuta-
mark und Objekte mit besonderer kulturhistorischer 
Bedeutung listenmäßig zu erfassen und einzeln durch 
den ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Mini-
sterrates für den Export freizugeben seien, dahin 
gehend erläutert, daß es für die Beteiligten völlig 
unvorstellbar gewesen sei, daß letztlich alle genann-
ten Werke zur Disposition gestanden hätten. 
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Die Ministerratsverfügung Nr. 4/73 stieß auf erhebli-
chen Widerstand. DDR-intern wurden „subalterne 
Leute" für die Entstehung der Verfügung verantwort-
lich gemacht; Vorwürfe, diese hätten ihre Grenzen 
überschritten, wurden erhoben. Um den Ministerrat 
von der Unmöglichkeit des Vorhabens zu überzeu-
gen, wurden von mehreren Museumsdirektoren mög-
liche Varianten erarbeitet, wie die Forderung zu 
erfüllen sei. Sie versuchten darzulegen, daß im Prinzip 
die festgelegte Summe nur durch den Einsatz höchst 
wertvollen Kulturguts der sog. Kategorie I aufge-
bracht werden könne. 

Von dem Vorhaben ebenfalls entsetzt, bot die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz an, den Kauf von Kulturgü-
tern  aus der DDR vorzunehmen. Damit sollte deren 
Verschwinden im internationalen Handel vermieden 
werden. 

Dr. Schalck-Golodkowski selbst war jedoch stark an 
der Durchführung der Verfügung interessiert. Er 
erschien am 14. Februar 1973 persönlich bei den 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Begleitet 
wurde er vom Leiter der Bezirksverwaltung Dresden 
des MfS, Markert. Dr. Schalck-Golodkowski ver-
suchte, Prof. Dr. Manfred Bachmann, Generaldirektor 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, mora-
lisch unter Druck zu setzen, indem er an dessen 
Verantwortung für die DDR und die Lage der Indust rie 
appellierte. 

Es war schließlich — wie Dr. Schalck-Golodkowski 
vor dem Untersuchungsausschuß erklärt hat -- nicht 
der Protest der Museumsdirektoren, sondern ein 
Beschluß der Bundesregierung, der die Regierung der 
DDR dazu veranlaßte, die Ministerratsverfügung 
Nr. 4/73 — jedenfalls nicht wie vorgesehen umzu-
setzen. Am 6. März 1973 teilte die Bundesregierung 
mit, eine deutsche Nationalstiftung gründen zu wol 
len, mit der der DDR-Export in „offizielle Scheunen", 
wie Dr. Schalck-Golodkowski sich vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgedrückt hat, geleitet werden 
konnte. Damit entstand die Angst vor einer möglichen 
öffentlichen Dokumentation des „Ausverkaufs der 
DDR durch die BRD"; davon geht auch der „Abschluß-
bericht der Kommission zur Untersuchung von Kunst-
verkäufen der Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den" vom 11. Juni 1990 aus (Dokument 94, S. 7). Dr. 
Schalck-Golodkowski hat bei seiner Vernehmung 
durch den Untersuchungsausschuß behauptet, die 
Ministerratsverfügung Nr. 4/73 sei aufgehoben wor-
den. Angesichts des weiteren Gangs der Ereignisse 
hat der Untersuchungsausschuß daran nicht unerheb-
liche Zweifel. Dokumente, die die Behauptung von 
Dr. Schalck-Golodkowski belegen, hat der Untersu-
chungsausschuß bislang nicht ausfindig gemacht. 

IL Zielsetzung und Organisation der Kunst und 
Antiquitäten GmbH 

1. „Gesellschaftervertrag" und Statut der Kunst 
und Antiquitäten GmbH 

Zur Durchführung der Verfügung des Ministerrats 
Nr. 4/73 war eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der 
dem Bereich Kommerzielle Koordinierung zugeord

-

neten Transinter GmbH gebildet worden. Mit dem als 
„Gesellschaftervertrag" bezeichneten notariellen 
Vertrag vom 20. Februar 1973 (Dokument 3) wurde die 
„Kunst und Antiquitäten GmbH -- Internationale 
Gesellschaft für den Export und Import von Kunstge-
genständen und Antiquitäten" in der Rechtsform 
einer GmbH gegründet. Die vertragsschließenden 
Personen waren Klaus-Dieter Uhlig und Horst Schu-
ster, *) beide Mitarbeiter der TRANSINTER GmbH. 
Sie sollten als Gesellschafter 150 000,— bzw. 
100 000,— Mark für das Stammkapital von 250 000,—
Mark einbringen. 

Auf Anweisung Dr. Schalck-Golodkowskis veranlaßte 
der Generaldirektor der Transinter GmbH, Horst 
Schindler, die Eintragung in das DDR-Handelsregi-
ster beim Rat des Stadtbezirks Berlin-Mitte, Register

-

Nummer 5129 (Dokument 4 und 33). Sitz der Gesell-
schaft war Ostberlin, Rosenthaler Straße 40/41. 

Mit dem vorläufigen Scheitern der Ministerratsverfü-
gung Nr. 4/73 vom 18. Januar 1973 war die Geschäfts-
grundlage, die zur Gründung der Kunst und Antiqui-
täten GmbH geführt hatte, entfallen. Der zur Realisie-
rung der Verfügung vorgesehene Bet rieb für den 
Export von Kunstgegenständen hatte zunächst keine 
Aufgabe mehr. Gleichwohl wurde die Kunst und 
Antiquitäten GmbH nicht liquidiert, sondern fortge-
führt. Nach der vorläufigen Erfolglosigkeit der Mini-
sterratsverfügung vom 18. Januar 1973 mußte der 
Antiquitätenhandel als Ausweg erscheinen, ein end-
gültiges Scheitern des Vorhabens zu vermeiden. 

Dazu hat der Zeuge Horst Schuster vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgeführt: 

„Wir waren fünf Personen inzwischen, oder es 
können auch sechs gewesen sein — in der Situation, 
um uns entweder aufzulösen, bzw. in die Gesell-
schaften zurückzukehren, aus denen wir gekom-
men waren. Dazu kam es jedoch nicht, weil der 
Stellvertreter von Dr. Schalck-Golodkowski, Man-
fred Seidel, auf die Idee kam, uns doch jetzt in 
seinem bisherigen, wie er sagte, „Nebengeschäft" 
zu beschäftigen. Ich kann mich noch gut erinnern, 
daß er damals sagte: Da könntet ihr ja jetzt die 
Geschäfte übernehmen, die er bisher einmal über 
die INTRAC abgewickelt hatte bzw. auch selbst mit 
seinen eigenen Mitarbeitern tätigte. Das waren also 
Exporte von — heute würde man schon sagen 
Antiquitäten, in erster Linie eben von Standuhren, 
Regulatoren, Möbeln aus der Gründerzeit aus dem 
Warenbestand des Versteigerungs- und Gebraucht-
warenhauses Leipzig."  

Dr. Schalck-Golodkowski hat die Fortführung der 
Kunst und Antiquitäten GmbH trotz der angeblichen 
Aufhebung der Ministerratsverfügung Nr. 4/73 vor 
dem Untersuchungsausschuß mit dem Argument 
gerechtfertigt, daß es im Außenhandel einen nicht 
„abgedeckten Raum" gegeben habe. M an  habe 

*) Horst Schuster heiratete nach seiner Übersiedlung in den 
Westen seine langjährige Lebensgefährtin, die inzwischen 
verstorbene Anka von Witzleben. Da er ihren Namen 
annahm, war sein korrekter Name zum Zeitpunkt der Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsausschuß Horst Schuster 
von Witzleben. Aus Darstellungsgründen wird er jedoch im 
folgenden durchgängig als Horst Schuster bezeichnet. 
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gewußt, daß ein großer Teil von Antiquitäten illegal 
aus der DDR ausgeführt worden sei. Daher habe man 
sich entschlossen, für diesen Bereich ein Staatsmono-
pol im Außenhandel einzuführen. Zu dessen Realisie-
rung sei der Außenhandelsbetrieb Kunst und Antiqui-
täten GmbH nölig gewesen. 

Bezeichnend für die Art und Weise, wie das Fortbe-
stehen der Kunst und Antiquitäten GmbH begründet 
wurde, war der vom ersten Hauptgeschäftsführer, 
Horst Schuster, abgezeichnete Entwurf für den Jah-
resabschlußbericht 1973. Darin wurde nicht nur von 
der ökonomischen, sondern auch von der „politischen 
Aufgabenstellung" der Kunst und Antiquitäten 
GmbH gesprochen. Ideologisch begründet wurde 
deren Aktivität damit, „einen Beitrag für die Herstel-
lung sozialistischer Beziehungen und Bedingungen 
im Kunsthandel der DDR zu leisten und auch auf 
diesem Gebiet das Außenhandelsmonopol zu si-
chern". Im Politdeutsch der SED hieß es, daß nach der 
„Revision" der Ministerratsverfügung Nr. 4/73 „im 
Oktober ... mit der Annahme des Kampfprogramms 
der Wettbewerb aufgenommen" worden sei (Doku-
ment 7). Welche Bedeutung der Berichtsentwurf im 
Endergebnis hatte, hat der Untersuchungsausschuß 
nicht festgestellt. 

Nach § 2 des erwähnten „Gesellschaftervertrags" 
vom 20. Februar 1973 war Zweck der Gesellschaft der 
„Export  und Import von Kunstgegenständen und 
Antiquitäten" sowie die „Anbahnung und Durchfüh-
rung von Geschäftsoperationen, die der Gesellschaft 
direkt oder indirekt förderlich sein können". 

Vom 20. Februar 1973 bis zum 22. Dezember 1980 
fungierte Horst Schuster als Hauptgeschäftsführer. 
Dessen Funktion übernahm anschließend Joachim 
Farken, der zuvor als Geschäftsführer bei der Kunst 
und Antiquitäten GmbH tätig gewesen war. Er blieb 
bis zum 31. Januar 1990 Hauptgeschäftsführer. 

Geschäftsführer waren: 

von 	bis 

Hoffmann, Annelies 	20. 02. 73-31. 03. 76 
Farken, Joachim 	20. 03. 73-22. 12. 80 
Bettels, Renate 	 31. 03. 76-13. 01. 87 
Kopmann, Hans 	 31. 03. 76-01. 01. 77 
Harz, Ingrid 	 22. 12. 80-31. 01. 90 
Haubold, Gernot 	22. 12. 80-18. 10. 83 
Richter, Klaus-Dieter 	13. 01. 87-31. 01. 90 

Hinsichtlich der Arbeitsweise der Kunst und Antiqui-
täten GmbH liegen dem Ausschuß ein überarbeitetes 
Statut und eine Konzeption von Ende 1975 vor (Doku-
ment 8), die die Planung für die Zeit von 1976 bis 1980 
umfaßt und vom Generaldirektor der Transinter 
GmbH Dr. Schalck-Golodkowski vorgelegt und von 
diesem genehmigt wurde. 

Im Statut wurden - aufbauend auf dem „Gesellschaf-
tervertrag" -- die rechtliche Stellung, die Aufgaben 
und Arbeitsweise sowie Geschäftsführungs- und Ver-
tretungsbefugnisse im Innen- und Aussenverhältnis 
geregelt. 

So wurde in § 2 des Statuts der Geschäftszweck der 
Kunst und Antiquitäten GmbH als alleiniger Expor -
teur und Importeur von „Kunst, Volkskunst und Anti

-

quitäten und Gebrauchtwaren antiquarischen Cha-
rakters" (Statut § 2 [1]) festgelegt. Die Gesellschaft 
sollte „einen Beitrag zur Herstellung einer der sozia-
listischen Gesellschaftsordnung (...) entsprechenden 
Ordnung im Handel mit Kunstgegenständen und 
Antiquitäten" leisten (Statut § 2 [2]). 

Im einzelnen wurden die Geschäftsbereiche und die 
damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erläutert 
(Statut § 2). Die Kunst und Antiquitäten GmbH war 
berechtigt, im Rahmen ihres Außenhandelsmonopols 
Kunst und Antiquitäten in der DDR ohne Beschrän-
kung aufzukaufen und in Eigenverantwortung unter 
Beachtung der Kunstschutzverordnung von 1953 und 
der staatlichen Planauflagen ins sog. Nichtsozialisti-
sche Wirtschaftsgebiet (NSW) zu exportieren. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Kunst und 
Antiquitäten GmbH war die Organisation und Durch-
führung von Messen, Verkaufsausstellungen und 
Auktionen bzw. die Teilnahme an solchen im sog. 
NSW zur Anbahnung von Geschäftsbeziehungen 
(Statut § 2 [4]). Außerdem wurde dem Außenhandels-
betrieb die Verantwortung für die Exportplanerfül-
lung des Staatlichen Kunsthandels - VEH Bildende 
Kunst und Antiquitäten - übertragen. 

An der Spitze des Unternehmens st and der General-
direktor, der die Gesellschaft nach außen vertrat und 
genauso wie der stellvertretende Generaldirektor und 
der Hauptbuchhalter vom Ministerium für Außenhan-
del ernannt wurde (Statut §§ 5, 6). 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wurden ein Fuhrpark, 
Lager und Werkstätten errichtet sowie Zweigstellen 
auf Bezirksebene zum Ankauf von exportfähigen 
Gütern installiert (Statut § 3). 

In dem Statut findet sich unter „IV. Sonstiges 2. Son-
derregelungen" der Passus: 

„Zur Erfüllung der Aufgaben des Bet riebes und für 
eine reibungslose Geschäftstätigkeit ist es notwen-
dig, Leitungsentscheidungen herbeizuführen, um 
vorauszusehende Kollisionen mit den gesetzlichen 
Bestimmungen zu legalisieren." 

Dies betrifft die Problemkreise Bargeldordnung, Kas-
senlimite, Nebenkassen, Ausschluß des Vertragsge-
setzes bei Inlandsverträgen, Zahlung von Honoraren 
an  Bürger (2.2). 

Weiter heißt es: 

„Zu diesen Komplexen sind entsprechende Vorla-
gen zur Genehmigung dem Ministerium für Außen-
handel, Bereich Kommerzielle Koordinierung, ein-
zureichen." 

Auf die Frage, ob auf diese Weise beabsichtigt gewe-
sen sei, zielgerichtet die Legalisierung von Rechtsver-
stößen zu be treiben, hat Dr. Schalck-Golodkowski vor 
dem Untersuchungsausschuß erklärt, daß der Bereich 
Kommerzielle Koordinierung mit den normalen 
Rechtsvorschriften der DDR wenig zu tun gehabt 
habe. Man  sei gezwungen gewesen, Bedingungen zu 
schaffen, die den Aufbau und die Durchführung 
marktwirtschaftlicher Strukturen ermöglicht hätten. 

Zu dem unter „8.2 Zahlungsverkehr" stehenden Pas-
sus der „Möglichkeit der Zahlung ohne Quittung" hat 
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Dr. Schalck-Golodkowski geäußert, daß er sich nicht 
erklären könne, warum das in dieser Form so aufge-
schrieben sei. Er könne sich auch nicht vorstellen, daß 
das über ganz wenige Ausnahmen hinaus in einem 
VEB praktiziert worden sei. Er hat die Ansicht vertre-
ten, daß so etwas nicht „in ein Papier" gehöre. 

2. Einverleibung des Antikhandels Siegfried Kath, 
Pima 

a) Verhaftung Kaths und Eingliederung seines 
Unternehmens 

Im Zuge des Aufbaus der Kunst und Antiquitäten 
GmbH bemächtigte sich der Bereich Kommerzielle 
Koordinierung auch des Antikhandels Siegf ried Kath 
in Pirna und gliederte ihn als Einkaufsorganisation in 
die Kunst und Antiquitäten GmbH ein. Der Untersu-
chungsausschuß hat Anlaß davon auszugehen, daß 
der Bereich Kommerzielle Koordinierung möglicher-
weise schon von Anfang der geschäftlichen Beziehun-
gen mit Siegfried Kath an beabsichtigte, sich des 
Unternehmens zu bemächtigen. Grundstrukturen der 
Vorgehensweise gegen Siegf ried Kath finden sich in 
späteren Fällen der Verschaffung von Kunst und 
Antiquitäten bei Sammlern durch Steuer- und Steuer-
strafverfahren wieder. 

Aus einem Gespräch mit Manfred Seidel, angeblich 
Ausgang des Jahres 1973, hat Horst Schuster als 
Zeuge — beschönigend — berichtet, Manfred Seidel 
habe gemeint, daß es an der Zeit sei, Probleme, die er 
mit einem „gewissen Herrn Kath" habe, einer Klärung 
zuzuführen. 

Zur selben Zeit etwa schrieb Schuster in dem bereits 
erwähnten Entwurf für den ersten Jahresabschlußbe-
richt mit Blick auf das Unternehmen von Siegf ried 
Kath, daß „durch eine zielstrebige, hartnäckige und 
unduldsame Kleinarbeit ... erreicht [worden sei], daß 
bei Beibehaltung und der Steigerung der Warenbe-
reitstellung, die Monopolstellung dieser Firma verrin-
gert wurde und die Voraussetzungen geschaffen wur-
den, um 1974 eine Überleitung in eine GmbH zu 
vollziehen, die die weitere Annäherung an sozialisti-
sche Wirtschaftsmethoden und wirtschaftliche Rech-
nungsführung ermöglicht" . Ferner stellte das Papier 
die „Sicherung des Außenhandelsmonopols ... durch 
eine absolute Stärkung des staatlichen Sektors auf 
dem Gebiete des Kunsthandels der DDR" heraus. Die 
Zusammenarbeit mit Kath werde auf „wenige Sonder-
bedingungen im Vergleich zum staatlichen Handel 
beschränkt" (Dokument 7). 

Daß bereits vorher Überlegungen angestellt wurden, 
das Unternehmen von Siegfried Kath in die Hand zu 
bekommen, geht auch aus dem bereits erwähnten 
Sachstandsbericht zur OPK Kath der Kreisdienststelle 
Pirna des Ministeriums für Staatssicherheit" vom 
5. Oktober 1973 hervor. Aus dem Bericht ergibt sich: 
Wegen verschiedener Versuche einer Rückkehr in die 
Bundesrepublik Deutschl and war Siegfried Kath 
bereits unmittelbar nach seinem Übertritt in die DDR 
aufgefallen. Seit 1967 bestand der Verdacht kriminel-
ler Handlungen im Kunstgewerbe. Bereits im Novem-
ber 1972 wurden Koordinierungsabsprachen mit dem 

Leiter des Dezernats I der Bezirksdirektion der Volks-
polizei in Dresden, Generalmajor Eichhorn, ge troffen 
und durchgeführt, in deren Verlauf mit dem 1. Januar 
1973 „die zielgerichtete Bearbeitung des K. begon-
nen" wurde. Es war gelungen, die „erforderliche 
IM-Basis in das Geschäft des K. einzuschleusen und 
somit den erforderlichen Informationsbedarf zu 
sichern." Dieser IM hatte berichtet, daß Siegf ried Kath 
unter Nutzung seiner Geschäftsverbindungen für den 
Export von Antiquitäten im März 1973 eine Ikone im 
Wert von etwa 1,5 bis 2 Mio. DM habe ausschleusen 
wollen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen hatten 
jedoch kein Ergebnis erbracht. Auf der Kreisdienst-
stelle erschien daraufhin Manfred Seidel als Offizier 
im besonderen Einsatz und forderte, die Ermittlungen 
zur geschäftlichen Basis von Siegfried Kath einzustel-
len, die Bearbeitung hinsichtlich einer eventuellen 
„Feindtätigkeit" aber beizubehalten. Der Bericht 
schließt mit einem Vorschlag „unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Interessen des MfS", daß eine zeit-
weilige Operativgruppe gebildet werde, die in einer 
verdeckten Aufklärungsoperation eine Rückflucht 
von Kath verhindern und Vergehen gegen die 
Gesetze der DDR aufklären solle, mit dem Ziel, bis 
Dezember 1973 eine Inhaftierung durchzuführen. 
Dabei sollte es insbesondere darum gehen, eine 
eventuelle „Feindtätigkeit" von Siegf ried Kath im 
Auftrag westlicher Geheimdienste zu klären und 
seine wirtschaftlichen Straftaten und die sich daraus 
ergebende Schädigung der DDR aufzudecken. 

In einem weiteren undatierten und nicht unterzeich-
neten Bericht aus Unterlagen des MfS über Siegf ried 
Kath (Dokument 106) wurde ausgeführt, daß zur 
Beschaffung von Beweismaterialien zur Stützung des 
Verdachts einer Straftat Kaths Verbindung zur Kunst 
und Antiquitäten GmbH aufgenommen werden solle. 
Durch Manfred Seidel und einen anderen Offizier im 
besonderen Einsatz sei mitgeteilt worden, daß Vor-
kehrungen durch das Ministerium für Außenwirt-
schaft für den Fall einer Inhaftierung von Siegf ried 
Kath ge troffen worden seien, um nach Möglichkeit die 
Geschäftsverbindungen zum sog. NSW nicht abbre-
chen zu lassen. Vom Ministe rium für Außenwirtschaft 
sei jede Unterstützung im Zusammenhang mit der 
bevorstehenden Inhaftierung von Siegf ried Kath, spe-
ziell bezüglich der Beweismittel im Bereich des Mini-
steriums für Außenwirtschaft und der Herstellung 
entsprechender Verbindungen zur Kunst und An ti

-quitäten GmbH, zugesichert worden. 

Auffällig ist, daß etwa zur selben Zeit, als man auf die 
wirtschaftlichen Aktivitäten von Siegf ried Kath im 
Kunst- und Antiquitätenhandel aufmerksam wurde 
und parallel zu den Vereinbarungen zur Ausnutzung 
der geschäftlichen Aktivitäten Siegfried Kaths für den 
Bereich Kommerzielle Koordinierung die Bemühun-
gen zur Beobachtung von Siegf ried Kath durch einen 
Inoffiziellen Mitarbeiter zur Aufdeckung etwaiger 
Straftaten und zur Verhinderung einer Rückflucht von 
Siegfried Kath in die Bundesrepublik Deutschl and 
reaktiviert  wurden; maßgeblich beeinflußt wurden 
diese Bemühungen durch den Besuch von Manfred 
Seidel als Offizier im besonderen Einsatz mit einem 
Kollegen bei der Kreisdienststelle des Ministe riums 
für Staatssicherheit in Pirna im März 1973. 
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Die zeitliche Parallelität der Ereignisse wurde zu 
keinem Zeitpunkt deutlicher als Mitte Februar 1973: 
Am 13. Februar 1973 wurde die Vereinbarung des 
Ministeriums für Außenhandel mit Siegfried Kath 
über die Nutzung der Exportanteile seines Han-
delsunternehmens für die Exportaktivitäten des Be-
reichs Kommerzielle Koordinierung getroffen, am 
20. Februar 1973 wurde der notarielle Gesellschaf ter

-

vertrag zur Gründung der Kunst und Antiquitäten 
GmbH vor dem staatlichen Notariat in Ostberlin 
beurkundet. Auch die weiteren Vorhaben bis Ende 
1973, insbesondere das Ziel der Verhaftung von 
Siegfried Kath, sollten im wesentlichen dem tatsäch-
lichen Verlauf entsprechen. 

Am 7. März 1974 wurde unter 75 %iger Beteiligung 
der Kunst und Antiquitäten GmbH und 25 %iger 
Beteiligung von Siegfried Kath der Antikhandel Pirna 
GmbH gegründet. Als Hauptgeschäftsführer wurde 
Siegfried Kath in das Handelsregister eingetragen. 

Am 18. April 1974 wurde Siegfried Kath verhaftet. 
Morgens um 7.00 Uhr holten mehr als zehn Personen 
Kath und dessen Ehefrau Annelies aus dem Bett. Man 
verlas ihm einen Haftbefehl. Kath wurde, wie seine 
Ehefrau als Zeugin berichtet hat, vorgeworfen, im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von Antiquitäten an 
einen Kunden eine Summe von 19 000,— Mark ver-
untreut zu haben. Sämtliche Räume wurden versie-
gelt. Die Beschlagnahme wurde im nachhinein vollzo-
gen. Dem Ehepaar Kath wurden die Geschäftsschlüs-
sel, die Autoschlüssel und alle persönlichen Schlüssel 
abgenommen. Zum selben Zeitpunkt, in dem die 
Verhaftung auf dem Privatanwesen stattfand, wurde 
in der Exportabteilung und im Ladengeschäft durch 
an  der Aktion beteiligte Personen die Kontrolle über-
nommen. Frau Kath wurden später einige Räume in 
ihrem Haus zugewiesen, die sie nutzen durfte. 

Siegfried Kath war etwa 17 Monate in Haft. Als Zeuge 
hat er die Haftdauer darauf zurückgeführt, daß man 
versucht habe, seine ganze Vergangenheit von dem 
Zeitpunkt seines ersten Besuches in der DDR an  bis 
zum Tag seiner Verhaftung aufzurollen. Gefunden 
habe man aber nichts. Bereits nach 14 Tagen Haft 
habe er mit Hilfe seines Buchhalters die Vorwürfe, die 
Gegenstand des Haftbefehls gewesen seien, entkräf-
ten können. 

Unter dem 5. März 1975 erhob die Staatsanwaltschaft 
des Bezirks Dresden Anklage gegen Siegf ried Kath 
beim Bezirksgericht Dresden wegen Vertrauensmiß-
brauch, Anstiftung zur Urkundenvernichtung, Schä-
digung des sozialistischen Eigentums durch Diebstahl 
sowie Begehung von Devisenverbrechen (Doku-
ment 10). Verteidiger von Siegfried Kath war zunächst 
ein Rechtsanwalt Reichel aus Schönebeck, Bezirk 
Magdeburg. Siegfried Kath hat in seiner Vernehmung 
vor dem Untersuchungsausschuß dazu berichtet, daß 
er von zwei Offizieren aus dem Ministe rium für 
Staatssicherheit gezwungen worden sei, seinen 
zunächst beauftragten Rechtsanwalt von dem Man-
dat zu entbinden. Diese hätten ihm Rechtsanwalt 
Dr. Wolfgang Vogel aus Berlin empfohlen. 

Rechtsanwalt Dr. Vogel wurde daraufhin von den 
Eheleuten Kath beauftragt. Unter dem 21. Mai 1975 
erteilten sie notarielle Vollmacht an Rechtsanwalt 

Dr. Vogel, über ihr gesamtes bewegliches Vermögen 
verfügen zu können einschließlich aller antiquari-
schen und der durch die Staatsanwaltschaft Dresden 
beschlagnahmten Gegenstände (Dokument 12). Zu-
gleich erteilten sie Rechtsanwalt Dr. Vogel notarielle 
Vollmacht zur schenkungsweisen Veräußerung ihres 
Grundstücks in Döbra an die Kunst und Antiquitäten 
GmbH (Dokument 11). 

Unter dem 10. Juni 1975 wandte sich Rechtsanwalt 
Dr. Vogel an Rechtsanwalt Jürgen Stange in Berlin, 
mit dem er in Sachen des Häftlingsfreikaufs zusam-
menarbeitete (Dokument 14). Er kündigte an, daß am 
10. Juni 1975 Siegfried Kath zur Entlassung über 
Wartha kommen solle. Die Ehefrau Annelies Kath 
solle im Wege der Familienzusammenführung nach-
folgen. Der Fall sei in die laufende Häftlingsaktion 
nicht einbezogen. 

Rechtsanwalt Dr. Vogel teilte Rechtsanwalt Stange 
zugleich mit, daß Siegfried Kath sich bereit erklärt 
habe, seinen Grundbesitz zur Wiedergutmachung des 
entstehenden Schadens von etwa 150 000,— Mark zur 
Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Schritte 
seien durch ihn notariell veranlaßt worden. Daraufhin 
habe die Bezirksstaatsanwaltschaft Dresden das Ver-
fahren eingestellt. 

Ebenfalls unter dem 10. Juni 1975 teilte der Staatsan-
walt des Bezirks Dresden Rechtsanwalt Dr. Vogel mit, 
daß mit Wirkung vom selben Tage die früher ange-
ordnete Vermögensbeschlagnahme aufgehoben wor-
den sei (Dokument 13). Die Staatsanwaltschaft bat 
Rechtsanwalt Dr. Vogel darum, umgehend mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung 
Dresden, in Verbindung zu treten und die Modalitäten 
für die Übernahme des beschlagnahmten bewegli-
chen Vermögens zu vereinbaren. Hinsichtlich der 
Übernahme des Grundstücks der Eheleute Kath in 
Döbra bat die Staatsanwaltschaft darum, mit der 
Vorsitzenden des Rates der Gemeinde Döbra, die in 
der Zwischenzeit das Grundstück verwaltet habe, die 
Grundstücksübergabe bzw. -übernahme abzuwik-
keln. 

Bereits eine Woche später erteilte Rechtsanwalt 
Dr. Vogel Horst Schuster Vollmacht, die in der Straf-
sache gegen Siegfried Kath durch die Staatsanwalt-
schaft Dresden beschlagnahmten Gegenstände in 
Empfang zu nehmen und darüber zu verfügen (Doku-
ment 15). Zugleich bevollmächtigte er Horst Schuster, 
die Schlüssel für das im Eigentum der Eheleute 
Siegfried und Annelies Kath stehende Haus in Döbra 
in Empfang zu nehmen und bis zu einer endgültigen 
Eigentumsregelung zu verwalten (Dokument 16). 

Mit notariellem Vertrag vom 26. November 1975 
schenkte Rechtsanwalt Dr. Vogel, handelnd „nicht 
nur in seinem eigenen Namen", sondern zugleich in 
notarieller Vollmacht für die Eheleute Kath, das in 
Döbra gelegene Grundstück der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH (Dokument 17). Diese war bei der Unter-
zeichnung des notariellen Vertrages durch ihren 
Generaldirektor Horst Schuster vertreten. Das Grund-
stück wurde später mit Vertrag vom 4. Mai 1983 von 
der Kunst und Antiquitäten GmbH dem Rat der Stadt 
Dresden geschenkt (Dokument 43). 
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Über die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse des 
Antikhandels Pirna liegen dem Untersuchungsaus-
schuß keine abschließenden Erkenntnisse vor. Dem 
Handelsregister sind Fortschreibungen der Eintra-
gung vom März 1974 nicht zu entnehmen. 

Das Statut der Kunst und Antiquitäten GmbH aus dem 
Jahr 1975 (Dokument 8) legte in der Konzeption für die 
operative Geschäftstätigkeit 1976 bis 1980 fest, daß 
die Antikhandel Pirna GmbH zum 31. Dezember 1975 
in Liquidation gehen und ab 1976 Betriebsteil der 
Kunst und Antiquitäten GmbH werden sollte. Die 
Kunst und Antiquitäten GmbH sollte ab 1. Januar 1977 
alle finanziellen Abrechnungsprozesse des Einkaufs 
selbst übernehmen; als Außenstelle sollte der Be-
triebsteil in Pirna Funktionen als Bereichsleitung für 
den Einkauf und für die Einkaufskollektive behalten. 
Einem Bericht des damaligen Generaldirektors der 
Kunst und Antiquitäten GmbH, Joachim Farken, vom 
2. Dezember 1985 an den Leiter des Bereichs Korn-
merzielle Koordinierung im Ministerium für Außen-
handel, Staatssekretär Dr. Schalck-Golodkowski (Do-
kument 55), ist zu entnehmen, daß die Antikhandel 
Pirna GmbH in einen VEB (k) Antikhandel Pirna 
umgewandelt wurde. Für den VEB (k) Antikhandel 
Pirna war ein Statut aufgestellt worden; sowohl der 
VEB als auch die Kunst und Antiquitäten GmbH 
arbeiteten auf der Grundlage eines — dem Untersu-
chungsausschuß nicht vorliegenden — Wirtschafts-
vertrages zusammen. 

b) Die geschäftlichen Aktivitäten von Siegfried Kath 
nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik 
Deutschland 

Siegfried Kath ließ sich nach seiner Übersiedlung in 
die Bundesrepublik Deutschl and zunächst in Braun-
schweig in der Nähe seiner in Salzgitter lebenden 
Geschwister nieder. 

Er besuchte seine Frau von Salzgitter aus fünf- bis 
sechsmal in Ostberlin. Er traf sie dort im Inter-Hotel. Er 
konnte, obwohl mittlerweile im Besitz eines bundes-
deutschen Personalausweises und Reisepasses, unbe-
helligt und ohne Schwierigkeiten sowohl in die DDR 
als auch nach Ostberlin ein- und ausreisen. Kath hat 
bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungs-
ausschuß die Vermutung geäußert, daß dies Manfred 
Seidel vom Bereich Kommerzielle Koordinierung ver-
anlaßt habe. 

Die Ehefrau von Siegf ried Kath, Annelies Kath, kam 
ihm nach ihren Angaben am 14. November 1975 in die 
Bundesrepublik Deutschl and nach. Sie durfte einige 
Antiquitäten mit über die Grenze nehmen. 

In der Folgezeit entstand erneut eine Verbindung 
Kaths mit dem Ministe rium für Außenhandel. Man-
fred Seidel bat Kath, ihn bei der ersten Gelegenheit im 
Ministerium für Außenhandel zu besuchen. Bei die-
sem Besuch gab M anfred Seidel Siegfried Kath 
20 000,— DM als „Startkapital", und zwar als 
Geschenk. Eine Quittung mußte er nicht ausstellen. 
Auflagen wurden ihm nicht auferlegt. Dies war der 
einzige Besuch Kaths bei Manfred Seidel. Diese 
Feststellungen ergeben sich aus der Aussage von 

Siegfried Kath vor dem Untersuchungsausschuß, die 
von Manfred Seidel als Zeuge in diesem Punkt bestä-
tigt worden ist. 

In der Folgezeit unternahm Siegf ried Kath als Einkäu-
fer von Antiquitäten Fahrten in die DDR. Nach kurzer 
Zeit kaufte Kath nur noch beim Staatlichen Kunsthan-
del in Leipzig. Die Kontakte für diese Einkaufsfahrten 
waren über Manfred Seidel vom Bereich Kommer-
zielle Koordinierung und Horst Schuster als General-
direktor der Kunst und Antiquitäten GmbH geknüpft 
worden. Bei seiner Vernehmung durch den Untersu-
chungsausschuß hat Siegfried Kath den Eindruck 
geäußert, daß man ihn aufgrund seiner erbrachten 
Leistungen wohl wieder für Zwecke der Kunst und 
Antiquitäten GmbH habe verwenden wollen. Für 
Siegfried und Annelies Kath war Grund für die erneu-
ten Beziehungen zur Kunst und Antiquitäten GmbH, 
daß ihnen von dort aus eine neue Perspektive geboten 
wurde und sie im übrigen die Erwartung hegten, 
entschädigt zu werden. 

Später wurde Siegf ried Kath mit Hilfe von Manfred 
Seidel als Marketingdirektor bei dem Unternehmen 
Antikhandel Aschheim GmbH in Bayern, einem 
Geschäftspartner der Kunst und Antiquitäten GmbH, 
eingestellt. Für dieses Unternehmen kaufte er die 
Ware bei dem Antikhandel Pirna, seinem früheren 
eigenen Unternehmen. In einem halben Jahr erzielte 
er einen Umsatz von etwa 500 000,— DM. Die Waren 
aus der DDR, die in Aschheim umgesetzt wurden, 
wurden nicht direkt, sondern über Österreich in die 
Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Bei seiner 
Vernehmung durch den Untersuchungsausschuß hat 
Siegfried Kath erklärt, ihm seien erst später Bedenken 
an  diesem Weg gekommen. 

Zwischen der Antikhandel Aschheim GmbH und 
Siegfried Kath kam es später zu Differenzen und zwar 
bezüglich einer Gewinnbeteiligung. Kath schied des-
wegen aus dem Unternehmen aus; in einem nachfol-
genden Rechtsstreit wurde nach Aussage von Anne-
lies Kath als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuß 
ihrem Ehemann eine Entschädigung zugesprochen. 

Nach zwischenzeitlich anderweitigen unternehmeri-
schen Aktivitäten zogen Siegfried und Annelies Kath 
nach Miltenberg am Main und betrieben dort ein 
Antiquitätengeschäft. Infolge eines Unfalls ist Sieg-
fried Kath seit 1981 schwerbehindert und erwerbsun-
fähig. 

c) Bewertung der geschilderten Ereignisse 

Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß planmäßig 
das Ziel verfolgt wurde, das Unternehmen Siegf ried 
Kaths in Pirna der Kunst und Antiquitäten GmbH 
einzugliedern. Dabei wurde mehrspurig verfahren. 
Man bediente sich zunächst geschäftlicher Annähe-
rung, indem Siegfried Kath erst Bargeld zum Auf-
kauf von Antiquitäten zur Verfügung gestellt, später 
ein Zusammenarbeitsvertrag geschlossen wurde, der 
schließlich in einen GmbH-Vertrag mit Mehrheitsbe-
teiligung der Kunst und Antiquitäten GmbH endete. 
Parallel dazu wurde Siegf ried Kath nachrichten-
dienstlich und polizeilich überprüft; Ziel war es, 
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Straftaten festzustellen oder zumindest den Verdacht 
von Straftaten aufzubauen, um gegen Siegf ried Kath 
in einem einigermaßen überschaubaren Zeitraum mit 
polizeilichen und strafprozessualen Mitteln vorgehen 
zu können. Jedenfalls war durch den GmbH-Vertrag 
sichergestellt, daß, wie es in dem erwähnten Bericht 
aus den MfS-Unterlagen über Siegfried Kath heißt, 
„für den Fall der Inhaftierung des Kath unter Über-
nahme dessen Geschäfts" Vorkehrungen getroffen 
worden seien, „nach Möglichkeit keinen Abbruch der 
Geschäftsverbindungen nach dem NSW eintreten zu 
lassen". Der Ablauf der Geschehnisse bestätigt dies 
vollauf. 

Für den Untersuchungsausschuß kann dahinstehen, 
ob es weitere Gründe für das Vorgehen gegen Sieg-
fried Kath gab, beispielsweise persönliche Gründe für 
Manfred Seidel in seinem Verhältnis zu dem Staatssi-
cherheitsminister Erich Mielke oder aber im Verhält-
nis zu den Sicherheitsorganen im Bezirk Dresden. 
Insofern spielt es auch keine Rolle, ob ideologische 
Gründe maßgeblich waren, den höchst „kapitali-
stisch" orientierten und erfolgreichen Geschäften von 
Siegfried Kath alsbald ein Ende zu setzen. Als Bewer-
tung des Verhaltens des Bereichs Kommerzielle Koor-
dinierung, seines Leiters Dr. Schalck-Golodkowski 
und seines hauptverantwortlichen Mitarbeiters Man-
fred Seidel bleibt auf jeden Fall festzuhalten, daß die 
Vorgehensweise des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung und der Kunst und Antiquitäten GmbH, da 
auch in anderen Fällen zu beobachten, typisch war: 
Zunächst wurden Geschäfte mit den Be troffenen 
gemacht, dann mit nachrichtendienstlichen Mitteln 
die näheren wirtschaftlichen und persönlichen Um-
stände ausgeforscht und schließlich Strafverfahren 
durchgeführt, um mit Hilfe der Beschlagnahme- und 
Verwertungsmöglichkeiten des Strafverfahrens in 
den Besitz der Kunstgegenstände und Antiquitäten 
der Betroffenen zu gelangen. 

Anders als in den sonst vom Untersuchungsausschuß 
behandelten Fällen haben die beteiligten Personen 
gegenüber Annelies und Siegf ried Kath offenbar 
wenigstens eine Spur schlechten Gewissens gezeigt. 
Dies ist nach Einschätzung des Untersuchungsaus-
schusses der Grund dafür, daß Manfred Seidel 
Siegfried Kath nach dessen Übersiedlung in die 
Bundesrepublik Deutschland mit 20 000,— DM Bar-
geld ausgestattet hat. Außerdem wurden ihm Ein-
käufe im Kunst- und Antiquitätenhandel in der DDR 
erlaubt. 

Umgekehrt war man  natürlich bei der Kunst und 
Antiquitäten GmbH über den letztlich erzielten Erfolg 
— Einverleibung der Antikhandel Pirna GmbH — 
stolz. Bezeichnend sind die Ausführungen in dem von 
Horst Schuster abgezeichneten, bereits erwähnten 
Entwurf für den Jahresabschlußbericht 1973 (Doku-
ment 7) für die Kunst und Antiquitäten GmbH. 

Der Untersuchungsausschuß sieht davon ab, sich an 
dieser Stelle mit dem Verhalten von Rechtsanwalt 

Dr. Wolfgang Vogel im Fall der Eheleute Annelies und 
Siegfried Kath zu beschäftigen. Ggf. wird darauf im 
Zusammenhang mit der Würdigung der Praktiken der 
DDR und aller dort Beteiligten in Angelegenheiten 
des Häftlingsfreikaufs zurückzukommen sein. 

Jedenfalls stimmt es merkwürdig, daß Rechtsanwalt 
Dr. Vogel an  der Hergabe von Vermögen in Höhe von 
ca. 2 bis 2,5 Mio. Mark zum Ausgleich eines Schadens 
in Höhe von 150 000,— Mark beteiligt war. Denn 
weder nach dem Ausgleichsgedanken des § 24 StGB-
DDR noch nach dem Wiedergutmachungsgedanken 
des § 25 StGB-DDR dürfte eine Zahlung in dieser 
Höhe gemäß der Kommentierung in dem im Staats-
verlag der DDR herausgebenen Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 1987, Anm. 6 zu § 24 und 
Anm. 2 zu § 25, zu rechtfertigen gewesen sein. 

3. Aufgabenumfang der Kunst 
und Antiquitäten GmbH 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH war ein Außen-
handelsbetrieb und arbeitete auf der Grundlage der 
„Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflich-
ten der volkseigenen Außenhandelsbetriebe" vom 
10. Januar 1974 (DDR-GBl. I, Nr. 9, S. 33 ff.). Sie 
übernahm mit Beginn ihrer Geschäftstätigkeit die 
Exportaufgaben des Staatlichen Kunsthandels. 

Die konzeptionellen Grundlagen für die Arbeit der 
Kunst und Antiquitäten GmbH ergeben sich aus 
Darlegungen, die Horst Schuster in dem von ihm 
abgezeichneten Entwurf für den Jahresabschlußbe-
richt 1973 formulierte. Danach gab es bereits Monate 
nach der Gründung der Kunst und Antiquitäten 
GmbH eine — am 28. August 1973 bestätigte — 
Konzeption für die Tätigkeit des Unternehmens, die 
dem Untersuchungsausschuß allerdings nicht vor-
liegt. 

Eine der wesentlichen Funktionen der Kunst und 
Antiquitäten GmbH war, wie sowohl aus dem Entwurf 
für den Jahresabschlußbericht 1973 als auch aus dem 
Statut aus dem Jahr 1975 hervorgeht, die Sicherung 
des Außenhandelsmonopols auf dem Gebiet des 
Kunsthandels. Im Jahr 1973 legte der Minister für 
Außenhandel, Horst Sölle, fest, daß ab Januar 1974 
auch die Exportaufgaben des Außenhandelsbetriebes 
Buch-Export von der Kunst und Antiquitäten GmbH 
übernommen werden sollten (Dokument 6). Mitte der 
70er Jahre war damit das Außenhandelsmonopol der 
Kunst und Antiquitäten GmbH für die DDR faktisch 
gesichert: Der Staatliche Kunsthandel war als volks-
eigener Handelsbetrieb bloße Binnenhandelseinrich-
tung. Der AHB Buch-Export war seiner Exportfunk-
tion entkleidet worden; das Antikhandelsunterneh-
men von Siegfried Kath war zunächst vertraglich an 

 die Kunst und Antiquitäten GmbH gebunden; später 
hatte Siegfried Kath sein Unternehmen vollständig an 

 die Kunst und Antiquitäten GmbH verloren. 

Zur Beschaffung der für den Export vorgesehenen 
Ware traf die Kunst und Antiquitäten GmbH mit den 
verschiedenen Lieferanten Vereinbarungen. Als Ge-
genleistung erhielten die Lieferanten u. a. einen Valu-
taanteil des Erlöses, der unterschiedlich war. So 
erhielt beispielsweise der VEB Wohn- und Freizeitbe-
darf Leipzig 80 %; der VEB Antikhandel Pirna, das 
frühere Unternehmen von Siegf ried Kath, 2 %. 

Grundlage der Geschäftsbeziehungen waren in der 
Regel Vereinbarungen mit den den Handelspartnern 
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übergeordneten Ministerien oder Räten einer Stadt. 
So basierten z. B. die wirtschaftlichen Beziehungen 
der Kunst und Antiquitäten GmbH zum VEB (k) 
Antikhandel Pirna auf einer Vereinbarung vom 
29. April 1977 (Dokument 20) zwischen dem Ministe-
rium für Außenhandel und dem Rat der Stadt Pirna. 
Sie diente als Grundlage für weitere Wirtschaftsve-
reinbarungen bis hin zu Planvorgaben. Die Kunst und 
Antiquitäten GmbH erhielt ihre Planauflagen vom 
Bereich Kommerzielle Koordinierung; sie selbst 
konnte dem VEB Antikhandel Pirna Planauflagen 
erteilen. 

Im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit dehnte die Kunst 
und Antiquitäten GmbH ihre Exportgeschäfte immer 
weiter aus. So gehörten Briefmarken, Münzen und 
Pflastersteine ebenso wie Elfenbeinschnitzereien aus 
Mocambique in das Sortiment. Selbst Geldgeschäfte 
in der Schweiz wurden über die Gesellschaft abge-
wickelt. Die Kunst und Antiquitäten GmbH übernahm 
außerdem Exportaufgaben von anderen Außenhan-
delsbetrieben der DDR. 

Grundlage der Ausweitung der Aufgaben der Kunst 
und Antiquitäten GmbH waren Verfügungen und 
Beschlüsse des Ministerrats bzw. des Ministeriums für 
Außenwirtschaft oder Genehmigungen des Leiters 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, Dr. 
SchalckGolodkowskis, und seines Stellvertreters 
Manfred Seidel. Ziel dieser Ausweitung der Ge-
schäftstätigkeit war die Monopolisierung der Devise-
nerwirtschaftung auf den Gebieten Kunst, Antiquitä-
ten und Gebrauchtwaren kulturellen Charakters im 
Bereich Kommerzielle Koordinierung. 

Exemplarisch ist dafür z. B. die Übernahme der Auf-
gaben des Briefmarkenhandels des VEB Philatelie 
Wermsdorf durch den Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung. Während die Kunst und Antiquitäten GmbH 
anstrebte, den VEB Wermsdorf zu übernehmen, ent-
schied Dr. Schalck-Golodkowski in einem Schreiben 
an den damaligen Generaldirektor der Kunst und 
Antiquitäten GmbH, Joachim Farken, vom 13. August 
1985 (Dokument 53): 

„In Verbindung mit der Überleitung der ökonomi-
schen Aufgaben aus der Philatelie in die Verantwor-
tung des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
ergibt sich, daß durch die unterschiedlichen Eigen-
tumsformen des AHB Kunst und Antiquitäten 
(GmbH) und des VEB Wermsdorf ein direkter 
Zusammenschluß beider Betriebe nicht möglich 
ist. 

Ich habe deshalb entschieden, daß der VEB Werms-
dorf dem Bereich Kommerzielle Koordinierung 
direkt unterstellt wird." 

Gleichwohl wurde faktisch die Kunst und Antiquitä-
ten GmbH mit der Wahrnehmung der Anleitung und 
Kontrolle des VEB Wermsdorf beauftragt; in der 
erwähnten Weisung von Dr. Schalck-Golodkowski an 
Joachim Farken heißt es weiter: 

„Sie werden hiermit bevollmächtigt, alle für die 
Durchführung der ökonomischen Tätigkeit des VEB 
Wermsdorf erforderlichen Kontroll- und Anlei-
tungspflichten im Auftrag des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung wahrzunehmen. Diese Voll

-

macht schließt die bereits abgestimmte Valutakon-
tenverfügung ein." 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH erhielt zudem das 
Recht zur sog. Trockensiegelung, konnte Vollmachten 
erteilen und Dokumente beglaubigen. Dies war 
besonders für die Zusammenarbeit mit dem Zoll von 
Bedeutung. 

4. Arbeitsweise 

Für die Arbeitsweise der Kunst und Antiquitäten 
GmbH sind folgende Bereiche wesentlich: 

a) Einkauf 

Zur Sicherung des Unternehmensziels mußte der 
Gesellschaft ein entsprechend umfangreiches Waren-
sortiment zur Verfügung stehen, dessen Absatz einen 
hohen Devisenerlös garantierte. Zum Warensortiment 
gehörten neben den traditionellen Handelsgütern 
eines Kunst- und Antiquitätengeschäfts wie Möbel, 
Gemälde, Uhren, Teppiche, Schmuck und Porzellan 
auch Waffen neueren Charakters, Ostasiatika, Abriß

-

material und Pflastersteine. Dieses Sortiment konnte 
mit Genehmigung des Ministers für Außenhandel 
jederzeit erweitert werden. 

Um genügend exportfähige Güter in der DDR ankau-
fen zu können, baute die Kunst und Antiquitäten 
GmbH ein eigenes Handelsnetz mit Zweigstellen auf 
Bezirksebene und diverse Außenlager auf. Auch die 
schon bestehenden H andelswege der p rivaten und 
staatlichen Händler wurden genutzt und ausgebaut. 

Wichtigster Partner war in der Aufbauphase das 
Unternehmen des Kunst- und Antiquitätenhändlers 
Kath. Der Anteil dieses Unternehmens am Warenauf-
kommen der Kunst und Antiquitäten GmbH betrug 
1973 ca. 75 % . Nach Überführung des Unternehmens 
von Siegfried Kath in den Antikhandel Pirna wurde 
das Einkaufsnetz reorganisiert sowie personell und 
finanziell ausgebaut. 

Ein weiterer wichtiger Zulieferer war der Staatliche 
Kunsthandel, der Waren gegen Devisenanteile an die 
Kunst und Antiquitäten GmbH aufgrund staatlicher 
Planvorgaben veräußerte. Durch zusätzliche Verein-
barungen konnten der Kunst und Antiquitäten GmbH 
auch zusätzliche Waren zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Private Kunst- und Antiquitätenhändler wurden 
ebenfalls in den Lieferantenkreis aufgenommen, 
allerdings war die Genehmigung des Bereichs Kom-
merzielle Koordinierung beim Vertragsabschluß ein-
zuholen. 

Auch kommunale Bet riebe waren als Lieferanten von 
Waren in die Geschäftstätigkeit der Kunst und Anti-
quitäten GmbH eingebunden. Mittels jährlich neu zu 
treffender Vereinbarungen wurde die Bereitstellung 
entsprechender Exportgüter gesichert, wobei die von 
der Kunst und Antiquitäten GmbH erarbeiteten Ein-
kaufsbedingungen zum Tragen kamen. Darin wurden 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4500 

Art der Ware, Leistungsumfang, Markpreis, Valutaan-
teil, Handelsspanne, Eigentumsübergang und Ge-
fahrtragung sowie Zahlungsmodus und Rechnungsle-
gung ausdrücklich festgelegt. 

Ebenfalls kaufte die Kunst und Antiquitäten GmbH 
von den Steuer- und Zollorganen beschlagnahmte 
Kunstgegenstände und Antiquitäten zum Weiterver-
kauf auf. 

b) Export 

Sinn des Exportmonopols der Kunst und Antiquitäten 
GmbH war die Einschränkung der p rivaten Ausfuhr 
von Kunst und Antiquitäten und des damit verbunde-
nen Devisenverlustes. 

Durch die Reduzierung der Handelsbeziehungen auf 
wenige Käufer, die große Mengen abnahmen, wollte 
man Fixkosten senken und mittels einfacher Logistik 
die Devisenerwirtschaftung optimieren. Damit konn-
ten auch der Kontakt Dritter mit Käufern aus dem sog. 
NSW und das Bekanntwerden der realen Marktpreise 
verhindert werden. 

Für den Plan- bzw. Außerplanexport wurde eine 
differenzierte Länderplanung auf Basis von Kennzif-
fern formuliert, gemäß denen die Jahrespläne verab-
schiedet wurden, detailliert nach Lieferumfang, 
Kunde, beantragten und abgerechneten Exportlizen-
zen, Art der Verträge sowie Liefer- und Kreditlimit. 
Die Exportverträge wurden von der Kunst und Anti-
quitäten GmbH aufgesetzt und unterlagen in der 
Preisbildung keiner staatlichen Kontrolle. Zum Ziel 
setzte man sich, ganze Sortimente zu verkaufen, um 
dadurch die Lagerkosten niedrig zu halten und die 
Lager schneller räumen zu können. 

c) Preisbildung 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH hatte die Auflage, 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
arbeiten. Mittels Kostenrechnung und Kalkulation 
wurden jährliche Kostensätze ermittelt, die in die 
Finanz- und Kostenplanung eingingen. Mit zu 
berücksichtigen waren dabei die wirtschaftlichen 
Faktoren und Rahmenbedingungen im sog. NSW und 
die Markttendenzen auf dem Gebiet Kunst und Anti-
quitäten. 

Ab 1977 war grundsätzlich für jeden Gegenstand der 
als Minimum zu erzielende Einzelvalutapreis festzu-
legen. Zu diesem Zweck wurde eine Preiskommission 
gebildet, die sich aus Exportleiter, Einkaufsleiter, 
wissenschaftlichem Mitarbeiter und — bei größeren 
Objekten — dem Leiter der Kunst und Antiquitäten 
GmbH zusammensetzte. Unterschieden wurde bei der 
Preisbildung zwischen Gebrauchtwaren und Kunst 
und Antiquitäten. Für die Preisbildung waren der 
Kunst und Antiquitäten GmbH folgende Kriterien 
maßgeblich: Vorauskasse in Devisen, Preisstellung ab 
Lager und Kauf im augenblicklichen Zustand. 

d) Transport  und Lagerhaltung 

Zur Arbeit der Kunst und Antiquitäten GmbH gehörte 
auch ein funktionierendes Transportsystem, um die 
angekauften Waren in die Lager zu fahren und 
Einzellieferungen an Kunden im Ausland als beson-
deren Service durchführen zu können. So wurde 1975 
vorgesehen, den Fuhrpark zu reorganisieren, alte 
Fahrzeuge auszusondern und neue anzuschaffen, um 
die optimale Disposition der Transporte zu gewährlei-
sten. Eine eigene Kfz-Werkstatt und ein Fuhrparklei-
ter sollten den technisch reibungslosen Ablauf der 
Warentransporte garantieren. 

Im Bereich Lagerhaltung gab es das Zentrallager in 
Mühlenbeck, bei dessen Inbetriebnahme knapp die 
Hälfte der bestehenden Außenlager aufgegeben wur-
den; außerdem bestanden noch Aufkauflager in den 
Bezirken, sog. Dispositionslager als Zwischenlager, 
und die eigentlichen Verkaufslager, von denen aus 
die Waren veräußert wurden. 

e) Planangebote 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH sollte in Eigenver-
antwortung arbeiten. Im Rahmen der von der Staatli-
chen Plankommission festgelegten Kennziffern war 
der Außenhandelsbetrieb für seine Geschäftstätigkeit 
voll verantwortlich. Er trug das Geschäftsrisiko und 
wurde nicht — wie andere volkseigene Bet riebe — 
staatlich subventioniert. 

Entsprechend der Wirtschaftsordnung der DDR galt 
im übrigen im Innern der DDR auch bei Kunst und 
Antiquitäten eine Planung unter Vorgabe von Kenn-
ziffern. 

Der spätere Generaldirektor Joachim Farken hat als 
Zeuge bekundet, daß eine „Weisungs- bzw. Arbeits-
linie" zu Meta Bleßing, der Leiterin der Hauptabtei-
lung II des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, 
geführt habe. Sie war verantwortlich für die Finanz-
planung und Abführungen an  die Zahlungsbilanz. Die 
Ausführungen erfolgten jeweils auf der Grundlage 
eines Jahresplans. 

Vor Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres wurde von 
der Kunst und Antiquitäten GmbH ein „Planangebot" 
erstellt. In diesem „Planangebot" wurde der voraus-
sichtliche Umsatz bzw. Gewinn geschätzt. Diese Zah-
len waren Grundlage für die Festlegung des Umfangs 
der Abführungsverpflichtungen an den Staatshaus-
halt. 

Darüber hinaus wurden für das neue Wirtschaftsjahr 
bestimmte Arbeitsschwerpunkte, wie z. B. Investi-
tionsplanung, Personalplanung und Kostenplanung 
festgelegt. Diese „Planangebote" wurden für die 
jeweiligen Wirtschaftsjahre an  das Ministerium für 
Außenhandel, Bereich Kommerzielle Koordinierung, 
weitergeleitet. Das Ministe rium für Außenhandel gab 
den leitenden Mitarbeitern der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH die Gelegenheit, in einem persönlichen 
Gespräch im Rahmen einer sog. Planverteidigung zu 
den Planauflagen Stellung zu nehmen. Bei diesen 
Beratungsgesprächen waren leitende Mitarbeiter des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung, Dr. Schalck- 
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Golodkowski und Manfred Seidel, sowie leitende 
Mitarbeiter der Kunst und Antiquitäten GmbH, Par-
teisekretäre, FDJ-Sekretäre und der Vorsitzende der 
Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) anwesend. 

Im Vergleich zu anderen Be trieben, bei denen Waren-
bewegung und „Valutaplan" festgelegt waren, hatten 
die dem Bereich Kommerzielle Koordinierung zuge-
ordneten Außenhandelsbetriebe nur einen „Valuta-
plan" bekommen, wonach ein bestimmter Gewinn an 
den Staat abzuführen war. Der bestätigte Jahresplan 
war als staatliches Dokument Gesetzesgrundlage für 
die Arbeit des Betriebes. Dr. Schalck-Golodkowski 
hatte die Vollmacht, solche Pläne für die Bet riebe als 
Kennziffer vorzugeben. 

Während des Geschäftsjahres wurde Dr. Schalck-
Golodkowski fortlaufend über die Entwicklung der 
Planerfüllung bei der Kunst und Antiquitäten GmbH 
schriftlich informiert. Dies erfolgte insbesondere 
dann, wenn abzusehen war, daß die festgelegten 
Plankennziffern im laufenden Wirtschaftsjahr nicht 
erreicht werden konnten und es zu sog. Plandiskonti-
nuitäten kam. Die Unterrichtung hatte den Zweck, 
Maßnahmepläne zur Gewährleistung der Planerfül-
lung zu erstellen. 

f) Organisation 

Die Gesellschaft war in die drei Geschäftsbereiche 
Ankaufsorganisation, Export/Import und Finanzen/ 
Planung aufgegliedert; an der Spitze stand der Leiter 
des Unternehmens. 

Im Bereich der Ankaufsorganisation lag der Schwer-
punkt der unternehmerischen Tätigkeit auf der 
Beschaffung eines entsprechenden Warensorti-
ments. 

Der seit 1974 dem Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung angegliederte Antikhandel Pirna wurde eben-
falls in dieser Organisationseinheit angeleitet und 
verwaltet. 

Der Bereich Export/Impo rt  hatte alle im Zusammen-
hang mit der staatlichen Planung des Exports von 
Kunst und Antiquitäten auftretenden Probleme zu 
bearbeiten. Exportpreisbildung, Planerfüllung und 
Gestaltung von Verträgen mit den ausländischen 
Partnern waren hier ebenso angesiedelt wie die fach-
liche Betreuung und Anleitung des Staatlichen Kunst-
handels. 

Es wurden nahezu keine Kunstgegenstände und Anti-
quitäten für die Museen, Galerien oder den Staatli-
chen Kunsthandel im sog. NSW eingekauft. Grund 
hierfür waren die knappen Devisen, die in erster Linie 
für dringend erforderliche, nur gegen Valuta erhältli-
che Güter verwendet wurden. Die Kunst und Antiqui-
täten GmbH importierte im Auftrag ihrer Inlandshan-
delspartner, die sich durch Bereitstellung exportfähi-
ger Güter Valutaanrechte erwarben, u. a. Personen-
kraftwagen, Malerausrüstungen oder technische Aus-
rüstungen wie Klimaanlagen. 

Die gesamte ökonomische Tätigkeit wurde im Bereich 
Finanzen/Planung erfaßt. Planung, Rechnungslegung 

und Buchhaltung sowie Controlling und Fondsver-
waltung waren hier konzentriert. 

In Personalfragen hing die Kunst und Antiquitäten 
GmbH bei wichtigeren Positionen vom Bereich Kom-
merzielle Koordinierung ab. Horst Schuster hat als 
Zeuge vor dem Ausschuß ausgeführt, man habe keine 
Möglichkeit gehabt, sich Mitarbeiter auszusuchen. 
Vielmehr wurden vom Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung die Mitarbeiter der Kunst und Antiquitäten 
GmbH zugewiesen. 

5. Umfang der Devisenerwirtschaftung 

Nach ihrer Gründungsverfügung (Ministerratsverfü-
gung Nr. 4/73 vom 18. Januar 1973) hatte die Kunst 
und Antiquitäten GmbH die Auflage, 55 Mio. Valuta-
mark zu erwirtschaften. In dieser Größenordnung 
hielten sich die Planauflagen bis zum Jahre 1989. Der 
im Jahr 1989 erstellte Plan für das Jahr 1990 sah vor, 
daß die Kunst und Antiquitäten GmbH 51,5 Mio. 
Valutamark zu erwirtschaften hatte. 

Es kann also festgestellt werden, daß die Planziele für 
die Kunst und Antiquitäten GmbH von der Gründung 
bis zu ihrer Liquidation in etwa gleich blieben. Hin-
sichtlich der Geschäftsgegenstände ist allerdings zu 
bemerken, daß die Gewinnerwirtschaftungsziele von 
einem sinkenden Gewinnanteil durch Verkauf von 
Kunst und Antiquitäten GmbH im engeren Sinne 
ausgingen. Dafür stieg der entsprechende Anteil der 
durch den Verkauf anderer Gegenstände zu erzielen-
den Deviseneinnahmen. Es ist weiter zu berücksichti-
gen, daß 1986 der VEB Philatelie Wermsdorf der Kunst 
und Antiquitäten GmbH angegliedert wurde und 
damit in den Gewinnerwirtschaftungsplänen enthal-
ten ist. 

Der tatsächlich erzielte Gewinn variierte von Jahr zu 
Jahr. Welche Gewinne die Kunst und Antiquitäten 
GmbH jährlich tatsächlich gemacht hat, ist aufgrund 
der vorhandenen Unterlagen nicht zu klären. Aus 
einer Übersicht zur „Entwicklung der Valutagewinn-
abführung 1973 bis 1989" ist zu entnehmen, daß die 
Kunst und Antiquitäten GmbH an den Bereich Kom-
merzielle Koordinierung für diesen Zeitraum insge-
samt knapp 330 Mio. Valutamark abgeführt hat, die 
von dort wohl an den Staatshaushalt weitergeleitet 
wurden. Außerdem ergibt sich aus den Unterlagen, 
daß die Kunst und Antiquitäten GmbH jährlich etwa 
5 Mio. Valutamark zur Reinvestition und als Rücklage 
zurückbehielt. 

Bei einer groben Schätzung ergibt sich demnach ein 
jährliches Durchschnittsergebnis von 25 Mio. Valuta-
mark. Eine detailliertere und verläßlichere Aussage 
über den jeweiligen oder durchschnittlichen Jahres-
gewinn kann aufgrund fehlenden Zahlenmaterials 
nicht ge troffen werden. 

6. Die Verantwortung Dr. Schalck-Golodkowskis 

Wie bereits im 2. Teilbericht des Untersuchungsaus
- schusses — BT-Drucksache 12/3920 — dargestellt 

worden ist, war die Kunst und Antiquitäten GmbH 
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organisatorisch der Hauptabteilung I des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung zugeordnet. Bereits in 
den Gründungsdokumenten der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH findet sich die Weisung von Dr. Schalck

-

Golodkowski an den Generaldirektor von TRANS-
INTER, Helmut Schindler, vom 23. Februar 1973, 
wonach die Anleitung und Kontrolle der neu gegrün-
deten Gesellschaft in seinem Auftrag unmittelbar 
durch den Genossen Manfred Seidel erfolge (Doku-
ment 4). 

Dabei bestehen keine Anhaltspunkte für die 
Annahme, die Übertragung der Verantwortlichkeit 
auf Manfred Seidel, den Leiter der Hauptabteilung I 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, hätte zur 
Folge gehabt, daß Dr. Schalck-Golodkowski selbst mit 
den Aktivitäten der Kunst und Antiquitäten GmbH 
nichts mehr zu tun gehabt habe. Das Gegenteil ist der 
Fall. Dr. Schalck-Golodkowski nahm selbst maßgebli-
chen Einfluß auf die Geschäftspolitik und Planvorga-
ben. So war Dr. Schalck-Golodkowski bei der Plan-
verteidigung der Kunst und Antiquitäten GmbH 
anwesend und wurde laufend während des Geschäfts-
jahres über die Entwicklung der Planerfüllung schrift-
lich informiert. 

In einem Protokoll heißt es beispielsweise über die 
Planverteidigung 1987 vom 19. September 1986 (Do-
kument 62) wie folgt: 

„Der Staatssekretär forderte eine ausführliche 
Begründung der volkswirtschaftlichen Notwendig-
keit der 1986 realisierten Investitionen der KuA 
[Kunst und Antiquitäten GmbH] im Jahresbericht 
für 1986. In den Gewinnkennziffern der Folgejahre 
muß sich die durchgeführte Investition niederschla-
gen. " 

Zu den Leitungsmethoden des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung gegenüber der Kunst und Antiquitäten 
GmbH gehörten auch die im „real existierenden 
Sozialismus" üblichen ideologisch-politischen An-
feuerungen. Kennzeichnend ist z. B. ein Schreiben der 
Kunst und Antiquitäten GmbH vom 2. Dezember 1983 
(Dokument 46) an den Leiter des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung, Dr. Schalck-Golodkowski: 

„Angesichts der Stationierung der neuen Atomra-
keten in Westeuropa und der damit wachsenden 
Gefahren für den Weltfrieden sehen auch wir die 
zwingende Notwendigkeit, daß das annähernde 
militärische Gleichgewicht in Europa wieder herge-
stellt wird, wie es aus der Erklärung des Generalse-
kretärs des ZK der KPdSU, Genossen Juri Andro-
pow eindeutig hervorgeht. 

Unsere erste Antwort auf die 7. Tagung des ZK der 
SED ist daher folgende: 

— die Abführungsverpflichtung für das Jahr 1983 
werden wir bereits am 10. 12. 1983 realisieren 

— für das Jahr 1984 übernehmen wir eine Zusatz-
verpflichtung in Höhe von einer Mi ll ion Valuta-
mark, 

— den Monat Januar 1984 erklären wir zum Monat 
der höchsten Planerfüllung und werden ihn mit 
10 % zum Jahresplan 1984 realisieren." 

Dr. Schalck-Golodkowski antwortete unter dem 5. De-
zember 1983 (Dokument 47): 

„Mit der Übergabe der staatlichen Aufgabe 1984 
erwarte ich von Ihnen, allen Kommunisten und 
Mitarbeitern der Kunst und Antiquitäten GmbH, 
daß in Auswertung der 7. Tagung des Zentralkomi-
tees der SED alle Anstrengungen unternommen 
werden, um im sozialistischen Wettbewerb zu 
Ehren des 35. Jahrestages der Gründung der Deut-
schen Demokratischen Republik eine anspruchs-
volle Überbietung des Pl anes 1984 durch Über-
nahme von Einzel- und Kollektivverpflichtungen zu 
gewährleisten. " 

In einem anderen an  Dr. Schalck-Golodkowski 
gerichteten Schreiben vom 21. November 1984 (Do-
kument 50) von Generaldirektor Farken heißt es: 

„Im Ergebnis der Beratung wurde beschlossen, zu 
Ehren des 40. Jahrestages der Befreiung vom 
Faschismus durch die ruhmreiche Sowjetarmee 
unter der Losung: 

„40 % zum 40. Jahrestag" 

die staatliche Planauflage Valutaabführung zum 
8. Mai 1985 mit 40 % zu realisieren. 

Um diese Zielstellung zu erreichen, werden wir 
bereits in den noch verbleibenden 6 Wochen des 
Jahres 1984 nach den Kennziffern des Planes 1985 
arbeiten. 

Wir be trachten diese Verpflichtung als einen Bei-
trag zur Stärkung der DDR, des sozialistischen 
Lagers und zur Erhaltung des Friedens. Wir wollen 
damit auch einen Dank gegenüber der Sowjetunion 
entrichten, die es durch diese historische Befrei-
ungstat vor 40 Jahren erst ermöglichte, daß erstma-
lig auf deutschem Boden ein sozialistischer Staat 
entstehen konnte. " 

Obwohl die Kunst und Antiquitäten GmbH als selb-
ständiger Bet rieb gegründet worden war, wurden alle 
wesentlichen finanziellen, personalpolitischen und 
kulturpolitischen Fragen durch Dr. Schalck-Golod-
kowski oder Manfred Seidel, dem Hauptabteilungs-
leiter I des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, 
entschieden. Bei grundlegenden Problemen oder 
neuen Geschäftsideen war zumindest von Manfred 
Seidel immer das Einverständnis einzuholen. Fragen, 
die den Zuständigkeitsbereich anderer Ressorts des 
DDR-Ministerrats berührten, wurden auf der Ebene 
von Dr. Schalck-Golodkowski bzw. M anfred Seidel 
entschieden. Soweit Sonderregelungen wegen Nor-
mabweichungen erforderlich waren, wurden diese 
durch Dr. Schalck-Golodkowski bzw. Manfred Seidel 
herbeigeführt. Dies hat bei seiner Vernehmung Horst 
Schuster als Zeuge ausgeführt. Für das Ministerium 
der Finanzen beispielsweise sei für den Bereich Kom-
merzielle Koordinierung Herta König, im Finanzmini-
sterium stellvertretende Ministerin, Ansprechpartne-
rin gewesen. Fragen des Kunstschutzes seien in Koor-
dinierung mit dem Ministerium für Kultur letztlich von 
Dr. Schalck-Golodkowski verhandelt und entschie-
den worden. 
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III. Vorgehen der Kunst und Antiquitäten GmbH 
bei der Beschaffung von Kunst-
gegenständen und Antiquitäten im Wege 
vertraglicher Vereinbarungen 

1. Vertragliche Vereinbarungen mit staatlichen 
Stellen 

a) Der Staatliche Kunsthandel 

Zur Beschaffung von Kunstgegenständen und Anti
-quitäten für den Export und zur Erwirtschaftung von 

Devisen konnte sich die Kunst und Antiquitäten 
GmbH zunächst auf den Staatlichen Kunsthandel in 
der DDR stützen, der ihr gegenüber nicht nur Planauf-
lagen zu erfüllen hatte, sondern zusätzlich freiwillige 
Vereinbarungen mit der Kunst und Antiquitäten 
GmbH abschloß. 

aa) Planauflagen 

Der Staatliche Kunsthandel war aufgrund von Plan-
auflagen des Ministeriums für Kultur verpflichtet, 
Kunstgegenstände und Antiquitäten für den Export 
durch die Kunst und Antiquitäten GmbH zu beschaf-
fen. Die Höhe der Planauflagen wurde dem Staatli-
chen Kunsthandel über den Leiter der Hauptabteilung 
Planung und Finanzierung des Ministeriums für Kul-
tur, Micklich, übermittelt. Nach der Auflage der 
Staatlichen Plankommission hatte der Staatliche 
Kunsthandel jährlich 4 Mio. DM zu erwirtschaften. 
Durch zusätzliche Vereinbarungen konnten darüber 
hinaus Waren der Kunst und Antiquitäten GmbH zur 
Verfügung gestellt werden. Die erwirtschafteten 
Devisen wurden dem Staatshaushalt zugeführt, 
kamen dem Ministerium für Kultur allerdings nur in 
sehr geringem Maße zugute. 

Die Aufteilung der erwirtschafteten Devisen bildete 
ein ständiges Spannungsfeld zwischen der Kunst und 
Antiquitäten GmbH und dem Ministerium für Kultur. 
Die Kunst und Antiquitäten GmbH war einerseits 
immer stärker bemüht, eine Steigerung des außer-
planmäßigen Exports auch vertraglich zu fixieren, 
mußte andererseits aber erkennen, daß dies ohne 
materiellen Anreiz für die Beteiligten nicht länger 
möglich war. 

Während sich der Valutaanteil des Ministe riums für 
Kultur in der Vereinbarung des Jahres 1977 noch auf 
30 % — und zwar nur für zeitgenössische Kunst — 
beschränkte, wurden dem Ministerium in einer — 
allerdings in den dem Untersuchungsausschuß vorlie-
genden Unterlagen nicht unterzeichneten — Verein-
barung von 1989 Valutaanrechte in Höhe von 50 % 
des Nettovalutaerlöses für alle Erzeugnisse und Lei-
stungen angeboten. Die Abrechnung der Valutaerlöse 
erfolgte im Verhältnis einer Verrechnungsmark zu 
einer Mark und verschaffte der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH eine erhebliche Gewinnspanne. 

Mit dieser Erhöhung sollte die Leistungsbereitschaft 
der Künstler gesteigert werden. Laut Aussage von 
Dr. Keller als Zeuge hatten die Künstler jedoch keine 
Möglichkeit, frei über ihre eigenen, beim Bereich 

Kommerzielle Koordinierung verwalteten Devisen-
konten zu verfügen. Eine Abhebung, die zudem 
begründet werden mußte, war laut Dr. Keller nur mit 
Gegenzeichnung der Kunst und Antiquitäten GmbH 
möglich. 

Auch das Ministerium für Kultur konnte — so Dr. Kel-
ler vor dem Ausschuß — die ihm zufließenden Devisen 
nicht frei verwenden. Wie aus der Vereinbarung vom 
14. Mai 1986 (Dokument 59) hervorgeht, mußte der 
Leiter der Hauptabteilung Planung und Finanzen im 
Ministerium für Kultur mit der Kunst und Antiquitäten 
GmbH Vereinbarungen über die Verwendung der 
Valutaguthaben abschließen. Etwaige mögliche Im-
porte konnte man  über den AHB Kunst und Antiqui-
täten GmbH abwickeln. Da für diese Importe Provisio-
nen zwischen 5 % und 7 % gefordert wurden, erbrach-
ten die freiwilligen Abmachungen für die Kunst und 
Antiquitäten GmbH über den ihr zugeteilten Valu-
taanteil hinaus einen weiteren finanziellen Vorteil. 

Der Staatliche Kunsthandel erhielt keine Subventio-
nen aus dem Staatshaushalt. Der Generaldirektor war 
dem Ministerium für Kultur nicht rechenschaftspflich-
tig. 

Der Staatliche Kunsthandel in der DDR war flächen-
deckend organisiert. An der Spitze stand der General-
direktor; auf Bezirksebene gab es Bezirksdirektoren. 
Auf Ortsebene bestanden die Galerien, die mit staat-
lichen und gesellschaftlichen Organisationen zusam-
menarbeiteten und Sammlerkreise aufbauten. Gale-
rien erhielten Planvorgaben vom Staatlichen Kunst-
handel. Der Generaldirektor des Staatlichen Kunst-
handels entschied über die Höhe der Teilpläne für die 
einzelnen Galerien. 

Da die Kunst und Antiquitäten GmbH das Außenhan-
delsmonopol für den Bereich Kunst und Antiquitäten 
besaß, waren nur in Zusammenarbeit mit ihr die 
Planauflagen des Staatlichen Kunsthandels zu erfül-
len. Deshalb war es notwendig, daß der Staatliche 
Kunsthandel sich zum Zweck der Planerfüllung mit 
der Kunst und Antiquitäten GmbH abstimmte. 

Entsprechende Vereinbarungen zwischen dem Staat-
lichen Kunsthandel und dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung gehen bis in das Jahr 1976 zurück. 
Grundlage war die Ministerratsverfügung Nr. 27/75 
vom 22. Dezember 1975 (Dokument 18), die den 
Minister für Kultur verpflichtete, mit dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung über die Bereitstellung 
von Antiquitäten und Gebrauchtwaren für den Export 
Vereinbarungen abzuschließen. Die Valutaerlöse aus 
diesem Export sollten in vollem Umfang auf ein 
Devisenkonto des Ministe riums für Außenhandel 
überwiesen werden. Mit dieser Verfügung verpflich-
tete sich der Minister für Kultur am 4. Oktober 1976 
gegenüber dem Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung, der Kunst und Antiquitäten GmbH jährlich zum 
Export geeignete Antiquitäten und Gebrauchtwaren 
in der genannten Höhe von ca. 4 Mio. sog. Verrech-
nungsmark durch den Staatlichen Kunsthandel zur 
Verfügung zu stellen (Dokument 19). 

Welche enorme Belastung diese Vereinbarung für den 
Staatlichen Kunsthandel und insbesondere für die 
einzelnen Antiquitätengalerien darstellte, hat Glie- 
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nicke, seit 1979 Leiter der Antiquitätengalerie Fried-
richstraße des Staatlichen Kunsthandels in Ostberlin, 
als Zeuge deutlich gemacht. Planauflagen in Höhe 
von bis zu 400 000,— sog. Verrechnungsmark jährlich 
und die generelle Ablehnung des kulturellen Ausver-
kaufs der DDR bewegten ihn 1985 dazu, den stellver-
tretenden Minister Dr. Dietmar Keller um Hilfe zu 
bitten. Glienicke wies ihn auf die Problematik der 
Preisbildung für Antiquitäten hin. Aufgrund der 
Monopolstellung der Kunst und Antiquitäten GmbH 
einerseits und des Zwangs zur Planerfüllung anderer-
seits sei eine freie Preisbildung nicht möglich gewe-
sen. Die Aufkäufer der Kunst und Antiquitäten GmbH 
hätten gegenüber den Galerien viel zu niedrige Preis-
vorstellungen zugrunde gelegt. Zur Erfüllung der 
Planauflagen hätten daher Gegenstände in großem 
Umfang unter Wert verkauft werden müssen. Ab einer 
bestimmten Zeit sei dann eine Realisierung keines-
wegs mehr mit „Kuchenformen und Vertikos" mög-
lich gewesen, sondern habe den Verkauf höherwerti-
ger Gegenstände erfordert. Eine Nichterfüllung des 
Plansolls wiederum hätte zu einer Schmälerung der 
Jahresprämienausschüttung für alle Mitarbeiter des 
Staatlichen Kunsthandels geführt, die aber jeder 
Galerieleiter vermeiden wollte. Glienicke hat vor dem 
Untersuchungsausschuß ausgesagt, daß zwar nicht 
unbedingt Kulturgut der sog. Kategorien I und II im 
Sinne des DDR-Kulturgutschutzgesetzes (vgl. Ab-
schnitt 3) exportiert worden sei. Es sei aber in großem 
Umfang Kulturgut aufgrund der Aktivitäten der Kunst 
und Antiquitäten GmbH verschwunden, das seiner 
Aussage nach durchaus schützenswert war. 

Die Bitte Glienickes 1985 hatte zunächst Erfolg. Dr. 
Dietmar Keller als stellvertretender Minister für Kultur 
entschied, daß die Antiquitätengalerie F riedrich-
straße in Ostberlin von der Planauflage befreit wurde, 
und setzte sich gleichzeitig für eine Senkung der 
Auflagen im gesamten Staatlichen Kunsthandel ein. 
Der Export von Kunst und Antiquitäten sollte bis 1987 
nach und nach völlig zugunsten einer höheren Aus-
fuhr von Gebrauchtwaren und zeitgenössischer Kunst 
eingeschränkt werden. Die Staatliche Plankommis-
sion, die letztlich nur an Devisen interessiert war, hatte 
dagegen keine Einwände. 

Dr. Keller hat als Zeuge angegeben, daß in den Jahren 
1987 bis 1989 die staatlichen Galerien offiziell keine 
Antiquitäten mehr an die Kunst und Antiquitäten 
GmbH verkauft hätten. Diese Aussage wird durch 
einen Brief des Generaldirektors des Staatlichen 
Kunsthandels, Weiß, an  Dr. Keller vom 5. Januar 1988 
(Dokument 70) gestützt, in dem Weiß ankündigte, ab 
1988 der Kunst und Antiquitäten GmbH keinerlei 
Antiquitäten mehr, sondern nur noch Gebrauchtwa-
ren liefern zu wollen. 

Bei dieser Entscheidung wurde eine gegenüber dem 
Bereich Kommerzielle Koordinierung schon beste-
hende und bereits früher vertraglich vereinbarte Mög-
lichkeit wahrgenommen. In der Vereinbarung vom 
4. Oktober 1976 (Dokument 19), nach der der Staatli-
che Kunsthandel zum Export geeignete Antiquitäten 
und Gebrauchtwaren in Höhe des genannten Be trags 
von ca. 4 Mio. sog. Verrechnungsmark zur Verfügung 
stellen sollte, war eine Gewichtung zugunsten von 
Antiquitäten nicht festgelegt. Punkt 3 dieser Verein

-

barung enthielt bereits die Aufforderung an die Kunst 
und Antiquitäten GmbH und den Staatlichen Kunst-
handel, „im Interesse der Erhaltung der Substanz des 
Kulturbesitzes der DDR" Bedingungen für eine „Er-
schließung neuer Warengruppen der Gebrauchtwa-
ren kulturellen Charakters und der zeitgenössischen 
Kunst" zu schaffen, damit „die Ausfuhr qualitätsvoller 
Antiquitäten zunehmend eingeschränkt werden 
kann". 

Daß von dieser Möglichkeit nicht schon früher 
Gebrauch gemacht wurde, läßt sich nach den Zeugen-
aussagen von Dr. Keller und Glienicke darauf zurück-
führen, daß sowohl die Generaldirektion des Staatli-
chen Kunsthandels als auch das Ministe rium für 
Kultur die bestehende Situation stillschweigend 
akzeptierten. Glienicke hat gemeint, daß das Ministe-
rium für Kultur und der Staatliche Kunsthandel sich 
offensichtlich daran gewöhnt hatten, daß der Verkauf 
von Antiquitäten der einfachste Weg sei, um diese 
Planauflage zu erfüllen. Dr. Keller hat angegeben, von 
der von ihm vorgefundenen Situation unverständlich 
hoher Planauflagen überrascht gewesen zu sein. Sei-
ner Meinung nach hätte für den Generaldirektor des 
Staatlichen Kunsthandels schon lange die Möglich-
keit einer Veränderung dieser Lage bestanden. 

Insgesamt änderte sich die Situation im DDR-Kunst-
handel auch nach dem Eingreifen Dr. Kellers nicht: 
Über andere Beschaffungskanäle gelang es der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, jederzeit wertvolle Antiqui-
täten zu bekommen. Selbst die Reduzierung der 
Planauflage wurde durch privat auftretende Käufer 
unterlaufen, die in einzelnen Galerien Kunstgegen-
stände von hohem Wert für die Kunst und Antiquitäten 
GmbH beschafften. Eine Beschwerde Glienickes über 
diese Situation beim Verantwortlichen für den Bereich 
Kultur des Staatlichen Kunsthandels im Zentralkomi-
tee, Dr. Böhme, blieb erfolglos. Die Antwort bestand 
aus einem Hinweis auf die Wichtigkeit der Devisen-
beschaffung für die DDR. 

bb) Zusätzliche Lieferungen 
des Staatlichen Kunsthandels 

Über die Erfüllung der Planauflagen hinaus wurde die 
Kunst und Antiquitäten GmbH durch den Staatlichen 
Kunsthandel auch auf der Grundlage von zusätzlichen 
Vereinbarungen zwischen dem Bereich Kommer-
zielle Koordinierung und dem Ministe rium für Kultur 
beliefert. 

Zur Ergänzung der Vereinbarung vom 4. Oktober 
1976 wurde unter dem 22. Juni 1977 mit Wirkung ab 
1. Juli 1977 zwischen dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung und dem Ministerium für Kultur ver-
einbart, daß zur „außerplanmäßigen Erwirtschaftung 
von Valutamitteln" der Export „zeitgenössischer bil-
dender Kunst sowie artverwandter Gegenstände" 
zusätzlich „realisiert" wird (Dokument 21). Damit 
erhielt der Staatliche Kunsthandel den Auftrag, die 
notwendigen Voraussetzungen für eine zusätzliche 
Erwirtschaftung von 500 000,— sog. Verrechnungs-
mark für das Jahr 1977 zu schaffen. Nach einer 
weiteren Vereinbarung aus dem Jahr 1977 (Dokument 
24) sollte der Verkauf zeitgenössischer Kunst in Ver- 
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trägen zwischen der Kunst und Antiquitäten GmbH 
und dem Staatlichen Kunsthandel gesondert ausge-
wiesen werden. 

Während sich die Vereinbarung vom 22. Juni 1977 auf 
den zusätzlichen Export von zeitgenössischer bilden-
der und angewandter Kunst sowie auf artverwandte 
Gegenstände bezog, schloß eine spätere Vereinba-
rung vom 14. Mai 1986 auch die außerplanmäßige 
Ausfuhr von Kunst und Antiquitäten mit ein (Doku-
ment 59). In gleicher Weise sah auch ein undatierter 
Vereinbarungsentwurf zwischen dem Bereich Kom-
merzielle Koordinierung und dem Ministe rium für 
Kultur den außerplanmäßigen Export von Kunst und 
Antiquitäten vor. 

Motivation für diese Einstellung und somit auch für 
das Eingehen auf zusätzliche Verpflichtungen war 
nach der Aussage von Dr. Keller vor dem Untersu-
chungsausschuß vor allem die Möglichkeit, Devisen 
für den Import dringend benötigten technischen 
Materials für das Ministe rium für Kultur erwirtschaf-
ten zu können. Hierzu zählten u. a. Ballettschuhe, 
Malerausrüstungen, Klimaanlagen und Panzerglas. 
Aufgrund der großen Finanznot des Ministeriums für 
Kultur seien dies willkommene Unterstützungen 
gewesen. Darüber hinaus sollte aber auch den bilden-
den Künstlern der DDR eine Chance gegeben werden, 
auf dem internationalen Markt Bekanntheit zu erlan-
gen und — wenn auch in geringem Ausmaß — vom 
erwirtschafteten Valutaerlös zu profitieren. 

b) Die staatlichen Museen 

Aufgrund des Widerstandes gegen die Ministerrats-
verfügung Nr. 4/73 vom 18. Januar 1973 wurden die 
Verpflichtungen der staatlichen Museen zur Abliefe-
rung von Kunstgegenständen bei der Kunst und 
Antiquitäten GmbH nicht weiterverfolgt. Kunstge-
genstände und Antiquitäten für den Expo rt  wurden 
nur aufgrund von anderweitigen Vereinbarungen, 
wie sie z. B. von den Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden eingegangen wurden, sowie aufgrund sog. 
Tauschvereinbarungen bereitgestellt. Solche kamen 
dann zustande, wenn die staatliche Kulturgutschutz-
kommission geschütztes Kulturgut vor dem Export 
durch die Kunst und Antiquitäten GmbH aussonderte 
und es den Museen im Tausch gegen geringerwertige 
Kulturgüter zur Verfügung stellte. 

Die Bedeutung der Museen als Beschaffungsinstru-
ment für die Kunst und Antiquitäten GmbH muß 
insgesamt eher als gering eingeschätzt werden. 

aa) Organisation 

Ende 1989 gab es in der DDR noch ca. 600 bedeutende 
Museen. Sie unterstanden bis auf wenige Ausnahmen 
den sog. Territorialorganen, d. h. den örtlichen Räten. 
Das Ministerium für Kultur nahm zunächst nur anlei-
tende Aufgaben wahr, hatte letztlich aber nach Maß-
gabe des Kulturgutschutzgesetzes vom 3. Juli 1980 
(Dokument 30) über die Freigabe von Gegenständen 
aus den Museumsbeständen für den Export zu ent-
scheiden. Zuständig im Ministe rium für Kultur waren 

der Abteilungsleiter für Museen und Denkmalspflege, 
Wolf, sowie der für finanzielle Angelegenheiten 
zuständige Abteilungsleiter Micklich. 

Gesetzliche Grundlage für die Zusammenarbeit der 
Museen mit der Kunst und Antiquitäten GmbH bildete 
neben dem Kulturgutschutzgesetz aus dem Jahr 1980 
und seinen Durchführungsbestimmungen die „Ver-
ordnung über den Staatlichen Museumsfonds" der 
DDR vom 12. April 1978 (Dokument 25). Gemäß § 14 
dieser Verordnung konnten Museen selbst kulturell 
geringwertige Kulturgüter der sog. Kategorie III nur 
dann aus dem „Staatlichen Museumsfonds" ausson-
dern und zum Verkauf zur Verfügung stellen, „wenn 
an ihrer Erhaltung und Nutzung kein gesellschaftli-
ches Interesse mehr besteht". Über eine solche Aus-
sonderung entschied auf Antrag des Museumsdirek-
tors der Leiter des übergeordneten Staatsorgans. Die 
Möglichkeit der Aussonderung hochwertiger Kultur-
güter der sog. Kategorien I und II war nicht vorgese-
hen. Einzelheiten für die Einordnung in die Katego-
rien sind in § 5 der „Verordnung über den Staatlichen 
Museumsfonds" der DDR festgelegt: 

„ (1) Die Museen haben museale Objekte und 
Sammlungen des Staatlichen Museumsfonds nach 
ihrer wissenschaftlichen, historischen und kulturel-
len Bedeutung zu kategorisieren. Die Einstufung 
der musealen Objekte erfolgt nach einheitlichen 
Grundsätzen in 3 Kategorien. 

(2) Kategorie I umfaßt museale Objekte und Samm-
lungen, die von außerordentlichem wissenschaftli-
chen, historischen oder kulturellen Wert und uner-
sätzlich sind und in einmaliger Weise Aufschluß 
geben über 

— die Entstehung und Entwicklung der Weltkultur, 
des kulturellen Erbes und speziell der sozialisti-
schen Nationalkultur, 

— Ereignisse, Prozesse oder Persönlichkeiten, die 
den Gang der Weltgeschichte oder der Na tional-
geschichte wesentlich beeinflußt haben, 

— umwälzende ökonomische Prozesse, wissen-
schaftliche und technische Erfindungen und 
Entdeckungen, 

— wesentliche Etappen der Entstehung, Entwick-
lung und Charakterisierung der Natur. 

(3) Kategorie II umfaßt museale Objekte und Samm-
lungen, die von großem wissenschaftlichen, histori-
schen oder kulturellen Wert sind und mit hoher 
Aussagekraft Zeugnis ablegen von 

— der Entwicklung des deutschen Volkes und 
seinen humanistischen und revolu tionären Tra-
ditionen sowie seinen politischen, kulturellen 
und wissenschaftlich-technischen Leistungen 
sowie Objekte und Sammlungen über den Auf-
bau der entwickelten sozialistischen Gesell-
schaft, 

— dem Wirken bedeutender Politiker, Wissen-
schaftler und Künstler in Vergangenheit und 
Gegenwart sowie Objekte gleichen Ranges zur 
Geschichte und Kultur anderer Völker und 
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Objekte, die Erscheinungen und Vorgänge in 
der Natur charakterisieren. 

(4) Kategorie III umfaßt museale Objekte und 
Sammlungen, d' in charakteristischer Weise die 
natürliche und gesellschaftliche Entwicklung in 
einzelnen Territorien belegen und für die Allge-
meinbildung, die weltanschauliche, historische, 
ästhetische und polytechnische Bildung sowie für 
die wissenschaftliche Forschung von Wert sind. 
(Dokument 25) 

bb) Vertragliche Vereinbarungen 
mit der Kunst und Antiquitäten GmbH 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH versuchte in der 
Folgezeit, die staatlichen Museen zu einem freiwilli-
gen Verkauf ihrer geringwertigen Kunstbestände zu 
bewegen. Ein Brief des Generaldirektors der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, Joachim Farken, an Man-
fred Seidel, Leiter der Hauptabteilung I des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung, vom 11. September 
1979 (Dokument 27) zeigt deutlich, daß sich die Kunst 
und Antiquitäten GmbH dabei sehr wohl über die 
negative Stimmung im Bereich der Museen im klaren 
war. Farken machte in diesem B rief einen Vorschlag, 
wie das Interesse der Museen und staatlichen Samm-
lungen für den Export von Kunstgegenständen aus 
ihren Beständen geweckt werden könne, gleichzeitig 
aber „eine Polemik über die Notwendigkeit von 
Exporten" vermieden werde. Dieser Vorschlag lief 
darauf hinaus, an das Eigeninteresse der Museen — 
an  „Profilierung und Bereicherung" ihrer Sammlun-
gen — zu appellieren und ihnen Valutaanteile am 
Erlös einzuräumen, blieb aber ohne Erfolg. 

Dr. Schalck-Golodkowski hat vor dem Untersu-
chungsausschuß angegeben, ihm sei kein Fall 
bekannt, bei dem ein Museum vom Generaldirektor 
der Kunst und Antiquitäten GmbH gezwungen wor-
den sei, Kunstgegenstände für den Export zur Verfü-
gung zu stellen. Solche Weisungen habe es weder von 
ihm noch von seinen Stellvertretern gegeben. Die 
Museen hätten selbst die Bereitschaft erklärt, nicht 
museumswürdige Bestände für Exporte zur Verfü-
gung zu stellen und so entsprechend den Valutaantei-
len auch Ankäufe für die Museen zu ermöglichen. 

Nach der Darstellung Dr. Schalck-Golodkowskis wur-
den auch auf Veranlassung des Ministe riums für 
Kultur Exporte aus Museumsbeständen getätigt. Der 
Minister für Kultur, Dr. Hoffmann, habe am 27. Mai 
1987 Manfred Seidel, seinen Stellvertreter, in einem 
vertraulichen Gespräch darüber informiert, daß er 
durch Aussondern von Museumsgegenständen selbst 
zur Verbesserung der Devisenlage beitragen wolle. 
Dabei seien der Kunst und Antiquitäten GmbH von 
den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Gemälde 
für den Export zur Verfügung gestellt worden. Für die 
Auswahl und Bereitstellung hätten ausschließlich das 
Ministerium für Kultur bzw. die nachgeordneten Ein-
richtungen die Verantwortung getragen. 

Nach dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Do- 
kumenten blieben die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden unter ihrem Generaldirektor Prof. Dr. Bach- 

mann die einzigen Vertragspartner für diese Art von 
Vereinbarungen mit der Kunst und Antiquitäten 
GmbH. 

Der Ausschuß stützt sich bei der Beurteilung der 
Vereinbarungen hauptsächlich auf die Aussagen Prof. 
Dr. Manfred Bachmanns als Zeugen sowie den „Ab-
schlußbericht der Kommission zur Untersuchung von 
Kunstverkäufen der Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden" vom 11. Juni 1990 (Dokument 94). Außer-
dem liegen zahlreiche Briefwechsel zu dieser Proble-
matik vor (Dokumente 77, 79 und 85). 

Die Vereinbarungen zwischen den Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden und der Kunst und Antiquitäten 
GmbH wurden durch den Ende 1989 beginnenden 
Umbruch in der DDR auch Gegenstand mehrerer 
Versammlungen der Mitarbeiter der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden. Als Reaktion auf die 
Verkäufe der sog. Schloßbergungsbestände wurde 
am 7. Dezember 1989 die Kommission zur Untersu-
chung von Kunstverkäufen der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden gebildet. Die Kommission 
bestand aus Kunstwissenschaftlern, Mitarbeitern der 
Abteilung Kultur beim Rat der Stadt Dresden und 
Mitarbeitern der Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den. Ihre Aufgabe war es zu untersuchen, ob und 
inwieweit die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
am Verkauf von Kunstwerken aus der DDR beteiligt 
waren und welche Verantwortung ihre Mitarbeiter 
dabei hatten. Die Kommission legte ihren Abschluß-
bericht am 11. Juni 1990 (Dokument 94) der Öffent-
lichkeit vor. 

Nach Aussage von Prof. Dr. Bachmann schlossen die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden seit 1983 Ver-
einbarungen mit der Kunst und Antiquitäten GmbH 
ab. Die erste Vereinbarung mit der Kunst und Anti-
quitäten GmbH wurde am 1. Oktober 1983 getroffen. 
Sie bezog sich auf „die Verwertung von Gegenstän-
den, die für den Export freigegeben sind". Grund 
hierfür sei die ex treme Devisenknappheit der Museen 
gewesen, die es nicht ermöglicht habe, die notwen-
digsten technischen Ausrüstungen zu besorgen. Mit 
einer Unterstützung von staatlicher Seite konnte nicht 
gerechnet werden. Eine Anfrage Prof. Dr. Bachmanns 
bezüglich einer Devisenunterstützung soll der Mini-
ster für Kultur, Dr. Hans-Joachim Hoffmann, folgen-
dermaßen beantwortet haben: „Wenn ihr Valuta 
braucht, müßt ihr euch kümmern." Wie die Verneh-
mung von Prof. Dr. Bachmann gezeigt hat, waren aber 
die Fragen der Gewinnbeteiligung sowie die Möglich-
keiten der Gewinnverwendung in der Vereinbarung 
vom 1. Oktober 1983 unklar geregelt. 

Für die Verkaufsabwicklung erhielten die Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden ein Konto bei der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, das im Bedarfsfall auch 
überzogen werden konnte. Aufgefüllt wurde es nicht 
nur durch Verkäufe von Kunstgegenständen, sondern 
auch durch die Erbringung von Dienstleistungen wie 
z. B. Transporte, Restaurationen usw. 

Insgesamt stellten die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden der Kunst und Antiquitäten GmbH bis 1989 
etwa 100 bis 150 Werke zur Verfügung. Dabei gab es 
nach Aussage von Prof. Dr. Bachmann weder Planauf-
lagen noch einen Zwang zur kontinuierlichen Liefe- 
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rung. 1989 sollte in einer umfangreichen Aktion die 
Aussonderung der sog. Schloßbergungsbestände für 
den Export vorgenommen werden. Diese Bestände 
waren durch die sog. Bodenreform nach dem 2. Welt-
krieg in die Hände der Museen gelangt. Von etwa 
4 000 ausgesonderten Gemälden wurden der Kunst 
und Antiquitäten GmbH über 600 zur Verfügung 
gestellt. Etwa die Hälfte davon kehrte wegen man-
gelnder Absatzfähigkeit Ende 1990 wieder nach Dres-
den zurück. Unterstützt wurde diese Aktion auch von 
den Direktoren der ausgelagerten Depots der Staatli-
chen Kunstsammlungen in Moritzburg und Pillnitz. 
Diese begründeten ihre Bereitwilligkeit damit, daß 
ihre Depots und Ausstellungsräume völlig überfüllt 
seien und sie mehr Raum und Licht benötigten. 

Die Aussonderung dieser Werke erfolgte nach Anga-
ben von Prof. Dr. Bachmann unter strengster Beach-
tung der „Verordnung über den Staatlichen Mu-
seumsfonds". Nur von Experten ausgesuchte Ge-
mälde der Kategorie III seien zum Verkauf angeboten 
worden. Die letzte Verantwortung habe jeweils beim 
zuständigen Fachdirektor gelegen. Die Freigabe sei 
jedoch in jedem Fall vom Rat der Stadt Dresden 
vorgenommen worden. 

Prof. Dr. Bachmann hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß weiter berichtet, daß sowohl vom Ministerium 
für Kultur als auch vom Rat der Stadt Dresden die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu derartigen 
Vereinbarungen gedrängt worden seien. Die Stadt 
Dresden habe selbst von den erlangten Devisen pro-
fitieren wollen. Oberbürgermeister Wolfgang Bergho-
fer z. B. habe unbedingt Valuta für die Beschaffung 
von Reinigungsfahrzeugen benötigt. Immer wieder 
habe man daher an Prof. Dr. Bachmanns „Verantwor-
tungsbewußtsein als Einrichtungsleiter der Stadt" 
appelliert. 

Gemäß einer Vereinbarung vom Oktober 1983 stan-
den den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
100 % der Valutaerlöse zu. 70 % wurden dabei auf ein 
Konto der Kunstsammlungen in Mark überwiesen und 
konnten für Käufe in der DDR verwendet werden. 
30 % in Valutamark wurden als Guthaben bei der 
Kunst und Antiquitäten GmbH für Importe gehalten. 
Mit diesem Guthaben konnten jedoch nur technische 
Ausrüstungen besorgt werden. Importe der ge-
wünschten Waren hatten in der Regel gegen Provision 
über das MfS-Unternehmen „Günther Forgber Wahr-
nehmung von Interessen für Indust rie und Handel" 
(vgl. 2. Teilbericht — DS 12/3920, S. 38) zu erfol-
gen. 

Neuerwerbungen waren lediglich durch Tausch mög-
lich. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine 
angebliche Erklärung des Generaldirektors der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, Horst Schuster, gegenüber 
den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden: „Seine 
Firma wolle (...) alles gern verkaufen, aber nur gegen 
Devisen. Mark der Deutschen Notenbank interessiert 
diese Firma nicht. Sie sind bereit, aus unseren Depots 
alles zu übernehmen, was wir im Tausch gegen die 
gewünschten Objekte im gleichen Wert anzubieten 
hätten. Zu verschenken hätten sie nichts. " Diese 
Erklärung entnimmt der Untersuchungsausschuß 
dem „Abschlußbericht der Kommission zur Untersu-
chung von Kunstverkäufen der Staatlichen Kunst

-

sammlungen Dresden" vom 11. Juni 1990 (Dokument 
94). 

Die Vereinbarungen mit den Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden wurden von der Kunst und Antiqui-
täten GmbH nicht immer eingehalten. Unter anderem 
wurden den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
die vertraglich vereinbarten Informationen über die 
voraussichtlich zu erzielenden Valutaerlöse vorent-
halten. Damit hatte die Kunst und Antiquitäten GmbH 
die Möglichkeit, die Preise willkürlich festzulegen. 

Im Gegensatz zu den Aussagen von Prof. Dr. Bach-
mann vor dem Untersuchungsausschuß kam die Kom-
mission zur Untersuchung von Kunstverkäufen der 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu einem ver-
nichtenden Urteil über die Zusammenarbeit zwischen 
den Dresdner Kunstsammlungen und der Kunst und 
Antiquitäten GmbH. Der Bericht belegt, daß die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden schon seit 
dem Jahr 1968 geschäftliche Verbindungen zu 
Außenhandelsfirmen der DDR gepflegt hatten. 

Bereits 1970 hatten die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden eine Anweisung des damaligen Kulturmini-
sters Klaus Gysi erhalten, Kunstgegenstände aus den 
Museen zum Verkauf anzubieten. Auf vertrauliche 
Anweisung des Generaldirektors Prof. Dr. Bachmann 
hatte man in der Galerie Alter Meister damals schon 
begonnen, die ungenutzten Depots des sog. Schloß-
bergungsbestandes durchzusehen. 

Nach Recherchen der Kommission wurde die Verein-
barung vom 1. Oktober 1983 auf vielfältige Weise 
umgangen. Als Beispiel hierfür kann der Export eines 
Gemäldes von Joos de Momper 1983 angeführt wer-
den, bei dem es sich um Kulturgut der Kategorie I 
handelte. Eine Freigabe durch das übergeordnete 
staatliche Organ, wie nach Punkt 2 der vorgenannten 
Vereinbarung aus dem Jahr 1983 gefordert, lag hier 
nicht vor. Außerdem wurde gegen das Kulturgut-
schutzgesetz und die „Verordnung über den Staatli-
chen Museumsfonds" verstoßen. 

Die Vereinbarung vom 1. Oktober 1983 hatte bis Mitte 
des Jahres 1987 Bestand. Sie wurde einseitig von der 
Kunst und Antiquitäten GmbH gelöst. Anlaß hierfür 
waren eine neue Vereinbarung zwischen dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung und dem Ministe rium 
für Kultur vom 14. Mai 1986 (Dokument 59) sowie ein 
Gespräch in selbigem Ministe rium am 25. Mai 1987 
zwischen dem Minister für Kultur, Dr. Hoffmann, dem 
Leiter der Hauptabteilung Planung und Finanzen im 
Ministerium für Kultur, Micklich, sowie Seidel und 
Farken. Dabei wurde — auch nach dem Kommissions-
bericht — von seiten des Ministe riums für Kultur der 
Wille zum Ausdruck gebracht, Aktivitäten zur Verbes-
serung der Devisenlage entwickeln zu wollen. Mick-
lich wurde dabei für die Erarbeitung von Vorschlägen 
„zur Erhöhung der Exportaktivitäten des Ministeri-
ums für Kultur" verantwortlich gemacht. Neben dem 
Staatlichen Kunsthandel zog er auch die Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden zur Verwirklichung die-
ser Aufgabe heran. 

Grundlage für den umfangreichen Verkauf der sog. 
Schloßbergungsbestände war nicht eine schriftlich 
fixierte Vereinbarung, sondern lediglich eine mündli- 
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che Absprache. Diese wurde in einem Gespräch 
zwischen dem Mitarbeiter der Kunst und Antiquitäten 
GmbH, Dr. Vogel, Micklich und dem stellvertreten-
den Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden, Winkler, am 11. August 1988 getroffen. 
Dabei wurde — nach Auffassung der Kommission — 
offenbar s treng vertraulich die Sichtung von 4 000 
Gemälden, Graphiken und Zeichnungen durch die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden festgelegt. 
25 % davon erschienen für den Export verwendbar. 
Diese sollten bis zum 31. März 1989 der Kunst und 
Antiquitäten GmbH übergeben werden. In einem 
Brief vom 1. September 1988 (Dokument 73) an Seidel 
wies Farken darauf hin, daß die schrittweise Übergabe 
von 1 000 Gemälden der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden an die Kunst und Antiquitäten GmbH 
vereinbart worden sei. Genauere Hinweise auf die 
Existenz und den Inhalt dieser mündlichen Vereinba-
rung liegen dem Ausschuß nicht vor. Insgesamt wur-
den aufgrund dieser Vereinbarung ab August 1988 ca. 
668 Werke zusätzlich zu den Lieferungen der Depots 
Pillnitz und Moritzburg verkauft. 

Daß die Vereinbarung tatsächlich mit einer strengen 
Schweigepflicht belegt war, ergibt sich auch aus der 
Vernehmung des Zeugen Dr. Keller vor dem Untersu-
chungsausschuß. Er hat behauptet, von dem Bildver-
kauf in Dresden nichts gewußt zu haben. Im Ministe-
rium für Kultur seien nur Micklich und Dr. Hoffmann 
informiert gewesen. Selbst innerhalb der Dresdner 
Kunstsammlungen hätten nur wenige von dem Ver-
kauf gewußt. In den Depots Pillnitz und Moritzburg 
seien die Waren nicht von Wagen der Kunst und 
Antiquitäten GmbH, sondern des Kraftverkehrs Dres-
den abgeholt worden. Damit habe man die Exportab-
sichten verschleiern wollen. 

Nach dem Kommissionsbericht wurde durch diese 
mündliche Absprache der Rat der Stadt Dresden als 
übergeordnetes Organ umgangen. Eine direkte Ver-
einbarung zwischen dem Ministe rium für Kultur, d. h. 
Micklich, und den Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden widersprach dem vorgeschriebenen Dienst-
weg. 

Diese Vereinbarung hatte zudem negative finanzielle 
Auswirkungen für die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden. Gegenüber der Vereinbarung vom 1. Okto-
ber 1983 änderte sich die Aufteilung der erwirtschaf-
teten Valutaerlöse stark zuungunsten der Sammlun-
gen. Wie sich aus einem Gesprächsvermerk vom 
14. August 1989 (Dokument 81) zwischen dem Mitar-
beiter der Kunst und Antiquitäten GmbH, Dr. Vogel, 
und den Mitarbeitern der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden, Winkler und Göpfert, ergab, standen 
den Kunstsammlungen statt ehemals 100 % jetzt nur 
noch 25 % zu. 50 % Gewinnanteil beanspruchte die 
Kunst und Antiquitäten GmbH für sich, 25 % gingen 
direkt an das Ministerium für Kultur. Außerdem 
verloren die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
endgültig das in der Vereinbarung vom 1. Oktober 
1983 festgelegte Recht, von der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH vor Vertragsabschluß über die Höhe der zu 
erzielenden Valutaerlöse informiert zu werden. Die 
Kunst und Antiquitäten GmbH erlangte durch diese 
Vereinbarung also zahlreiche Vorteile. Die Argumen-
tation des Generaldirektors Prof. Dr. Bachmann, die 

Vereinbarung habe im Interesse der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden gelegen, ist fragwürdig. 

Die Kommission wies Generaldirektor Prof. Dr. Bach-
mann eine erhebliche Mitschuld an dieser fragwürdi-
gen Aktion zu. Die Direktion der Galerie Alter Meister 
wurde 1989 von ihm aufgefordert, Bilder aus dem sog. 
Schloßbergungsbestand auszusondern. In einem 
Schreiben vom 27. Juni 1989 wies die Direktion auf die 
Bedenklichkeit solcher Verkäufe hin. Das Schreiben 
blieb unbeantwortet. 

Weiterhin warf die Kommission Prof. Dr. Bachmann 
vor, die bei der Aussonderung tätigen Wissenschaftler 
bewußt getäuscht zu haben. Bei der Aussortierung 
von Kulturgütern der Kategorie III gingen diese davon 
aus, die Gemälde seien für die Abgabe an das Mini-
sterium für Kultur bestimmt. Aufgrund dieser Angabe 
trafen die Wissenschaftler ihre Entscheidungen, die 
ganz anders ausgefallen wären, falls sie gewußt 
hätten, daß die Gegenstände für den Export bestimmt 
gewesen waren. Nach der Erklärung des Mitarbeiters 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Göpfert, 
hat Prof. Dr. Bachm ann im Dezember 1989 diese 
Anweisungen selbst gegeben. Damit muß die Glaub-
würdigkeit des Zeugen Prof. Dr. Bachmann vom 
Ausschuß in Frage gestellt werden. 

Neben Prof. Dr. Bachmann wurde der ehemalige 
stellvertretende Generaldirektor der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden, Winkler, durch die Korn-
mission schwer beschuldigt. Winkler war bei den 
Gesprächen mit der Kunst und Antiquitäten GmbH 
zugegen und wickelte den gesamten Schriftwechsel 
zu den Verkäufen ab. Im Gespräch vorn 14. August 
1989 stimmte er dem Vorschlag zu, die Herkunftsbe-
zeichnung von Gemälden zu entfernen. Dies sollte 
von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
selbst vorgenommen werden. 

In mehreren Fällen versuchte — so der Kommissions-
bericht — Winkler außerdem, die Bestimmungen der 
„Verordnung über den Staatlichen Museumsfonds" 
zu umgehen. So unternahm er den Versuch, die 
Genehmigung für den Verkauf von ausgesonderten 
Waren durch die übergeordneten Staatsorgane ganz 
zu umgehen bzw. erst nachträglich einzuholen. Im 
Fall der „Bodenreform Albrechtsburg" stellte ihn das 
vor erhebliche Probleme. Ein Mitglied des Rates für 
Kultur der Stadt Meißen erhob Einspruch gegen einen 
Export der ausgesonderten Kulturgüter. Er bean-
spruchte sie für die Stadt Meißen. Die Gemälde 
befanden sich jedoch bereits längst in den Lagern der 
Kunst und Antiquitäten GmbH oder außerhalb der 
DDR. 

Aus den der Kommission vorgelegten Dokumenten ist 
nicht ersichtlich, inwieweit der damalige Minister für 
Kultur, Dr. Hoffmann, sowie dessen Stellvertreter Dr. 
Keller für den Export verantwortlich gemacht werden 
können. Eine pauschale Freigabe von geschütztem 
Kulturgut für den Export widersprach nach Ansicht 
der Kommission den Bestimmungen des Kulturgut-
schutzgesetzes. Eine solche Freigabe hat sich Dr. 
Hoffmann, wie sich aus einem B rief vom 1. September 
1988 (Dokument 73) von Farken an Seidel ergibt, 
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vorbehalten. Was dann weiter geschah, ist aus den 
vorhandenen Unterlagen nicht nachvollziehbar. 

c) Die Aufgaben der Kulturgutschutzkommission 

Die Kulturgutschutzkommission wurde 1982 gegrün-
det. Sie war Nachfolgeeinrichtung der seit 1975 täti-
gen Kunstschutzkommission unter der Leitung von 
Prof. Bartke. Leiter der Kulturgutschutzkommission 
war seit ihrer Gründung Werner Schmeichler, bis 
dahin Abteilungsleiter für Museen und Denkmals-
pflege im Ministerium für Kultur. Ihre Aufgabe war es, 
die Einhaltung des Kulturgutschutzgesetzes zu kon-
trollieren. 

Die Kulturgutschutzkommission bestand neben dem 
Vorsitzenden aus dem ehrenamtlichen Sekretär, Dr. 
Hirsch, und aus bis zu — zeitweise — 20 ehrenamtli-
chen Mitgliedern. Diese wurden durch das Ministe-
rium für Kultur berufen. 

Die Kulturgutschutzkommission war eine Einrichtung 
des Ministeriums für Kultur. Der Leiter unterstand 
direkt dem Minister. Bei Problemen, die den Staatli-
chen Kunsthandel be trafen, war Dr. Keller Schmeich-
lers direkter Ansprechpartner. 

Grundlage für die Tätigkeit der Kulturgutschutzkom-
mission war das „Gesetz zum Schutz des Kulturgutes 
der Deutschen Demokratischen Republik" vom 3. Juli 
1980, das sog. „Kulturgutschutzgesetz" (Dokument 
30). Von den fünf Durchführungsbestimmungen (Do-
kument 31) war vor allem die dritte für die Kommis-
sionstätigkeit ausschlaggebend. Grundlage für das 
Kulturgutschutzgesetz wiederum war die Unesco-
Konvention von 1970. Die Kulturgutschutzkommis-
sion arbeitete außerdem nach Maßgabe eines eigenen 
Statuts vom 7. Juli 1982 (Dokument 38). 

Der früheren Kunstschutzkommission hatten auch Dr. 
Schade und Prof. Dr. Bachmann sowie nach Angaben 
Schmeichlers auch der damalige Generaldirektor der 
Kunst und Antiquitäten GmbH, Horst Schuster, ange-
hört. Die Kunstschutzkommission arbeitete auf der 
Grundlage der „Verordnung zum Schutze des deut-
schen Kunstbesitzes und des Besitzes an wissenschaft-
lichen Dokumenten und Materialien" vom 2. Ap ril 
1953 (Dokument 1). Diese Verordnung sah bereits 
eine Genehmigungspflicht für die Ausfuhr von Kunst-
werken kulturellen Wertes vor. Über eine Ausfuhr 
sollte die „Staatliche Kommission für Kunstangele-
genheiten" entscheiden. 

§ 4 Abs. 4 der Dritten Durchführungsbestimmung vom 
3. Mai 1982 begründete die Existenz der Kulturgut-
schutzkommission. In Verbindung mit § 4 Abs. 1 des 
Statuts wurden ihr folgende Aufgaben zugewiesen: 

„Die Kulturgutschutzkommission bearbeitet im Auf-
trag des Ministers für Kultur alle Anträge auf Ausfuhr 
von geschütztem Kulturgut der Kategorie I sowie 
Beschwerden über Entscheidungen zu Anträgen auf 
Ausfuhr von geschütztem Kulturgut der Kategorien II 
und III. Sie erstellt die dazu erforderlichen Gutachten 
und unterbreitet dem Minister für Kultur Vorschläge 
für Entscheidungen über diese Anträge und 
Beschwerden. " 

Die letzte Entscheidung über die Ausfuhr geschützten 
Kulturgutes lag in jedem Fall beim Minister für Kultur 
selbst. Die Gutachten sollten ihn jedoch nicht binden 
(§ 5 der Dritten Durchführungsbestimmung). 

Gemäß § 10 des Kulturgutschutzgesetzes bedurfte die 
Ausfuhr von Kulturgut einer vorherigen staatlichen 
Genehmigung. Was unter Kulturgut zu verstehen war, 
regelte § 2 des Gesetzes. Für die Erteilung von 
Genehmigungen war laut § 10 Abs. 2 der Minister für 
Kultur zuständig. Er konnte die Genehmigungsbefug-
nis delegieren. 

Mit der Dritten Durchführungsbestimmung vom 
3. Mai 1982 zur Ausfuhr von Kulturgut wurde dies 
konkretisiert. Generell konnte nach § 1 der Durchfüh-
rungsbestimmung die Genehmigung zur Ausfuhr nur 
dann erteilt werden, wenn sie zumindest „im Interesse 
der sozialistischen Gesellschaft" lag. Damit wurde die 
Möglichkeit für eine fast uneingeschränkte Ausle-
gung geschaffen. Diese generalklauselartige Formu-
lierung war ein Freibrief für unbeschränkten Kunst-
export. 

Lagen keine Beschwerden gegen eine Ausfuhr von 
Gütern der Kategorie II oder III vor, entschied gemäß 
§ 4 Abs. 3 der Dritten Durchführungsbestimmung der 
zuständige Rat des Bezirks eigenverantwortlich über 
die Genehmigung. 

aa) Zusammenarbeit der Kulturgutschutzkommission 
mit der Kunst und Antiquitäten GmbH 

Angesichts der weiten Auslegungsmöglichkeit des § 1 
der Dritten Durchführungsbestimmung wurde der 
Kunst und Antiquitäten GmbH am 4. November 1982 
(Dokument 39) vom Minister für Kultur die Ausfuhr 
von geschütztem Kulturgut gestattet. Um die Gefahr 
einer Strafverfolgung zu vermeiden, versuchte die 
Kunst und Antiquitäten GmbH, die Verantwortung für 
die Einhaltung des Kulturgutschutzgesetzes in den 
Bereich der Kulturgutschutzkommission zu legen. 

Im November 1982 (Dokument 40) wurde eine Verein-
barung zwischen der Kunst und Antiquitäten GmbH 
und der Kulturgutschutzkommission getroffen. Ihr 
war eine Vereinbarung ähnlichen Inhalts mit der 
Kunstschutzkommission vom 17. November 1980 (Do-
kument 32) vorausgegangen. Die Kulturgutschutz-
kommission sollte demnach zweimal monatlich prü-
fen, ob sich bei den für den Export vorgesehenen 
Waren „zur Ausfuhr nicht zulässiges Kulturgut der 
Kategorie I oder der Spitze der Kategorie II befin-
det". 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH mußte alle Export-
verträge mit der Bestimmung „vorbehaltlich der Aus-
fuhrgenehmigung" versehen. Darüber hinaus verein-
barten beide Parteien grundsätzlich eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit. 

Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß die Kultur-
gutschutzkommission ihrer Aufgabe nicht gerecht 
wurde. 

So fanden nach der Aussage von Dr. Schade, der bis 
1983 selbst Kommissionsmitglied war, Kontrollen bei 
der Kunst und Antiquitäten GmbH höchstens im 
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Abstand von sechs bis acht Wochen und nach vorhe-
riger Terminabsprache und Anmeldung statt. Der 
Leiter der Kulturgutschutzkommission, Schmeichler, 
hat dem Untersuchungsausschuß berichtet, daß eine 
Prüfung nur im Lager Mühlenbeck stattgefunden 
habe. 

Die Arbeit in Mühlenbeck selbst war zudem kaum zu 
bewältigen. Wie aus einem Brief des Ministers für 
Kultur, Dr. Hoffmann, an den Minister für Außenhan-
del, Dr. Gerhard Beil, vom 15. August 1989 (Dokument 
82) hervorgeht, lag dies vor allem am „Massencharak-
ter des Warenbestands (...) und des damit verbunde-
nen hohen Arbeitsaufwandes". Diese Feststellung des 
1. Untersuchungsausschusses ist durch mehrere Zeu-
genaussagen bestätigt worden. Während Dr. Schade 
große, vollgepackte Lagerhallen bemängelt hat, hat 
Glienicke erklärt, daß in den großen Gebäuden ohne 
Lageplan eine vollständige Kontrolle kaum möglich 
gewesen sei. Aufgrund dieser Umstände hätte nach 
Auffassung von Dr. Schade die Kulturgutschutzkom-
mission höchstens gewisse Stichproben vornehmen 
können. 

Auch liegt die Vermutung nahe, daß der Kommission 
bestimmte Gegenstände bewußt nicht gezeigt wur-
den. Dr. Keller hat in diesem Zusammenhang von 
mehreren Wandteppichen berichtet, die von DDR-
Künstlern in einem Londoner Versteigerungshaus 
entdeckt worden seien. Die Kulturgutschutzkommis-
sion bekam diese Teppiche nach Aussage Dr. Kellers 
niemals zu Gesicht. 

Der Einsatz geeigneter Gutachter bereitete der Korn-
mission ebenfalls große Probleme. So erhielten nur 
Personen mit den entsprechenden Voraussetzungen 
eine Genehmigung zum Betreten der Geschäftsräume 
der Kunst und Antiquitäten GmbH. Für den Bereich 
Gemälde und Graphiken konnte solch ein Gutachter 
in.  den letzten Jahren nicht mehr gefunden werden. 
Nach Aussage des Ministers für Kultur, Dr. Hoffmann, 
arbeitete die Kulturgutschutzkommission zwar im 
Rahmen des ihr Möglichen, aber sie sei den „Metho-
den von KoKo" nicht gewachsen gewesen. 

Die Mitglieder der Kommission reagierten voller Resi-
gnation auf die bestehenden Mißstände. Nach und 
nach stellten sie ihre Arbeit ein. Verantwortlich dafür 
wurde nicht zuletzt der Vorsitzende der Kulturgut-
schutzkommission selbst gemacht. 

Der Aussage von Prof. Dr. Bachmann vor dem Unter-
suchungsausschuß zufolge wurden er und sein Kol-
lege Dr. Joachim Menzhausen 1982 aus der damals 
noch bestehenden Kunstschutzkommission „heraus

-

komplimentiert". Grund hierfür sei ihr Engagement 
für die Durchsetzung unangemeldeter Besuche im 
Lager Mühlenbeck gewesen. Durch die Einrichtung 
der neuen Kommission hätte Schmeichler die Mög-
lichkeit erhalten, sie unauffällig zu entlassen. Auch 
Dr. Schade hat behauptet, seine Tätigkeit wegen 
ungerechtfertigter Kritik Schmeichlers an  der Hono-
rierung der Gutachtertätigkeit eingestellt zu haben. 

Ab 1982 arbeitete Schmeichler nur noch mit dem 
Direktor der Staatlichen Museen zu Berlin, Dr. Göres, 
zusammen. Nachdem auch dieser 1986 seine Tätig-
keit beendet hatte, wurde die Arbeit der Kulturgut

-

schutzkommission schließlich völlig eingestellt. Ab 
September 1987 fanden keinerlei Kontrollen im Lager 
Mühlenbeck mehr statt. 

bb) Tauschvereinbarungen mit Museen 

Das Hauptproblem für die Kulturgutschutzkommis-
sion bestand in der Verwertung der von ihr ausgeson-
derten Gegenstände. Gemäß der Vereinbarung vom 
November 1982 konnte die Kunst und Antiquitäten 
GmbH mit der Kulturgutschutzkommission geson-
derte Vereinbarungen über den Verbleib dieser 
Gegenstände treffen. Damit wurde die Möglichkeit 
zum Abschluß sog. Tauschverträge mit den Staatli-
chen Museen eröffnet. Den Museen wurde so die 
Möglichkeit gegeben, ausgesonderte Waren im 
Tausch gegen andere Kulturgüter zu erwerben. 

Aufgrund der Devisenknappheit der Museen blieb 
solch ein Tausch die einzige Möglichkeit, in den Besitz 
der Kulturgüter zu gelangen. Werner Schmeichler 
wies in einem Brief vom 9. April 1984 (Dokument 49) 
an den Minister für Kultur, Dr. Hoffmann, auf die 
Problematik hin: „Der Abkauf der Kulturgüter in Mark 
der DDR ist nach Auskunft des Direktors der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, Genossen Farken, nicht 
möglich, da er seinen Valuta-Plan erfüllen muß. 
Valutamittel sind unseres Wissens nach bei den kul-
turellen Einrichtungen nicht vorhanden. Inwieweit 
Valuta-Mittel der zentralen Staatsorgane dafür einge-
setzt werden können, ist uns nicht bekannt." Farken 
selbst behauptete in einem Schreiben (Dokument 84) 
an den Vorsitzenden des Ministerrats, Willi Stoph, daß 
das Ministerium der Finanzen in jedem Fall auf die 
Ware-Geld-Beziehung bei der Verwertung von 
Kunstgegenständen durch die Kunst und Antiquitäten 
GmbH bestehen würde. Der Außenhandelsbetrieb 
habe daher diese Tauschgeschäfte vorgeschlagen. 

Die Museumsdirektoren wurden durch die Tausch-
vereinbarungen jedoch in eine äußerst prekäre Lage 
gebracht. Jeder Tausch bedeutete für sie einen 
Bestandsverlust. Besonders problematisch war die 
Situation für die Direktoren, die selbst Mitglied der 
Kulturgutschutzkommission waren. Sonderten sie 
einen wertvollen Kunstgegenstand bei der Kunst und 
Antiquitäten GmbH aus, wußten sie, daß sie dafür 
automatisch aus dem eigenen Museumsbestand 
bezahlen mußten. 

Nicht verwunderlich ist daher, daß es der Kunst und 
Antiquitäten GmbH häufig nicht gelang, Tauschpart-
ner zu finden. Wie aus mehreren Gesprächsvermer-
ken der Kunst und Antiquitäten GmbH mit Schmeich-
ler hervorgeht, wurde in solchen Fällen erneut über 
eine Exportmöglichkeit verhandelt. Der Export wurde 
daraufhin meist auch genehmigt. 

Dr. Schade hat aus diesen Umständen gefolgert, daß 
die Kulturgutschutzkommission somit überhaupt 
keine Gefahr für die Kunst und Antiquitäten GmbH 
dargestellt habe. Die Kunst und Antiquitäten GmbH 
wäre keinerlei Risiko eingegangen, da sie auf jeden 
Fall Gegenstände zum Export erhalten hätte. Nur in 
wenigen Fällen gelang es, diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen. Aus den dem Ausschuß vorliegenden 
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Dokumenten geht hervor, daß dafür die Öffentlichkeit 
als Druckmittel eingesetzt werden mußte. 

cc) Versuch der Neuorganisation 
der Verantwortlichkeiten 

Die Kulturgutschutzkommission konnte ihre Aufgabe 
nicht erfüllen. Zum Schluß wollte sie auch nicht länger 
eine Alibifunktion für die Kunst und Antiquitäten 
GmbH wahrnehmen. 

In einem Brief an den Minister für Außenhandel, Dr. 
Gerhard Beil, vom 15. August 1989 (Dokument 82) 
schlug der Minister für Kultur Dr. Hoffmann vor, die 
Aussonderung bedeutender Kulturgüter der Kunst 
und Antiquitäten GmbH selbst zu überlassen. Wie aus 
den beigelegten Vertragsentwürfen hervorgeht, soll-
ten die ausgesonderten Güter der Kulturgutschutz-
kommission angezeigt werden. Diese sollte dann die 
endgültige Exportgenehmigung erteilen. 

Der Versuch, die Verantwortung für die Einhaltung 
des Kulturgutschutzgesetzes der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH zu übertragen, blieb jedoch erfolglos. Dr. 
Schalck-Golodkowski setzte sich dagegen in einem 
Brief vom 21. August 1989 an  Dr. Hoffmann (Doku-
ment 83) entschieden zur Wehr. Es könne keinesfalls 
darauf verzichtet werden, daß die Kulturgutschutz-
kommission regelmäßig Prüfungen bei der Kunst und 
Antiquitäten GmbH durchführt. Als Grund führte er 
an, „daß Kunstgegenstände in der Geschäftstätigkeit 
des AHB Kunst und Antiquitäten naturgemäß in erster 
Linie eine kommerzielle Wertung erfahren, die nicht 
in jedem Fall deckungsgleich mit deren kulturhistori-
scher Bedeutung für unsere Republik ist". 

Als Alternative bot Dr. Schalck-Golodkowski eine 
stärkere Unterstützung der Tätigkeit der Kulturgut-
schutzkommission durch die Kunst und Antiquitäten 
GmbH an. Wie aus einem Vermerk des Mitarbeiters 
der Kunst und Antiquitäten GmbH, Dr. Vogel, vom 
9. Juni 1989 (Dokument 78) hervorgeht, sollte die 
Kunst und Antiquitäten GmbH verdächtige Kulturgü-
ter der Kommission in Zukunft von sich aus anzeigen. 
Außerdem sollten neue Weisungen für die Ankauftä-
tigkeit von geschütztem Kulturgut erlassen werden. 

Für den Vorsitzenden der Kulturgutschutzkommis-
sion Werner Schmeichler handelte es sich bei der 
Argumentation der Kunst und Antiquitäten GmbH 
lediglich um einen Vorwand. Seiner Ansicht nach 
waren die Fachleute der Kunst und Antiquitäten 
GmbH sehr wohl in der Lage, Kulturgüter von hoch-
rangigem Wert zu erkennen und sie den einzelnen 
Kategorien zuzuordnen. Merkwürdig sei für ihn 
gewesen, daß dieselben Experten der Kunst und 
Antiquitäten GmbH, die als Sachverständige bei Steu-
erverfahren tätig waren, ihre Kompetenz hierbei in 
Frage stellten. 

Dr. Schalck-Golodkowski hat als Zeuge erklärt, daß er 
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Kultur-
gutschutzgesetzes im Jahre 1982 eine Vereinbarung 
mit dem Ministerium für Kultur zum Schutze des 
Kulturgutes der DDR abgeschlossen habe. In der 
Anfangsphase hätten die verantwortlichen Mitarbei-
ter im Ministerium für Kultur diese Aufgabe sehr ernst 

genommen. In den späteren Jahren habe diese an 
 Bedeutung verloren und sei nach Einschätzung des 

Generaldirektors der Kunst und Antiquitäten GmbH, 
Farken, fast zum Erliegen gekommen. Es habe nicht 
den Tatsachen entsprochen, daß zu irgend einem 
Zeitpunkt Bevollmächtigten dieser Kommission der 
Zutritt zu den Räumen und Lagerflächen der Kunst 
und Antiquitäten GmbH verweigert worden sei. Er 
hätte einem solchen Verhalten niemals zugestimmt. 
Die allgemeine Feststellung des verantwortlichen 
Mitarbeiters im Ministe rium für Kultur, Schmeichler, 
daß diese Aufgaben wegen Personalmangels nicht 
mehr durch das Ministerium für Kultur voll haben 
wahrgenommen werden können, habe nicht den 
Tatsachen entsprochen. Es habe eine ausreichende 
Anzahl von qualifizierten Mitarbeitern gegeben, die 
die Exportaktivitäten der Kunst und Antiquitäten 
GmbH hätten kontrollieren können. 

Ob diese Einlassung von Dr. Schalck-Golodkowski 
zutreffend ist, muß bezweifelt werden. So hat Dr. 
Schalck-Golodkowski ausdrücklich eingeräumt, daß 
sich im Jahr 1989 der Minister für Kultur nicht mehr 
imstande gesehen habe, die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen mit seinen Mitarbeitern zu über-
wachen. Man habe versucht, die Verantwortung dem 
Außenhandelsbetrieb zuzuschreiben; dies sei mißlun-
gen, weil er es mangels Sachkompetenz seiner Mitar-
beiter abgelehnt habe. Dabei bleibt festzuhalten, daß 
Dr. Schalck-Golodkowski die Aussage von Werner 
Schmeichler, die Kulturgutschutzkommission habe 
ihre Aufgaben in Mühlenbeck nicht erfüllen können, 
zumindest für den Zeitraum ab 1989 bestätigt hat. 

Wäre die Kulturgutschutzkommission in der Lage 
gewesen, ihrer Aufgabe nachzukommen, hätte es 
keine Veranlassung gegeben, der Kunst und Antiqui-
täten GmbH die Einhaltung des Kulturgutschutzge-
setzes zu überantworten. 

dd) Verstöße gegen das Kulturgutschutzgesetz 

Verstöße gegen das Kulturgutschutzgesetz haben in 
einigen Fällen nachgewiesen werden können und 
zwar für die Jahre 1986 — 1989. Beispielhaft können 
die Veräußerungen einer Eisenbahnsammlung der 
Kategorie II und eines Marschallstabs eines preußi-
schen Prinzen der Kategorie I aufgeführt werden. 

Laut Aussage der Mitarbeiterin der Kunst und Anti-
quitäten GmbH , Ingrid Harz, wurde die Eisenbahn-
sammlung von einem Museum geliefert, das hierbei 
keinerlei Bedenken gegen eine Ausfuhr geltend 
gemacht hätte. Die Kunst und Antiquitäten GmbH sah 
sich daher auch nicht zu weiteren Untersuchungen 
veranlaßt (Dokument 54). Im Fall des Marschallstabs 
hat der ehemalige Mitarbeiter der Kunst und Antiqui-
täten GmbH, Irmscher, zugegeben, gar nicht auf den 
Gedanken gekommen zu sein, daß es sich hierbei um 
geschütztes Kulturgut handeln könne. Er hat dies 
damit begründet, daß dieser Marschallstab dem 
Museum für Deutsche Geschichte angeboten worden 
sei, dieses sich jedoch nicht interessiert gezeigt habe. 
Nach Darstellung des Militärhistorikers Kühn hätte 
Irmscher jedoch sehr wohl in der Lage sein müssen, 
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den tatsächlichen Wert dieses Kunstgegenstandes 
festzustellen. 

Aus anderen Beispielen geht hervor, daß die Kunst 
und Antiquitäten GmbH Einfluß auf die Einstufung 
durch die Kulturgutschutzkommission genommen hat 
und damit einen Export ermöglichte. 1988/89 verlie-
ßen auf diese Weise Grafiken und Zeichnungen der 
Sammlung Lehmann die DDR. Die Einstufungen in 
die Kategorie II und III wurden auf Bitte der Kunst und 
Antiquitäten GmbH „nach Überprüfung mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben" (Dokument 95). 

Ein Vermerk von Harz vom 13. August 1985 (Doku-
ment 54) stellt die Unabhängigkeit der Kulturgut-
schutzkommission bzw. ihres Vorsitzenden 
Schmeichler in Frage. Wie aus diesem Vermerk her-
vorgeht, bat die Kunst und Antiquitäten GmbH 
Schmeichler darum, den Kunstschutzbeschluß für 
Teile der „Eisenbahnsammlung Gaudlitz" aufzuhe-
ben. Schmeichler versuchte daraufhin nochmals 
einen Tauschinteressenten für diese Sammlung zu 
finden. „Sollte jedoch kein Interesse an diesen Gegen-
ständen vorhanden sein", dann würde er veranlassen, 
daß ein „Spezialist ein Gutachten anfertigt, aus dem 
hervorgeht, daß diese Dinge nicht unter Kunstschutz 
stehen". 

Besonders interess ant ist in diesem Zusammenhang 
auch der Fall des VEB Zierkeramik Katzhütte aus dem 
Jahr 1983. Der zuständige Gutachter Hans Gauß hatte 
eine Musterkollektion der Katzhütte zunächst als 
kunsthistorisch bedeutend eingeschätzt. Später äu-
ßerte er sich in einem B rief vom 27. Oktober 1983 
(Dokument 44) an Schmeichler folgendermaßen: „In 
Anbetracht der großen volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung, die durch die gegenwärtige Lage noch unterstri-
chen wird, bin ich jedoch zu der Auffassung gelangt, 
daß gegen eine Ausfuhr des Katzhütter Bestandes 
keine Bedenken geltend gemacht werden können, 
vorausgesetzt[,] daß eine angemessene Anzahl an 
Belegstücken ... den ... zuständigen Museen ... 
übergeben werden." Nach im März 1990 aufgenom-
menen Ermittlungen des Generalstaatsanwalts der 
DDR ging diesem Widerruf der Beurteilung ein 
Besuch eines Mitarbeiters des Ministeriums für Staats-
sicherheit bei Gauß voraus. 

d) Bewertung 

Die in Dr. Schalck-Golodkowskis Arbeitsbereich aus-
gearbeitete Ministerratsverfügung Nr. 4/73 führte zu 
einer planmäßigen Plünderung kultureller Werte 
zugunsten der Devisenbeschaffung. Der Ausschuß ist 
nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, daß bei 
den Urhebern dieser Ministerratsverfügung -- jeden-
falls anfangs — die Absicht bestanden hat, auch 
Objekte von besonderer kulturhistorischer Bedeutung 
zum Zweck des Devisenerlöses zu exportieren. 

Beteuerungen Dr. Schalck-Golodkowskis, daß er als 
Bürger der DDR letztendlich Wert darauf gelegt habe, 
das kulturelle Ansehen des Staates nicht zu schädi-
gen, sind nicht glaubhaft, da sie in einem krassen 
Widerspruch zu dem Wortlaut dieser Verfügung ste-
hen. Wenn von vornherein die Absicht bestanden 

hätte, keine Güter des sog. nationalen Kulturgutes, die 
in Museen ständiges Ausstellungsgut waren, auszu-
führen, hätte es keiner Erfassung dieser Kulturgüter 
im Rahmen der Exportplanungen bedurft. 

Auch bezüglich der Abwicklung freiwilliger Tausch-
vereinbarungen ist der Ausschuß zu der Überzeugung 
gelangt, daß die Kunst und Antiquitäten GmbH die 
auf den permanenten Devisenmangel zurückzufüh-
rende Zwangslage dazu genutzt hat, auch Kunstob-
jekte mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung 
sowie in einem großen Umfang Kulturgüter der Kate-
gorien II und III zu exportieren. Die Museen hatten 
zwar im Rahmen der Tauschvereinbarungen die Mög-
lichkeit, hochwertiges Kulturgut, das von der Kultur-
gutschutzkommission als schützenswert eingestuft 
worden war, zu erwerben, aber nur im Wege eines 
Tausches gegen geringerwertige Kulturgüter. Dies 
hatte zur Folge, daß die Museen erhebliche Bestands-
verluste von Kulturgut der Kategorien II und III 
hinzunehmen hatten. Der Ausschuß geht davon aus, 
daß neben Dr. Schalck-Golodkowski und der Kunst 
und Antiquitäten GmbH auf allen staatlichen Ebenen, 
vom Ministerrat angefangen bis hin zum Museumsdi-
rektor, Entscheidungen getroffen worden sind, die 
dieser Entwicklung Vorschub leisteten. 

Der allgemeine Ausverkauf von Kunstgegenständen 
und Antiquitäten durch die Kunst und Antiquitäten 
GmbH muß als schwerer Verstoß gegen Grundsätze 
des Umgangs mit kulturellen Werten gewertet wer-
den, selbst wenn es sich nicht um geschütztes Kultur-
gut handelte. 

2. Vertragliche Vereinbarungen 
mit Privatpersonen 

a) Kauf- und Tauschverträge 

Einen Teil der Kunstgegenstände und Antiquitäten, 
die gegen Devisen in das Ausland veräußert wurden, 
verschaffte sich die Kunst und Antiquitäten GmbH im 
Wege des Abkaufs von Privatpersonen. Letzteren war 
es wegen des Exportmonopols der Kunst und Antiqui-
täten GmbH verwehrt, ihren Kunstbesitz selbst gegen 
Fremdwährung in das sog. NSW zu veräußern. Aus 
diesem Grund waren die Besitzer von Kunstgegen-
ständen, die ihren Besitz zu Geld machen wollten, 
gezwungen, sich an die Kunst und Antiquitäten 
GmbH zu wenden. 

Vielfach kam es in diesem Zusammenhang zum 
Abschluß eines Kommissionsvertrages. Der Anbieter 
beauftragte die Kunst und Antiquitäten GmbH, seine 
Kunstgegenstände zum höchstmöglichen Preis zu ver-
kaufen. 

Die Parteien einigten sich auf einen Mindestpreis, der 
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht unter-
schritten werden durfte. Der Auftraggeber mußte der 
Kunst und Antiquitäten GmbH vertraglich die freie 
Entscheidungsmöglichkeit einräumen, die Verwer-
tung der Gegenstände entweder im Wege der Verstei-
gerung im eigenen Namen bei einem ausländischen 
Auktionshaus oder durch Direktverkauf im eigenen 
Namen an  ausländische Kunden durchzuführen. Die 
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Abrechnung erfolgte auf der Grundlage des erzielten 
Nettoerlöses in der Weise, daß der Auftraggeber 
innerhalb einer Zeitspanne von drei Monaten nach 
Verkauf vom Nettovalutaerlös 75 % im Verhältnis 1:1 
in Mark der DDR und 25 % in Valutamark erhielt 
(Dokument 60). Die Übervorteilung ist offensichtlich. 
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß sich in 
den Unterlagen des Untersuchungsausschusses Kom-
missionsverträge finden, in denen von einem Auszah-
lungsverhältnis 80 % in Mark zu 20 % in Valutamark 
(DM) die Rede ist. 

Der Eigentümer von Kunstgegenständen hatte auch 
die Möglichkeit, mit der Kunst und Antiquitäten 
GmbH einen Tauschvertrag abzuschließen. Der Kunst 
und Antiquitäten GmbH wurden Kunstgegenstände 
zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhielt der 
Anbieter andere Kunstgegenstände. 

In anderen Fällen stellte die Kunst und Antiquitäten 
GmbH dem Eigentümer von Kunstgegenständen 
hochwertige Konsumartikel, insbesondere Kraftfahr-
zeuge zur Verfügung. Ausweislich einer mit Wirkung 
vom 1. März 1988 in Kraft ge tretenen „Arbeitsrichtli-
nie" (Dokument 71) handelte es sich dabei vorrangig 
urn Pkws der Typen Lada und VW-Golf. 

Diese Variante war für den Veräußerer von Kunstge-
genständen mit Blick auf die 15 Jahre langen Liefer-
fristen bei Pkw scheinbar sehr vorteilhaft. In Wirklich-
keit nutzte auch hier die Kunst und Antiquitäten 
GmbH die Schwächen des Wirtschaftssystems in der 
DDR zu ihren Gunsten aus. 

Die von der Kunst und Antiquitäten GmbH erbrachte 
Gegenleistung blieb nämlich weit hinter dem Wert der 
übereigneten Gegenstände zurück. Dies zeigt z. B. 
der Fall der Eheleute Marklein. 

Erika Marklein schloß am 30. Dezember 1988 (Doku-
ment 75) mit der Kunst und Antiquitäten GmbH 
einen Tauschvertrag ab. Für die Hergabe von antiqua-
rischen Büchern erhielt sie als Gegenleistung einen 
Pkw Lada 2107. Der Wert des Fahrzeuges in Höhe von 
11 700,— DM war um ein Mehrfaches geringer als der 
Wert der antiquarischen Bücher in Höhe von 29 700,—
DM. 

Nach der „Wende" wandte sich der Ehemann der 
mittlerweile verstorbenen E rika Marklein an das 
Ministerium für Außenhandel, Bereich Kommerzielle 
Koordinierung, und bat um Erstattung des Differenz-
betrages in Höhe von 18 000,— DM. Als Eingeständ-
nis, daß der Verkäufer bei dem ursprünglichen Ver-
trag übervorteilt wurde, sieht es der Untersuchungs-
ausschuß an, daß mit Schreiben der Kunst und An ti

-quitäten GmbH vom 15. Dezember 1989 (Doku-
ment 87) Herrn Marklein mitgeteilt wurde, daß ihm 
ein Geldbetrag von 8 000,— DM zurückerstattet 
werde. 

b) Bewertung 

Es ist deutlich zu erkennen, daß p rivate Anbieter von 
Kunstgegenständen von der Kunst und Antiquitäten 
GmbH übervorteilt wurden. Sie waren gezwungen, 
sich auf verlustreiche Geschäfte mit einem staatlichen 
Unternehmen einzulassen, um entweder in den Besitz 

von Fremdwährung oder in den Besitz von Konsum-
gütern zu gelangen, die die Volkswirtschaft in der 
DDR überhaupt nicht oder nur mit außergewöhnlich 
langen Lieferfristen bereitzustellen in der Lage war. 
Die Kunst und Antiquitäten GmbH nutzte die Unfä-
higkeit des eigenen Wirtschaftssystems zu Lasten der 
Bevölkerung aus. Neben dem Monopol zum Export 
von Kunst und Antiquitäten kam ihr dabei der chroni-
sche Mangel an hochwertigen Konsumartikeln in der 
DDR zugute. 

IV. Vorgehensweise der Kunst und Antiquitäten 
GmbH bei der Beschaffung von Kunst-
gegenständen und Antiquitäten im Rahmen 
von Steuerverfahren 

1. Einführung 

Waren Sammler von Kunst und Antiquitäten in der 
DDR zunächst jahrelang unbehelligt geblieben, gerie-
ten sie zu Beginn der 70er Jahre in das Blickfeld der 
Staatsorgane. Grund waren die chronische Devisen-
knappheit der DDR und die massiven Preissteigerun-
gen auf dem Weltkunstmarkt Anfang der 70er 
Jahre. 

Da die Schilderungen der Opfer bei der Beschlag-
nahme der in ihrem Besitz befindlichen Kunstgegen-
stände und Antiquitäten sich ähnelten, liegt der Ver-
dacht nahe, daß die staatlichen Organe der DDR-Staat 
hier planmäßig und systematisch vorgegangen sind. 
Anlaß war, wie schon oben dargestellt, die Absicht, 
durch den Verkauf von Kunstgegenständen und Anti-
quitäten auf dem Weltmarkt die chronische Devisen-
knappheit des Staates zu mildern. Gegen Bürger in 
der DDR, die nicht bereit waren, staatlichen Aufkäu-
fern  in ihrem Eigentum stehende. zum großen Teil 
ererbte, Antiquitäten und Kunstgegenstände zu ver-
äußern, wurden Zwangsmaßnahmen eingesetzt. An-
laß für die Zwangsmaßnahmen bildeten in der Regel 
angebliche Verstöße gegen Steuervorschriften. 

Hinweise und Informationen über Personen und ihren 
Kunst- und Antiquitätenbesitz erhielten die Steueror-
gane und die Staatsanwaltschaften von Mitarbeitern 
der Kunst und Antiquitäten GmbH und des Antikhan-
dels Pirna. Außerdem war auch das Ministerium für 
Staatssicherheit bei der Beschaffung solcher Angaben 
tätig. 

2. Beschaffung von Informationen 
über Kunstsammler 

a) Organisation im Ministerium für Staatssicherheit 

Im Ministerium für Staatssicherheit war die zustän-
dige Arbeitseinheit für die Informationsbeschaffung 
im Bereich des Kunst- und Antiquitätenmarktes nicht 
die Arbeitsgruppe BKK, sondern die Abteilung 13 in 
der Hauptabteilung VII. Die Hauptabteilung VII hatte 
innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit die 
Aufgabe, alle Organe des Ministe riums des Innern, 
speziell die Volkspolizei und den Strafvollzug, abzu-
schirmen und zu überwachen. Die Abteilung 13, die 
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aus ca. 40 Mitarbeitern bestand, beschäftigte sich mit 
der Aufdeckung von Straftaten auf dem Gebiet des 
Schmuggels und der Spekulation. Dazu gehörte auch, 
Spekulanten, die sich nach den einschlägigen Vor-
schriften der DDR strafbar gemacht hatten, der 
Steuerfahndung zuzuführen. 

Die Abteilung 13 war aus der früheren Arbeitsgruppe 
Beater hervorgegangen. Bruno Beater war bis zu 
seinem Tod im April 1982 erster Stellvertreter des 
Ministers für Staatssicherheit, E rich Mielke. Im Zuge 
der Umorganisation des Ministe riums für Staatssi-
cherheit nach dem Tod Beaters wurde die Abtei-
lung 13 innerhalb der Hauptabteilung VII des Mini-
steriums für Staatssicherheit eingerichtet, um die in 
der Arbeitsgruppe Beater liegenden „operativen 
Tätigkeiten" zusammenzufassen. Leiter der Abtei-
lung war zunächst Oberst Walter Strauch. Erst im Jahr 
1989 gab es mit der Dienstanweisung Nr. 1/89 eine 
Arbeitsgrundlage (Dokument 76). 

Nach den Erkenntnissen des Untersuchungsaus-
schusses beschreibt die Dienstanweisung die Zusam-
menarbeit des Ministeriums für Staatssicherheit mit 
den Finanzorganen und den Außenhandelsbetrieben, 
wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hatte. Die 
Dienstanweisung regelte die „vorbeugende Verhin-
derung, Aufklärung und Bekämpfung der mit 
Schmuggel und Spekulation im Zusammenhang ste-
henden und bedeutsamen Straftaten und andere 
Handlungen". Darüber hinaus bestimmte die Dienst-
anweisung den Einsatz von Inoffiziellen Mitarbeitern 
(IM) und Gesellschaftlichen Mitarbeitern (GMS). Die 
zuständigen „operativen Diensteinheiten" wurden 
durch die Dienstanweisung ausdrücklich angehalten, 
Inoffizielle Mitarbeiter zu gewinnen, die geeignet 
waren, „operativ bedeutsame Informationen" heraus-
zuarbeiten. 

Wie sich aus den Aussagen von Axel Hilpert, seit 1977 
Mitarbeiter des VEB (k) Antikhandels Pirna, und Rolf 
Drießel, von 1984 bis 1989 Leiter der vorgenannten 
Abteilung 13, ergibt, erhielt diese Abteilung einen 
großen Teil der Informationen von angestellten Auf-
käufern der Kunst und Antiquitäten GmbH bzw. des 
Antikhandels Pirna. Weitere Informationen wurden 
durch Auswertung von Zeitungsannoncen gewonnen. 
Drießel hat weiter mitgeteilt, daß beispielsweise auch 
der Leiter der Berliner Briefmarkenauktion Informa-
tionen an  das Ministerium für Staatssicherheit weiter-
gegeben habe, wenn ein Lieferer besonders gute 
Stücke auf den Markt gebracht habe. 

Ihre Erkenntnisse gab die Abteilung 13 an  die Steuer-
fahndung im Ministerium der Finanzen weiter. D ane-
ben erhielt die Steuerfahndung Mitteilungen von der 
Hauptabteilung XVIII des Ministeriums für Staatssi-
cherheit, die nach der erwähnten Dienstanweisung 
Nr. 1/89 die Aufgabe hatte, „das poli tisch-operative 
Zusammenwirken" mit dem Ministe rium der Finan-
zen, Abteilung Steuern und Abgaben, zu gewährlei-
sten. Weitere Informationen erhielt die Steuerfahn-
dung von der Arbeitsgruppe BKK im Ministerium für 
Staatssicherheit. Die Steuerorgane waren interessiert 
daran, ein möglichst hohes Ergebnis zu erzielen. Rolf 
Drießel hat dazu als Zeuge erklärt, die Mitarbeiter der 
Steuerorgane seien am Jahresergebnis in Höhe von 1 
bis 2 % beteiligt gewesen. 

Im Gegensatz dazu waren die Angehörigen des Mini-
steriums für Staatssicherheit an  dem finanziellen 
Ergebnis ihrer Informationen für den Staatshaushalt 
nicht beteiligt. Drießel war angehalten, den personel-
len Aufwand seiner Abteilung im Verhältnis zum 
Fahndungserfolg zu kontrollieren; er hatte die Auf-
gabe, die Rentabilität seiner Abteilung zu beurteilen. 
Maßstab waren, wie es in einer Beurteilung über 
Drießel vom 1. Juli 1987 heißt, „jene perspektivischen 
Anforderungen, die sich nach Qualität und Quantität 
langfristig an  die Entwicklung und Wirksamkeit der 
operativen Kräfte, Mittel und Methoden ergeben". 

Planvorgaben für die Abteilung 13 gab es nicht. 
Umgekehrt war es — so Drießel — auch für die Leitung 
des Ministeriums für Staatssicherheit, E rich Mielke 
und den zuständigen stellvertretenden Minister Ger-
hard Neiber, ein Erfolg, wenn man  einen Vorgang mit 
500 000,— Mark abgeschlossen hatte. 

Eine Einflußnahme des Ministe riums für Staatssicher-
heit auf das weitere Verfahren, insbesondere auf das 
Steuerverfahren, gab es nicht, wenn m an  dem Zeugen 
Drießel folgt. Wenn es Einflüsse gab, dann allenfalls 
über die Hauptabteilung XVIII. Allerdings wurde das 
Ministerium für Staatssicherheit über den Abschluß 
des Steuerverfahrens, und somit auch über die Höhe 
der nachgeforderten Steuern, unterrichtet. 

b) Informationsbeschaffung durch den VEB (k) 
Antikhandel Pima und die Kunst und 
Antiquitäten GmbH 

Neben der — ministe riell vermittelten — Informa-
tionsbeschaffung für die Steuerorgane gab es auch 
eine Zusammenarbeit mit dem VEB (k) Antikhandel 
Pirna und der Kunst und Antiquitäten GmbH. Die 
Verfahrensweise war üblicherweise wie folgt: 

Der Antikhandel Pirna hatte die Aufgabe, Aufkäufe in 
der Bevölkerung zu tätigen. Hierfür waren die Auf-
käufer mit Bargeld ausgestattet. Anläßlich ihrer Besu-
che bei den Verkäufern konnten die Aufkäufer fest-
stellen, wie hoch die Bestände an  Kunst- und Antiqui-
tätengegenständen in den jewei ligen Wohnungen 
waren. Anhand der Ankaufbelege wurden sodann 
Statistiken darüber angefertigt, wer über welche 
Kunstwerte in seiner Wohnung verfügte oder an  den 
Antikhandel Pirna verkauft hatte. Da die Aufkäufer 
flächendeckend arbeiteten, war auf diese Weise eine 
relativ lückenlose Erfassung sichergestellt. Die Infor-
mationen wurden dann an  das Ministerium für Staats-
sicherheit weitergeleitet. 

Der Untersuchungsausschuß hat zur Frage der Infor-
mationsbeschaffung für Steuer- und Steuerstrafver-
fahren eine Reihe von Zeugen gehört, die in der 
Mehrzahl ihre Beteiligung an  dem festgestellten Ver-
fahren oder zumindest ihr Wissen über das geübte 
Verfahren geleugnet haben. Gleichwohl ist für den 
Untersuchungsausschuß die zielgerichtete Zusam-
menarbeit des Ministe riums für Staatssicherheit, des 
Antikhandels Pima,  der Kunst und Antiquitäten 
GmbH und der Steuerorgane erwiesen. Dies ergibt 
sich aus folgenden, in den beigezogenen Unterlagen 
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des Untersuchungsausschusses verstreut feststellba-
ren Tatsachen: 

So gibt es einen Hinweis darauf, daß sich Ankaufbe

-

lege des Antikhandels Pirna bei den Steuerorganen 
befanden. Dies hat auch Axel Hilpert in seiner Ver-
nehmung als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß 
bestätigt. In den Akten befindet sich ein Schreiben der 
Staatlichen Finanzrevision, Inspektion Rostock, vom 
11. April 1985 (Dokument 51) an den Antikhandel 
Pirna, mit dem die Staatliche Finanzrevision urn eine 
Aufstellung der Bürger der Stadt S tralsund bat, die seit 
dem 1. Januar 1983 Antiquitäten angeboten oder 
verkauft hatten. Ebenfalls aus dem Jahr 1985 stammt 
ein Schreiben der Abteilung Finanzen/Steuern des 
Rates des Bezirks Leipzig an den Generaldirektor der 
Kunst und Antiquitäten GmbH, Joachim Farken, mit 
dem um Auskunft darüber gebeten wurde, welche 
Bürger Briefmarken auf Auktionen veräußerten (Do-
kument 52). Aus Zeugenaussagen ergibt sich, daß die 
Autonummern von Teilnehmern an Auktionen foto-
grafiert wurden. Auktionen wurden auch in der Weise 
ausgewertet, daß das Ministerium für Kultur, Abtei-
lung Finanzen, die Namen derjenigen Personen ver-
langte, die Antiquitäten im Wert von über 20 000,—
Mark ersteigert hatten. Auch bei diesem Vorgang ist 
zu vermuten, daß die entsprechenden Angaben für die 
Weiterleitung an die Steuerfahndung angefordert 
wurden. 

Der Untersuchungsausschuß hat einen Fa ll  festge-
stellt, in dem von der Kunst und Antiquitäten GmbH 
die Initiative ausging, die Erfassung „breitester Kreise 
von Kunstsammlern" zu verbessern. 

Unter dem 9. Januar 1980 wurde nämlich dem Leiter 
der Hauptabteilung I des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung vorgeschlagen, eine „Tauschzentrale" 
zu gründen (Dokument 28). In dem Vorschlag heißt 
es: 

„Im Interesse der Erfassung breitester Kreise von 
Kunstsammlern ist es notwendig, dieser Tauschzen-
trale einen privaten Charakter zu geben. 
Die Firmierung sollte deswegen wie folgt lauten: 

Ankauf, Tausch, Kommission 
von 

Antiquitäten und Kunstgegenständen 
S. Brachhaus, Kunstsachverständiger" 

Dieser Vorschlag, der von der Kunst und Antiquitäten 
GmbH dem Bereich Kommerzielle Koordinierung 
gemacht und vom damaligen Generaldirektor Horst 
Schuster an Manfred Seidel übersandt wurde, war 
auch mit dem Ministerium für Staatssicherheit, der 
dortigen Hauptabteilung VII, abgestimmt. Dies ergibt 
sich aus dem Übersendungsschreiben Schusters an 
Seidel vom 10. Januar 1980 (Dokument 29), in dem es 
heißt, daß „die Einrichtung dieses Ladengeschäftes 
als auch der Einsatz des Kollegen Brachhaus ... vom 
Gen. Strauch empfohlen und auch mit ihm im Detail 
abgestimmt" war. Bei Walter Strauch handelt es sich 
um den Leiter der, der Hauptabteilung VII zugeord-
neten Abteilung 13, die für die Informationsbeschaf-
fung auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt zuständig 
war. 

Zu der Einrichtung der Tauschbörse kam es nicht. In 
den Unterlagen des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung findet sich eine handschrift liche Notiz Man-
fred Seidels an die Leiterin der Hauptabteilung II des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung, Meta Bleßing, 
die wie folgt lautet: 

„Genossin Bleßing, was ist Deine Meinung? Ich bin 
nicht begeistert . Seidel". 

c) Sonstige Methoden der Informationsbeschaffung 

Weitere Informationen erhielten die Ermittlungsor-
gane anläßlich von Durchsuchungen bei Be troffenen, 
deren AdreB- und Telefonbücher auf Namen und 
Adressen anderer Kunstbesitzer überprüft wurden. 
Bei der Kunst und Antiquitäten GmbH überprüfte die 
Polizei von Zeit zu Zeit die Unterlagen, um Einsicht in 
Ankaufbelege nehmen zu können; auch wurden diese 
von der Polizei bei der Kunst und Antiquitäten GmbH 
angefordert. Zudem gab es Fälle, in denen die Polizei 
selber Annoncen mit Angeboten für den Verkauf von 
Kunst und Antiquitäten in die Zeitungen setzte, um 
auf diese Art und Weise Interessierte in die Falle zu 
locken. In welchem Umfang sich Mitarbeiter und 
Angehörige der Kunst und Antiquitäten GmbH und 
des VEB (k) Antikhandel Pirna quasi außerhalb ihrer 
dienstlichen Obliegenheiten um Erkenntnisse über 
private Kunstsammler kümmerten, hat der Untersu-
chungsausschuß nicht weiter untersucht. Jedenfalls 
gibt es einen Fall, in dem der als Zeuge vernommene 
Gutachter Siegfried Brachhaus in dieser Weise tätig 
geworden sein könnte. 

d) Einlassung der vernommenen Zeugen 

Die vom Untersuchungsausschuß zur Frage der 
Beschaffung von Informationen über Kunstsammler 
angehörten Zeugen haben bis auf wenige Ausnahmen 
ihre Beteiligung bestritten oder behauptet, von den 
vorstehend geschilderten Ereignissen nichts gewußt 
zu haben. Ihre Einlassungen sind jedenfalls insoweit 
nicht glaubhaft. 

Ausgangspunkt für diese Bewertung ist, daß die Kunst 
und Antiquitäten GmbH sowohl nach den vorliegen-
den schriftlichen Unterlagen als auch nach dem aus-
drücklichen Bekunden von Dr. Schalck-Golodkowski 
eingerichtet worden ist, um dem Schmuggel und dem 
illegalen Handel auf dem Gebiet der Kunst und 
Antiquitäten in der damaligen DDR zu begegnen und 
insbesondere das Außenhandelsmonopol durchzuset-
zen. Dabei war die Zusammenarbeit mit anderen 
Staatsorganen im Vorfeld festgelegt. In dem bereits 
verschiedentlich erwähnten Entwurf für den ersten 
Jahresabschlußbericht für das Jahr 1973 heißt es unter 
„5. Ergebnisse bei der Mitwirkung zur Durchsetzung 
und Sicherung des Außenhandelsmonopols": „Dazu 
gehört auch die Einschaltung einer Reihe von Staats-
organen zum Ziel der Einschränkung des Schwarz-
handels, der Spekulation und. des Schmuggels von 
Kunstgegenständen und Gebrauchtwaren." 

Dr. Schalck-Golodkowski hat ausdrücklich einge-
räumt, daß er sich eine Zusammenarbeit der Zollor- 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4500 

gane, der „Kripo" und anderer beteiligter Gruppen 
mit dem Ziel, die gesetzlichen Regelungen einzuhal-
ten, vorstellen könne. Der Bereich Kunst und Antiqui-
täten sei eine außerordentlich sensible Materie gewe-
sen. Illegale Ausfuhren seien an  der Tagesordnung 
gewesen. 

Die weiteren zeugenschaftlichen Äußerungen von Dr. 
Schalck-Golodkowski, daß weder der Bereich Kom-
merzielle Koordinierung noch der AHB Kunst und 
Antiquitäten GmbH für die Arbeitsweise der Steuer-
fahndung gegenüber dem Ministe rium der Finanzen 
oder für die Arbeitsgruppe „Schmuggel und Spekula-
tion" im Ministerium für Staatssicherheit verantwort-
lich gewesen sei, sind zwar formal zutreffend. Es mag 
auch sein, daß Dr. Schalck-Golodkowski nicht in allen 
Fällen im einzelnen gewußt hat, gegen welche Perso-
nen zielbewußt unter Mitwirkung des Ministe riums 
für Staatssicherheit vorgegangen wurde. Aber ein-
deutig erfuhr Dr. Schalck-Golodkowski spätestens mit 
den Presseveröffentlichungen zum Fall Schwarz von 
den Praktiken und Methoden der Kunst und Antiqui-
täten GmbH im Zusammenwirken mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit. Er unternahm jedoch auch 
von diesem Zeitpunkt an  nicht das geringste dagegen, 
weil Farken angeblich ihm gegenüber alles bestritt. 

Farken war, wie der Untersuchungsausschuß festge-
stellt hat, Inoffizieller Mitarbeiter des Ministe riums für 
Staatssicherheit (Dokument 23). In MfS-Unterlagen zu 
seiner Tätigkeit finden sich unter dem 7. Juli 1982 
(Dokument 37) folgende Ausführungen: 

„Mit Unterstützung des IM konnten opera tive Sach-
verhalte auf dem Gebiet des Kunst- und Antiquitä-
tenhandels geklärt werden. Hervorzuheben ist 
seine Unterstützung unseres Org ans bei der Bear-
beitung und dem Abschluß von Strafverfahren, 
besonders seine Tätigkeit als Gutachter und die 
Bereitstellung geeigneter Gutachter." 

Es ist unglaubhaft, daß Farken, dessen Hauptverant-
wortung gegenüber dem Leiter des Bereichs bestand, 
diesen über die Vorgänge bewußt täuschte. Außer-
dem hätte sich der OibE Dr. Schalck-Golodkowski 
angesichts der detai llierten Berichte über den Fall 
Schwarz auch sicherlich nicht mit dem bloßen Bestrei-
ten zufrieden gegeben. 

Manfred Seidel hat lediglich eingeräumt, daß ihm die 
Arbeitsgruppe BKK und die Arbeitsgruppe des Mini-
steriums für Staatssicherheit „Schmuggel und Speku-
lation" bekannt gewesen seien. Über den Personen-
kreis der Inoffiziellen Mitarbeiter habe er jedoch 
keine Kenntnis gehabt; dies sei der konspirativen 
Arbeit des Ministe riums für Staatssicherheit zuzu-
schreiben gewesen. Mit dieser Einlassung ist die 
Behauptung von Manfred Seidel nicht zu vereinbaren, 
wonach ihm Einzelheiten der Ankaufspraxis der 
Kunst und Antiquitäten GmbH nicht bekannt gewe-
sen seien. Daß er mit Einzelheiten der Ankaufspraxis 
beschäftigt worden ist, ergibt sich nicht nur aus der 
Gründungsphase der Kunst und Antiquitäten GmbH, 
in der er aktiv bei der Einverleibung des Antikhandels 
von Siegfried Kath in Pirna beteiligt war, sondern auch 
daraus, daß der Vorschlag zur Einrichtung einer 
„Tauschzentrale", zu be treiben von Siegfried Brach-
haus, ihm zugegangen ist. Aus den schriftlichen 

Unterlagen ergibt sich, daß Manfred Seidel zumindest 
in diesem Fall über die enge Zusammenarbeit der 
Kunst und Antiquitäten GmbH mit der Hauptabtei-
lung VII des Ministeriums für Staatssicherheit infor-
miert war. 

Gewisse Einzelheiten seiner Aussage sind ohnehin 
nicht nachvollziehbar. Seine Behauptung, den frühe-
ren Leiter der Hauptabteilung VII im Ministe rium für 
Staatssicherheit, Walter Strauch, nicht zu kennen, ist 
angesichts der schriftlichen Unterlagen im Zusam-
menhang mit dem Vorschlag zur Einrichtung der 
Tauschzentrale in Ostberlin nicht mit den Fakten in 
Übereinstimmung zu bringen. 

3. Vorgehen bei Durchsuchung, Sicherstellung, 
Beschlagnahme 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH und ihre Einkaufs-
organisation des VEB (k) Antikhandel Pirna waren 
auch regelmäßig in das Vorgehen der staatlichen 
Organe bei der Durchsuchung, Sicherstellung und 
Beschlagnahme eingebunden. Wurden Hausdurchsu-
chungen gemacht, wurden diese in der Regel gegen 
6.00 oder 7.00 Uhr morgens begonnen. Alle Behält-
nisse wurden aufs genaueste durchsucht. Unter Betei-
ligung von Mitarbeitern der Kunst und Antiquitäten 
GmbH bzw. des VEB (k) Antikhandel Pirna wurden 
sämtliche Kunstgegenstände, die sichergestellt und 
beschlagnahmt wurden, aufgelistet und abtranspor-
tiert. Auch kleine Souvenirs und persönliche 
Geschenke wurden mitgenommen. Größere Möbel-
stücke wurden zunächst in der Wohnung belassen, 
insbesondere wenn sie noch zur Aufbewahrung von 
Sachen dienten, und erst später abgeholt. 

Bei diesen Feststellungen stützt sich der Untersu-
chungsausschuß zunächst auf Aussagen von Betroffe-
nen, die er als Zeugen gehört hat. Sie werden aber 
auch durch ein undatiertes Schreiben des Generaldi-
rektors der Kunst und Antiquitäten GmbH, Joachim 
Farken, an  Manfred Seidel, den Leiter der Hauptab-
teilung I des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, 
bestätigt (Dokument 109). Berichtsgegenstand ist die 
Mitwirkung des VEB (k) Antikhandel Pirna bei „Haus-
haltsauflösungen" . Es heißt: 

„Der dabei unmittelbare Kontakt mit den Bürgern 
während der Schätz-, Ankaufs- und Transporthand-
lungen führt vielfach zu unliebsamen provokatori-
schen Äußerungen und Anschuldigungen gegen-
über den Mitarbeitern. Die Firmenaufschrift auf den 
Fahrzeugen gibt u. a. Anlaß zu diesen Handlun-
gen. 

Ich bitte Sie daher, um eine Ausnahmegenehmi-
gung, daß einige Fahrzeuge ohne Firmenaufschrift 
für diese Zwecke zum Einsatz kommen." 

4. Rechtsgrundlagen 

Die Gliederung des Abgabenrechts der DDR wurde 
bestimmt durch die verschiedenen Rechtssubjekte. 
Neben den auch dem bundesdeutschen Steuerrecht 
bekannten Steuerrechtssubjekten, den natürlichen 
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und juristischen Personen, kamen für bestimmte 
Steuern und Abgaben andere Rechtssubjekte, wie 
z. B. die volkseigenen Kombinate und die sozialisti-
schen Produktionsgenossenschaften, hinzu. 

Das Abgabenrecht der DDR unterscheidet die 
Besteuerung: 

a) der volkseigenen Wirtschaft 

b) der Genossenschaften 

c) der Lohnempfänger und der freischaffenden Intel-
ligenz 

d) der einfachen Warenproduzenten 

e) der privaten Wirtschaft und 

f) der halbsozialistischen Bet riebe. 

Dabei ist die oben getroffene Unterscheidung zwi-
schen Steuerrechtssubjekten und Rechtssubjekten 
nicht zufällig. Das Abgabenrecht der DDR differen-
zierte nämlich zwischen 

— Steuern und 

— Pflichtabführungen. 

Während natürliche und juristische Personen der 
privaten Wirtschaft wie z. B. Einzelunternehmen und 
Unternehmen in der Rechtsform der GmbH mit 
Steuern belegt wurden, hatten die Volkseigenen 
Betriebe Pflichtabführungen zu leisten. 

In dem Werk „Der Staatshaushalt der DDR" (2. Aufl. 
Berlin 1982, S. 61) von Gurtz und Kaltofen, ehemalige 
führende DDR-Wirtschaftswissenschaftler an der 
Humboldt-Universität Berlin, werden Steuern wie 
folgt definiert: 

„Steuern sind (...) die auf staatlichen Rechtsnormen 
beruhenden Abführungen der sozialistischen Pro

-

duktionsgenossenschaften, der p rivaten Hand-
werks- und Gewerbebetriebe und der Bevölkerung 
an den Staatshaushalt. Sie sind eine Form der 
Sekundärverteilung des Nationaleinkommens und 
stets mit einem Eigentumswechsel verbunden. 
Steuern sind in erster Linie ein Beitrag der Arbeiter, 
Bauern, Angestellten, Handwerker und Gewerbe-
treibenden zur Finanzierung gesamtgesellschaftli-
cher Aufgaben und ein Instrument des sozialisti-
schen Staates, mit dem ökonomisch differenziert auf 
die steuerpflichtigen Betriebe eingewirkt wird, um 
bestimmte gesellschaftlich notwendige Leistungen 
und Verhaltensweisen zu stimulieren, sowie soziale 
Wirkung zu erzielen." 

Bei der Besteuerung von natürlichen Personen und 
Privatbetrieben sind die 

— Einkommensteuer 

— Gewerbesteuer 

— Umsatzsteuer 

— Bewertung und Vermögensteuer 

als wichtigste Steuerarten zu nennen. Die entspre-
chenden Einzelsteuergesetze wurden durch einen 
Auftrag der Volkskammer an den Ministerrat neu 
gefaßt und in der Fassung vom 18. September 1970 
(DDR-GBl. I, Sonderdruck Nr. 681) bekanntgege-
ben. 

Die folgenden Tabellen geben bereits einen Einblick 
in die unterschiedliche Besteuerung der verschiede-
nen Berufsgruppen. 

Für Unternehmer, Gewerbetreibende u. a. galt: 

Einkommensteuer-Grundtarif K 

Jahreseinkommen 
Mark Jahressteuerbetrag 

Mark 
über bis 

0 1 200 0 Mark 
1 200 1 800 16 Mark + 15 % des 	1 200 Mark übersteigenden Be trages 
1 800 2 400 106 Mark + 18 % des 	1 800 Mark übersteigenden Be trages 
2 400 3 600 214 Mark + 24 % des 	2 400 Mark übersteigenden Be trages 
3 600 4 800 502 Mark + 30 % des 	3 600 Mark übersteigenden Be trages 
4 800 6 000 862 Mark + 35 % des 	4 800 Mark übersteigenden Be trages 
6 000 7 200 1 282 Mark + 37 % des 	6 000 Mark übersteigenden Be trages 
7 200 9 000 1 726 Mark + 40 % des 	7 200 Mark übersteigenden Be trages 
9 000 12 000 2 446 Mark + 46 % des 	9 000 Mark übersteigenden Be trages 

12 000 15 000 3 826 Mark + 51 % des 	12 000 Mark übersteigenden Be trages 
15 000 20 000 5 356 Mark + 69 % des 	15 000 Mark übersteigenden Be trages 
20 000 30 000 8 800 Mark + 80 % des 20 000 Mark übersteigenden Be trages 
30 000 40 000 16 800 Mark + 84 % des 30 000 Mark übersteigenden Be trages 
40 000 50 000 25 200 Mark + 88 % des 40 000 Mark übersteigenden Be trages 
50 000 250 000 34 000 Mark + 89 % des 50 000 Mark übersteigenden Be trages 

250 000 300 000 212 000 Mark + 90 % des 250 000 Mark übersteigenden Be trages 
300 000 400 000 257 000 Mark + 95 % des 300 000 Mark übersteigenden Be trages 
400 000 500 000 352 000 Mark + 98 % des 400 000 Mark übersteigenden Be trages 

über 500 000 90 % des Einkommens 
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Der Monatssteuergrundtarif G für Arbeiter und Angestellte lautete: 

Steuerpflichtiger Monatslohn 
Mark Die Steuer beträgt 

Mark + % des Betrages über 
von bis 

175,- 199,99 0,20 + 11,2 % des Be trages über 175 Mark 
200,- 299,99 3,- + 15,0 % des Be trages über 200 Mark 
300,- 399,99 18,- + 20,0 % des Be trages über 300 Mark 
400,- 499,99 38,- + 24,0 % des Be trages über 400 Mark 
500,- 599,99 62,- + 30,0 % des Be trages über 500 Mark 
600,- 699,99 92,- + 34,0 % des Be trages über 600 Mark 
700,- 1 257,99 126,- + 22,5 % des Be trages über 700 Mark 

1 258,- und mehr 20,0 % 

Während der Lohnsteuertarif G für Arbeiter und 
Angestellte nicht über 20 % des steuerpflichtigen 
Lohns hinausging, wurden die Gewinne der Einzelun-
ternehmer bis zu 90 % als Spitzensteuersatz besteuert. 
Von dem fiktiven Jahreseinkommen eines Arbeitneh-
mers in Höhe von 50 000,- Mark hätte ein Steuerbe-
trag von 10 000,- Mark einbehalten werden müssen, 
während ein Gewerbetreibender mit gleichem Netto-
gewinn Steuern in Höhe von 34 000,- Mark hätte 
bezahlen müssen. 

Durch diese unterschiedliche Besteuerung sollten 
aufkommende kapitalistische Tendenzen im Vorfeld 
unterdrückt werden. 

a) Abgrenzung Händler/Sammler 

Der Untersuchungsausschuß hat sich mit der Frage 
beschäftigt, ob Kunst- und Antiquitätenbesitzer den 
Vorschriften gemäß besteuert worden sind. In diesem 
Zusammenhang ist die Problematik der Abgrenzung 
zwischen Antiquitätenhändlern und Gewerbetrei-
benden im Sinne von § 15 Einkommensteuergesetz 
(EStG-DDR) und Antiquitätensammlern bedeutsam. 

Nach ständiger Rechtsprechung des OGH der DDR 
lag eine Handelstätigkeit (= Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb, § 15 EStG-DDR) nur dann vor, wenn Erwerb, 
Weiterverkauf und Tausch von Gegenständen nicht 
nur einmalig erfolgten, sondern unter Ausnutzung 
sich bietender Gelegenheiten systematisch betrieben 
wurden und darauf gerichtet waren, daraus Einnah-
men zu erzielen. 

Nebenberufliche Sammlertätigkeit und Handelstätig-
keit von Kunstgegenständen im Sinne eines Gewer-
bebetriebs gemäß § 15 EStG-DDR wurden in der 
Entscheidung des Ministers der Finanzen mit dem 
Minister für Kultur vom 21. August 1973 (Doku-
ment 65) wie folgt abgegrenzt: Eine Sammlertätigkeit 
auf dem Gebiet der alten bildenden und angewandten 
Kunst - Malerei, Grafik, Plastik, Kunsthandwerk, 
Gegenstände der materiellen Kultur - sowie der 
zeitgenössischen bildenden Kunst lag vor, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt waren: 

- Sammeln von Kunstgegenständen neben einer 
hauptberuflichen Tätigkeit oder als Rentner, 

- aus der Veräußerung von Kunstwerken durfte 
kein nachhaltiges Einkommen erzielt werden, 

- Kunstgegenstände gleicher A rt  durften nicht in 
großer Anzahl innerhalb eines relativ kurzen 
Zeitraumes (z. B. 1 Jahr) erworben und diesel-
ben oder der größte Teil davon im gleichen oder 
darauffolgenden Jahr wieder veräußert wer-
den. 

Bei Vorliegen der o. g. Bedingungen war die Samm-
lertätigkeit steuerfrei, da keine gewerbliche Tätigkeit 
im Sinne des § 15 EStG-DDR angenommen werden 
sollte. 

Die Gewinnermittlung der Gewerbetreibenden gem. 
§ 15 erfolgte nach § 4 EStG-DDR. Danach war der 
Gewinn der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahres 
und dem Betriebsvermögen am Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres vermehrt um den Wert 
der Entnahmen und vermindert um den Wert der 
Einlagen. 

Bei der Gewinnermittlung waren die Vorschriften für 
die Bewertung (§ 6 EStG-DDR) zu befolgen. Danach 
waren die einzelnen Wirtschaftsgüter des Umlaufver-
mögens höchstens mit den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten anzusetzen (§ 6 Abs. 2 EStG-DDR). 

b) Einkommensteuer 

Natürliche Personen waren gem. § 1 Abs. 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG-DDR) unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig, sofern sie in der DDR einen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Die 
unbeschränkte Einkommensteuerpflicht erstreckte 
sich auf sämtliche Einkünfte. Die Einkunftsarten erge-
ben sich aus § 2 Abs. 3 EStG-DDR. Danach unterlagen 
der Einkommensteuer: 

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§§ 13 
und 14 EStG-DDR) 

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 16 
EStG-DDR) 

3. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (§ 18 
EStG-DDR) 
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4. gegenstandslos (bisher Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit; § 19 EStG-DDR) 

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG-
DDR) 

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
(§ 21 EStG-DDR) 

7. Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG-
DDR 

Die hierauf zu erhebende Einkommensteuer bemaß 
sich nach dem bezogenen Einkommen eines Steuer-
pflichtigen innerhalb eines Kalenderjahres (§ 2 EStG-
DDR). Das Einkommen war der Gesamtbetrag der 
Einkünfte aus den einzelnen Einkunftsarten abzüg-
lich Sonderausgaben (§ 10 EStG-DDR) und außerge-
wöhnlicher Belastungen (§ 33 EStG-DDR). Es bildete 
die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer 
(§ 2 Abs. 1 EStG-DDR). 

Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 EStG- 
DDR gehörten zu den sog. Gewinneinkunftsarten, 
d. h. der Gewinn im Sinne des § 4 EStG-DDR ent-
sprach den Einkünften. Zu den Gewinneinkunftsarten 
gehörten auch die gewerblichen Einkünfte im Sinne 
des § 15 EStG-DDR, um die es im weiteren Verlauf des 
Berichtes geht. 

c) Vermögensteuer 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Vermögensteuergesetz (VStG-
DDR) waren Personen, die in der DDR einen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hatten, unbeschränkt 
vermögensteuerpflichtig. Das zu versteuernde Ver-
mögen umfaßte folgende Vermögensarten (§ 19 
Bewertungsgesetz [BewG-DDR]): 

— Land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§§ 26, 
28 bis 49 BewG-DDR) 

— Grundvermögen (§§ 26, 50 bis 53 BewG-DDR) 

— Betriebsvermögen (§§ 26, 54 bis 66 BewG-DDR) 

— Sonstiges Vermögen (§§ 67 bis 69 BewG-DDR). 

Kunstgegenstände, Antiquitäten etc. gehörten zum 
sonstigen Vermögen (§ 67 Nr. 10 und 11 VStG-DDR). 
Das Vermögensteuergesetz sah für dieses sonstige 
Vermögen eine Freigrenze vom 50 000,— Mark vor, 
soweit Kunstgegenstände und Sammlungen diesen 
Wert nicht überstiegen. 

Wie sich aus dem Informationsbrief des Mi nisteriums 
für Finanzen 1/1987 vom 26. Januar 1987 ergibt, 
waren begünstigt: 

— Kunstgegenstände und Sammlungen, deren Erhal-
tung wegen ihrer Bedeutung im öffentlichen Inter-
esse lag. Diese wurden nur mit 40 % ihres Wertes 
und 

— Kunstgegenstände und Sammlungen, wenn sie der 
Forschung und Volksbildung nutzbar gemacht 
wurden, nur mit 20 % ihres Wertes zur Vermögen-
steuer herangezogen. 

Wenn sich diese Kunstgegenstände und Sammlungen 
seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie des 
steuerpflichtigen Bürgers befanden, waren sie von der 
Vermögensteuer befreit (Dokument 34). Diese Ver- 

günstigung wurde auch dann gewährt, wenn die 
Sammlungen in den späteren Jahren durch weitere 
Erwerbungen ergänzt worden sind..Dazu zählte auch, 
wenn aus der Veräußerung von Gegenständen kein 
nachhaltiges Einkommen erzielt wurde und Gegen-
stände gleicher Art nicht in großer Anzahl innerhalb 
eines relativ kurzen Zeitraums erworben und diesel-
ben oder der größte Teil davon im gleichen oder 
darauffolgenden Jahr wieder veräußert wurden. Die 
Veräußerung einzelner Gegenstände und der Erwerb 
anderer Gegenstände mußten der Komplettierung 
bzw. Erhöhung der Qualität der Sammlung dienen. 

Zum sog. sonstigen Vermögen gehörte auch die 
Ausstattung der Wohnung, wenn sie nicht das übliche 
Maß überschritt (§ 67 Nr. 10 BewG-DDR). Zur Ermitt-
lung des vermögensteuerpflichtigen Wertes gem. § 10 
BewG-DDR war beim sog. sonstigen Vermögen von 
dem Preis auszugehen, der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Ge-
genstandes bei einer Veräußerung an die staatlichen 
Aufkaufstellen zu erzielen gewesen wäre. 

d) Die Erklärungspflichten nach den 
Steuergesetzen der DDR 

Gem. §§ 167, 97a Abgabenordnung (AO-DDR) war 
der Bürger verpflichtet, Steuererklärungen abzuge-
ben, soweit nach Einzelsteuergesetzen eine Steuer-
schuld entstanden war. Das Vermögensteuergesetz 
der DDR sah in § 14 a eine Erklärungspflicht vor, für 
die Einkommensteuer war § 47 a EStG-DDR einschlä-
gig. 

Rechtsanwalt Georg Reincke, der eine Vielzahl von 
Kunstsammlern in Steuerstrafverfahren vertreten 
hatte, hat zu der Erklärungspflicht bzgl. der Vermö-
gensteuer vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, 
daß sie den Bürgern nicht bekannt gewesen sei. 

e) Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens wegen 
Steuerhinterziehung 

Nach § 98 StPO-DDR ordnete die Staatsanwaltschaft 
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens an, wenn 
sich aus der Prüfung einer Anzeige oder Mitteilung 
ergab, daß der Verdacht einer Straftat bestand. Nach 
§ 176 StGB-DDR war Steuerhinterziehung strafbar. 

5. Steuerfestsetzung 

Kernpunkt des steuerlichen Vorgehens war — wie 
oben dargestellt — die Einordnung der Sammler als 
Händler. Die Beweisaufnahme hat in keinem der 
untersuchten Fälle eine Bestätigung dafür erbracht, 
daß diese Einordnung zurecht erfolgte. Lediglich 
Einzelverkäufe, wie sie bei Sammlern üblich sind, 
waren den Be troffenen nachzuweisen. Dies hätte 
gemäß dem geltenden Gesetz nicht für die Annahme 
einer Handelstätigkeit ausgereicht. Wie bereits oben 
dargelegt, konnte nach gängiger Rechtsprechung nur 
dann eine Handelstätigkeit im Sinne des § 15 EStG- 
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DDR angenommen werden, wenn Erwerb, Weiterver-
kauf und Tausch von Gegenständen systema tisch 
unter Ausnutzung sich bietender Gelegenheiten 
betrieben wurden. Tatsächlich hat der Ausschuß 
jedoch in keinem der von ihm untersuchten Fälle 
einen Anhaltspunkt dafür gefunden, daß die Finanz-
ämter den Be troffenen eine nachhaltige Geschäftstä-
tigkeit nachgewiesen hätten. 

Aus den Feststellungen des Untersuchungsausschus-
ses ergibt sich, daß die Steuermaßnahmen nicht auf 
der Basis der DDR-Normen, sondern danach ge troffen 
wurden, inwieweit die Sammlungen wegen ihres 
Wertes, ihrer Seltenheit und ihrer Zusammensetzung 
für die Kunst und Antiquitäten GmbH von Interesse 
waren. Anders sind die vom Untersuchungsausschuß 
festgestellten Verstöße der Steuer- und Straforgane 
der DDR gegen die seinerzeit bestehenden und äußer-
lich durchaus rechtsstaatlich anmutenden Vorschrif-
ten der DDR nicht zu erklären. 

a) Verfahrensverstöße 

Auch im DDR-Steuerverfahren galt prinzipiell der 
Untersuchungsgrundsatz. Das bedeutete, daß alle 
erheblichen Tatsachen von Amts wegen ermittelt 
werden mußten, unabhängig davon, ob sie für oder 
gegen den Steuerpflichtigen sprachen. Im einzelnen 
hatte nach § 204 Abs. 1 AO-DDR der Rat des Kreises, 
Abteilung Finanzen, die steuerpflichtigen Fälle zu 
erforschen und die tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse zu ermitteln, die für die Steuerpflicht und 
Bemessung der Steuer wesentlich waren. Er hatte 
Angaben der Steuerpflichtigen auch zugunsten der 
Steuerpflichtigen zu prüfen. Die Finanzorgane trugen 
für steuerbegründende und steuererhöhende Tatsa-
chen die Beweislast. Bei steuermindernden Tatsachen 
ging aber die Unaufklärbarkeit zu Lasten des Steuer-
pflichtigen (vgl. auch § 205 Abs. 3 AO-DDR). 

Die Beweislast für den steuererheblichen Umstand 
der Händlertätigkeit oblag daher den Finanzorganen. 
Diese hätten demnach den Kunst- und Antiquitäten-
sammlern nachweisen müssen, daß sie eine nachhal-
tige selbständige Tätigkeit ausübten und damit Händ-
ler waren. 

Statt dessen wurde jedoch von vornherein eine Ver-
mutung dahingehend aufgestellt, daß die von einem 
Steuerstrafverfahren be troffene Person Händler sei. 
Die be troffene Person hatte dann den Nachweis zu 
führen, daß diese Vermutungen nicht mit den Tatsa-
chen übereinstimmten. Ein solcher Negativnachweis 
war denkbar schwierig. Hinzu kam, daß der Beg riff 
„Nachhaltigkeit der Tätigkeit" einen großen Ausle-
gungsspielraum eröffnete. Fast jeder Sammler hatte 
durch gelegentlichen Tausch oder Verkauf seine 
Sammlung erweitert, was die jeweilige Finanzabtei-
lung des Rates des Kreises als „nachhaltiges Tätig-
werden" auslegte und damit bereits einen Gewerbe-
betrieb annahm. Einwände gegen diese Feststellung 
im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens waren schon 
deshalb zum Scheitern verurteilt, weil die Sammler 
keinen schriftlichen Gegenbeweis anhand von Auf-
zeichnungen erbringen konnten. 

Eine gewerbliche Tätigkeit setzte eine wiederholte 
Teilnahme an rechtsgeschäftlichen Betätigungen vor-
aus. Nach Aussage des Zeugen Rechtsanwalt Georg 
Reinicke wurde dies schon dann angenommen, wenn 
man dreimal getauscht habe. Dann sei man schon in 
der „Falle" gewesen. 

b) Materielle Fehler der Steuerfestsetzung 

Die Einstufung der Sammler als Händler war Anlaß für 
die Einleitung des Steuer- bzw. Steuerstrafverfahrens. 
Aber erst der Verstoß bei der anschließenden Gewinn-
ermittlung führte materiell zur Enteignung der Kunst-
sammler. 

Bei der Gewinnschätzung waren die Vorschriften zur 
Bewertung des Warenbestandes bei der Gewinn-
ermittlung (§ 6 Abs. 2 EStG-DDR) zu beachten. 
Danach waren, wie oben bereits erwähnt, höchstens 
die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzuset-
zen. Diese Vorschrift wurde jedoch von den Finanzor-
ganen der DDR nicht beachtet. Vielmehr wurde der 
Endbestand des betreffenden Wirtschaftsjahres mit 
dem jeweiligen Zeitwert, der für Kunstgegenstände 
und antiquarische Möbelstücke in den 70er Jahren um 
ein Vielfaches gestiegen war, angesetzt. Außerdem 
wurden, wie Rechtsanwalt Georg Reinicke als Zeuge 
berichtet hat, keine Preise des Binnenhandels der 
DDR, sondern die des sog. NSW zugrunde gelegt, die 
in der DDR gar nicht erzielt werden konnten. 

Durch diese überhöhten Wertansätze kamen die 
Steuerorgane zu irrealen Gewinnen, selbst wenn gar 
keine oder nur sehr geringe Einnahmen durch Handel 
oder Tausch erzielt wurden, weil letztlich nicht reali-
sierte Gewinne zur Versteuerung gebracht wurden. 

Beispiel: 

Ein Kunstsammler besaß am 31. Dezember 1970 zehn 
Gemälde, die er jeweils für 10 000,— Mark gekauft 
hatte. Im Jahr 1971 veräußerte er lediglich ein 
Gemälde für 20 000,— Mark. Sein Gewinn 1971 
betrug damit 10 000,— Mark. Die rest lichen Bilder 
erfuhren im selben Jahr eine Wertsteigerung von 
jeweils 10 000,— Mark. Aufgrund dieses Sachverhal-
tes schätzten die Steuerorgane der DDR den Jahres-
gewinn wie folgt: 

Endbestand am 31. Dezember 1971 

Warenbestand 
(9 Gemälde 
à 20 000,— M) 	180 000,— M 
Kasse 	 20 000,— M  200 000,— M 

Endbestand am 31. Dezember 1970 

Warenbestand 
(10 Gemälde 
à 10 000,— M) 	 100 000,— M  
Jahresgewinn 	 100 000,— M  
tatsächlicher Gewinn 	 10 000,— M  
Differenz 90 000,— M 
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Unter Anwendung des Einkommensteuer-Grundta-
rifs K würde sich bei korrekter Anwendung der §§ 4 
und 6 EStG-DDR eine Einkommensteuer in Höhe von 
2 906,— Mark ergeben. Durch die Besteuerung des 
nicht realisierten Gewinnes, also der Wertsteigerung, 
ergibt sich aber eine Steuerforderung in Höhe von 
78 500,— Mark. Bei einem tatsächlichen Gewinn von 
10 000,— Mark wurden damit durch die Steuerfestset-
zung in Höhe von 78 500,— Mark die wesentlichen 
Grundlagen zur Ausübung einer gewerblichen Tätig-
keit, wenn sie denn überhaupt vorgelegen hätte, 
durch diesen Eingriff in die Vermögenssubstanz ent-
zogen. 

Auch für die Berechnung der Vermögensteuer wur-
den die Werte geschätzt (§ 217 AO-DDR). Die Vermö-
gensteuer betrug in den dem Untersuchungsausschuß 
vorliegenden Fällen 2,5 v. H. des festgestellten 
Gesamtvermögens (§ 8b Nr. 4 VStG-DDR). Die Wert-
ermittlung der Vermögensarten — Betriebsvermögen 
und sonstiges Vermögen — war anhand der vorlie-
genden Unterlagen nicht im einzelnen nachvollzieh-
bar. Daß hierbei die einzelnen Befreiungsvorschriften 
gem. § 67 BewG-DDR berücksichtigt wurden, kann 
nicht unterstellt werden. 

Die Ergebnisse aus den — oben beispielhaft wieder-
gegebenen Manipulationen — Vermögenszuwachs-
rechnungen wurden nach der Festsetzung von 
Gewerbe- und Umsatzsteuer zugrundegelegt. Wei-
tere Rechtsverstöße gegen Vorschriften des Gewerbe- 
und Umsatzsteuerrechts sind nicht festgestellt wor-
den. 

c) Verstöße im Vollstreckungsverfahren 

Nach § 99 AO-DDR konnte der Rat des Kreises, 
Abteilung Finanzen, für die Zahlung von Steuerschul-
den Fristen setzen, es sei denn, daß gesetzlich etwas 
anderes bestimmt war. Die Vollstreckung von Steuer-
forderungen wurde durch die Verordnung über die 
Vollstreckung wegen Geldforderungen der Staatsor-
gane und staatlichen Einrichtungen vom 6. Dezember 
1968 (DDR-GB1., Teil II, 1969, S. 61) — VollstrO-DDR 
— geregelt. 

Der Ausschuß hat auch gravierende Verstöße der 
Steuerorgane gegen diese Vorschriften festgestellt. 

aa) Mißachtung der Vollstreckungsvoraussetzungen 

Nach § 2 Abs. 2 letzter HS VollstrO-DDR setzt die 
Vollstreckung von Geldforderungen voraus, daß der 
Schuldner vorher gemahnt worden ist. Die Vollstrek-
kungsordnung der DDR geht demnach, ohne es aus-
drücklich zu formulieren, davon aus, daß der Steuer-
schuldner zunächst seine Steuern freiwillig zu erbrin-
gen hatte und ihm dazu die Möglichkeit zu belassen 
war. 

Die Steuerorgane der DDR machten es aber Steuer -
schuldnern wegen angeblicher Steuern als Händler 

von Kunstgegenständen und Antiquitäten regelmäßig 
schon faktisch unmöglich, sich durch Verwertung des 
Eigenvermögens selbst die Finanzmittel zu beschaf-
fen, die zur Tilgung der Steuerschuld erforderlich 
waren. Das bewegliche Vermögen wurde in der 
Regel im Wege des Arrestverfahrens gem. §§ 19, 
20 VollstrO-DDR beschlagnahmt. Die sofortige 
Beschlagnahme wurde mit einer Vermögensgefähr-
dung begründet. Diese wurde gem. § 19 Satz 1, 2 
VollstrO-DDR als gegeben angenommen, wenn 
gegen den Schuldner gem. § 98 StPO-DDR ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet war. Auf diese Weise war 
es den Steuerorganen möglich, auch ohne das Vorlie-
gen eines konkreten Steuerbescheides die Vollstrek-
kung zu be treiben und zwar auf der Grundlage einer 
dem Schuldner gem. § 20 Abs. 2 VollstrO-DDR 
bekanntzugebenden Arrestverfügung. 

Selbst bei vorhandenem umfangreichen Spargutha-
ben war es dem Steuerschuldner verwehrt, diesen 
Geldbetrag zur Begleichung der Steuerschulden ein-
zusetzen, obwohl durch Hingabe der Geldmittel ein 
Teil der im Wege des Arrestverfahrens beschlag-
nahmten Gegenstände hätte ausgelöst werden kön-
nen. 

bb) Verstoß gegen § 5 Abs. 3 VollstrO-DDR 

Nach § 5 Abs. 3 VollstrO-DDR durfte eine Vollstrek-
kung nur insoweit erfolgen, als sie zur Deckung der 
Geldforderung und der Kosten des Verfahrens erfor-
derlich war. Außerdem hatten die Vollstreckungsor-
gane nach § 5 Abs. 2 VollstrO-DDR darauf zu achten, 
daß bei der Durchführung der Vollstreckung Nach-
teile für den Schuldner zu vermeiden sind, die in 
keinem angemessenen Verhältnis zu dem zu erzielen-
den Ergebnis stehen. Gegen diese Grundsätze ver-
stießen die Steuerorgane nachhaltig. 

Häufig überstieg der Wert der beschlagnahmten 
Sammlung die Höhe der Steuerforderung. Gleichwohl 
wurden im Widerspruch zu § 5 Abs. 3 VollstrO-DDR 
die gesamten beschlagnahmten Gegenstände ver-
wertet. Ein Ausgleich für den überpfändeten Betrag 
erfolgte nur in Mark der DDR. 

Diese Vorgehensweise verdeutlicht, daß es die 
Steuerorgane von vornherein darauf angelegt hatten, 
der Kunst und Antiquitäten GmbH den Besitz voll-
ständiger Kunstsammlungen — ohne Rücksicht auf 
die Voraussetzungen — nach den einschlägigen DDR

-

Vorschriften zu verschaffen. 

cc) Verstoß gegen § 7 Abs. 1 VollstrO-DDR 

Gemäß § 7 Abs. 1 VollstrO-DDR war Voraussetzung 
für die Durchführung eines Vollstreckungsverfahrens, 
daß die Forderung fällig und ein Leistungsgebot 
ergangen war. 

Wie groß der Hunger nach Kunst- und Antiquitäten-
gegenständen war, verdeutlicht ein Fall, in dem die 
Steuerorgane die Steuerforderungen im Wege der 
Vollstreckung schon eintrieben, bevor sie fällig 
waren. Es ging um Einkommensteuern, die während 
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des noch nicht abgelaufenen Veranlagungszeitraums 
festgesetzt wurden. Dabei entstand nach § 2 Abs. 1 
EStG-DDR die Steuerschuld erst mit Ablauf des 
Kalenderjahres. 

d) Sonstige Verstöße gegen Vorschriften der DDR 

Bei der Vernehmung der Zeugen und der Auswertung 
des vorliegenden Aktenmaterials haben sich noch 
weitere Verstöße gegen Vorschriften herausgestellt. 

aa) Steuergeheimnis 

Gemäß § 22 Abs. 1 AO-DDR war das Steuergeheimnis 
unverletzlich. Eine Verletzung lag nach § 22 Abs. 2 
AO-DDR dann vor, wenn durch Mitarbeiter eines 
staatlichen Organs die Verhältnisse eines Steuer-
pflichtigen unbefugt offenbart wurden. Der Untersu-
chungsausschuß hat jedoch festgestellt, daß der Kunst 
und Antiquitäten GmbH trotz Bestehens des Steuer-
geheimnisses Informationen über die Namen be-
stimmter Steuerschuldner aus den Bezirken Leipzig 
und Karl-Marx-Stadt gegeben worden waren, ohne 
daß die Befugnis zu dieser Information ersichtlich 
ist. 

bb) Aussichtslosigkeit der Rechtsverteidigung 

Rechtsanwalt Georg Reinicke hat als Zeuge vor dem 
Untersuchungsausschuß ausgesagt, daß er im Rah-
men des Beschwerdeverfahrens lediglich eine Stati-
stenrolle innegehabt habe. Wenige Sachbearbeiter 
hätten den Mut aufgebracht, eigenständige Entschei-
dungen zu treffen. Unter dem Druck, bei einer Entlas-
sung die Staatsrente zu verlieren, habe man auf der 
Ebene der Sachbearbeiter „gekuscht". 

Eine gerichtliche Überprüfung der Steuerfestsetzun-
gen gab es in der DDR nicht. Damit bestand für die von 
Steuermaßnahmen be troffenen Bürger keinerlei 
Möglichkeit, durch ein unabhängiges Gericht die 
Rechtmäßigkeit der Steuerbescheide überprüfen zu 
lassen. Nach dem bereits erwähnten, im Staatsverlag 
der DDR herausgegebenen Kommentar zum StGB 
sind die Steuerbescheide Beweismittel im Sinne von 
§§ 24, 49 StPO-DDR und als solche ggf. mit Hilfe 
sachverständiger Zeugen bzw. Sachverständigen 
durch die Strafgerichte zu prüfen (Komm. zum StGB-
DDR, Berlin 1987, § 176, Anm. 1). Die Strafgerichte 
fühlten sich jedoch — wie Rechtsanwalt Reinicke es 
als Zeuge geschildert hat — an die ergangenen 
Bescheide gebunden. Ihnen sei in der Praxis verwehrt 
worden, diese auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu über-
prüfen. Ein eigenständiges Prüfungsrecht, ob ein 
wegen Steuerhinterziehung angeklagter Bürger zu 
Recht oder zu Unrecht nicht als Sammler, sondern als 
Händler eingestuft worden war, habe den Strafgerich-
ten in der Praxis nicht zugestanden. 

cc) Unzulängliches rechtliches Gehör 

Ein weiterer Mangel des gewählten Verfahrens 
bestand auch darin, daß dem Bevollmächtigten der 

Steuerpflichtigen oder diesen selbst regelmäßig ein 
Protokoll über die Ankaufpreise der beschlagnahm-
ten Gegenstände oder eine Abrechnung über die 
erzielten Erlöse nicht zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt wurde. Dies hat nicht nur Rechtsanwalt Rei-
nicke bei seiner Aussage als Zeuge dargestellt, son-
dern ist auch von Rechtsanwalt Heinz Korbe bei seiner 
zeugenschaftlichen Vernehmung bestätigt worden. 
Er hat dargelegt, daß es keine Möglichkeit gegeben 
habe, die Einschätzung der Gutachter zu überprüfen. 
Gegengutachten seien nicht möglich gewesen, weil 
der Besitz der beschlagnahmten Objekte mit der 
Einleitung des Steuerstrafverfahrens entzogen wor-
den sei. Schätzlisten seien allenfalls nach Abschluß 
des Ermittlungsverfahrens zugänglich gemacht wor-
den, also zu einem Zeitpunkt, in dem keine Möglich-
keit mehr bestanden habe, zu der Schätzung Stellung 
zu nehmen. 

e) Übernahme der Gegenstände durch die Kunst 
und Antiquitäten GmbH 

Die sichergestellten und beschlagnahmten Gegen-
stände wurden von der Kunst und Antiquitäten GmbH 
abtransportiert und zwischengelagert und schließlich 
gegen Entgelt überlassen. Grundlage waren Verein-
barungen zwischen dem Ministerium für Außenhan-
del und den Ministerien, in deren Geschäftsbereich es 
zur Einziehung von Antiquitäten kam. Diese Verein-
barungen waren schließlich auch Grundlage für die 
entgeltliche Überlassung der Gegenstände an die 
Kunst und Antiquitäten GmbH. Die Ministerien, in 
deren Geschäftsbereich es zur Einziehung und Ver-
wertung von Kunstgegenständen und Antiquitäten 
kam, hatten ein Eigeninteresse an einem möglichst 
hohen Veräußerungserlös. 

Dem Ausschuß liegt der Text einer undatierten und 
auch nicht vollständig unterschriebenen Vereinba-
rung zur Verwertung eingezogener Gegenstände zwi-
schen dem Ministerium des Innern und dem Ministe-
rium für Außenhandel, Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung, (Dokument 107) vor. In dieser Vereinbarung 
wird die Verfahrensweise zur Verwertung eingezoge-
ner Gegenstände, die sich im Bereich des Ministeri-
ums des Innern befinden, geregelt. Gemäß Ziff. 1.3. 
dieser Vereinbarung ist für den Bereich Kommerzielle 
Koordinierung die Kunst und Antiquitäten GmbH mit 
deren Durchführung be traut. 

Zusätzlich existierten Bleichlautende Vereinbarun-
gen zwischen der Kunst und Antiquitäten GmbH und 
den Abteilungen Finanzen der Räte der Bezirke 
Leipzig, Karl-Marx-Stadt und dem Magis trat von 
Berlin aus dem Jahr 1987 (Dokument 66) über die 
Vermarktung bereitgestellter Warenfonds im sog. 
NSW zur Erwirtschaftung außerplanmäßiger Valuta-
mittel der DDR. 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH erwarb die Gegen-
stände, die im Rahmen von Steuerverfahren beschlag-
nahmt wurden, auf Mark-Basis. Der Preis richtete sich 
nach den Preisfestsetzungen der Gutachter, unabhän-
gig von der Höhe des Erlöses, der nachher im sog. 
NSW erzielt wurde. 
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Gemäß Punkt 5 dieser Vereinbarungen erhielten die 
Abteilungen Finanzen ein Valutaanrecht in Höhe von 
30 % des Netto-Valutaerlöses. Punkt 5 der Vereinba-
rung mit der Abteilung Finanzen des Rats des Bezirks 
Leipzig wurde später dahingehend abgeändert, daß 
das Valutaanrecht mit Wirkung vom 1. Juli 1989 
anstelle von 30 % nunmehr 50 % be tragen solle. 

Ein Mangel des Verfahrens bei der Vollstreckung 
gegenüber den Steuerschuldnern bestand darin, daß 
die Kunst und Antiquitäten GmbH einerseits als 
Schätzer für die Vermögensfeststellung durch die 
Steuerorgane, andererseits gleichzei tig als Schätzer 
für das Entgelt in eigener Sache auftrat. Dies führte zu 
einer offenkundigen Interessenkollision. Die Schätzer 
der Kunst und Antiquitäten GmbH bzw. des Antik

-

handels Pirna taxierten den Wert der Gegenstände 
anhand von Preisen westlicher Auktionskataloge; 
diese Preise wurden in die Inventarlisten eingetragen. 
Die Schätzpreise waren anschließend Grundlage für 
die Vermögenszuwachsrechnung der Steuerorgane. 
Den Schätzungen lagen zwei Gesichtspunkte zu-
grunde: Einerseits war der Staat bestrebt, mit Hilfe der 
Steuerorgane durch eine hohe Steuerfestsetzung in 
den Besitz der Kunstgegenstände und Antiquitäten zu 
gelangen, andererseits wollten die staatlichen Auf-
käufer der Kunst und Antiquitäten GmbH möglichst 
niedrige Einkaufspreise bezahlen. Daß dabei die 
schutzwürdigen Interessen der Steuerpflichtigen be-
rücksichtigt wurden, hat der Ausschuß nicht feststel-
len können. Die Gutachten der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH waren jedenfalls in allen überprüften 
Fällen alleinige Grundlage dafür, die gesamte Kunst-
sammlung in den Besitz der Kunst und Antiquitäten 
GmbH zu bringen. 

6. Exemplarische Fälle 

a) Dr. Peter Garcke, Berlin 

Dr. Peter Garcke war Besitzer einer Kunst- und 
Antiquitätensammlung in Berlin. Im Februar 1978 
erschienen bei ihm unangemeldet sechs bis sieben 
Personen, durchsuchten die Wohnung und führten 
eine umfangreiche Beschlagnahme durch. Gegen 
ihn wurde sodann ein Ermittlungsverfahren wegen 
Steuerhinterziehung eingeleitet. In diesem Verfahren 
wurde Dr. Garcke ein umfangreicher Handel mit 
Kunstgegenständen zur Last gelegt. Die Steuerschuld 
wurde auf ca. 2 Mio. Mark festgesetzt. 

Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme lag noch keine 
Steuerfestsetzung vor. Bei seiner Verhaftung wegen 
vorsätzlicher Steuerhinterziehung wurde Dr. Garcke 
vorgeworfen, daß er „zumindest seit 1968 neben 
seiner Tätigkeit als Arzt bzw. später als Invalidenrent-
ner einen umfangreichen H andel mit Antiquitäten, 
Goldwaren und Münzen betrieben und die hierdurch 
erzielten Umsätze, Gewinne und das Vermögen nicht 
versteuert habe. Diese Handelstätigkeit sei aus-
schließlich mit einer Gewinnerzielungsabsicht ver-
bunden gewesen und habe spekulativen gewerbli-
chen Charakter getragen" (Dokument 26). 

Bei der Durchsuchung waren Staatsanwaltschaft, 
Steuerfahnder, MfS-Mitarbeiter, die Kriminalpolizei 
und Schätzer der Kunst und Antiquitäten GmbH — 
Staatliche Aufkaufstellen — anwesend. Ob der Vor-
schrift des § 113 StPO-DDR Genüge get an  wurde, 
zwei unbeteiligte Personen hinzuzuziehen, hat der 
Untersuchungsausschuß nicht festgestellt. Bei der 
Bestandsaufnahme im Zuge der Durchsuchung wurde 
auch der gewöhnliche Hausrat erfaßt. 

Die Bestandsaufnahme und Schätzung des Vermö-
gens zum Zeitwert waren Grundlage für das anschlie-
ßende Besteuerungsverfahren. In dem Bericht des 
Magistrats von Berlin, Abteilung Finanzen und 
Steuern, Sektor Fahndung und Ordnungsstrafen, vom 
31. Mai 1978 heißt es, entsprechend den Angaben von 
Dr. Garcke habe der Wert seiner „Handelsware" 
(Antiquitäten) per 1. Januar 1968 rund 110 000,—
Mark betragen. Per 21. Februar 1978 sei der Wert der 
sich im Besitz des Dr. Garcke befindlichen Handels-
ware auf insgesamt 1 608 650,— Mark festgestellt 
worden. In den Jahren von 1968 bis 1978 seien die 
Bestände mehrfach umgeschlagen worden. 

Da Dr. Garcke in der Annahme, sich nicht gewerblich 
zu betätigen, keine Bücher über An- und Verkauf 
geführt hatte, wurden die Besteuerungsgrundlagen, 
nämlich die Gewinne der einzelnen Jahre, für den 
nicht verjährten Zeitraum von zehn Jahren durch eine 
Vermögenszuwachsrechnung gem. § 217 AO-DDR 
geschätzt. Dabei ging m an  davon aus, daß die Diffe-
renz zwischen dem Vermögen am 21. Februar 1978 in 
Höhe von 1 608 650,— Mark und dem Vermögen am 
1. Januar 1968 in Höhe von 110 000,— Mark den in 
diesem Zeitraum erzielten Gewinnen gleichzusetzen 
sei. 

Bei dieser Schätzung wurde außer acht gelassen, daß 
es sich bei dem zugrundegelegten Vermögen nicht 
nur um einen sog. Warenbestand des Umlaufvermö-
gens handelte, sondern auch um Gegenstände des 
Privatvermögens, z. B. seit Generationen im Familien-
besitz befindliche Gegenstände und Andenken. Des 
weiteren wurde ein Sicherheitszuschlag von ca. 33 % 
hinzugesetzt, weil unterstellt wurde, daß der Waren-
bestand im Besteuerungszeitraum mehrfach umge-
schlagen worden sei. Die genaue Berechnung des 
Sicherheitszuschlags läßt sich jedoch nicht aus dem 
Fahndungsbericht entnehmen. Aus diesem Bericht 
gehen nur die — willkürlich erscheinenden — Schät-
zungsergebnisse wie folgt hervor: 

Jahr 	Gewinn 

1968 	100 000,- 
1969 	125 000,- 
1970 	125 000,- 
1971 	150 000,- 
1972 	200 000,- 
1973 	220 000,- 
1974 	240 000,- 
1975 	260 000,- 
1976 	280 000,- 
1977 	280 000,- 
1978 	14 500,- 

1 994 500,— 
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Von den geschätzten Jahresgewinnen wurden die 
nachzuzahlenden Betriebssteuern, Gewerbesteuern 
und Umsatzsteuern ergebniswirksam abgesetzt. 

Beispielhaft wird für das Jahr 1975 die Einkommens-
berechnung aus dem Fahndungsbericht dargestellt: 

vorl. Gewinn aus Handelstätigkeit 	260 000,- 
./. Umsatzsteuer 	 15 600,- 
./. Gewerbesteuer 	 46 800,— 
Gewinn aus Handelstätigkeit 	197 600,- 
./. Sonderausgaben 	 720,— 
zu versteuerndes Einkommen 	196 880,— 

Einkommensteuer vorläufig 83,6 % 
(Grundtarif K) 	 164 723,— 
Reduzierung gem. § 2 der 
II. Steueränderungsverordnung 
(StÄVO-DDR) 	 151 090,— 
Einkommensteuer 	 151 090,— 

Vollständigkeitshalber sei hier ergänzt, daß diese 
Werte durch eine Beschwerdeentscheidung vom 
22. November 1978 noch geringfügig geändert wur-
den. Diese Änderungen sind für den Sachverhalt 
jedoch unerheblich. 

Der Untersuchungsausschuß folgt in seiner Bewer-
tung jedoch den Ausführungen von Garckes Ehefrau 
Rita, die als Zeugin überzeugend folgendes ausgesagt 
hat: 

„Aber er war absolut kein Händler, er hat ja gesam-
melt. Er wollte ja was besitzen, er wollte ja was haben; 
wir lebten ja da drin. Unsere Sammlung war unsere 
Wohnungseinrichtung. Mein Mann wurde krank, 
wurde operiert Anfang der 70er Jahre, und seitdem 
haben wir gar nicht mehr groß gesammelt. Da lebten 
wir in dem, was wir hatten." 

Zur Verdeutlichung hat Frau Garcke ausgesagt, ihr 
Ehemann habe wie jeder Sammler das eine oder 
andere Stück getauscht oder in seltenen Fällen auch 
mal  ein Bild verkauft. Dies sei jedoch im Rahmen der 
üblichen Sammlertätigkeit geschehen, ohne daß eine 
Gewinnerzielungsabsicht dahintergestanden habe. 

Nach ständiger Rechtsprechung des OGH der DDR 
war eine Handelstätigkeit erst dann anzunehmen, 
wenn Erwerb, Weiterverkauf und Tausch von Gegen-
ständen nicht nur einmalig erfolgten, sondern unter 
Ausnutzung sich bietender Gelegenheiten systema-
tisch betrieben wurden und darauf ausgerichtet 
waren, Einnahmen zu erzielen. 

Unabhängig davon, ob er Händler oder Sammler war, 
hätte die Abteilung Finanzen und Steuern des Magi-
strats von Berlin nach § 204 Abs. 1 AO-DDR die 
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse auch 
zugunsten des Steuerpflichtigen prüfen müssen. 
Diese Prüfung wurde unterlassen. 

Tatsächlich wurde die Beweislast im vorliegenden, 
wie auch in allen anderen bekanntgewordenen Fällen 
umgekehrt. Das bedeutete, daß von Dr. Peter Garcke 
verlangt wurde zu beweisen, nicht Händler gewesen 
zu sein. 

Ein weiterer gravierender Verstoß der Steuerorgane 
gegen DDR-Recht lag in der Bewertung des Umlauf-
vermögens. Nach § 6 Abs. 2 EStG-DDR war das 
Umlaufvermögen höchstens mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen. Durch diese 
Bewertungsvorschrift sollte gewährleistet werden, 
daß nur tatsächlich erzielte Gewinne und nicht bloße 
Vermögenszuwächse in die Gewinnermittlung gem. 
§ 4 Abs. 1 EStG-DDR eingingen. Diese Vorschriften 
zur Gewinnermittlung waren bei einer vorgenomme-
nen Schätzung nach § 217 AO-DDR ebenfalls zu 
berücksichtigen. 

Im Fall Dr. Garcke wurde der Warenendbestand zum 
21. Februar 1978 nicht — wie vorgeschrieben — mit 
den Anschaffungskosten angesetzt, sondern mit dem 
Zeitwert, und zwar mit Verkaufspreisen im sog. NSW. 
Dieser Wertansatz führte im Ergebnis zur Abschöp-
fung des gesamten Eigentums. Damit wurde der 
Vermögenszuwachs der Einkommensteuer unterwor-
fen. Die Besteuerung des Gewinns sowohl unter dem 
Aspekt der Einkommen- als auch der Vermögen-
steuer führte zu einer Vervielfachung der Steuerlast. 
Auch in dieser Hinsicht wurde eindeutig gegen gel-
tende Vorschriften verstoßen. Es waren bei der Durch-
suchung Schätzer und Aufkäufer der Kunst und Anti-
quitäten GmbH und des Antikhandels Pirna zugegen, 
es wurden auch keine Protokolle über die Ankauf

-

preise der beschlagnahmten Gegenstände oder eine 
Abrechnung über den Erlös zur Verfügung gestellt. 

Dieser Einzelfall zeigt beispielhaft die oben festge-
stellten schwerwiegenden Verstöße gegen die Steuer-
vorschriften der DDR. 

Dr. Garcke starb sechs Wochen nach seiner Inhaftie-
rung im Gefängnis. Er soll sich selbst getötet haben. 
Rita Garcke hat hierzu als Zeugin vor dem Untersu-
chungsausschuß gesagt, daß die Umstände mysteriös 
gewesen seien. Unmittelbar nach dem Tod ihres 
Mannes sei ihre Wohnung ausgeräumt worden. 

b) Dr. Johannes Lange, Berlin 

Wie auch im Fall Dr. Garcke war das Ehepaar Dr. 
Lange schon seit Jahrzehnten mit der Sammlung von 
Briefmarken, Gemälden, Grafiken und Antiquitäten 
beschäftigt. Die Eheleute Dr. Lange, Röntgenologe, 
und Frau Dr. Lange-Oelschlaegel, Zahnärztin, wur-
den im Juni 1982 morgens früh von der Steuerfahn-
dung, Staatsanwaltschaft und Schätzern überrascht. 

Die Wohnung wurde durchsucht. Die Briefmarken-
sammlung, das Familiensilber und der persönliche 
Schmuck wurden sofort beschlagnahmt und mitge-
nommen. Dr. Lange wurde mitgeteilt, daß die B rief-
markensammlung nicht mehr ausgelöst werden 
könne, da sie direkt verwertet werde. Insgesamt 
wurden Gegenstände im Wert von 2 600 000,— Mark 
beschlagnahmt. 

Der Fahndungsbericht vom 15. November 1982 der 
Abteilung Finanzen und Steuern des Magistrats von 
Berlin (Dokument 41) geht davon aus, daß die Ehe-
leute Lange rund 2 500 000,— Mark an Steuerschul-
den und Kosten für den Zeitraum 1972 bis Juni 1982 
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nachzuzahlen hätten. Es wurde ihnen vorsätzliche 
Steuerhinterziehung vorgeworfen, da sie einen 
umfangreichen Handel mit Antiquitäten und B rief-
marken betrieben hätten. Durch diesen seien erhebli-
che Gewinne entstanden. Außerdem hätten die Unter-
suchungen ergeben, daß seit mindestens 1972 das 
vorhandene steuerpflichtige Vermögen vorsätzlich 
nicht erklärt worden sei und dadurch dem Staatshaus-
halt durch die Nichtabführung der Vermögensteuer 
ein zusätzlicher Schaden entstanden sei. 

Hierzu hat Frau Dr. Lange-Oelschlaegel als Zeugin 
vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, daß 
bereits vor 1972 Vermögensteuer gezahlt worden sei. 
Im Kalenderjahr 1972 sei bereits eine Bestandsauf- 

nahme vom zuständigen Finanzamt hinsichtlich der 
Vermögensteuer durchgeführt worden. Zu dem Zeit-
punkt sei jedoch der Hausrat, nämlich Möbel und 
Geschirr, nicht erfaßt worden. Darüber hinaus seien 
ihr Ehemann und sie 1972 als Sammler eingestuft und 
nicht zur Einkommensteuer herangezogen worden. 

Die Besteuerungsgrundlagen wurden anhand der 
Inventarlisten und einer anschließenden Vermögens-
zuwachsrechnung gem. § 217 AO-DDR, wie in der 
nachfolgenden Aufstellung - linke Spalte - aufge-
führt, geschätzt. In der rechten Spalte findet sich eine 
Vergleichsrechnung des Untersuchungsausschusses, 
die die tatsächlichen Anschaffungskosten zugrunde 
legt: 

Vermögenszuwachsrechnung 

Berechnung mit 	Berechnung mit 
Verkehrswerten 	Anschaffungskosten 

in Mark 	in Mark 

Vermögen auf den 30. Juni 1982  

lt. Gutachten einschl. Bargeld 	 4 082 000,- 	1 200 000,- 

	

618 789,- 	618 789,- 

	

4 700 789,- 	1 818 789,- 

abgesetzt:  
Hausrat 	 131 000,- 	131 000,- 
Eigentum der Tochter 	 86 000,- 	86 000,- 
Edelmetallpreiserhöhungen 	 596 615,- 	 0,- 
Zwischensumme 	 3 887 174,- 	1 601 789,- 

abgesetzt:  
Vermögen auf den 1. Januar 1972  

Betriebsvermögen 	 7 800,- 	7 800,- 
Sonstiges Vermögen 	 322 630,- 
Hausrat 	 ./. 18 801,- 	 313 830,- 	313 830,- 
Bargeld geschätzt 	 3 000,- 	3 000,- 
Bankkonten 	 369 304,- 	369 304,- 
Zwischensumme 	 693 934,- 	693 934,- 

Nettoeinkommen für die 
Jahre 1972 bis 1980 	1 227 287,- 
Rente 1976 bis 1981 	 63 462,- 

1 290 749,- 
Lebenshaltungskosten 	./.  187 679,- 	 1 103 070,- 	1 103 070,- 
Zuwachs 	 2 090 170,- 	 0,- 

Durch Ansatz des Zeitwertes zum 30. Juni 1982 in 
Höhe von 4 082 000,- Mark ergibt sich laut Fahn-
dungsbericht (Dokument 41) ein Vermögenszuwachs 
in Höhe von 2 090 170,- Mark, der auf die Kalender-
jahre von 1972 bis 30. Juni 1982 verteilt und der 
Einkommensteuer unterworfen wurde. Unter Berück-
sichtigung des § 6 Nr. 2 EStG-DDR hätten die laut 
Fahndungsbericht festgestellten Anschaffungskosten 
in Höhe von 1,2 Mio. Mark nicht überschritten werden 
dürfen. Wie aus der o. a. Berechnung ersichtlich, wäre 
bei richtigem Wertansatz kein Vermögenszuwachs 
feststellbar gewesen und damit keine Einkommen-
steuer entstanden. 

Durch Aufdeckung der stillen Reserven wurden nicht 
realisierte Gewinne versteuert. Um den Verstoß 
gegen § 6 Nr. 2 EStG-DDR darzustellen, wurden die 
Zahlen ungeprüft aus dem Fahndungsbericht über-
nommen und gleichzei tig eine Händlertätigkeit des 
Steuerpflichtigen unterstellt. Damit wurden sämtliche 
Sammlungsgegenstände als Warenbestand des Be-
triebsvermögens qualifiziert. Die Verwertung der als 
Betriebsvermögen deklarierten und beschlagnahm-
ten Gegenstände, soweit sie zur Tilgung der p rivaten 
Steuerschulden - Einkommen- und Vermögensteuer 
- dienten, wurde als Entnahme im Sinne des § 4 
Abs. 1 EStG-DDR gewertet. Die Entnahme hatte gem. 
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§ 6 Nr. 3 EStG-DDR zum Teilwert zu erfolgen. Teil-
wert ist der Betrag, den der Erwerber des ganzen 
Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das 
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist 
davon auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb 
fortführt. 

Berechnung: Gesamtbestand 
zu Aufkaufpreisen 	 2 874 523,— M 
Gesamtbestand zu 
Anschaffungskosten 	 1 200 000,— M  

Veräußerungsgewinn 
per 30. Juni 1982 	 1 674 523,— M  

Durch diese Verfahrensweise wurden Wertsteigerun-
gen, die als stille Rese rven vorkommen, ein zweites 
Mal der Einkommensteuer unterworfen. 

Nur durch den konsequenten Verstoß gegen § 6 Nr. 2 
EStG-DDR war es den Steuerorganen möglich, regel-
mäßig vollständige Kunstsammlungen zu beschlag-
nahmen und diese zwecks Tilgung der Steuerschul-
den an  die Kunst und Antiquitäten GmbH zu veräu-
ßern . 

Abschließend sei dargestellt, wie das gesamte Vermö-
gen im Fall Dr. Lange für die Steuerfestsetzung 
verwendet wurde: 

G esamtvermögenszuwachs 
laut Fahndungsbericht 	2 090 170,— M 

festgestellte Steuern 
und Nebenleistungen 
laut Steuerakte gesamt 	2 543 158,80 M  

./. 452 988,80 M  

c) Presseberichterstattung über die Fälle 
Dr. Garcke und Dr. Lange in „art" 2/84 

Die beiden auch vom Untersuchungsausschuß unter-
suchten Einzelfälle Dr. Garcke und Dr. Lange waren 
Gegenstand der Presseberichterstattung in der Fach-
zeitschrift „art", erschienen im Gruner & Jahr-Verlag 
Hamburg. In dem Artikel „Das Kunst-Stück der DDR 
— wie ein staatseigener Bet rieb Bilder und Antiquitä-
ten zu Devisen macht" (Dokument 48) wurde präzise 
der äußere Ablauf der überfallartigen Ermittlungen 
der Sicherheitsorgane der DDR bei Kunst- und 
Antiquitätensammlern geschildert. Hervorgehoben 
wurde in dem Artikel, daß, noch bevor ein Verfahren 
gegen die jeweiligen „Kunsthändler" anlief, vor den 
in Betracht kommenden Wohnungen Lastwagen der 
Kunst und Antiquitäten GmbH vorfuhren und das 
beschlagnahmte Kunstgut abholten. Geschildert wur-
den insgesamt neun Fälle zwischen den Jahren 1974 
und 1982; für den Wert der enteigneten Sammlungen 
wurden in der Regel Be träge in Millionenhöhe ange-
geben. Auch die Ausplünderung von Siegf ried Kath 
war Gegenstand der Berichterstattung. 

d) Werner Schwarz 

Werner Schwarz lebte bis Ende 1984 in der DDR. Seit 
1972 war er als selbständiger Möbelrestaurator tätig; 
er besaß eine umfangreiche Antiquitätensammlung. 
Im Dezember 1981 wurde Schwarz im Rahmen eines 
Ermittlungsverfahrens wegen Steuerverkürzung ver-
haftet und seine Sammlung zur Sicherung einer 
angeblichen Steuerforderung von 2 Mio. Mark 
beschlagnahmt und abtransportiert. Der Wert der 
Antiquitäten einschließlich seiner Sammlung von 
Münzen, Medaillen, Silber und Schmuck wurde durch 
die Kunst und Antiquitäten GmbH auf 2 040 118,—
Mark geschätzt. Am 17. März 1982 wurde vom Rat des 
Bezirkes Potsdam, Abteilung Finanzen, gegen 
Schwarz eine Steuernachforderung für Einkommen-, 
Umsatz- und Vermögensteuer in Höhe von 
1 517 739,— Mark festgesetzt. Gleichzeitig erließ er 
eine Pfändungsverfügung, in der die Steuernach

-

forderung einschließlich Nebenforderungen mit 
2 035 509,— Mark beziffert wurde und durch die der 
Anspruch von Werner Schwarz auf Herausgabe der 
beschlagnahmten Gegenstände gepfändet wurde. 
Seine Beschwerde gegen die Nachbesteuerungsbe-
scheide wurde am 18. Juni 1982 (Dokument 36) 
zurückgewiesen. In diesem Zusammenhang fiel für 
die Überprüfung der eigenen Steuerfestsetzung durch 
das Finanzorgan eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 
6 % des Streitgegenstandes von 1 582 886,— Mark, 
mithin 94 973,— Mark, an. Der Rat des Bezirkes 
Potsdam, Abteilung Finanzen, veräußerte daraufhin 
die beschlagnahmten Antiquitäten an die Kunst und 
Antiquitäten GmbH. Im Dezember 1982 wurde Wer-
ner Schwarz wegen Steuerverkürzung zu einer Frei-
heitsstrafe von 5 1/2 Jahren und einer Geldstrafe von 
100 000,— Mark verurteilt (Dokument 42). Zwei Jahre 
später wurde er aus der Haft entlassen und konnte in 
die Bundesrepublik Deutschland übersiedeln. 

Wie bereits an  den Fallbeispielen Dr. Garcke und Dr. 
Lange ausgeführt, verstießen die Steuerorgane auch 
bei der Berechnung der von Schwarz zu zahlenden 
Steuer gegen die Bewertungsvorschrift des § 6 Abs. 2 
EStG-DDR. Der Endbestand des Umlaufvermögens, 
identisch mit der Kunst- und Antiquitätensammlung, 
hätte gemäß § 6 Abs. 2 EStG-DDR mit den Anschaf-
fungskosten bewertet werden müssen. 

Der Schätzer legte in seinem Gutachten jedoch den 
zum Zeitpunkt der Steuerschätzung aktuellen Zeit-
wert der Sammlung zugrunde. Dieser festgestellte 
Zeitwert des Umlaufvermögens lag bedingt durch die 
exorbitanten Preissteigerungen auf dem Kunstmarkt 
um ein Vielfaches über den Anschaffungskosten. 
Dieser Zeitwert diente entgegen der Vorschrift des § 6 
Abs. 2 EStG-DDR als Grundlage für die Ermittlung 
des zu versteuernden Gewinns. 

Dabei gingen die Steuerorgane wie folgt vor: 

Auf der Grundlage der Steuerakten (Dokument 35), 
die im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Schwarz 
als Kunsthandwerker vorhanden waren, wurden die 
Anschaffungskosten der Gegenstände per 1. Januar 
1972 mit einem Be trag von 150 000,— Mark geschätzt. 
Der Wert der Sammlung wurde laut Gutachten per 
31. Dezember 1981 mit 2 040 118,— Mark festgesetzt. 
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Die Gewinnermittlung im Wege der Vermögenszu-
wachsrechnung erfolgte nunmehr unter Berücksichti-
gung einiger anderer, nicht entscheidend ins Gewicht 
fallender Kosten in der Weise, daß vom geschätzten 
Zeitwert der Sammlung der Wert abgesetzt wurde, 
den die Sammlung per 1. Januar 1972 hatte. Das führte 
dazu, daß entgegen den Gewinnermittlungsvorschrif-
ten der §§ 4 Abs. 1, 6 Abs. 2 EStG-DDR im Umlauf-
vermögen, die in der Kunstsammlung enthalte-
nen stillen Reserven wie tatsächlich realisierte Ge-
winne behandelt wurden. Auf diese Weise kam 
man zu einer Einkommensteuernachzahlung von 
1 215 995,— Mark. Wäre die Gewinnermittlung im 
Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften der §§ 4 
Abs. 1, 6 Abs. 2 EStG-DDR erfolgt, hätte sich laut 
korrekter Berechnung eine Einkommensteuernach-
zahlung von 42 208,— Mark ergeben. Demzufolge 
wurde Schwarz eine Summe von 1 173 787,— Mark 
an  Einkommensteuer zuviel berechnet. 

Wiederum nur über den eindeutigen Verstoß gegen 
die Gewinnermittlungsvorschriften der §§ 4 Abs. 1, 6 
Abs. 2 EStG-DDR war es möglich, zu einer um ca. 
3 000 % überhöhten Steuerforderung zu kommen. 
Dabei ist noch außer Be tracht gelassen, daß Gegen-
stände, die von den Steuerorganen fälschlicherweise 
als Handelsbestand deklariert worden waren, schon 
seit Generationen in Familienbesitz waren und sich 
darüber hinaus zum Teil im Eigentum der Ehefrau und 
der gemeinsamen Kinder befanden. 

e) Rechtsfragen des Eigentumserwerbs in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtliche Entscheidungen im Fall Werner Schwarz 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Im Oktober 1984 veräußerte die Kunst und Antiquitä-
ten GmbH eine Standuhr aus dem Bestand der Samm-
lung von Werner Schwarz an die Firma Antik-Shop, 
Antiquitätengalerie GmbH & Co., Handels KG des 
Konsul Böttger im Berliner „Kaufhaus des Westens". 
Sie wurde dort ausgestellt. Der inzwischen in die 
Bundesrepublik Deutschland übergesiedelte Werner 
Schwarz entdeckte die Uhr dort und forderte sie 
schließlich klageweise als sein Eigentum heraus. Mit 
Bescheid vom 6. August 1985 hatte der Generalstaats-
anwalt in Hamm die Vollstreckung des Strafurteils des 
Bezirksgerichts Potsdam vom 2. Dezember 1982, mit 
der Werner Schwarz zu 5 1/2 Jahren Freiheitsstrafe und 
einer Geldstrafe von 100 000,— DM verurteilt worden 
war, gem. § 16 des Gesetzes über die innerdeutsche 
Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen vom 15. Mai 
1952 (BGBl. I, S. 161) für unzulässig erklärt. Das 
Landgericht Berlin gab mit Urteil vom 10. Dezember 
1986 — 4 0 238/86 — (Dokument 63) der Klage auf 
Herausgabe der Uhr statt. In den Gründen stützte sich 
das Gericht darauf, daß Werner Schwarz die Uhr im 
Sinne des § 935 BGB abhanden gekommen ist. Zur 
Begründung führte das Gericht aus, eine Eigentums-
übertragung in der DDR, die einer nach dem Gesetz 
über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in 
Strafsachen nicht zulässigen Vollstreckung einer 
Strafe gedient habe, können keine sachenrechtlichen 
Wirkungen in der Bundesrepublik Deutschland ent

-

falten. Werner Schwarz habe den Besitz an der Uhr 
aufgrund des Arrestbefehls des Bezirksgerichts Pots-
dam vom 1. Dezember 1982 verloren, der zur Siche-
rung der zu erwartenden Geldstrafe ergangen sei. Da 
die Strafe aus dem Urteil des Bezirksgerichts Potsdam 
jedoch in der Bundesrepublik Deutschl and nicht voll-
streckt werden dürfe, könne auch der Arrestbefehl als 
Sicherungsmaßnahme für die unzulässig erklärte 
Vollstreckung der S trafe den fehlenden Willen bei der 
Besitzentziehung an  der Uhr nicht ersetzen. 

Das Kammergericht Berlin wies mit Urteil vom 
29. September 1987 — 17 U 492/87 — (NJW 1988, 
S. 341 ff.) die Berufung des Antik-Shops des Konsul 
Böttger zurück (Dokument 67). Das Kammergericht 
war der Ansicht, ein Eigentumserwerb nach den 
Rechtsvorschriften der DDR könne im Bereich der 
Bundesrepublik Deutschland nach der im interlokalen 
Privatrecht entsprechend anwendbaren Vorbehalts-
klausel des Artikels 30 EGBGB (a. F.) nicht anerkannt 
werden. Ein Verstoß gegen den ordre public liege 
deswegen vor, weil das gegen Werner Schwarz durch-
geführte Nachbesteuerungsverfahren, das zum Ver-
lust der gesamten Kunst- und Antiquitätensammlung 
einschließlich der herausverlangten Standuhr geführt 
habe, bei angemessener Würdigung der Umstände 
eine entschädigungslose Enteignung sei, die im 
Widerspruch zu der in der Bundesrepublik Deutsch-
land geltenden Rechtsordnung stehe. Das Kammerge-
richt sah die Enteignung in dem Vermögensverlust, 
den Werner Schwarz durch die Nachbesteuerung für 
die Zeit von 1972 bis 1981 in Verbindung mit der 
rechtskräftigen Verurteilung zu einer Geldstrafe von 
100 000,— Mark erlitt. Nach Auffassung des Kammer-
gerichts stand das Einkommensteuerrecht der DDR 
schon als solches im Widerspruch zu rechtsstaatlichen 
Grundsätzen. Im konkreten Fall habe das Nachbe-
steuerungsverfahren das Übermaßverbot verletzt, 
weil Werner Schwarz mit unverhältnismäßig hohen 
Abgaben belastet worden sei. 

Der Bundesgerichtshof hob mit Urteil vom 22. Septem-
ber 1988 das Urteil des Kammergerichts Berlin auf und 
wies die Klage des Werner Schwarz ab (NJW 1989, 
S. 1352ff.) (Dokument 74). In seiner Revisionsent-
scheidung führte der Bundesgerichtshof aus, daß 
Werner Schwarz das Eigentum an der Standuhr im 
Rahmen des Nachbesteuerungsverfahrens in formel-
ler Übereinstimmung mit den einschlägigen Voll-
streckungsvorschriften des § 122 Abs. 1 ZPO-DDR in 
Verbindung mit § 13 der Verordnung über die Voll-
streckung wegen Geldforderungen der Staatsorgane 
und staatlichen Einrichtungen der DDR verloren 
habe. Die Anwendung der Zwangsvollstreckungsvor-
schriften der DDR verstoße für sich gesehen nicht 
gegen den ordre public der Bundesrepublik Deutsch-
land. Daß eine nach den Vorschriften der DDR gepfän-
dete Sache durch gerichtlichen Verkauf zum Schätz-
wert verwertet werde, verstoße weder gegen die 
guten Sitten noch gegen den Zweck eines Gesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland; auch in der Bundes-
republik Deutschland sei der freihändige Verkauf 
einer gepfändeten Sache möglich. Auch das der 
Zwangsvollstreckung zugrundeliegende Nachbe-
steuerungsverfahren sei nicht deswegen rechtsstaats-
widrig, weil eine gerichtliche Nachprüfung der Ent-
scheidungen der Steuerverwaltung nicht vorgesehen 
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sei und solche Entscheidungen im Steuerstrafverfah-
ren von den Gerichten in der DDR zugrunde gelegt 
worden seien. Über Artikel 30 EGBGB könne nicht 
verlangt werden, daß in jedem Staat dieselben Rechts-
schutzgarantien wirkten, wie sie durch Artikel 19 
Abs. 4 GG gewährleistet seien. Bei der Beurteilung 
der Vorgehensweise sei auch zu berücksichtigen, daß 
früher auch von den Finanzämtern der Bundesrepu-
blik Deutschland Briefmarken- oder Münzsammler 
als Unternehmer angesehen worden seien, die bei 
jedem Verkauf der Umsatzsteuerpflicht unterlagen. 
Der Bundesgerichtshof verneinte eine entschädi-
gungslose Enteignung auch im Hinblick auf die 
Höhe der Besteuerung nach den einschlägigen DDR

-

Steuervorschriften. Der im Rahmen des Steuerverfah-
rens zugrundegelegte Einkommensteuersatz sei für 
sich genommen nicht zu beanstanden. We rner 
Schwarz habe auf seinen geschätzten Gewinn von 
1 585 886,— Mark einen Betrag von 1 215 995,—
Mark Einkommensteuer nachzahlen müssen, das ent-
spreche einem Steuersatz von 76,2 %. Dieser liege 
zwar erheblich über dem Einkommensteuersatz der 
Bundesrepublik Deutschland. Es gebe aber auch in 
einigen anderen westlichen Staaten vergleichbar 
hohe Einkommensteuersätze. Auch rechtfertige der 
Umstand, daß zur Einkommensteuer noch die Umsatz-
steuer, die Vermögensteuer und Säumniszuschläge 
hinzukämen, nicht im konkreten Fall eine entschädi-
gungslose Enteignung anzunehmen. Schließlich sei 
nicht dargetan, daß Werner Schwarz in irgendeiner 
Weise diskriminiert worden sei und nicht den allge-
mein geltenden Besteuerungsgrundsätzen unterwor-
fen gewesen sei, wie sie für alle Einwohner der DDR 
galten. 

Die gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Be-
schluß vom 9. Januar 1991 — 2 BvR 1616/88 — als 
unzulässig nicht zur Entscheidung angenommen (Do-
kument 103). Der Rüge, Artikel 14 des Grundgesetzes 
sei verletzt, folgte das Bundesverfassungsgericht 
nicht. 

f) Konsequenzen aus den gerichtlichen 
Entscheidungen im Bereich Kommerzielle 
Koordinierung 

Im Bereich Kommerzielle Koordinierung wurde die 
gerichtliche Auseinandersetzung von Werner 
Schwarz mit dem Antik-Shop des Konsul Böttger im 
Kaufhaus des Westens mit Aufmerksamkeit beobach-
tet. In einer nicht datierten Stellungnahme wertete 
Joachim Farken, Generaldirektor der Kunst und Anti-
quitäten GmbH, das Urteil des Landgerichts Berlin als 
einen — erneuten — politischen Ang riff auf die DDR 
(Dokument 64). Die DDR werde auch als Handelspart-
ner mit dem Ziel diskriminiert, ihre Kunden zu verun-
sichern. Der Geschäftsführer des Antik-Shops Konsul 
Böttger im Ka-De-We, Dr. Straub, w andte sich an die 
Kunst und Antiquitäten GmbH mit der Bitte, den 
Antik-Shop Konsul Böttger bei der Durchführung der 
Berufung gegen das landgerichtliche Urteil zu unter-
stützen. In welchem Umfang der Bereich Kommer-
zielle Koordinierung oder die Kunst und Antiquitäten 
GmbH diesem Anliegen nachgekommen ist, hat der 
Untersuchungsausschuß nicht festgestellt. 

Das kammergerichtliche Urteil vom 29. September 
1987 war Gegenstand eines Artikels der Berliner 
Morgenpost vom 1. November 1987. In diesem 
Zusammenhang wurde ausführlich über die Metho-
den der Kunst und Antiquitäten GmbH im Zusammen-
hang mit der Beschlagnahme von Kunstgegenständen 
und Antiquitäten im Rahmen von Steuerstrafverfah-
ren in der DDR berichtet. In einer Stellungnahme zu 
diesem Artikel hielt der Generaldirektor der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, Joachim Farken, gegenüber 
dem Bereich Kommerzielle Koordinierung fest, daß 
nur noch die Revision zum Bundesgerichtshof möglich 
sei (Dokument 68). Die Kunst und Antiquitäten GmbH 
sei gebeten worden, dem Antik-Shop Konsul Böttger 
die einschlägigen Urteile gegen Werner Schwarz und 
einen anderen zur Verfügung zu stellen, um diese in 
dem Verfahren beim Bundesgerichtshof verwenden 
zu können. Die Kunst und Antiquitäten GmbH wies 
ausdrücklich darauf hin, daß für den Fall, daß das 
Urteil des Kammergerichts rechtskräftig werden 
sollte, im Grunde genommen jeder ehemalige ein-
schlägig betroffene DDR-Bewohner entsprechende 
Besitzansprüche geltend machen könne. Joachim Far-
ken veranlaßte ein vorübergehendes Verbot, Gegen-
stände, die von der Kunst und Antiquitäten GmbH aus 
Steuerstrafverfahren erworben und identifizierbar 
waren, zu exportieren. 

Joachim Farken hat als Zeuge vor dem Untersu-
chungsausschuß dargelegt, daß er sich im Zusammen-
hang mit der Entscheidung des Kammergerichts an 

 zwei Angehörige des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung gewandt habe, die für die wissenschaftliche 
Bearbeitung von Vorlagen für Dr. Schalck-Golod-
kowski zuständig gewesen seien. Beide hätten ihn 
davon überzeugen wollen, daß die Kunst und Antiqui-
täten GmbH mit dem Urteil des Land- und Kammer-
gerichts „leben" könne. Joachim Farken hat es nicht 
für ausgeschlossen gehalten, daß hinter dem Anlie-
gen, den Schritt zum Bundesgerichtshof nicht zu 
gehen, die Sorge gestanden habe, daß bei einer 
Zurückweisung der Revision der Schaden für die 
Kunst und Antiquitäten GmbH noch viel größer gewe-
sen wäre. Außerdem sei es nicht sicher gewesen, daß 
das Kammergerichtsurteil für die gesamte Rechtspre-
chung der Bundesrepublik Deutschland hätte Bestand 
haben müssen. 

Auch in der Arbeitsgruppe BKK im Ministe rium für 
Staatssicherheit wurde der Vorgang sorgfältig regi-
striert. Wolfram Meinel, Leiter der Arbeitsgruppe 
BKK, nahm in einem Schreiben vom 3. November 
1987 an den Leiter der Zentralen Auswertungs- und 
Informationsgruppe — (ZAIG), Generalleutnant Wer-
ner Irmler, zu dem Urteil des Kammergerichts Stel-
lung (Dokument 69). Meinel führte aus: 

„Bei der Beurteilung der durch dieses Urteil ent-
standenen Situation ist davon auszugehen, daß bei 
seinem Inkrafttreten 

— eine Verunsicherung bei den kommerziellen 
Partnern der Kunst und Antiquitäten GmbH in 
der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 
(West) eintritt, da sie befürchten müssen, daß, 
wie im vorliegenden Fall, beim Weiterkauf von 
Antiquitäten und Kunstgegenständen in der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. Berlin (West) 
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durch in das NSW übergesiedelte, ehemalige 
DDR-Bürger Eigentumsansprüche an den von 
der Kunst und Antiquitäten GmbH gekauften 
Waren geltend gemacht werden, 

— im Grunde jeder ehemalige DDR-Bürger, egal 
unter welchen Umständen, ehemals in seinem 
Besitz befindliche Antiquitäten bzw. Kunstge-
genstände in der DDR verblieben sind, in der 
Bundesrepublik Deutschland oder Berlin(West) 
Besitzansprüche geltend machen kann." 

Meinel vertrat die Ansicht, daß das Urteil des Kam-
mergerichts Berlin faktisch eine Ausdehnung der 
Gerichtsbarkeit von Berlin (West) auf den Geltungs-
bereich der Gesetze der DDR beinhalte und dem 
zwischen beiden deutschen Staaten abgeschlossenen 
Grundlagenvertrag widerspreche. Oberst Meinel un-
terrichtete Generalleutnant Irmler darüber, daß der 
Bereich Kommerzielle Koordinierung prüfe, inwie-
weit Schritte zur politischen Zurückweisung des „An-
griffs der BRD-Justiz bzw. der Justizorgane von Berlin 
(West) zweckmäßig" seien. 

g) Überprüfung des Genehmigungsverfahrens zur 
Einfuhr von Kulturgut aus Anlaß des Falles 
Schwarz in der Bundesrepublik Deutschland 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen durfte die Bun-
desrepublik Deutschland die DDR nicht als Ausland 
ansehen. Daraus folgte, daß auch der H andel mit 
diesem anderen deutschen Staat rechtlich nicht als 
Außenhandel zu qualifizieren war und die Außenwirt-
schaftsnormen nicht angewandt werden konnten. 

Folglich entwickelte sich ein besonderer Wirtschafts-
verkehr unter der Bezeichnung „Innerdeutscher Han-
del". Vertragliche Grundlage dieses Handels war das 
sog. Berliner Abkommen vom 20. September 1951 
(Berlin-GVBl. I, Nr. 3, S. 50 ff.). Die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die innerstaatlichen Regelun-
gen, die das Berliner Abkommen in die Praxis umsetz-
ten, waren die sogenannten Alliierten Devisenbewirt-
schaftungsgesetze, nämlich das Militärregierungsge-
setz (MRG) Nr. 53 (Amtsbl. der Militärregierungen 
Deutschlands vom 21. September 1949, S. 20 ff.) sowie 
für Berlin die Bleichlautenden Regelungen der Ver-
ordnung 500 der drei westlichen Stadtkommandanten 
(Amtsbl. der Alliierten Kommandanten von Berlin 
vom 22. Juli 1950, S. 50 ff.). Das MRG Nr. 53 normierte 
ein generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für alle 
Rechtsgeschäfte und Handlungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der DDR. Die nach 
diesem Recht ursprünglich den Militärregierungen 
zustehenden Befugnisse wurden teils schon vor und 
teils nach der Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land auf deutsche Stellen übertragen. Diesen oblag 
also insbesondere die administrative Handhabung 
des Genehmigungsvorbehalts des MRG Nr. 53. Die 
wichtigsten Regelungen dafür waren die Interzonen-
handelsverordnung nebst einer Durchführungsver-
ordnung hierzu sowie eine Reihe von Allgemeinen 
Genehmigungen, die den ursprünglichen Grundsatz 
der Einzelgenehmigung ablösten. 

Der Hauptteil der im innerdeutschen Handel geliefer-
ten und bezogenen Waren fiel unter die Allgemeinen 
Genehmigungen Nr. 2 (L) oder 3 (B), d. h. es brauch-
ten keine Einzelgenehmigungen beantragt zu wer-
den. Es waren lediglich Melde- und Begleitpapiere 
erforderlich. Waren die Bedingungen der Allgemei-
nen Genehmigung nicht erfüllt oder die Waren nicht 
in den Warenlisten der Allgemeinen Genehmigungen 
aufgezählt, konnten Einzelgenehmigungen bei den 
zuständigen Landesbehörden beantragt werden. Ob 
solche Einzelgenehmigungen erteilt werden konnten, 
richtete sich nach den im Bundesanzeiger veröffent-
lichten Ausschreibungen. In diesen Ausschreibungen 
wurde bekanntgegeben, welche Waren zur Lieferung 
oder zum Bezug gegen Zahlung im Verrechnungs-
wege ausgeschrieben waren und unter welchen 
Bedingungen die Lieferung oder der Bezug zugelas-
sen wurde. 

Der Bezug von Kunstgegenständen, Sammelstücken 
und Antiquitäten aus der DDR war bis 1987 einzelge-
nehmigungspflichtig. 

Danach konnten gemäß Nr. 1 a. für Waren der 
Anlage 1, zu denen auch Kunstgegenstände, Samm-
lungsstücke und Antiquitäten gehörten, Bezugsge-
nehmigungen erteilt werden (Bekanntmachung 
Nr. 1 (B) über den Bezug von Waren aus dem Wäh-
rungsgebiet der DM-Ost vom 18. November 1977 
i. V. m. der Anlage 1 zur Bekanntmachung Nr. 1 (B); 
Beilage zum BAnz. Nr. 239 vom 22. Dezember 1977 
bzw. Bekanntmachung Nr. 1 (B) über den Bezug von 
Waren aus dem Währungsgebiet der DDR vom 
15. April 1982 i. V. m. der Anlage 1 zur Bekanntma-
chung Nr. 1 (B) bzw. Bekanntmachung Nr. 1 (B) über 
den Bezug von Waren aus dem Währungsgebiet der 
Mark der DDR vom 15. August 1985 i. V. mit der 
Anlage 1 zur Bekanntmachung 1 (B); BAnz. Nr. 160 
vom 19. August 1985). Zuständig für die Erteilung der 
Bezugsgenehmigungen waren die jeweiligen L andes-
behörden. 

In der Praxis wurden bei der Einfuhr von Kunstgegen-
ständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten alle 
Genehmigungen anstandslos erteilt. Das System der 
Einzelgenehmigung als sog. „offene" Ausschreibung 
führte dazu, daß sich die Landesbehörden praktisch 
nur in einer „Beobachterposition" befanden. Der 
Vertragsschluß über den Bezug dieser Gegenstände 
aus der DDR wurde nur dahingehend überprüft, ob die 
Formalien des innerdeutschen Handels eingehalten 
waren. 

Dies galt auch deshalb, weil die zur Genehmigung 
vorgelegten Verträge in der Regel keine Aussagen 
darüber enthielten und enthalten mußten, auf welche 
Weise die Gegenstände in die Verfügungsgewalt des 
verkaufenden DDR-Unternehmens gelangt waren. 

Nach Abschluß des Kulturabkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 6. Mai 
1986 (BGBl. II, S. 709 ff.) wurde der Bezug von Anti-
quitäten erleichtert. Kunstgegenstände, Sammlungs-
stücke und Antiquitäten wurden aus der „offenen 
Ausschreibung" herausgenommen und in die Allge-
meine Genehmigung überführt (24. Änderung der 
Allgemeinen Genehmigung Nr. 3 (B) zur Interzonen-
handelsverordnung vom 10. Juli 1987; BAnz. Nr. 129 
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vom 17. Juli 1987 sowie 7. Änderung der Bekanntma-
chung Nr. 1 (B) über den Bezug von Waren aus dem 
Währungsgebiet der DDR vom 10. Juli 1987; BAnz. 
Nr. 129 vom 17. Juli 1987). Nunmehr spielte der 
Gesichtspunkt eines möglicherweise rechtsstaatswid-
rigen Erwerbs der Antiquitäten durch die Kunst und 
Antiquitäten GmbH für die Einfuhr in die Bundes-
republik Deutschland überhaupt keine Rolle mehr. 

Das vom Kammergericht Berlin im Falle Schwarz 
gefällte Urteil wurde vom Bundesministerium für 
Wirtschaft zum Anlaß genommen, diese Regelung zu 
überprüfen (Az. IV 1-28 79 01/2-). 

Das Bundesministerium für Wirtschaft blieb jedoch 
bei der Form der Allgemeinen Genehmigung, und 
zwar aus folgenden Gründen: 

Aufgrund der in dem Urteil getroffenen Feststellun-
gen sei von einer generellen Vermutung, die Antiqui-
täten seien in rechtsstaatswidriger Weise in Besitz des 
verkaufenden DDR Unternehmens gelangt, nicht aus-
zugehen. 

Aus den zur Genehmigung vorgelegten Verträgen 
ergäben sich in der Regel keine Anhaltspunkte, auf 
welche Weise die Gegenstände in die Verfügungsge-
walt des verkaufenden DDR-Unternehmens gelangt 
seien. Die Prüfung der Verträge auf Gründe hin, die 
eine Ablehnung konkret rechtfertigten, würde also 
ohne Ergebnis bleiben. 

Die Einzelgenehmigung als „Warnsignal" komme 
ebenfalls nicht in Be tracht, weil dieses Signal bereits 
durch die zivilrechtliche Entscheidung wirkungsvoll 
gesetzt sei: kein Eigentumserwerb an entschädi-
gungslos enteigneten Gegenständen. 

Bei dieser Betrachtungsweise blieb außer Betracht, 
daß das Verfahren in Form einer Einzelgenehmigung 
ohnehin nur dann ein „Warnsignal" darstellen 
konnte, wenn neben dem Vertrag zwischen Bezugs-
nehmer und verkaufenden DDR-Unternehmen auch 
die Pflicht zum Herkunfts- bzw. Erwerbsnachweis, 
d. h. Angaben der Vertragsgrundlage für den Erwerb 
der Kunstgegenstände in der DDR, normiert worden 
wäre. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft beabsichtigte 
jedoch in den nächsten Verhandlungen mit den Mini-
sterium für Außenhandel der DDR darauf hinzuwei-
sen, daß die Bundesrepublik Deutschland den Handel 
mit solchen Waren st rikt ablehne, die seitens der DDR 
in rechtsstaatswidriger Weise erworben würden. 
Diese Geschäfte seien geeignet, den guten Ruf des 
innerdeutschen Handels zu beeinträchtigen. 

Auch nach Aufhebung des Kammergerichtsurteils 
durch das Revisionsurteil des BGH blieb es bei der 
Form der Allgemeinen Genehmigung, obwohl das 
„Warnsignal", kein Eigentumserwerb an entschädi-
gungslos enteigneten Gegenständen, nun nicht mehr 
bestand. 

Mithin blieb es dabei, daß die Erwerbspraktiken der 
Kunst und Antiquitäten GmbH auf die Einfuhr der von 
ihr verkauften Kunstgegenstände, Sammlungsstücke 
und Antiquitäten in der Bundesrepublik Deutschland 
keinen Einfluß hatten. 

h) Bewertung 

Der Untersuchungsausschuß sieht davon ab, die auch 
rechtswissenschaftliche Diskussion mit dem Inhalt der 
Entscheidungen der Gerichte im Fall der Standuhr des 
Möbelrestaurators Werner Schwarz fortzusetzen. In 
dieser Hinsicht sei nur auf die Entscheidungsanmer-
kungen z. B. von Hohloch, Anm. zum Urteil des 
Kammergerichts vom 29. September 1987, NJW 1988, 
S. 341 ff., in: JUS 1988, S. 739 mit weiteren Nachwei-
sen, Kreuzer, in: IPRax 1090, S. 365 ff. sowie Ambrü-
ster/Jopen, Besteuerungsmaßnahmen der DDR und 
das Enteignungskollisionsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland — zugleich Anm. zu BGH, NJW 1989, 
S. 1352 ff. und Kammergericht Berlin, NJW 1988, 
S. 341 ff. — in: Recht in Ost und West (ROW) 1989, 
S. 332 ff. verwiesen. Hinsichtlich der Frage, ob nach 
den Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland ein 
gutgläubiger Erwerb an den von der Kunst und 
Antiquitäten GmbH durch rechtsstaatswidriges Vor-
gehen erworbenen Sachen möglich war, macht der 
Untersuchungsausschuß auch auf das diesem Be-
richt beigefügte Gutachten des wissenschaftlichen 
Dienstes (Dokument 105) aufmerksam. 

Sowohl in den einschlägigen Entscheidungen der 
Zivilgerichte als auch insbesondere in der die Verfas-
sungsbeschwerde verwerfenden Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts sowie in der juristischen 
Literatur haben die vom Untersuchungsausschuß fest-
gestellten Tatsachen der planmäßigen Verletzung der 
einschlägigen DDR-Vorschriften zur zielgerichteten 
Ausplünderung von Kunst- und Antiquitätensamm-
lern in der DDR nicht berücksichtigt werden können. 
Wie häufig bei der Beantwortung der Fragen, ob 
Rechtsvorschriften anderer Staaten mit dem ordre 
public der Bundesrepublik Deutschland vereinbar 
sind, kommt es nicht nur auf den Wortlaut und den 
äußeren Anschein der entsprechenden Vorschriften 
an; die letzte Entscheidung über die Vereinbarkeit 
solcher Regelungen mit dem ordre public der Bundes-
republik Deutschland muß danach ge troffen werden, 
in welcher Weise die entsprechenden Rechtsvor-
schriften von den zuständigen staatlichen Organen 
des anderen Staates angewandt worden sind. Hier ist 
festzustellen, daß Schutzvorschriften zugunsten der 
Betroffenen, insbesondere die Bewertungsvorschrift 
des § 6 Abs. 2 des EStG-DDR, ebensowenig berück-
sichtigt worden sind wie Schutzvorschriften im Voll-
streckungsrecht der DDR, die die Betroffenen vor 
Überpfändung sichern sollten. Ein völlig anderes 
Gewicht bekommen die jeweiligen Sachverhalte, 
wenn bedacht wird, daß die Anwendung der ein-
schlägigen Vorschriften der DDR nur vordergründig 
darauf gerichtet war, dem Geltungsanspruch der 
DDR-Vorschriften Wirkung zu verschaffen, sondern 
vielmehr dazu diente, Sammlungen von Kunst-
gegenständen und Antiquitäten zielbewußt der Kunst 
und Antiquitäten GmbH zwecks Verwertung im 
sog. NSW zu verschaffen. Der Untersuchungsaus-
schuß geht davon aus, daß Gerichte und Behörden 
in vergleichbaren zukünftigen Fällen prüfen wer-
den, ob die Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses im zu entscheidenden Einzelfall ebenfalls 
zutreffen und aus Rechtsgründen zu berücksich-
tigen sind. 
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V. Vorgehensweise der Kunst und Antiquitäten 
GmbH bei der Beschaffung von Kunst-
gegenständen und Antiquitäten im Rahmen 
von Zollverfahren 

1. Rechtsgrundlagen 

Die Dienststellen der DDR-Zollorgane konnten Perso-
nen, die gegen Bestimmungen gegen die ungesetzli-
che Ausfuhr und Einfuhr von Waren oder deren 
Transport verstießen, gemäß § 15 Abs. 1 Zollgesetz 
(ZollG-DDR) in Verbindung mit § 12 ZollG-DDR durch 
den Ausspruch einer Strafverfügung zur Verantwor-
tung ziehen. Das Strafmaß betrug Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren, in schweren Fällen bis zu zehn Jah-
ren. 

Nach § 16 ZollG-DDR konnten Waren, die Gegen-
stand einer strafbaren Handlung waren, durch die 
Dienststellen der Zollbehörden entschädigungslos 
eingezogen werden. Bei „erheblicher Beeinträchti-
gung der Interessen der sozialistischen Gesellschaft" 
kam eine Zusatzgeldstrafe in Be tracht. 

2. Verbindung der Zollorgane mit der Kunst und 
Antiquitäten GmbH 

Sowohl die dem Ausschuß vorliegenden Akten als 
auch die Vernehmung von Joachim Farken und Carla 
Görlich als Zeugen belegen eine Zusammenarbeit 
zwischen der Kunst und Antiquitäten GmbH und den 
Zollorganen. 

Laut Aussage von Joachim Farken wurde die Koordi-
nation zwischen Zoll- und Steuerorganen sowie Kri-
minalpolizei durch „eine Arbeitsgruppe" des Ministe-
riums für Staatssicherheit unter Leitung von Oberst 
Walter Strauch durchgeführt. Dabei handelt es sich, 
soweit ersichtlich, um die bereits oben erwähnte 
Abteilung 13 der Hauptabteilung VII des Ministeri-
ums für Staatssicherheit. 

Darüber hinaus hat Joachim Farken als Zeuge berich-
tet, daß die Kunst und Antiquitäten GmbH bei Begut-
achtungen von Antiquitäten mitgewirkt habe. Teil-
weise seien Angehörige der Zollorgane von Mitarbei-
tern der Kunst und Antiquitäten GmbH ausgebildet 
worden, damit jene an der Grenze entscheiden konn-
ten, ob es sich bei den mitgeführten Gegenständen um 
verbotenes Ausfuhrgut handelte oder nicht. 

Carla Görlich hat als Zeugin bekundet, daß die 
Zollverwaltung den Leiter der Kunst und Antiquitäten 
GmbH benachrichtigt habe, wenn Asservate zum 
Zweck der Verwertung zu übernehmen waren. 
Grundlage für die Verwertung war die am 18. August 
1986 zwischen dem Ministe rium für Außenhandel, 
Bereich Kommerzielle Koordinierung und dem Mini-
sterium des Innern getroffene Vereinbarung „Zur 
Verwertung eingezogener Gegenstände durch die 
Kunst und Antiquitäten GmbH" (Dokument 107). 

Erwähnenswert ist, daß nach Nr. 2.1. der Vereinba-
rung die Übergabe an die Kunst und Antiquitäten 
GmbH so erfolgen sollte, daß keine Rückschlüsse auf 
eine Erfassung bzw. Lagerung durch Dienststellen des 

Ministeriums des Innern möglich waren. Dazu hat 
Joachim Farken bei seiner Vernehmung durch den 
Untersuchungsausschuß erklärt, daß Rückschlüsse 
auf den Lieferanten vermieden werden sollten. Viele 
Gegenstände seien mit Beschlagnahmevermerken 
der Zollorgane und durch Plomben des Ministeriums 
für Staatssicherheit versehen gewesen. Bei den 
Gegenständen habe es sich um Schmuck, Edelme-
talle, Textilien bis hin zu Antiquitäten gehandelt. 

Auch zwischen den Zollorganen der DDR und der 
Kunst und Antiquitäten GmbH gab es eine Zusam-
menarbeit, die über die erwähnte Vereinbarung „Zur 
Verwertung eingezogener Gegenstände durch die 
Kunst und Antquitäten GmbH" hinausging. So hatte 
beispielsweise der Leiter des Asservatenlagers der 
DDR-Zollverwaltung in Ostberlin Kontakt zur Kunst 
und Antiquitäten GmbH. Aus dem Jahr 1987 ist ein 
Schriftwechsel bekannt, in dessen Verlauf Dienststel-
len der Zollorgane der DDR bei der Kunst und 
Antiquitäten GmbH in Erfahrung bringen wollten, ob 
bestimmte Personen zwischen Januar und September 
1987 als Verkäufer gegenüber der Kunst und Antiqui-
täten GmbH bzw. dem Antikhandel Pirna aufgetreten 
waren. Noch im Jahr 1989 machte der durch den 
Generaldirektor der Kunst und Antiquitäten GmbH, 
Joachim Farken, faktisch geleitete VEB Philatelie 
Wermsdorf auf eine internationale Mineralienbörse 
im August 1989 in Budapest aufmerksam und regte 
an, die Zollkontrollen an  den Grenzübergangsstellen 
zu Ungarn zu verstärken (Dokument 80). Aus Sicht des 
Untersuchungsausschusses h andelte es sich hier nur 
um einige Beispiele für die ziel- und zweckgerichtete 
Zusammenarbeit der Kunst und Antiquitäten GmbH 
mit den Zollorganen der DDR. 

3. Exemplarische Fälle 

a) Jürgen Wurm 

Unter dem 10. November 1991 hatte Jürgen Wurm in 
einer Eingabe an  den Untersuchungsausschuß folgen-
den Sachverhalt vorgetragen: 

Ihm, seiner Frau und seinem Sohn sei die Erlaubnis 
erteilt worden, aus der DDR in die Bundesrepublik 
Deutschland überzusiedeln. Am 4. Dezember 1985 
habe er die DDR noch am selben Tag verlassen 
müssen. Da man ihm verweigert habe, bestimmte 
Münzen, Notgeldscheine, Orden und Ehrenzeichen, 
Medaillen, Briefmarken, Ansichtskarten und andere 
Kleinantiquitäten mitzunehmen, habe er diese seinem 
Schwiegervater in Dessau übergeben wollen. Auf der 
Fahrt dorthin sei er von der Volkspolizei angehalten 
und auf das Volkspolizeikriminalamt gebracht wor-
den. Erst nach dauernden Repressalien und Unter-
zeichnung verschiedener Schriftstücke hätten seine 
Frau und sein Sohn am 6. Dezember 1985 in die 
Bundesrepublik Deutschland ausreisen können. 
Wurm selber wurde inhaftiert und am 9. Mai 1986 von 
der Strafkammer des Kreisgerichts Dessau wegen 
Zollverbrechens zu einer Freiheitsstrafe von vier Jah-
ren und einer Zusatzgeldstrafe von 70 000,— Mark 
verurteilt (Dokument 58). Außerdem wurden bei einer 
Wohnungsdurchsuchung am 12. Dezember weitere 
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Antiquitäten und Wertgegenstände gefunden. Gegen 
Wurm erging deswegen im März 1986 eine Ordnungs-
strafe wegen Hinterziehung von Vermögensteuer in 
Höhe von 2 300,— Mark. Die in der Wohnung aufge-
fundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und 
über die Kunst und Antiquitäten GmbH unter Mitwir-
kung des Antikhandels Pirna verwertet. 

Zur weiteren Sachverhaltsklärung hat der Untersu-
chungsausschuß die Beteiligten an den verschiede-
nen Verfahren, insbesondere auch Jürgen Wurm 
selbst, richterlich vernehmen lassen. Abschließende 
Klarheit bezüglich der Einzelheiten ist dabei nicht 
gewonnen worden. Eine Beurteilung des Falles Wurm 
kann jedoch auch ohne Kenntnis dieser Einzelheiten 
vorgenommen werden. 

In dem Schlußbericht der Bezirksverwaltung Leipzig 
— Bereich Fahndungswesen/Abt. II — der Zollverwal-
tung der DDR vom 25. März 1986 (Dokument 56) heißt 
es: 

„Die Ausfuhr der vom Beschuldigten Wurm bei 
seiner Ausreise am 5. 12. 1985 nicht zur Zollkon-
trolle vorgeführten Waren wäre bei einer ordnungs-
gemäßen Handlungsweise entsprechend des § 7 (1) 
Zollgesetz in Verbindung mit der 22. Durchfüh-
rungsbestimmung zum Zollgesetz — Aus- und Ein-
fuhrverfahren für Umzugs- und Erbschaftsgut — 
genehmigt worden mit Ausnahme von 7 Brakteaten 
im Wert von 3 450,— Mark, die laut vorliegendem 
Gutachten unter das Gesetz zum Schutz des Kultur-
guts  fallen."  

Daraus ergibt sich, daß die Zollverwaltung der DDR 
Jürgen Wurm nur einen formalen Verstoß der Nicht

-

einholung einer Ausfuhrgenehmigung nach den ein-
schlägigen Bestimmungen des Zollwesens der DDR 
vorgeworfen hat. Auch das Strafurteil des Kreisge-
richts Dessau vom 9. Mai 1986 wurde darauf gestützt, 
daß Jürgen Wurm die von ihm exportierten Samm-
lungsgegenstände nicht ordnungsgemäß den Zoll-
organen vorgeführt hat. 

Unter diesen Umständen widersp richt die gleichwohl 
vollzogene Einziehung und Verwertung der Samm-
lungsgegenstände dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz und damit dem Rechtsstaatsprinzip. Im Verwal-
tungsverfahren der Bundesrepublik Deutschland ist 
als Grundsatz anerkannt, daß bei bloßen formalen 
Mängeln wie dem Fehlen einer Einholung einer 
Genehmigung kein materieller Rechtsverlust eintritt, 
es sei denn, daß infolge besonderer Bestimmungen 
oder Rechtsgrundsätze Ausnahmen geboten sind. Im 
Fall von Jürgen Wurm hätte es bei Anwendung 
rechtsstaatlicher Grundsätze damit sein Bewenden 
haben müssen, daß Wurm auferlegt worden wäre, die 
erforderlichen Formalitäten nachzuholen und dann 
nach deren Prüfung mitsamt fast allen Gegenständen 
ausreisen zu lassen. 

b) Dieter Möller 

Der Zeuge Möller verließ 1967 die Bundesrepublik 
Deutschland und ließ sich in der DDR nieder. 1987 
stellte er einen Antrag auf Ausreise in die Bundesre-
publik Deutschland. Da nach seinem Wissen die 

Ausreise mit einem möglichen Verlust seiner Antiqui-
täten in der DDR verbunden war, gab er seine wert-
volle Geige, angeblich eine Stradivari, am 11. Mai 
1988 seiner Schwester, Rosemarie Pruszak. Diese 
sollte die Geige über die Grenze bringen. 

Sie führte die Geige den Angehörigen der Zollverwal-
tung der DDR zur Zollkontrolle vor, die die Geige 
einzogen. Die näheren Umstände der Einziehung hat 
der Untersuchungsausschuß nicht klären können. 

Dieter Möller, selbst seinerzeit noch in der DDR 
ansässig, versuchte vergeblich in mehreren Eingaben, 
auch an den Staatsratsvorsitzenden E rich Honecker, 
seine Geige zurückzuerhalten. 

Auch hier war es jedenfalls unverhältnismäßig, die 
Geige aus Anlaß einer ordnungsgemäßen Zollkon-
trolle und Vorführung an der Grenze einzuziehen und 
bereits am 20. Juli 1988, als die Eingaben des Betrof-
fenen noch lange nicht erledigt waren, an das Zentrale 
Asservatenlager Berlin „abzuverfügen" . Rechtsstaat-
lichen Grundsätzen hätte es entsprochen, die Eigen-
tumsfrage zu klären und die Frage einer Ausfuhr nach 
Zoll- und Kulturschutzvorschriften zu prüfen. 

VI. Vorgehensweise der Kunst und Antiquitäten 
GmbH bei der Beschaffung von 
Kunstgegenständen und Antiquitäten im 
Rahmen der Nachlaßverwaltung 

1. Rechtsgrundlagen 

Nach § 2 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG-DDR) unter-
lag der Erwerb von Todes wegen der Erbschaftsteuer. 
Jeder der Erbschaftsteuer unterliegende Erwerb 
mußte vom Erwerber binnen einer Frist von drei 
Monaten dem Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, 
gemeldet werden. 

Eine Steuerpflicht entstand gem. § 8 ErbStG-DDR, 
wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes seinen 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in der DDR 
hatte. 

In die Steuerklasse I waren der Ehegatte und Ver-
wandte in gerader Linie eingeordnet, in die Steuer-
klasse II die übrigen Erwerber. In Steuerklasse I 
betrug die Erbschaftssteuer 4 bis 50 %, in Steuer-
klasse II 11 bis 80 %. Dem überlebenden Ehegatten 
wurde ein Freibetrag in Höhe von 20 000,— Mark 
eingeräumt, den Kindern jeweils 10 000,— Mark. 
Personen der Steuerklasse II wurde ein Freibetrag von 
1 000,— Mark gewährt. Die Bewertung des Nachlas-
ses richtete sich nach dem Bewertungsgesetz. 

2. Vorgehensweise 

Zur Vorgehensweise der DDR-Organe sei der Fall von 
Christoph Schwarz dargestellt: 

Christoph Schwarz wurde 1985 Alleinerbe seiner in 
Potsdam verstorbenen Schwester. Im Nachlaß befan-
den sich auch Kunstgegenstände. Nach den Vorschrif-
ten des Erbschaftsteuergesetzes der DDR war 
Schwarz zur Zahlung von Erbschaftsteuer verpflich- 
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tet, da seine Schwester zum Zeitpunkt ihres Todes 
ihren dauernden Wohnsitz in der DDR hatte. Die 
Abwicklung des Nachlasses erfolgte durch Christine 
Jape, einer Haushaltshilfe seiner Schwester. 

Die Schätzung des Nachlasses erfolgte durch Bärbel 
Schläbe vom Staatlichen Kunsthandel der DDR, die 
den Wert des Nachlaßvermögens auf eine Summe von 
57 380,— Mark schätzte. Davon waren nach Aussage 
von Christoph Schwarz als Zeuge 20 657,— Mark an 
Steuern zu zahlen gewesen. Er hat als Zeuge ausge-
sagt, ihm sei nicht die Möglichkeit eröffnet worden, 
die Erbschaftsteuer in Mark der DDR zu zahlen. Die 
Tilgung der Steuerschuld sei in der Weise erfolgt, daß 
Bärbel Schläbe einige Bilder aus dem Nachlaß an sich 
genommen habe. Ihm selbst sei es nicht möglich 
gewesen, andere Gegenstände auszusondern, die 
dann zum Zweck der Tilgung der Steuerschuld hätten 
verwendet werden können. Seinem Wunsch, das eine 
oder andere Bild mitnehmen zu dürfen, sei von Frau 
Schläbe nicht entsprochen worden. Sie habe dies 
damit begründet, daß die Bilder von der Ausfuhr 
ausgeschlossen seien, weil es sich um einen Potsda-
mer Maler handele. 

Die Schätzung selbst sei für ihn nicht auf ihre Richtig-
keit hin zu beurteilen gewesen. Er vermute aber, daß 
sie korrekt gewesen sei. 

Im Fall  Schwarz hat der Untersuchungsausschuß nicht 
die Frage abschließend klären können, ob die Steuer-
schuld korrekt berechnet wurde. Jedoch zeigt auch 
dieser Fall, daß in der Regel die Identität von Gutach-
ter und Aufkäufer erhebliche Zweifel an der Objekti-
vität der Begutachtung entstehen läßt. Gegen rechts-
staatliche Prinzipien verstieß auch, daß Schwarz 
sowohl die Schätzung des Nachlaßwertes als auch das 
Ausfuhrverbot hinnehmen mußte, ohne die Möglich-
keit zu haben, die Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu 
überprüfen. 

VII. Die Verwertung von Kunstgegenständen 
und Antiquitäten durch die Kunst und 
Antiquitäten GmbH 

1. Umbewertung in DM 

Die durch die Kunst und Antiquitäten GmbH erwor-
benen Gegenstände wurden umbewertet. Es war 
Aufgabe der Hauptabteilung II unter Meta Bleßing, 
die bei der Kunst und Antiquitäten GmbH befindli-
chen Lagerbestände, die man für Mark einkaufte, 
schrittweise umzubewerten, um den „Valutabestand" 
zu kennen. 

Die Umbewertung nahmen die einzelnen Fachexper-
ten in Verbindung mit Mitarbeitern der Lagerwirt-
schaft vor. Laut Aussage Carla Görlichs waren mit der 
Umbewertung die Mitarbeiter Henold, Marx, Walter 
und Brachhaus befaßt. 

Für die Umbewertung wurden globale Preisverglei-
che zwischen DM und Mark angestellt. Zunächst lag 
die Relation im Verhältnis 1:1 und stieg dann auf 
1 DM : 1,2 Mark. Mitte der 80er Jahre betrug sie 
1 DM : 1,5 Mark, Ende der 80er Jahre bereits 1 DM : 2 
Mark, bei hochwertigen Antiquitäten teilweise noch 

darüber, bei Gebrauchtmöbeln hingegen darunter. 
Allerdings gab es auch Abweichungen in Einzelfällen, 
wenn der Mark-Preis in der DDR beim Umtausch im 
sog. NSW nicht zu erzielen war. 

Da die Bewertung jedoch ansonsten auf der Basis der 
Binnenmarktpreise in Mark erfolgte, ergaben sich bei 
der Veräußerung von Kunstgegenständen in die Bun-
desrepublik Deutschland und das westliche Ausland 
Veräußerungsgewinne von bis zu mehreren hundert 
Prozent. 

2. Belieferung der Geschäftspartner 

Schwerpunktmäßig wurden durch die Kunst und 
Antiquitäten GmbH folgende Länder beliefert: 60 % 
des Gesamtexportes gelangten in die Bundesrepublik 
Deutschland, 30 % nach Belgien und in die Nieder-
lande, 8 % nach Italien und die restlichen 2 % in 
andere Länder. Bei den Kunden handelte es sich fast 
ausnahmslos um Händler. Ein Verkauf an Endkunden 
erfolgte nur in geringem Maße. 

Neben dem westdeutschen Unternehmen Sabatier 
Antiquitäten GmbH gehörten auch das Bremer Kunst-
haus Bolland & Marotz, der Antik-Shop Konsul Bött-
ger im Berliner „KaDeWe", die Gale rie Koller in der 
Schweiz, die Firma  Christie's  in Großbritannien und 
die holländischen Unternehmen Stalco und Aibell zu 
den Geschäftspartnern der Kunst und Antiquitäten 
GmbH. 

Die Firma Sabatier Antiquitäten GmbH aus dem 
niedersächsischen Verden an  der Aller wurde im 
Laufe der Zeit zum Hauptpartner der Kunst und 
Antiquitäten GmbH. Der Gesamtumfang der Ge-
schäfte der Kunst und Antiquitäten GmbH mit der 
Firma Sabatier Antiquitäten GmbH kam auf einen 
durchschnittlichen Umsatz von 3 Mio. DM pro Jahr, 
was einem Anteil von ca. 20 % des Umsatzes der Firma 
Sabatier Antiquitäten GmbH entsprach (Doku-
ment 61). 

Der Ursprung der Geschäftsverbindung mit der Kunst 
und Antiquitäten GmbH lag in früheren Verbindun-
gen zum Antikhandel Kath in Pirna. Dazu hat Eduard 
Sabatier als Zeuge berichtet: Seit 1964 be treibe er 
einen Antiquitätenhandel in Verden an  der Aller. 
Durch den Geschäftsstandort seines Unternehmens 
bedingt habe ihm nur ein begrenzter Kundenkreis als 
Abnehmer zur Verfügung gestanden. Aus diesem 
Grunde habe er sich relativ früh bemüht, das Unter-
nehmen als Großhandel zu gestalten. Anfang der 70er 
Jahre habe er dann bei Siegfried Kath in Pirna in 
kleinerem Rahmen Waren eingekauft. Nachdem Kath 
seine Geschäftstätigkeit habe einstellen müssen, habe 
man in der Folgezeit die Waren von der Kunst und 
Antiquitäten GmbH bezogen. Zwischen den Jahren 
1977 und 1980 sei es wegen Differenzen mit dem 
damaligen Geschäftsführer Horst Schuster zu einer 
Unterbrechung der Handelsbeziehung gekommen. 

Nach Angaben von Eduard Sabatier vor dem Unter-
suchungsausschuß erwarb man in erster Linie Mas-
senware. Über die zum eigenen Unternehmen gehö-
rende Gale rie „Pro Art" habe man versucht, auch an 
hochwertige Kunstwerke zu gelangen. In erster Linie 
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sei man bestrebt gewesen, Bestände aus Künstler-
nachlässen zu kaufen. Darüber hinaus seien Altmei-
ster, viele davon unsigniert, von der Kunst und An ti

-quitäten GmbH erworben worden. Wertmäßig habe 
das Bildergeschäft rd. 5 % des Gesamthandelsvolu-
mens mit der Kunst und Antiquitäten GmbH ausge-
macht. 

Man habe sich die Waren ausgesucht und der Gegen-
wert sei nach Rechnungserstellung an  die Deutsche 
Außenhandelsbank überwiesen worden. Die Ware 
habe man selbst abgeholt. Die Zollformalitäten seien 
von der Kunst und Antiquitäten GmbH erledigt wor-
den. Zum Teil sei es auch so gewesen, daß die Kunst 
und Antiquitäten GmbH selbst Ware an  die Firma 
Sabatier Antiquitäten GmbH angeliefert habe. 

Zur Herkunft der Waren hat Eduard Saba tier als 
Zeuge dargelegt, daß es sich zu 98 % um Durch-
schnittsware aus Nachlässen gehandelt habe, die bei 
Haushaltsauflösungen angefallen sei. Im Zusammen-
hang mit der Einziehung im Wege von Steuerstrafver-
fahren sei ihm neben einem anderen Fall „der Prozeß 
mit der Standuhr" bekannt gewesen. Ihm sei klar 
gewesen, daß es ähnlich wie in der Bundesrepublik 
Deutschland beim Zusammentragen von Kunstsamm-
lungen in Millionenwert zu Steuerstrafverfahren habe 
kommen können. Was dann später geschehen sei, 
habe er nicht nachvollziehen können. 

Eduard Saba tier hat weiter ausgesagt, mehr nicht 
gewußt zu haben; die Frage be treffe nur einen kleinen 
Teil seiner Ware aus der DDR. 

Man habe sich zwar Gedanken gemacht, sei aber 
überzeugt gewesen, daß die Vorgänge DDR-Gesetzen 
unterfielen und man selbst keinen Einfluß habe neh-
men können. Hätte man die Macht gehabt und den 
Erwerb überprüfen können, hätte man solche Ware 
natürlich strikt abgelehnt. 

Nach den von Eduard Sabatier bei der Vernehmung 
geschilderten Eindrücken waren die Fälle der Enteig-
nung keineswegs die Regel. Zwar habe es Enteignun-
gen gegeben, aber nur zu einem ganz geringen Anteil. 
Er habe nicht darauf achten und bei jedem Stück 
diesbezügliche Nachforschungen anstellen können. 

Auf die Frage nach den durch das Kulturgutschutzge-
setz geregelten Exportbeschränkungen hat Sabatier 
als Zeuge erklärt, daß er über die einzelnen Vorschrif-
ten nicht genau informiert gewesen sei. Er habe sich 
auf die Richtigkeit der ihm in diesem Zusammenhang 
gemachten Angaben der Kunst und Antiquitäten 
GmbH verlassen müssen. Wenn allerdings ein 
Gemälde von Dürer aufgetaucht wäre, hätte er selbst 
erkennen können, daß es sich bei diesem Bild um 
geschütztes Kulturgut gehandelt hätte. 

In den Räumlichkeiten der Kunst und Antiquitäten 
GmbH habe er Bilder vorgefunden, die mit dem 
Vermerk „Unverkäuflich" versehen waren. Dazu 
habe man ihm von seiten der Kunst und Antiquitäten 
GmbH erklärt, daß es sich bei diesen Gemälden um 
unverkäufliches Kulturgut handele. Daraus habe er 
für sich den Schluß gezogen, daß von seiten der Kunst 
und Antiquitäten GmbH die gesetzlichen Regelungen 
eingehalten würden. Er sei immer davon ausgegan- 

gen, daß die Kunst und Antiquitäten GmbH die 
Vorschriften eher restriktiv auslege. 

Die Frage, ob es möglich gewesen sei, erfolgreich mit 
konkreten Kaufwünschen, bezogen auf bestimmte 
Antiquitäten und Gemälde, an die Kunst und Antiqui-
täten GmbH heranzutreten, hat Eduard Saba tier als 
Zeuge verneint. 

3. Direktverkauf an Privatpersonen 

a) An jedermann 

Im Eingangsbereich der Räumlichkeiten der Kunst 
und Antiquitäten GmbH in Mühlenbeck befand sich 
eine Galerie. Dort wurden hochwertige Kunstgegen-
stände wie z. B. ausgewählte Schreibsekretäre, 
Gemälde, erlesenes Porzellan und Gläser verkauft. 
Jeder, der in der Lage war, in DM, US-Dollar oder 
einer sonstigen frei konvertierbaren Währung zu 
zahlen, konnte dort kaufen. Die Gale rie wurde häufig 
von japanischen Reisegruppen und Diplomaten 
besucht. Zu den Kunden gehörten auch prominente 
Persönlichkeiten aus dem Westen wie Wolfg ang Joop, 
Josef März und Costa Cordalis. Auch in den Antik-
shops der Interhotels wurden hochwertige Antiquitä-
ten verkauft. 

b) An ausgewählte Mitglieder der DDR-Staats- und 
SED-Parteiführung 

Aus dem Ausschuß vorliegenden Abrechnungen geht 
hervor, daß Kunstgegenstände nicht nur gegen frei 
konvertierbare Währungen, sondern auch gegen 
Mark der DDR veräußert wurden. Es liegen dem 
Ausschuß auch Unterlagen darüber vor, daß dieses 
Privileg vermutlich nur ausgewählten Funktionären 
eingeräumt wurde. 

Mit Schreiben vom 6. Mai 1986 (Dokument 57) bot 
Generaldirektor Joachim Farken Dr. Schalck-Golod-
kowski gegen Mark der DDR elf Bilder des Malers 
Albert Ebert an. Aus einer Quittung auf dem Schrei-
ben ergibt sich, daß der Kunst und Antiquitäten GmbH 
dafür ein Be trag von 49 500,— Mark zufloß. 

Aus einer weiteren Rechnung vom 24. Juni 1988 
(Dokument 72) ist zu ersehen, daß Dr. Schalck

-

Golodkowski drei weitere Bilder zu einem Preis von 
5 350,— Mark bei der Kunst und Antiquitäten GmbH 
erwarb. 

Auch vom ehemaligen Außenhandelsminister Dr. 
Gerhard Beil ist ein Ankauf von Miniaturen und 
kleinen Gemälden bei der Kunst und Antiquitäten 
GmbH in einer Größenordnung zwischen 12 000,—
und 25 000,— Mark bekannt geworden, ohne daß klar 
geworden ist, ob und von wem die Rechnungen 
bezahlt wurden. 

Auf Weisung Dr. SchalckGolodkowskis besorgten 
Bedienstete der Kunst und Antiquitäten GmbH auch 
Geschenke für Staatsgäste. 

So hat etwa Siegfried Brachhaus als Zeuge vor dem 
Untersuchungsausschuß geschildert, daß er den Auf- 
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trag hatte, innerhalb von zwei Tagen eine Barlach

-

Plastik als Geschenk für den Staatsgast Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt zu besorgen. Früher habe er ein 
bedeutendes Gewehr als Staatspräsent für den fran-
zösischen Staatspräsidenten de Gaulle besorgt. 

Für Leistungen dieser Art erhielt Brachhaus eine 
Einladung zum Kaffee bei Dr. Schalck-Golodkowski 
in dessen Büro, was er als besondere Auszeichnung 
wertete. 

4. Aktivitäten auf dem internationalen Kunstmarkt 

Die Kunst und Antiquitäten GmbH bemühte sich 
auch, Kunstgegenstände in den USA abzusetzen. Zu 
diesem Zweck bediente sie sich freier Vertreter, die 
die Aufgabe hatten, dort ansässige Kunden zu 
betreuen. Für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse ge-
währte die GmbH den Vertretern eine Umsatzbeteili-
gung zwischen 5 und 10 %. In diesem Zusammenhang 
ergeben sich aus einem IM-Bericht vom 8. November 
1983 (Dokument 45) Hinweise, daß Antiquitätenge-
schäfte mit amerikanischen Kunden unter Umgehung 
US-amerikanischer Zollbestimmungen zustande ka-
men. Einzelheiten hat der Untersuchungsausschuß 
nicht aufgeklärt. 

Darüber hinaus bestanden intensive geschäftliche 
Beziehungen zu dem amerikanischen Unternehmen 
Eurocom Ltd., mit Sitz im IHZ Berlin. Mit diesen 
Unternehmen wickelte die Kunst und Antiquitäten 
GmbH Gemäldegeschäfte in Millionenhöhe ab. 

5. Bewertung 

Der Untersuchungsausschuß hat allen Anlaß anzu-
nehmen, daß die Abnehmer der Waren der Kunst und 
Antiquitäten GmbH wie auch Eduard Saba tier als 
Inhaber der Firma Saba tier Antiquitäten GmbH in 
Verden a. d. Aller durchaus konkret wußten, auf 
welche Weise sich die Kunst und Antiquitäten GmbH 
die von ihr vertriebenen Waren verschafft hat. Aus-
gangspunkt ist zunächst einmal, daß in der Zeitschrift 
„art " 1984 sehr präzise die Praktiken der Kunst und 
Antiquitäten GmbH bei der Beschaffung von Waren 
für den Export aus der DDR geschildert wurden. Daß 
Eduard Sabatier diesen Artikel nicht zur Kenntnis 
genommen haben sollte, erscheint außerordentlich 
unwahrscheinlich; für Gewerbetreibende im Bereich 
des Kunsthandels ist die Lektüre von „art" faktisch 
obligatorisch. 

Auch aus dem Fall  Schwarz und anderen Einzelfällen 
konnten Eduard Sabatier und seine Berufskollegen 
durchaus präzise Schlüsse ziehen, auf welchem Weg 
das Warensortiment der Kunst und Antiquitäten 
GmbH beschafft wurde. Wenn Eduard Saba tier seine 
Kenntnis der Beschaffungspraktiken der Kunst und 
Antiquitäten GmbH vor dem Untersuchungsausschuß 
eher nur als vordergründig und oberflächlich darzu-
stellen versucht hat, erscheint dem Untersuchungs-
ausschuß dieses Bemühen angesichts der berechtig-
ten rechtsstaatlichen Kritik und dem moralischen 
Unwerturteil bezüglich des Vorgehens der Kunst und 
Antiquitäten GmbH zwar verständlich; es überzeugt 

allerdings nicht. Vielmehr geht der Untersuchungs-
ausschuß davon aus, daß es den beteiligten Wi rt

-schaftskreisen eher angenehmer gewesen wäre, 
wenn die Veröffentlichung in „art" 1984 und die 
publizistische Auswertung des Falls Schwarz 1987 
unterblieben wären. 

VIII. Besondere geschäftliche Aktivitäten 
der Kunst und Antiquitäten GmbH 

Der Untersuchungsausschuß hat verschiedene Hin-
weise darauf, daß die Kunst und Antiquitäten GmbH 
auch auf anderen Geschäftsfeldern Versuche unter-
nommen hat, Devisen zu erwirtschaften. Der Untersu-
chungsausschuß sieht davon ab, im einzelnen seine 
Feststellungen dazu darzulegen, weil sie unvollstän-
dig sind und ihre weitere Aufklärung für die politische 
Beurteilung der Aktivitäten des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung sowie ihres Leiters Dr. Schalck

-

Golodkowski im Kunst- und Antiquitätenhandel in 
der DDR nicht erforderlich erscheint. Insofern können 
folgende Stichworte für Aktionsfelder genügen, in 
denen dem Untersuchungsausschuß Verbindungen 
zum Bereich Kommerzielle Koordinierung bekannt 
geworden sind: 

Zigarettenschmuggel, Handel mit Rhinozeroshör-
nern, sog. Hofentsorgung des Volkswagenwerkes, 
Handel mit Halbedelsteinen, Gold- und Altmetall-
geschäfte, Vertrieb von Theaterkarten, Bau von 
Wohncontainern für Asylbewerber und Wochen-
endhäuser in West-Berlin, Vermarktung von Find-
lingen und schließlich Antiquitätenexport aus dem 
Gebiet Riga/Tallinn (Dokument 108). 

Die Aufzählung muß nicht vollständig sein; umge-
kehrt ergibt sich aus ihr nicht, daß es tatsächlich dazu 
gekommen ist, daß Geschäfte auf den genannten 
Gebieten ausgeführt worden sind. 

IX. Würdigung der Vorgänge um die 
Beschaffung und Verwertung von Kunst-
gegenständen und Antiquitäten in der DDR 

Mit der Gründung der Kunst und Antiquitäten GmbH 
war die Verwirklichung ökonomischer und ideologi-
scher Ziele beabsichtigt. 

Ein Mittel war die Einschüchterung und Kriminalisie-
rung von Bevölkerungskreisen, deren Besitzstand der 
herrschenden Ideologie in der DDR widersprach. 
Rechtsanwalt Georg Reincke, in der DDR mit Steuer-
strafverfahren betraut, hat als Zeuge vor dem Aus-
schuß den Zusammenhang deutlich gemacht zwi-
schen der Entwicklung zur „volkseigenen Wirtschaft" 
in der DDR, der Beseitigung des „Restkapitalismus" 
und der Besteuerung von Einnahmen p rivater Gewer-
betreibender. Er hat daran erinnert, daß nach der 
Ideologie in der DDR Steuerfragen als „Fragen des 
Klassenkampfes" angesehen wurden, die „durch 
Macht entschieden werden". 

Ökonomisch stand die Beschaffung frei konvertierba-

rer Währung für die Finanzierung notwendiger 
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Importe und die Deckung von Auslandsverbindlich-
keiten im Vordergrund. 

Zu Beginn der 70er Jahre kam es infolge gestiegener 
Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt in der DDR zu 
ersten Zahlungsbilanzproblemen, da die Volkswirt-
schaft unfähig war, die zur Finanzierung der Importe 
erforderlichen Devisen durch den Export hochwerti-
ger Industrie- und Konsumgüter zu erwirtschaften. 

Zur Lösung dieser ökonomischen Probleme wurden 
auch die in der DDR vorhandenen Kunstgegenstände 
und Antiquitäten herangezogen. Um an  diese zu 
gelangen, wurde das Steuerrecht mißbraucht, um eine 
Vielzahl von Kunstsammlern zu enteignen. Als erster 
Schritt wurde der Kunsthandel der DDR, gleich, ob 
noch auf privater oder aber auf staatlicher Ebene, 
unter einheitliche Kontrolle gebracht. Danach wurden 
unter Mitwirkung des Ministeriums für Staatssicher-
heit auch private Sammler enteignet. Zu diesem 
Zweck erfolgten eine möglichst lückenlose Erfassung 
aller Kunstsammler und die Schaffung eines Export-
monopols für die Kunst und Antiquitäten GmbH. Dies 
geschah, um zu verhindern, daß die Bevölkerung 
selbst an den Preissteigerungen auf dem Weltkunst-
markt partizipierte. 

Daß die Kontrolle des Kunsthandels schon im Grün-
dungsjahr der Kunst und Antiquitäten GmbH beab-
sichtigt war, zeigen die bereits zitierten Ausführungen 
im Entwurf für den ersten Jahresabschlußbericht des 
Unternehmens aus dem Jahr 1973 (Dokument 7). 
Zugleich wurde die Zusammenarbeit mit dem Mini-
sterium für Staatssicherheit festgelegt; in dem Entwurf 
war auf die vorgesehene „Einschaltung einer Reihe 
von Staatsorganen zum Ziele der Einschränkung des 
Schwarzhandels, der Spekulation und des Schmug-
gels von Kunstgegenständen und Gebrauchtwaren" 
ausdrücklich hingewiesen worden. 

Die Schaffung der Voraussetzungen zur Kontrolle des 
Kunsthandels zum Jahresende 1973 korrespondierte 
mit der Errichtung des Ausfuhrmonopols für Kunstge-
genstände nach Maßgabe der Weisung Nr. 55/73 des 
Außenhandelsministers Dr. Horst Sölle vom 10. De-
zember 1973 (Dokument 6). Aufgrund dieser Weisung 
war es privaten Kunstsammlern versagt, Kunst und 
Antiquitäten gegen frei konvertierbare Währung an 
ausländische Abnehmer zu veräußern. Wollten Privat-
personen an  den Wertsteigerungen partizipieren, hat-
ten sie nur die Möglichkeit, ihr Eigentum auf dem 
Gebiet der DDR zu verwerten. Das hatte zwangsläufig 
zur Folge, daß staatliche Ankaufstellen in ihrer Bedeu-
tung für den Kunsthandel eine starke Aufwertung 
erfuhren. Über Mitarbeiter der Ankaufstellen erfolgte 
eine möglichst vollständige Erfassung der Kunst-
sammler. Mitarbeiter der Kunst und Antiquitäten 
GmbH und des Antikhandels Pirna, die als Inoffizielle 
Mitarbeiter (IM) in die Arbeit des Ministe riums für 
Staatssicherheit, insbesondere in die Abteilung 13 der 
Hauptabteilung VII, eingebunden waren, sorgten 
dafür, daß möglichst viele Informationen über Samm-
ler an  die Steuerorgane weitergeleitet wurden. 

Die Kenntnis der Staatsorgane von dem Kunstbesitz 
der Betroffenen führte in zahlreichen Fällen für diese 
zum Verlust ihrer Sammlungen. Insbesondere war es 
der Verstoß staatlicher Stellen gegen die Bewertungs

-

vorschrift des § 6 Nr. 2 EStG-DDR, die den Weg zur 
Wegnahme vollständiger Kunstsammlungen ebnete. 

Die Enteignungen waren nur deshalb möglich, weil 
die Steuerorgane der DDR massiv gegen Normen der 
DDR verstießen. Angehörige der Steuerorgane, die 
sich weigerten, bei diesen Praktiken mitzumachen, 
sahen sich Repressalien ausgesetzt, die in der Dro-
hung mit Verlust des Rentenanspruchs gegenüber 
dem Staat gipfelten. 

Neben dem Verstoß gegen die Bewertungsvorschrif-
ten hat der Ausschuß eine Fülle weiterer Gesetzesver-
stöße festgestellt. So war den Be troffenen in der Regel 
die Möglichkeit genommen, ihr beschlagnahmtes 
Eigentum zurückzufordern, selbst wenn es zur 
Abwicklung der Steuerschuld nicht benötigt wurde. 

Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 VollstrO-DDR wurde 
nicht beachtet. Wenn der Wert der beschlagnahmten 
Gegenstände die Höhe der Steuerforderungen über-
stieg, erfolgte ein Ausgleich für den überpfändeten 
Betrag nur in Mark, während die Kunst und Antiqui-
täten GmbH die Antiquitäten gegen DM mit hohen 
Veräußerungsgewinnen weiterverkaufte. 

Die getroffenen Maßnahmen offenbaren auch die 
ideologischen Ziele, die mit der Schaffung der Kunst 
und Antiquitäten GmbH verfolgt wurden. 

Hinzu kamen für die Be troffenen die nicht nachvoll-
ziehbaren und menschenrechtswidrigen Freiheits-
strafen, die mit dem Unwert oder der Sozialschädlich-
keit der vorgeworfenen Tat nicht vereinbar waren. 

Wie lukrativ das Geschäft für die Kunst und Antiqui-
täten GmbH war, zeigt die Art und Weise, wie 
Privatanbieter, die auf vertraglicher Basis Kunstge-
genstände an das Unternehmen veräußerten, über-
vorteilt wurden. Die Abrechnungsmodalitäten hatten 
zur Folge, daß der Käufer, um überhaupt in den Genuß 
frei konvertierbarer Währung zu kommen, gezwun-
gen war, Verluste hinzunehmen, die über die Hälfte 
des Wertes der Kunstgegenstände hinausgingen. 

Ähnlich hohe Verluste ergaben sich auch in den 
Fällen, in denen Kunstgegenstände im Wege des 
Tausches gegen hochwertige Konsumgüter wie Kraft-
fahrzeuge und Elektronik veräußert wurden. Die 
Kunst und Antiquitäten GmbH nutzte die Unfähigkeit 
der eigenen Volkswirtschaft, hochwertige Produkte 
herzustellen, zur Übervorteilung derjenigen Privat-
personen, die bereit waren, Antiquitäten gegen solche 
Produkte zur Verfügung zu stellen. 

Mit den geschilderten Praktiken gelang es der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, auch ohne Erbringung einer 
Gegenleistung, den Warenbestand und das gut funk-
tionierende Ankaufsystem des Antikhandelsunter-
nehmens von Siegfried Kath in ihre Einflußsphäre zu 
bringen. 

Der Devisenbedarf der DDR war eine wesentliche 
Ursache für den teilweisen Ausverkauf von Kunstwer-
ten unter Verstoß gegen Grundsätze des Kulturschut-
zes. 

Der Ausschuß ist der Überzeugung, daß schon mit der 
Ministerratsverfügung Nr. 4/73 vom 18. Januar 1973 
(Dokument 2) bezweckt wurde, die Museen zu veran- 



Drucksache 12/4500 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

lassen, Objekte von besonderer kunsthistorischer 
Bedeutung für den Expo rt  herzugeben. 

Letztlich gelang es der Kunst und Antiquitäten GmbH 
aufgrund von Tauschvereinbarungen mit Museen, in 
hohem Umfang Kulturgüter der Kategorien II oder III 
zu exportieren. Kulturgut, welches die Kulturgut-
schutzkommission als schützenswert eingestuft hatte, 
konnte von den Museen erworben werden, allerdings 
nur gegen Devisen. Da die Museen nicht über frei 
konvertierbare Währungen verfügten, blieb ihnen 
keine andere Wahl, als den Erwerb im Wege eines 
Tausches mit geringerwertigen Kulturgütern der 
Kategorien II oder III zu finanzieren. 

Daß der Export  von Kunstgegenständen für die Kunst 
und Antiquitäten GmbH zu einem äußerst lukrativen 
Geschäft wurde, verdankt sie nicht zuletzt ihren 
Abnehmern. Der Ausschuß geht davon aus, daß spä-
testens mit der ausführlichen Berichterstattung in der 
Kunstzeitschrift „art" im Februar 1984 die verwerfli-
chen Praktiken des Unternehmens in den einschlägi-
gen Handelskreisen bekannt waren. 

Gleichwohl haben sich die Abnehmer, auch so renom-
mierte Unternehmen wie das englische Kunsthaus 
Christie's, weiter mit der Kunst und Antiquitäten 
GmbH eingelassen. Sie tragen deshalb eine gewisse 
Mitverantwortung für das gravierende Unrecht, das 
den Besitzern von Kunstgegenständen widerfahren 
ist. 

Festzuhalten ist jedoch, daß entgegen der Aussage Dr. 
Schalck-Golodkowskis in seiner ersten Vernehmung 
vor dem Untersuchungsausschuß er selbst die Haupt-
verantwortung für die „Arbeit" der Kunst und An ti

-quitäten GmbH trägt. Es ist erwiesen und inzwischen 
auch von Dr. Schalck-Golodkowski bestätigt, daß in 
seinem Machtbereich die Ministerratsverfügung 
Nr. 4/73 (Dokument 2), die die Grundlage für die 
Gründung der Kunst und Antiquitäten GmbH bildete, 
entstand. Ebenso ist erwiesen, daß die Kunst und 

Antiquitäten GmbH offiziell dem Ministe rium für 
Außenhandel, Bereich Kommerzielle Koordinierung, 
unterstand. Dies ergibt sich aus einem Schreiben Dr. 
Schalck-Golodkowskis vom 23. Februar 1973 (Doku-
ment 4). Hierin heißt es: 

„Die Anleitung und Kontrolle der neugegründeten 
GmbH erfolgt in meinem Auftrag unmittelbar durch 
den Genossen Manfred Seidel." 

Mit diesen Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses konfrontiert, ist Dr. Schalck-Golodkowski in 
seiner Vernehmung vom 23. September 1992 nur 
übrig geblieben, seine persönliche Verantwortung 
wie folgt einzuräumen: 

„Dazu stehe ich (...), daß ich die volle Verantwor-
tung für den Bereich übernehme und die mir unter-
stellten Betriebe, was die mir übertragenen Rechte 
und Pflichten anbetrifft und was die mir anvertrau-
ten Führungskader anbetrifft. Diese politisch-mora-
lische Verantwortung kann ich niemandem in die 
Schuhe schieben. Die muß ich selber tragen. Und 
ich bin auch bereit zu tragen. Was ich nicht tragen 
kann: Es ist ganz sicherlich wie in jedem anderen 
Betrieb: Auf bestimmten Entscheidungsebenen 
sind Entscheidungen ge troffen worden, die, wenn 
ich sie gewußt hätte, vielleicht meine Billigung 
gefunden hätten, vielleicht auch nicht". 

Der Untersuchungsausschuß kann die Freizeichnung 
Dr. Schalck-Golodkowskis in seinen letzten Sätzen 
jedoch nicht akzeptieren. Gewiß kann m an  als Leiter 
größerer Organisationseinheiten nicht für jeden Feh-
ler auf Arbeitsebene die persönliche Haftung über-
nehmen. Um solche Fehler geht es hier aber nicht. 
Hier geht es um den geschäftspolitischen Ansatz, die 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die systemati-
schen Beschaffungspraktiken und Verwertungsme-
thoden der Kunst und Antiquitäten GmbH, die recht-
lich, moralisch und politisch schlechterdings nur als 
verwerflich zu bezeichnen sind. 

C. Die Liquidation der Kunst und Antiquitäten GmbH 

Die Entscheidung über die Liquidation der Kunst und 
Antiquitäten GmbH fiel zusammen mit der vor allem 
von der Presse und Bürgerkomitees erhobenen Kritik 
am Export  von Beständen aus Museen der DDR, 
insbesondere aus den Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden. Gleichzeitig leiteten Staatsanwaltschaft und 
Zollverwaltung Ermittlungen ein; verschiedene La-
gerräume wurden nach Hinweisen aus der Bevölke-
rung versiegelt. 

Am 22. November 1989 verfügte Joachim Farken 
zunächst einen Stopp des Exports von Kunstgegen-
ständen und Antiquitäten (Dokument 88). Außerdem 
verfolgte er zusammen mit H ans Kopmann, damals 
Leiter des Bereichs Inlandsbeziehungen der Kunst 
und Antiquitäten GmbH, die Absicht, den Firmenna-
men zu ändern und ihn „den neuen Verhältnissen 
anzupassen" (Dokument 86). Diesem Plan stimmte Dr. 
Schalck-Golodkowski zu. Bereits im Dezember 1989 

trat die Kunst und Antiquitäten GmbH unter dem 
Namen „Internationale Beratungs- und Vertriebsge-
sellschaft mbH" auf. Joachim Farken war bis zum 
31. Dezember 1989 Generaldirektor; sein Nachfolger 
wurde Hans Kopmann. 

Vor dem Hintergrund der sich verstärkenden Vor-
würfe gegen die Praktiken der Kunst und Antiquitäten 
GmbH beschloß der Ministerrat der DDR am 30. Ja-
nuar 1990, die Gesellschaft zu liquidieren. Er ent-
sprach damit einer Übereinkunft zwischen den Mini-
sterien für Außenhandel und Kultur. Nach den Plänen 
des hierbei federführenden Ministeriums für Kultur 
sollte zur Fortführung jener Geschäfte, die nicht Kunst 
und Antiquitäten be trafen, eine neue Gesellschaft mit 
dem Namen „Internationale Beratungs- und Ver-
triebsgesellschaft mbH" gegründet werden. Die alte 
Kunst und Antiquitäten GmbH hingegen sollte aufge-
löst werden. 
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Auf Weisung von Prof. Dr. Gerstenberger, nach dem 
Wechsel Dr. Schalck-Golodkowskis in die Bundesre-
publik Deutschland Anfang Dezember 1989 kommis-
sarischer Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung, wurde durch Joachim Farken und Dieter Uhlig 
am 31. Januar 1990 das Liquidationsverfahren der 
Gesellschaft eingeleitet. Das Unternehmen in Liqui-
dation führte vom 31. Januar 1990 an wieder den 
Namen Kunst und Antiquitäten GmbH. Der Name 
„Internationale Beratungs- und Vertriebsgesellschaft 
mbH" wurde für die am 13. März 1990 neu gegründete 
„Restgesellschaft" frei. Sie übernahm wesentliche 
Teile des Anlage- und Umlaufvermögens sowie das 
Personal der Kunst und Antiquitäten GmbH. 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß die 
am 31. Januar 1990 ge troffene Liquidationsvereinba-
rung aus rechtlichen Gründen unwirksam war, denn 
der an  der Beschlußfassung beteiligte Dieter Uhlig 
war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Inhaber seines 
Gesellschaftsanteils in Höhe von 150 000,— Mark. Er 
hatte diesen am 4. Januar 1990 zu gleichen Anteilen 
auf Peter Adler und Ul rike Eichhorn übertragen. Diese 
waren bei der Beschlußfassung allerdings nicht anwe-
send. 

Von dieser Übertragung traten sie zwar am 31. Januar 
1990 zurück, unterließen es jedoch, die Gesellschafts-
anteile wieder an Dieter Uhlig abzutreten. Peter Adler 
und Ulrike Eichhorn waren deshalb auch noch ab dem 
31. Januar 1990 Gesellschafter der Kunst und Antiqui-
täten GmbH. Am 4. Juli 1991 erfolgte dann ein 
erneuter Liquidationsbeschluß durch die Gesellschaf-
ter Joachim Farken, Peter Adler und Ul rike Eich-
horn . 

I. Abwicklung der Kunst und Antiquitäten 
GmbH 

Als Liquidatorin wurde am 1. Februar 1990 Irene 
Arndt unter der Verantwortung des Ministe riums für 
Außenhandel eingesetzt. Sie war dort seit 1976 in der 
Rechtsabteilung tätig. Frau Arndt wurde im März 1991 
durch Horst Plokarz ersetzt; er war zuvor Betriebsprü-
fungsleiter der Finanzverwaltung Berlin. Für die 
Durchführung der Liquidation wurde ein Liquida-
tionsplan auf der Grundlage der Jahresabschlußbi-
lanz 1989 aufgestellt. Dieser basierte auf einer Festle-
gung zwischen Außenhandelsminister Dr. Gerhard 
Beil und Kulturminister Dr. Dietmar Keller und wurde 
von Prof. Dr. Karl-Heinz Gerstenberger bestätigt. 

Die Durchführung des im Ministerratsbeschluß ver-
fügten Verkaufs der Bestände an die Museen und den 
Staatlichen Kunsthandel unterlag aufgrund einer 
Anweisung des Kulturministers Dr. Keller der Leitung 
und Kontrolle seines Ministeriums. Zu diesem Zweck 
wurde eine Kommission eingesetzt, der mehrere Mit-
arbeiter der staatlichen Museen und ein Mitarbeiter 
des Ministeriums für Kultur angehörten. Letzterer war 
bei der Besichtigung der vorhandenen Bestände 
anwesend, um die Verkäufe zu organisieren und zu 
kontrollieren. 

Bei dem Verkauf der Bestände war eine bestimmte 
Reihenfolge einzuhalten. Zunächst hatten die staatli

-

chen Museen der DDR Gelegenheit, die für sie inter-
essanten Waren der Kunst und Antiquitäten GmbH zu 
erwerben. Auf den Restbestand konnten der Staatli-
che Kunsthandel der DDR, danach auch p rivate Händ-
ler der DDR Zugriff nehmen. Soweit es sich um Waren 
handelte, die nicht unter den Exportstopp fielen, 
waren an  den Käufen auch Unternehmen aus der 
Bundesrepublik Deutschland beteiligt, z. B. die Saba-
tier Antiquitäten GmbH. 

Nachdem das Lager in Mühlenbeck im wesentlichen 
geräumt war, wurden die Bestände der sieben Außen-
lager der Kunst und Antiquitäten GmbH dorthin 
überführt. In Mühlenbeck wurden sie erstmals näher 
gesichtet und bewertet, sodann nach dem oben 
geschilderten Verfahren zum Verkauf angeboten. Im 
Rahmen der Veräußerungen wurden insgesamt 
30 Mio. Mark für die Kunstgegenstände erzielt. 

Gemäß dem Liquidationsplan wurden die zwölf der 
Kunst und Antiquitäten GmbH gehörenden Einfami-
lienhäuser an die jeweiligen Mieter veräußert. Im 
Liquidationsplan war ferner vorgesehen, das Be-
triebsgrundstück mit den Wirtschaftsgebäuden und 
den Arbeitsmitteln an die neugegründete Internatio-
nale Beratungs- und Vertriebsgesellschaft mbH zu 
übergeben. 

Horst Plokarz hat vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgesagt, daß der Verkaufserlös höher gelegen 
hätte, wenn es der Gesellschaft möglich gewesen 
wäre, Waren gegen westliche Währung zu verkaufen. 
Der Exportstopp stand dem jedoch entgegen. 

1. Verbleib von 20 Mio. DM in Obligationen 
sowie 5,1 Mio. US-$ in Edelmetall 
bei einer Schweizer Bank 

Die Liquidatorin Arndt stellte fest, daß vom Schweize-
rischen Bankverein Zü rich Konten für die Kunst und 
Antiquitäten GmbH geführt wurden, deren Salden 
nicht in der Bilanz der Gesellschaft erfaßt waren. 
Dieser Vorgang ist auch in dem Revisionsbericht der 
Staatlichen Finanzrevision des Ministe riums der 
Finanzen — Valutakontrollgruppe — vom 22. März 
1990 über die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
erwähnt (Dokument 91). Für die Konten waren Gene-
raldirektor Joachim Farken und sein Stellvertreter 
Klaus-Dieter Richter zeichnungsberechtigt. Die Kunst 
und Antiquitäten GmbH verfügte beim Schweizeri-
schen Bankverein über Obligationen im Wert von 
20 Mio. DM und Edelmetall in Höhe von 5,1 Mio. US-$. 
Irene Arndt veranlaßte daraufhin Klaus-Dieter Rich-
ter, umgehend für die Auflösung der entsprechenden 
Konten zu sorgen und das Guthaben auf ein Konto der 
Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. zu überweisen. 

Bisher noch nicht restlos aufgeklärt sind die Beglei-
tumstände, die zu Spekulationsverlusten führten. So 
erbrachte der Verkauf der Obligationen angeblich 
eine Summe von ca. 18,7 Mio. DM. Bei der Deutschen 
Handelsbank AG in Ostberlin gingen jedoch am 12. 
Mär? 1990 lediglich ca. 8,1 Mio. DM ein. Die Differenz 
soll zum Ausgleich bis dahin nicht abgedeckter Ver-
luste aus Edelmetallgeschäften verwendet worden 
sein. Ebenso ungeklärt blieb zum Zeitpunkt der Prü- 
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fang der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. im 
Frühjahr 1990 auch der Verbleib von 5,1 Mio. US-$ in 
Edelmetall. 

Die Verluste aus den Edelmetallgeschäften, die aus-
geglichen werden mußten, gehen nach den Ermittlun-
gen des Untersuchungsausschusses auf Fehlspekula-
tionen zurück. Sie wurden in den vorliegenden 
Berichten mit einer Größenordnung von 7 Mio. US-$ 
beziffert. Hintergrund war, daß 1986/1987 die Kunst 
und Antiquitäten GmbH von ihrem Tochterunterneh-
men Delta GmbH (vgl. 2. Teilbericht — DS 12/3920, 
S. 27) 20 Mio. DM als Sicherheit für Edelmetallge-
schäfte in Gold bzw. Platin erhalten hatte. Die 
Geschäfte wurden über den Schweizerischen Bank-
verein Zürich abgewickelt. 

Horst Plokarz hat als Zeuge vor dem Untersuchungs-
ausschuß ausgesagt, daß er wegen dieser Vorgänge 
Strafanzeige erstattet habe. Er habe in den Unterlagen 
Hinweise auf eine frühere Anzeige der Liquidatorin 
Arndt gefunden, ohne daß er jedoch deren Verbleib 
habe feststellen können. Die Staatsanwaltschaft Ber-
lin hat aufgrund einer Anzeige der Treuhandanstalt 
zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren gegen Far-
ken und Richter eingeleitet. 

Außerdem hat der Untersuchungsausschuß festge-
stellt, daß die dem Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung übersandten Gewinnabrechnungen der für die 
Geschäfte Verantwortlichen, nämlich Joachim Farken 
und Klaus-Dieter Richter, unkorrekt waren und nicht 
die aus den Metallgeschäften eingetretenen Verluste 
widerspiegelten. Es wurden Gewinne abgeführt, die 
nie erzielt wurden. Dafür mußte das DM-Konto in der 
Schweiz überzogen werden. 

2. „Zwangserwerb" von Geschenkartikeln 
der Protokollabteilung der SED 

Im Dezember 1989 veräußerte die Protokollabteilung 
der SED alle Gegenstände, die als Geschenke für 
ausländische Gäste und andere Personen vorgesehen 
waren, an die Kunst und Antiquitäten GmbH. Der 
Erwerb dieser Gegenstände wie auch der Preis in 
Höhe von 3,7 Mio. Mark wurden der Kunst und 
Antiquitäten GmbH nach Darstellung von Horst Plo-
karz als Zeugen von der SED aufgezwungen. Die 
Summe wurde dem von Manfred Seidel verwalteten 
Konto „Zentralkomitee, Protokollabteilung" gutge-
schrieben. Nach den Angaben, die Horst Plokarz vor 
dem Untersuchungsausschuß gemacht hat, verlor die 
Kunst und Antiquitäten GmbH beim Verkauf dieser 
Waren 1 005 000,— DM. 

Horst Plokarz setzte sich in seiner Funktion als Liqui-
dator mit dem Schatzmeister der PDS, Dietmar 
Bartsch, in Verbindung und forderte ihn auf, der Kunst 
und Antiquitäten GmbH diesen Verlust zu ersetzen. 
Dieser verweigerte jedoch die Zahlung mit der 
Begründung, es handele sich um einen nach dem 
DDR-Vertragsrecht zulässigen, mündlich abgeschlos-
senen Leistungsvertrag, bei dem nur über den wesent-
lichen Vertragsinhalt Übereinstimmung erzielt wor-
den sei. Mangels kausaler Pflichtverletzung durch die 

SED sei der Kunst und Antiquitäten GmbH kein 
Schaden entstanden. 

Diese Auffassung wies Horst Plokarz in einem Schrei-
ben an Bartsch zurück. Er machte deutlich, daß die 
Kunst und Antiquitäten GmbH von der SED gezwun-
gen worden sei, die Waren zu einem überhöhten Preis 
zu übernehmen. Aus diesem Grund habe es keine, auf 
freier Willensbildung beruhenden, übereinstimmen-
den Willenserklärungen gegeben. Daher liege sehr 
wohl eine kausale Pflichtverletzung vor, so daß der 
Schaden ersetzt werden müsse. 

Bislang hat der Liquidator der Kunst und Antiquitäten 
GmbH aus dem SED-Vermögen noch kein Geld 
erhalten. 

3. Gründung und Tätigkeit der Internationalen 
Beratungs- und Vertriebsgesellschaft mbH 

Die gemäß der Vereinbarung zwischen den Ministe-
rien für Außenhandel und Kultur neugegründete IBV 
sollte als volkseigener Außenhandelsbetrieb nun-
mehr in die Zuständigkeit des Ministe riums für Kultur 
fallen. Das Ministerium sollte nicht nur die Finanzmit-
tel dafür bereitstellen, sondern auch die Gesellschaf-
ter und den neuen Hauptgeschäftsführer benennen. 
Das Konzept für das „künftige Handelsprofil" sollte 
allerdings die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
durch den Generaldirektor Hans Kopmann erarbei-
ten. Die IBV sollte sämtliche Geschäfte der Kunst und 
Antiquitäten GmbH, die nicht Kunst und Antiquitäten 
betrafen, fortführen sowie deren Beschäftigte über-
nehmen. 

Die Auswertung der Beweismittel hat ergeben, daß 
sich die Geschäftsführer und späteren Gesellschafter 
der Internationalen Beratungs- und Vertriebsgesell-
schaft mbH (IBV), Hans Kopmann und Karlheinz 
Näcke, vermutlich auf Kosten der Kunst und Antiqui-
täten GmbH i. L. erheblich bereicherten. 

4. Gesellschaftsrechtlicher Verlauf 

Am 13. März 1990 wurde der Gesellschaftervertrag für 
die Interna tionale Beratungs- und Vertriebsgesell-
schaft mbH notariell ausgefertigt; die Gesellschaft 
wurde im Mai 1990 in das Handelsregister eingetra-
gen. 

Gründungsgesellschafter waren das Zentrum für Kun-
stausstellungen der DDR, die Künstleragentur GmbH 
der DDR sowie das Büro für Kulturorganisation. Das 
Stammkapital der Gesellschaft betrug 750 000,—
Mark, die Stammeinlagen der drei Gesellschafter 
beliefen sich auf je 250 000,— Mark. Die notwendigen 
Finanzmittel wurden den Gesellschaftern aus einem 
Sonderfonds vom Ministe rium für Kultur zur Verfü-
gung gestellt. 

Zum Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft wurde 
vom Ministerium für Kultur Karlheinz Näcke berufen, 
früher stellvertretender Leiter der Arbeiter- und Bau-
erninspektion im Rang eines stellvertretenden Mini- 
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sters. Zum Geschäftsführer wurde Hans Kopmann 
ernannt, der zu diesem Zeitpunkt immer noch amtie-
render Generaldirektor der Kunst und Antiquitäten 
GmbH i. L. war (vgl. Schreiben der Valutakontroll-
gruppe vom 27. März 1990, Dokument 92). 

Zum Stichtag der Währungsunion am 1. Juli 1990 
wurde das Stammkapital der IBV im Verhältnis 1 : 2 
auf nunmehr 375 000,— DM umbewertet. 

Abgesehen von Untervermietungen nach dem 1. Juli 
1990 ist von einer nennenswerten Geschäftstätigkeit 
der IBV nichts bekannt geworden. 

Mit Schreiben vom 27. August 1990 (Dokument 97) 
teilten Hauptgeschäftsführer Karlheinz Näcke und 
Geschäftsführer Hans Kopmann den Gesellschaftern 
mit, daß die IBV die im Gesellschaftsvertrag festgeleg-
ten Aufgaben nicht erfüllen könne. Die Stammeinla-
gen der Gesellschafter müßten für Lohn- und Gehalts-
zahlungen eingesetzt werden. Als einziger Ausweg 
wurde dringend angeraten, die Geschäftsanteile der 
Gesellschafter an einen Käufer abzutreten. Andere 
Alternativen wie z. B. die Erhöhung der Stammeinla-
gen durch die Gesellschafter wurden nicht ins Auge 
gefaßt. Der Kredit eines Gesellschafters in Höhe von 
3 Mio. Mark vom 1. Juni 1990, aufgenommen für 
sieben Monate zu 66 % Jahreszins, war noch im Juli 
1990 ungenutzt zurückgezahlt worden. 

Die drei Gründungsgesellschafter schieden aus der 
IBV aus. Sie übertrugen ihre Geschäftsanteile rück-
wirkend zum 22. August 1990 an die Schwaß & Co. 
Handelsgesellschaft mbH, Leninallee 32, Berlin, ver-
treten durch den Geschäftsführer Jürgen Schwaß. Als 
Gegenleistung verpflichtete sich die Schwaß & Co. 
Handelsgesellschaft mbH zur Zahlung eines Kauf-
preises in Höhe von je 125 000,— DM an die ausschei-
denden Gesellschafter, also insgesamt 375 000,— DM 
(Vertrag von 27. August 1990, Dokument 99). Die 
Schwaß & Co. Handelsgesellschaft mbH verfügte 
allerdings über kein nennenswertes eigenes Vermö-
gen. Die IBV überwies laut einer von Hauptgeschäfts-
führer Karlheinz Näcke und Geschäftsführer Hans 
Kopmann am 27. August 1990 unterzeichneten Erklä-
rung (Dokument 98) einen Betrag in Höhe von 
375 000,— DM auf das Geschäftskonto der Schwaß & 
Co. Handelsgesellschaft mbH. Einem Kontoauszug 
der Deutschen Handelsb ank AG ist zu entnehmen, 
daß das Konto der IBV mit Buchungsdatum vom 
27. August 1990 tatsächlich mit einem Be trag von 
375 000,— DM belastet wurde (Dokument 96). 
Danach verblieb auf dem Konto ein Be trag von rund 
157 000,— DM. 

Hans Kopmann hat in seiner Vernehmung durch den 
Untersuchungsausschuß die erfolgten Transaktionen 
damit gerechtfertigt, daß die Abtretung der Gesell-
schaftsanteile der IBV an  die Schwaß & Co. Handels-
gesellschaft mbH die einzige Möglichkeit für den 
Fortbestand der IBV und die Sicherung der Arbeits-
plätze gewesen sei. 

Als nächsten Schritt auf dem Weg zur Übernahme des 
Unternehmens durch Karlheinz Näcke und Hans 
Kopmann schlossen am 6. September 1990 die 

Schwaß & Co. Handelsgese llschaft mbH und die 
Geschäftsführer der IBV einen „Treuhandvertrag" 
(Dokument 100). Danach hielt die Schwaß & Co. 
Handelsgesellschaft mbH als Treuhänder die Ge-
schäftsanteile der IBV für die Geschäftsführer Karl-
heinz Näcke und Hans Kopmann als Treugeber. 

In § 2 des Vertrages heißt es u. a.: 

„Der Treuhänder ist während der Dauer des Treu-
handverhältnisses verpflichtet, ... die ihm als 
Gesellschafter nach außen zustehenden Rechte, 
insbesondere das Stimmrecht aus der Beteiligung, 
nur gemäß der Weisung der Treugeber auszuüben. 
Der Treuhänder hat vor jeder Stimmabgabe die 
Weisung der Treugeber einzuholen ... " 

§ 4 des Vertrages bestimmt: 

„Die Treugeber stellen den Treuhänder von allen 
Verpflichtungen frei, die für ihn bei pflichtgemäßer 
Erfüllung des Treuhandverhältnisses aus dem 
Erwerb und dem Halten des Geschäftsanteils ent-
stehen. Die Treugeber haften insoweit als Gesamt-
schuldner. " 

Das bedeutet, Karlheinz Näcke und Hans Kopmann 
besaßen bereits zu diesem Zeitpunkt faktisch die 
alleinige Entscheidungsbefugnis über die IBV. 

Am 25. Januar 1991 trat die Schwaß & Co. Handels-
gesellschaft mbH schließlich sämtliche Geschäftsan-
teile je zur Hälfte an die IBV-Geschäftsführer Karl-
heinz Näcke und Hans Kopmann ab (Dokument 104). 
Eine Gegenleistung an die Schwall & Co. Handelsge-
sellschaft mbH für die Übertragung der Geschäftsan-
teile ist in dem Vertrag nicht vorgesehen. 

Im März 1992 stellte die IBV Antrag auf Eröffnung 
eines Konkursverfahrens. Am 22. Dezember 1992 
wurde dem Antrag durch das Kreisgericht Potsdam-
Stadt stattgegeben. 

5. Beziehungen der Internationalen Beratungs- 
und Vertriebsgesellschaft mbH zur Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. und zur Treuhandanstalt 

Am 13. März 1990 schlossen die Kunst und Antiquitä-
ten GmbH i. L., vertreten durch die Liquidatorin 
Arndt, und die IBV, vertreten durch den Hauptge-
schäftsführer Karlheinz Näcke, eine Vereinbarung zur 
Übertragung wesentlicher Mittel der Kunst und Anti-
quitäten GmbH i. L. (Dokument 90). In ihr wurde u. a. 
geregelt, daß die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
der IBV bewegliche und unbewegliche Grundmittel 
im Umfang von 40,3 Mio. Mark sowie Arbeitsmittel 
zur zeitweiligen entgeltlichen Nutzung übergeben 
sollte, und zwar „bis zur Klärung der A rt  und Weise 
der endgültigen Überführung (Kauf/Treuhand-
schaft) ". In dieser Vereinbarung ist keine Abrede über 
die Höhe und Fälligkeit der Gegenleistung ge troffen 
worden, die die IBV für die Nutzung zu erbringen 
hatte. 

In der Folgezeit wurde der IBV von der Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. der Besitz des beweglichen 
und unbeweglichen Vermögens übergeben. 
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Auch die damals 97 Mitarbeiter der Kunst und Anti-
quitäten GmbH i. L. wechselten zur neuen Gesell-
schaft. Die IBV mußte aber der Kunst und Antiquitäten 
GmbH i. L. je nach Bedarf zur Durchführung von 
Arbeiten im Rahmen der Liquidation Personal gegen 
Entgelt zur Verfügung stellen. 

Die Vereinbarung vom 13. März 1990 wurde am 5. Juli 
1990 dahingehend abgeändert, daß die IBV bis ein-
schließlich 30. Juni 1990 weder Gebühren noch 
andere Nebenkosten als Entgelt für die Nutzung der 
Grund- und Arbeitsmittel der Kunst und Antiquitäten 
GmbH i. L. zu zahlen brauchte. Bei dieser Vereinba-
rung wurde die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
wiederum durch die Liquidatorin Irene A rndt vertre-
ten. 

Die IBV drängte mittlerweile auf Übertragung des 
Eigentums an den Grundmitteln. Dies scheiterte 
jedoch am Widerstand der Treuhandanstalt, die — für 
die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. zuständig — 
ihre Zustimmung verweigerte. 

Prof. Dr. Karl-Heinz Gerstenberger teilte als Beauf-
tragter für die Liquidation ehemaliger KoKo-Unter-
nehmen mit Schreiben vom 31. Mai 1990 (Dokument 
93) mit, daß die Grundmittel der Kunst und Antiqui-
täten GmbH i. L. auf die IBV nur unter bestimmten 
Voraussetzungen übertragen werden könnten. Bedin-
gung sei, daß 

1. die IBV sich als volkseigener Betrieb bei der 
Treuhandanstalt eintragen lasse und 

2. die IBV die Tilgung der gegenüber der Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. nach dem 1. März 1990 
entstandenen Verbindlichkeiten vorzunehmen in 
der Lage sei. 

Aus demselben Schreiben geht hervor, daß Hauptge-
schäftsführer Karlheinz Näcke diese Bedingungen 
bereits akzeptiert hatte. Die IBV hat jedoch die ent-
standenen Verbindlichkeiten nie getilgt. 

Vor dem Untersuchungsausschuß hat H ans Kopmann 
ausgesagt, daß sich die Treuhandanstalt zu Unrecht 
geweigert habe, die IBV als ein ihr zuzuordnendes 
Unternehmen anzuerkennen und finanziell zu unter-
stützen. Die Mittel für das Stammkapital seien seiner-
zeit vom Ministerium für Kultur den Gesellschaftern 
zur Verfügung gestellt worden. Aus diesem Grund 
hätten die Geschäftsführer der IBV von Anfang an die 
Auffassung vertreten, daß es sich hier um volkseigene 
finanzielle Mittel handele, die in das Eigentum der 
Bundesrepublik Deutschland übergegangen seien 
und durch die Treuhandanstalt verwaltet würden. 
Somit habe sich die IBV als Treuhandbetrieb betrach-
tet. 

Diese Auffassung wurde von der Treuhandanstalt 
nicht geteilt. 

Horst Plokarz hat vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgesagt, daß die IBV aus einem volkseigenen 
Betrieb zu einem Privatbetrieb geworden sei. Die 

Gründerbetriebe des Ministeriums für Kultur gäbe es 
längst nicht mehr. Die jetzigen Gesellschafter Karl-
heinz Näcke und Hans Kopmann wollten sich im 
Gegenteil „das Ding unter den Nagel reißen". 

6. Finanzierung der Kaufsumme der Schwaß & Co. 
Handelsgesellschaft mbH 

Horst Plokarz hat vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgesagt, daß der Be trag in Höhe von 375 000,— DM, 
der zur Finanzierung der Kaufsumme von der IBV an 
die Firma Schwaß & Co. Handelsgesellschaft mbH 
überwiesen wurde, aus Geldern der Kunst und Anti-
quitäten GmbH i. L. stamme. 

Die Summe in Höhe von 375 000,— DM setzte sich aus 
mehreren Zahlungen von Schuldnern der Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. zusammen, die irrtümlich 
dem Konto der IBV gutgeschrieben wurden. Es habe 
sich um Forderungen aus Geschäften gehandelt, die 
von der Kunst und Antiquitäten GmbH in der Zeit 
getätigt wurden, als sie selbst vorübergehend unter 
dem Namen „IBV" aufgetreten sei. 

Nach Bekanntwerden der Fehlbuchungen seien diese 
Beträge der IBV von seiten der Kunst und Antiquitäten 
GmbH i. L. zunächst kurzfristig als Darlehen überlas-
sen worden. 

In einem noch nicht entschiedenen Rechtsstreit, den 
die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. später gegen 
die IBV wegen dieser Forderungen führte, vertrat die 
IBV den Standpunkt, daß es sich um eigene Forderun-
gen gehandelt habe. 

7. Nutzung des Betriebsgrundstücks Mühlenbeck 

Die IBV begann mit der Untervermietung von Räumen 
auf dem Betriebsgrundstück erst nach der Währungs-
umstellung am 1. Juli 1990. Danach erzielte sie jedoch 
erhebliche Einnahmen aus der Vermietung des 
Objektes. Beispielsweise vermietete sie bis zum Früh-
jahr 1991 Lager und Büroflächen an die Staatsbank 
der DDR, die in Mühlenbeck Münzen der früheren 
DDR-Währung eingelagert hatte. Des weiteren ver-
mietete sie ab 1. Juli 1990 Räume an die IBV-Transport 
GmbH, ein Tochterunternehmen der IBV, für das 
inzwischen ein Konkursantrag gestellt wurde. 

Am 11. Dezember 1990 schloß die IBV mit der Iwanter 
Transport GmbH einen Generalmietvertrag (Doku-
ment 101). In § 1 des Vertrages behauptete die IBV, 
aufgrund der am 13. März 1990 mit der Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. abgeschlossenen Vereinba-
rung ein unbef ristetes Nutzungsrecht an dem Grund-
stück zu besitzen. Tatsächlich war unter Ziffer 1. 
dieser Vereinbarung nur eine zeitweilige Nutzung 
vorgesehen. Die Iwanter Transport GmbH nutzte 
zusammen mit der IBV noch im März 1992 mehr als 
96 % des Objekts Mühlenbeck. Sie zahlte laut Gene-
ralmietvertrag dafür eine monatliche Miete in Höhe 
von 50 868, DM an  die IBV. Die Kunst und Antiquitä-
ten GmbH i. L. verlangte in der Folgezeit von der IBV 
die Zahlung von Nutzungsentgelt für das Objekt 
Mühlenbeck, dessen monatlichen Gesamtmietwert 
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sie auf 150 000,— DM schätzte. Die IBV lehnte dies 
jedoch ab. Die Liquidatorin Irene Arndt kündigte 
daraufhin am 28. Dezember 1990 die zwischen der 
Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. und der IBV 
getroffene Vereinbarung vom 13. März 1990. Sie 
verlangte von der IBV unverzüglich die Räumung und 
Rückgabe des Objekts. Die IBV weigerte sich, diese 
Kündigung zu akzeptieren und den Besitz am beweg-
lichen und unbeweglichen Vermögen der Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. zurückzuübertragen. Mit 
Schreiben vom 3. Januar 1991 (Dokument 102) 
erklärte sich der Hauptgeschäftsführer Karlheinz 
Näcke allenfalls mit einem Kündigungstermin zum 
31. Dezember 2018 einverstanden. Dieses Ansinnen 
wies die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. jedoch 
zurück. 

In der Folgezeit führte die Kunst und Antiquitäten 
GmbH i. L. gegen die IBV und die Iwanter Transport 
GmbH Zahlungs- und Räumungsklagen. Diese Ver-
fahren sind bis heute noch nicht rechtskräftig ent-
schieden, jedoch räumte die Iwanter Transport GmbH 
das Grundstück am 1. April 1992. 

8. Laufende Strafverfahren 

Die beschriebenen Vorgänge sind Gegenstand eines 
Strafverfahrens, das unter dem Az. 2 Js 1/92 gegen 
Hans Kopmann in seiner Funktion als Geschäftsführer 
der IBV sowie gegen den Hauptgeschäftsführer Karl-
heinz Näcke bei der Staatsanwaltschaft am Kammer-
gericht Berlin anhängig ist. 

II Bewertung 

1. Die Liquidation der Kunst und Antiquitäten 
GmbH 

Nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses 
versuchten die Beteiligten, die Kunst und Antiquitä-
ten GmbH trotz der öffentlich erhobenen Vorwürfe so 
lange wie möglich als Unternehmen zu erhalten. 

Von der Verhängung eines Exportstopps abgesehen, 
beabsichtigte Generaldirektor Joachim Farken nicht, 
ernsthafte Konsequenzen für das Unternehmen zu 
ziehen. Es war vorgesehen, weiterhin mit der Kunst 
und Antiquitäten GmbH zum Zweck der Devisener-
wirtschaftung auf dem Gebiet des internationalen 
Kunsthandels „mit all seinen Formen" (Dokument 86) 
tätig zu bleiben. Zur Vermeidung von Nachteilen 
durch das negative Bild des Unternehmens in der 
Öffentlichkeit wurde die Kunst und Antiquitäten 
GmbH in „Interna tionale Beratungs- und Vertriebs-
gesellschaft mbH" umbenannt. 

Erst als deutlich wurde, daß eine Fortführung der 
Geschäfte auch durch eine Umbenennung nicht 
erreicht werden konnte, wurde die Liquida tion der 
Kunst und Antiquitäten GmbH beschlossen. Es sollte 
ein „Neuanfang" mit einem neu zu gründenden 
Unternehmen ebenfalls unter dem Namen „Interna-
tionale Beratungs- und Vertriebsgesellschaft mbH" 
versucht werden. Das neue Unternehmen sollte 
jedoch wesentliche Betriebsmittel der Kunst und An ti

-

quitäten GmbH sowie deren Personal übernehmen 
und die alten Geschäftsbeziehungen nutzen. Faktisch 
bedeutete dies, daß die ehemalige Kunst und Antiqui-
täten GmbH in der IBV weiterleben sollte. 

2. Verbleib von 20 Mio. DM in Obligationen 
sowie 5,1 Mio. US-$ in Edelmetall 
bei einer Schweizer Bank 

Eine abschließende Beurteilung der Tätigkeit der 
Liquidatorin Irene Arndt in Verbindung mit der 
Abwicklung der Geschäfte der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH i. L. ist zur Zeit nicht möglich, weil das 
Liquidationsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand hat der 
Untersuchungsausschuß den Verdacht, daß die Tätig-
keit der Liquidatorin Arndt Anlaß zu Beanstandungen 
gibt. 

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Konten 
beim Schweizerischen Bankverein Zürich ließ die 
Liquidatorin Irene Arndt wohl nicht die erforderliche 
Sorgfalt walten. Nach den Erkenntnissen des Unter-
suchungsausschusses hat es die Liquidatorin pflicht-
widrig unterlassen, die Vollmachten von Joachim 
Farken und Klaus-Dieter Richter für die Schweizer 
Konten zu widerrufen. Dadurch ermöglichte sie ihnen, 
bis zuletzt über die Konten zu verfügen. Soweit die 
Liquidatorin in ihrer Vernehmung erklärt hat, sich 
nicht an einen Widerruf erinnern zu können, ist diese 
Aussage nicht glaubhaft. Angesichts der besonderen 
wirtschaftlichen Bedeutung, die die Entdeckung der 
Konten für die Liquidation hatte, hätte sich die Zeugin 
an  nähere Einzelheiten erinnern müssen. 

Obgleich Klaus-Dieter Richter seinerzeit selbst über 
die Konten Spekulationsgeschäfte abgewickelt hatte, 
beauftragte Irene Arndt ihn dennoch mit der Konten-
auflösung. Ihre Pflicht wäre es gewesen, seine Voll-
macht unverzüglich zu widerrufen und persönlich die 
Konten zu prüfen sowie die Rückführung der Gelder 
durchzuführen. 

3. Darlehen der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
an die Internationale Beratungs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH 

Die Kaufsumme von 375 000,— DM, die an die 
Schwaß & Co. Handelgesellschaft mbH überwiesen 
wurde, stammte aus einem Darlehen, das die Kunst 
und Antiquitäten GmbH i. L. der IBV kurzfristig 
gewährte. Mit der Darlehensgewährung verstieß die 
Liquidatorin Irene Arndt nach Überzeugung des Aus-
schusses gegen ihr obliegende Pflichten. Denn ihre 
Aufgabe war es, die Gläubiger der Kunst und Antiqui-
täten GmbH i. L. zu befriedigen und darüber hinaus 
einen möglichst hohen Liquidationserlös zu erwirt-
schaften. Es widersp richt diesen Zielen, daß liquide 
Mittel, die aus der Abwicklung von Geschäften der 
Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. stammten, nicht in 
die Liquidationsmasse eingebracht, sondern darle-
hensweise der IBV zur Verfügung gestellt wurden. 
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4. Bewertung der Gründung und Tätigkeit 
der Internationalen Beratungs- 

 

und Vertriebsgesellschaft mbH 

Wie oben ausgeführt, beabsichtigten die Ministe rien 
für Außenhandel und Kultur der DDR seinerzeit, trotz 
der Auflösung der Kunst und Antiquitäten GmbH 
deren Geschäfte mit Hilfe einer neugegründeten 
Gesellschaft teilweise weiterzuführen. Zwar sollte der 
Handel mit Kunst und Antiquitäten ausgenommen 
sein, und das neue Unternehmen unterstand auch 
über die Gesellschaftsanteile zunächst dem Ministe-
rium für Kultur. Jedoch wird die Absicht einer Fort-
führung dadurch belegt, daß nicht nur das Personal 
der Kunst und Antiquitäten GmbH und ihre wesentli-
chen Betriebsmittel auf das neue Unternehmen über-
tragen wurden, sondern die Kunst und Antiquitäten 
GmbH auch das „künftige Handelsprofil" selbst kon-
zipierte. Als Motiv ist zu vermuten, daß es den 
Ministerien für Außenhandel und Kultur unter Aus-
nutzung bestehender Geschäftsverbindungen darum 
ging, aus diesem Bereich Devisen zu erwirtschaften. 
Das im Schreiben des Ministers für Außenwirtschaft, 
Dr. Gerhard Beil, vom 5. Februar 1990 (Dokument 89) 
geäußerte Interesse an  einer Sicherung der Arbeits-
plätze der Mitarbeiter der ehemaligen Kunst und 
Antiquitäten GmbH ist ein weiterer Grund. 

5. Bewertung des gesellschaftsrechtlichen Verlaufs 
der Internationalen Beratungs- 
und Vertriebsgesellschaft mbH 

Für den Untersuchungsausschuß steht fest, daß Karl-
heinz Näcke und Hans Kopmann ihre Stellung als 
Geschäftsführer der IBV dazu ausgenutzt haben, sich 
das Unternehmen anzueignen, ohne eigene finan-
zielle Mittel einsetzen zu müssen. 

Der Grundstein zur Übernahme des Unternehmens 
wurde durch den Verkauf der IBV an  die Schwaß & 
Co. Handelgesellschaft mbH gelegt. Die Tatsache, 
daß die Schwaß & Co. Handelgesellschaft mbH nur als 
Strohmann für Näcke und Kopmann operierte, wird 
durch den Treuhandvertrag vom 6. September 1990 
deutlich. Hiernach durfte das Unternehmen nur auf 
Weisung von Näcke und Kopmann handeln. 

Karlheinz Näcke und Hans Kopmann konnten zu 
diesem Zeitpunkt die Gesellschaftsanteile nicht 
unmittelbar von den Gründungsgesellschaftern er-
werben, weil sie befürchten mußten, dem Verdacht 
einer persönlichen Interessenverfolgung ausgesetzt 
zu sein. Sie hätten mit dem Vorwurf rechnen müssen, 
als verantwortliche Geschäftsführer die schlechte 
Geschäftslage des Unternehmens herbeigeführt zu 
haben, um es dann selbst zu günstigen Bedingungen 
zu erwerben. 

So erklärt es sich auch, daß die Geschäftsführer in dem 
Schreiben vom 27. August 1990 an die Gründungsge-
sellschafter keine Alternativen zur Aufrechterhaltung 
der IBV aufzeigten. Immerhin hätte die Aufstockung 
der Kapitalanteile durch die Gesellschafter oder die 
Gewährung eines Darlehens den Liquiditätsengpaß 
beseitigen können. 

Selbst wenn die Geschäftslage des Unternehmens 
nicht positiv beurteilt werden konnte, so war die 
Behauptung, die Stammeinlagen ab sofort für die 
Bezahlung der Gehälter einsetzen zu müssen, vorge-
schoben. Immerhin wies das Konto der IBV bei der 
Deutschen Handelsbank AG ein Guthaben in Höhe 
von ca. 565 000,— DM per 23. August 1990 auf. 

In der gleichwohl angespannten wirtschaftlichen 
Situation war die Abtretung an einen Käufer nur dann 
sinnvoll, wenn er über finanzielle Möglichkeiten ver-
fügte, die es erlaubten, die IBV mit einer erfolgver-
sprechenden Perspektive fortführen zu können. Die 
Schwaß & Co. Handelsgesellschaft mbH besaß jedoch 
keine wesentlichen Eigenmittel. Es war ihr überhaupt 
nur durch die Kapitalzufuhr von Karlheinz Näcke und 
Hans Kopmann möglich, die IBV zu erwerben. 

Es ist im Geschäftsverkehr äußerst ungewöhnlich, daß 
dem Käufer von Geschäftsanteilen die zum Erwerb 
benötigten Mittel zuvor aus dem Vermögen der 
Gesellschaft von den Geschäftsführern überwiesen 
werden. Es ist durchaus möglich, dem Erwerber einen 
entsprechenden Betrag vom Gesellschaftskonto zu 
überweisen, wenn er zu diesem Zeitpunkt schon 
Gesellschafter ist. Ein solcher Vorgang ist als Ent-
nahme durch den neuen Gesellschafter zu we rten. Um 
die Zustimmung der Gesellschafter, und zwar des 
neuen Gesellschafters, der Schwaß & Co. Handelsge-
sellschaft mbH, konstruieren zu können, erfolgte die 
Übertragung der Geschäftsanteile am 27. August 1990 
rückwirkend zum 22. August 1990. 

In die Strategie von Karlheinz Näcke und H ans 
Kopmann fügte es sich nahtlos ein, den Kaufpreis mit 
Geldmitteln zu finanzieren, die der IBV von der Kunst 
und Antiquitäten GmbH i. L. kurzfristig als Darlehen 
überlassen worden waren. Die Überweisung über 
375 000,— DM hatte zur Folge, daß sich die finanzielle 
Situation der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
deutlich verschlechterte, da sich die IBV in finanziel-
len Schwierigkeiten befand. Eine Rückzahlung des 
Darlehens war nach der Überweisung dieser 
375 000,— DM von der Schwaß & Co. Handelsgesell-
schaft mbH an die ursprünglichen Gesellschafter 
äußerst zweifelhaft. Die Zugriffsmöglichkeiten der 
Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. sind im Falle einer 
Zwangsvollstreckung auf Vermögenswerte der IBV 
durch diese Transaktionen ebenfalls erheblich einge-
schränkt. Diese Geschäfte gingen im Ergebnis zu 
Lasten der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 

Gut zehn Monate nach Gründung der IBV übernah-
men Karlheinz Näcke und Hans Kopmann dann auch 
offiziell die Gesellschaftsanteile. 

6. Verzicht der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. 
auf Zahlung von Nutzungsentgelt 

Der Liquidatorin Irene Arndt ist der Vorwurf zu 
machen, der IBV am 5. Juli 1990 eine Forderung in 
Höhe von mehreren Hunderttausend Mark zum 
Nachteil der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. ohne 
zwingenden Grund erlassen zu haben. 

Es bleibt offen, warum unter Mitwirkung von Irene 
Arndt die Vereinbarung vom 13. März 1990, die eine 
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entgeltliche Überlassung des Grundstücks Mühlen-
beck vorsah, am 5. Juli 1990 dahingehend abgeändert 
wurde, daß die IBV bis zum 30. Juni 1990 kein 
Nutzungsentgelt zu zahlen hatte. Immerhin bezifferte 
Horst Plokarz den Mietwert des Grundstücks nach der 
Währungsunion auf ca. 150 000,— DM pro Monat. 

Sachliche Gründe, die diese Vereinbarungen im Inter-
esse der Förderung des Liquidationsverfahrens recht-
fertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Selbst wenn 
die IBV drei Monate lang keine Möglichkeit zur 
Erzielung von Einnahmen aus Untervermietung 
gehabt haben sollte, fallen diesbezügliche Mietaus-
fälle allein in die Risikosphäre der IBV. 

7. Beziehungen der Internationalen Beratungs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH zur Treuhandanstalt 

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß die von Hans 
Kopmann erhobenen Vorwürfe gegen die Treuhand-
anstalt gegenstandslos sind. Die Aussage Kopmanns 
vor dem Untersuchungsausschuß, daß sich die IBV als 
Treuhandbetrieb be trachte, muß vor dem Hinter-
grund gesehen werden, daß das Unternehmen an der 
Übertragung auch des Eigentums an den Grundmit-
teln, insbesondere an dem wertvollen Betriebsgrund-
stück, interessiert war. Es war den Geschäftsführern 
bekannt, daß die Übertragung nur mit Zustimmung 
der Treuhandanstalt erfolgen konnte. Entsprechen-

des ergibt sich aus dem Schreiben von Prof. Dr. 
Karl-Heinz Gerstenberger vom 31. Mai 1990, in dem 
die einzelnen Bedingungen für die Anerkennung als 
Treuhanduntemehmen aufgeführt waren. Obwohl 
diese vom Hauptgeschäftsführer Karlheinz Näcke 
akzeptiert worden waren, wurden die gestellten 
Bedingungen zur Überführung der IBV in die Treu-
hand zu keinem Zeitpunkt erfüllt. 

8. Bewertung der Nutzung des 
Betriebsgrundstücks in Mühlenbeck 

Aus der Sicht des Untersuchungsausschusses sind die 
noch anhängigen Gerichtsverfahren abzuwarten, um 
festzustellen, ob die IBV die Herausgabe des Grund-
stücks an die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. zu 
Recht verweigert hat. Offen ist in diesem Zusammen-
hang weiter, ob und in welcher Höhe die Iwanter 
Transport GmbH tatsächlich Mietzahlungen geleistet 
hat und wohin diese ggf. geflossen sind. Es bedarf, 
insbesondere unter steuerstrafrechtlichen Aspekten, 
einer Aufklärung, ob über die vereinbarte Miete in 
Höhe von 50 868,— DM hinaus mit Rücksicht auf den 
höheren Mietwert des Grundstücks weitere Zahlun-
gen an die IBV geleistet wurden. Des weiteren ist zu 
klären, wohin eventuelle Mietzahlungen der Staats-
bank der DDR geflossen sind. 

D. Gesamtbeurteilung und Schlußfolgerungen 

Die dem Sozialismus immanente Ausbeutung des 
Menschen — nicht zuletzt zugunsten der herrschen-
den Funktionärsklasse — und seine Unfähigkeit zur 
Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen manife-
stierten sich in der DDR auch in staatlich organisierter 
Wegnahme von Kunst zur Minderung des permanen-
ten Devisenmangels. 

Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß durch den 
Bereich Kommerzielle Koordinierung unter der Lei-
tung des DDR-Staatssekretärs Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski zumindest seit dem Jahre 1973 zielbe-
wußt und organisiert zusammen mit den Organen der 
Steuerverwaltung der DDR, den Justizorganen der 
DDR und dem Ministerium für Staatssicherheit gegen 
Sammler und Besitzer von Sammlungen von Kunst 
und Antiquitäten vorgegangen worden ist. Dies 
geschah, um die Kunstgegenstände und -sammlun-
gen durch die Kunst und Antiquitäten GmbH vorwie-
gend im westlichen, also im sogenannten Nichtsozia-
listischen Wirtschaftsgebiet, hauptsächlich in der 
Bundesrepublik Deutschland, verwerten zu lassen. 

Das SED-Regime bediente sich dafür nach den Prin-
zipien der sozialistischen Gesetzlichkeit der Steuer-
vorschriften der DDR, die darauf angelegt waren, das 
selbständige Gewerbe durch unverhältnismäßige 
Steuersätze zu erdrosseln. Vorschriften zugunsten der 

Steuerpflichtigen, wie beispielsweise die Bewertung 
von Gütern zum Anschaffungspreis, wurden ohne 
ersichtlichen Grund — und wie zu unterstellen ist — 
planmäßig nicht angewandt. Dies fällt insbesondere 
bei Überprüfung von Steuerfestsetzungen im Be-
schwerdeweg auf. 

Ergebnis waren in allen überprüften Einzelfällen 
Steueranforderungen, die im Regelfall den Wert des 
gesamten Vermögens und der vorhandenen Samm-
lungen ausmachten, wenn nicht sogar überschritten. 
Die Sicherung der jeweiligen Sammlungen durch 
Beschlagnahme erfolgte durch sofortige Verbringung 
der Sammlungen in die Lager der Kunst und Antiqui-
täten GmbH. Die Verwertung orientierte sich nur 
vordergründig an den einschlägigen Verfahrensvor-
schriften in der DDR; so wurden nichtbenötigte Kunst- 
und Antiquitätengegenstände entgegen der einschlä-
gigen Vollstreckungsordnung der DDR (Verordnung 
über die Vollstreckung wegen Geldforderungen der 
Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen vom 
6. Dezember 1968) nicht zurückgegeben, wenn Steu-
erforderungen hinter den beschlagnahmten Vermö-
genswerten zurückblieben. Unmittelbares Ziel einer 
jeden Beschlagnahme war die Veräußerung durch die 
Kunst und Antiquitäten GmbH; die durchgeführten 
Steuerstrafverfahren waren lediglich das äußere f or-
male  Kleid, um den staatlich organisierten Kunstraub 
zu kaschieren. 
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Die Verläßlichkeit der Bewertung der Sammlungen 
muß wegen Interessenkollision in Zweifel gezogen 
werden; als Bewerter traten Beschäftigte der Kunst 
und Antiquitäten GmbH auf. 

Die durchgeführten Strafverfahren dienten ungeach-
tet der Rolle der Justiz in der sozialistischen Gesell-
schaft zur Vervollkommnung des jeweiligen Vermö-
gensverlustes, sei es durch Geldstrafe, sei es durch 
Einziehung von Kunst- und Antiquitätenbeständen. 
Der nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen immer gel-
tende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wurde bei der 
Anwendung von Straf- und Nebenstrafbestimmungen 
systematisch verletzt; selbst bei bloßen Formverstö-
ßen wie bei dem Unterlassen von Ausfuhranträgen 
erfolgte die materielle Einziehung. 

Der Untersuchungsausschuß stützt sich bei dieser 
Gesamtwürdigung nur auf einige, von ihm exempla-
risch überprüfte Einzelfälle. Sie zeigen jedoch unver-
kennbar die Planmäßigkeit und Zielgerichtetheit des 
Vorgehens und des Zusammenwirkens der Einrich-
tungen und Stellen des Bereichs Kommerzielle Koor-
dinierung mit den anderen Organen des Staatsappa-
rates der DDR: Sie offenbaren die Rücksichtslosigkeit 
des Vorgehens gegenüber den betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern. Der wirtschaftliche Schaden ist 
allein schon jeweils groß genug. Zusätzlich belasten 
die immateriellen Schäden durch Zerstörung von 
Sammlungen, die Ergebnis jahrelangen persönlichen 
Schaffens und nachhaltigen Einsatzes der Geschädig-
ten waren, sowie der Verlust von Antiquitäten aus 
Familienbesitz mit persönlichem Erinnerungswert. 
Hinzu kommen die zusätzlichen Leiden, die die 
Betroffenen während ihrer Inhaftierung in der DDR 
über sich ergehen lassen mußten; der Untersuchungs-
ausschuß hat genügend Anhaltspunkte für die 
Annahme, daß zumindest in einem Fall ein Betroffe-
ner in den Tod getrieben worden ist, auf welche Weise 
auch immer. 

Der Untersuchungsausschuß bedauert dies um so 
mehr, als gegen diese Praktiken und Verhältnisse in 
der DDR vom Boden der Bundesrepublik Deutschland 
oder vom westlichen Ausland her keine Gegenmaß-
nahmen ergriffen werden konnten; vielmehr hat der 
hier bestehende Markt für Kunst und Antiquitäten im 
Zuge der aufkommenden Nostalgiewelle und haben 
hier ansässige Gewerbetreibende den Praktiken des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung mindestens 
mittelbar Vorschub geleistet. Der Untersuchungsaus-
schuß hat sich trotz a ller Schwierigkeiten auch 
bemüht herauszufinden, ob Bestellungen aus dem 
Westen für konkrete Maßnahmen in der DDR ursäch-
lich waren. 

Der Untersuchungsausschuß sieht wegen der Unab-
hängigkeit der Rechtsprechung davon ab, die im 
Bericht erwähnte Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs, die einen Verstoß gegen den ordre public der 
Bundesrepublik Deutschland bei Anerkennung von 
einschlägigen Enteignungsmaßnahmen in der DDR in 
der Bundesrepublik Deutschland verneint, zu kritisie-
ren. Dies oder eine wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit der Rechtsauffassung des Bundesgerichts-
hofs unternimmt der Untersuchungsausschuß auch 
deswegen nicht, weil ihm der genaue Sach- und 
Streitstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

nicht bekannt ist. Ungeachtet dessen geht der Unter-
suchungsausschuß davon aus, daß bei etwaigen 
zukünftigen vergleichbaren Fällen seine Feststellun-
gen über die Planmäßigkeit des Zusammenwirkens 
der verschiedenen Nichtanwendung oder Verstöße 
gegen eigene Vorschriften der DDR und Rechtsstaats-
grundsätze als allgemein bekannt berücksichtigt wer-
den. 

Dr. Alexander Schalck-Golodkowski hat im Zuge 
seiner Vernehmung durch den Untersuchungsaus-
schuß bestritten, gewußt zu haben, daß zur Beschaf-
fung von Kunst und Antiquitäten zur Vermarktung 
durch die Kunst und Antiquitäten GmbH Organe der 
Steuerfahndung, der Justiz, der Staatssicherheit und 
der Kunst- und Antiquitätenhandelsunternehmen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung organisiert und 
zielbewußt zusammengearbeitet haben, um durch 
manipulierte Steuerstrafverfahren unter Verletzung 
von Vorschriften der DDR und rechtsstaatlichen 
Grundsätzen den eigenen Bürgern ihre Sammlungen 
von Kunst und Antiquitäten wegzunehmen. Dr. 
Schalck-Golodkowski hat ferner einerseits jede per-
sönliche Verantwortung dafür abgestritten und ande-
rerseits sein Bedauern ausgedrückt, daß Menschen 
durch nichtrechtsstaatliche Handlungen persönlichen 
Schaden erlitten hätten. Der Untersuchungsausschuß 
hat erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser 
Einlassung des Leiters des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung. Deswegen zweifelt der Untersu-
chungsausschuß auch an der Ehrlichkeit des Bedau-
erns über die vorsätzliche und zielbewußte Berau-
bung und Ausplünderung von Bewohnern der DDR 
durch den Bereich Kommerzielle Koordinierung. 
Diese Einlassung von Dr. Schalck-Golodkowski zur 
Würdigung der Praktiken des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung zur Beschaffung von Kunst und An ti

-quitäten mit dem Ziel der Erwirtschaftung frei konver-
tierbarer Devisen reiht sich nahtlos ein in die Darstel-
lungen, die der weitaus größte Teil seiner früheren 
Mitarbeiter vor dem Untersuchungsausschuß gege-
ben hat. Auch sie haben ihre eigene Verwantwortung 
bestritten. 

Schlechthin als unangemessen und unmoralisch emp-
findet es der Untersuchungsausschuß, wenn gerade 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski das Ansinnen 
stellt, andere sollten den Opfern Wiedergutmachung 
gewähren. Richtig gewesen wäre, wenn sich der 
Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
selbst zu Schadensersatz oder zumindest für eigene 
Wiedergutmachungsleistungen bereit gefunden 
hätte. Die Forderung nach Wiedergutmachung durch 
die Bundesrepublik Deutschland ist nichts anderes als 
das Abschieben der Verantwortung auf Unbeteiligte. 
Hier schwingt sich der Täter zum selbsternannten 
Fürsprecher der unter seiner Verantwortung geschä-
digten Opfer auf. 

Unrecht verlangt grundsätzlich nach Wiedergutma-
chung und zwar durch die Schadensverursacher. 
Geschädigt haben die SED-geführte DDR und ihre 
Organe. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechts-
nachfolger der DDR und haftet deshalb nicht für 
dieses Unrecht. Gleichwohl sollte der Gesetzgeber in 
seinen Überlegungen zur SED-Unrechtsbereinigung 
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auch die in diesem Teilbericht enthaltenen Sachver-
haltsfeststellungen einbeziehen. Insbesondere sollte 
der Gesetzgeber die Schaffung eines Verfahrens zur 
Aufhebung von DDR-Verwaltungsunrechtsentschei-
dungen prüfen, die Grundlage für die Wegnahme von 
Kunstgegenständen und Antiquitäten waren. Die 
Frage einer Entschädigung durch die öffentliche 
Hand kann allerdings nur mit den auch sonst ange-
legten Maßstäben des Versuchs einer teilweisen 
Wiedergutmachung vom Gesetzgeber geprüft wer-
den. 

Ausgehend von der tatsächlichen und auch gesetzlich 
geregelten Verantwortung der SED in der DDR für das 
Handeln der DDR empfiehlt der Untersuchungsaus-
schuß dem Gesetzgeber auch zu prüfen, ob und 
inwieweit die mit der SED rechtlich identische PDS 
durch Gesetze für die Entschädigung heranzuziehen 
ist. 

Auch die Frage der Herausgabe der vom SED-Regime 
zu Unrecht weggenommenen Kunstgegenstände und 
Antiquitäten sollte umfassend und auch unter dem 
Gesichtspunkt des Rechtsfriedens geprüft werden, 
wobei die bewährten Regeln über die Unmöglichkeit 
gutgläubigen Erwerbs abhanden gekommener Sa-
chen als Maßstab dienen können. 

Als in gleicher Weise verwerflich wie die Plünderung 
der eigenen Bevölkerung mit Hilfe steuerlicher und 
steuerstrafrechtlicher Vorschriften erachtet der Unter-
suchungsausschuß die jahrelange Praxis des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung, Kunst- und Kulturgut 
aus Museumsbeständen der DDR im Westen gegen 
frei konventierbare Devisen zu verwerten. Der festge-
stellte Sachverhalt erlaubt die Bewertung, daß trotz 
formaler Einhaltung der Kulturgutschutzvorschriften 

der DDR versucht und erreicht worden ist, möglichst 
hochwertige Kunst- und Antiquitätengegenstände 
aus einzelnen Museen der DDR zur Verwertung im 
Westen zu beschaffen. Dies ist mit den ständigen 
Beteuerungen der DDR zur Bewahrung des Kulturgu-
tes des „ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deut-
schem Boden" ebenso unvereinbar wie mit den poli-
tischen Absichtserklärungen der Staats- und Partei-
führung der DDR und SED auf internationaler 
Ebene. 

Gerade im Hinblick auf den Ausverkauf von Kunst 
und Kultur durch den Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung, sei es durch die Zerstörung p rivater Samm-
lungen, sei es durch die Inanspruchnahme von 
Museumsgut, kann der Untersuchungsausschuß mit 
Befriedigung feststellen, daß alsbald nach der Wende 
im Jahr 1989 die Tätigkeit der Kunst und Antiquitäten 
GmbH beendet worden ist. Den Schaden dieser Kul-
turpolitik der DDR, auch der verheerenden Finanzpo-
litik der DDR, muß die Bundesrepublik Deutschl and 
heute durch Subventionen in die neuen Bundesländer 
in Milliardenhöhe ausgleichen. Während der Aus-
gleich von Substanzverlusten im kulturellen Erbe 
unmöglich ist, besteht die Hoffnung, daß das Vorhan-
dene vor einem endgültigen Verfall bewahrt werden 
kann. Nicht nur für die Betroffenen, die ihre Samm-
lungen verloren haben, sondern für die gesamte 
Bevölkerung ist der Verlust von Kunst- und Kulturgü-
tern  unersetzlich. Kunst und Kultur bilden eine der 
Grundlagen für die Identifikation eines Volkes mit 
seiner Vergangenheit. Die Staats- und Parteiführung 
der DDR bzw. der SED hat jahrelang zugelassen, daß 
dieses nationale Erbe aller Deutschen systematisch 
dezimiert worden ist. Gut, daß dem ein Ende gesetzt 
worden ist. 
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DRITTER TEIL 

Dokumente 

A. Übersicht über Inhalt und Fundstellen der aufgenommenen Dokumente 

Übersicht 

Für den nachfolgenden Dokumententeil wurden 
Schriftstücke ausgewählt, die den Text zu den Prakti-
ken des Bereichs Kommerzielle Koordinierung auf 
dem Gebiet der Beschaffung von Kunstgegenständen 
und Antiquitäten zur Devisenbewirtschaftung ergän-
zen. Entsprechend dem 1. Teilbericht des 1. Untersu-
chungsausschusses (Bundestagsdrucksache 12/3462) 
wird der Dokumenteninhalt in einem Kurzreferat 
wiedergegeben. Die Fundstellenangaben beziehen 
sich auf die Kennzeichnung durch den 1. Untersu-
chungsausschuß. Sie werden im Anschluß an  die 
folgende Übersicht erläutert. 

1968 

► Verordnung zum Schutze des deutschen Kunstbe-
sitzes und des Besitzes an wissenschaftlichen Doku-
menten und Materialien vom 2. April 1953 (GBL., 
S. 522; Ber. S. 576) in der Fassung des Anpassungsge-
setzes vom 11. Juni 1968 (GBL. I., S. 242; Ber. GBL. II., 
S. 827) 
Die Verordnung regelt die Ausfuhr von Kunstwerken 
und von wissenschaftlichen Dokumenten und Mate-
rialien von allgemeinem kulturellen Wert oder von 
Gegenständen besonderer historischer Bedeutung 
aus der Deutschen Demokratischen Republik. 
Dokument 1 

1973 

► Verfügung Nr. 4/73 vom 18. Januar 1973 durch den 
Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demo-
kratischen Republik 
Auf der Grundlage des Beschlusses des Präsidiums 
des Ministerrates zur Zahlungsbilanz des Jahres 1973 
werden Vorgaben zur Erhöhung des Exports von 
Antiquitäten und Museumsbeständen in das sog. 
Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet (NSW) verfügt. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 9 bis 13 
Dokument 2 

► Gesellschaftervertrag zur Gründung der Kunst und 
Antiquitäten GmbH — Internationale Gesellschaft für 
den Export und Import von Kunstgegenständen und 
Antiquitäten — vom 20. Februar 1973 
Klaus-Dieter Uhlig und Horst Schuster erklären nota-
riell die Gründung der Kunst und Antiquitäten 
GmbH. 
Fundstelle: MAT A 5, A e E 2 
Dokument 3 

► Schreiben des Staatssekretärs im Ministerium für 
Außenhandel an den Generaldirektor der Transinter 
GmbH vom 23. Februar 1973 
Das Ministerium für Außenhandel bevollmächtigt den 
Generaldirektor der Transinter GmbH, eine interna-
tionale Gesellschaft für den Export und Import von 
Kunstgegenständen „Kunst und Antiquitäten GmbH" 
in das Handelsregister der Deutschen Demokrati-
schen Republik einzutragen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 14 
Dokument 4 

► Sachstandsbericht zur sog. Operativen Personen-
kontrolle (OPK) Kath der Kreisdienststelle Pirna vom 
5. Oktober 1973 
Ermittlungen zu Siegfried Kath wegen eines Ver-
dachts einer gegen die Deutsche Demokratische 
Republik gerichteten Tätigkeit im Auftrage westlicher 
Geheimdienste. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 5 

► Anweisung Nr. 55/73 des Ministers für Außenwirt-
schaft, Sölle, zur Überleitung von Exportaufgaben 
vom AHB Buch-Export zur Kunst und Antiquitäten 
GmbH vom 10. Dezember 1973 
Der Minister für Außenwirtschaft, Sölle, ordnete die 
Überleitung der Exportaufgaben vom AHB Buch-
Export zur Kunst und Antiquitäten GmbH mit Wir-
kung vom 10. Dezember 1973 an. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 58, S. 15f. 
Dokument 6 

► Entwurf des Jahresabschlußberichts der Kunst und 
Antiquitäten GmbH aus dem Jahre 1973 
Die Aufgaben der Kunst und Antiquitäten GmbH bei 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit werden dargelegt. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 116f. 
Dokument 7 

1975 

► Statut des AHB Kunst und Antiquitäten GmbH — 

Internationale  Gesellschaft für Export und Import von 
Kunstgegenständen — und Konzeption für die Tätig-
keit des AHB Kunst und Antiquitäten GmbH aus dem 
Jahr 1975 
Detailliert werden die Struktur, der Aufbau und die 
Aufgaben der Kunst und Antiquitäten GmbH 
beschrieben. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 24 ff., 31 ff. 
Dokument 8 
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► Verfügung Nr. 7 des Ministeriums für Kultur vom 
18. Februar 1975 (Verfügungen und Mitteilungen, 
I.  Teil, S. 19 ff.) 
Die Verfügung Nr. 7 regelt das Statut des Staatlichen 
Kunsthandels der Deutschen Demokratischen Repu-
blik „VEH Bildende Kunst und Antiquitäten". 
Dokument 9 

► Anklageschrift des Staatsanwalts des Bezirkes 
Dresden gegen Siegfried Kath vom 5. März 1975 
Siegfried Kath wird des Vertrauensmißbrauchs, der 
Urkundenvernichtung, des Diebstahls „sozialisti-
schen Eigentums" und der Begehung von Devisen-
verbrechen beschuldigt. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 10 

► Notarielle Vollmachterteilung der Eheleute Kath 
an Dr. Wolfgang Vogel — U.R. 20-739-75 (4) — vom 
21. Mai 1975 
Die Eheleute Kath bevollmäch tigen Dr. Wolfgang 
Vogel, sie beim Schenkungsvertrag über ihr Grund-
stück in Döbra zu vertreten. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 11 

► Notarielle Vollmachterteilung der Eheleute Kath 
an Dr. Wolfgang Vogel — U.R. 20-749-75 (4) — vom 
21. Mai 1975 
Die Eheleute Kath bevollmächtigen Dr. Wolfgang 
Vogel, über ihr gesamtes bewegliches Vermögen 
einschließlich aller antiquarischen Gegenstände zu 
verfügen. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 12 

► Schreiben des Staatsanwalts des Bezirkes Dresden 
an Dr. Wolfgang Vogel — Az. 221 — 80/74 — vom 
10. Juni 1975 
Dr. Wolfgang Vogel wird von der Staatsanwaltschaft 
informiert, daß die in der Strafsache gegen Siegf ried 
Kath angeordnete Vermögensbeschlagnahme aufge-
hoben wurde, und wird gebeten, die Modalitäten für 
die Übernahme des beschlagnahmten beweglichen 
Vermögens zu regeln. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 13 

► Schreiben von Dr. Wolfgang Vogel an Rechtsan-
walt Jürgen Stange vom 10. Juni 1975 
Dr. Wolfgang Vogel informiert RA Jürgen Stange über 
den Verfahrensablauf in der Strafsache Siegf ried Kath 
und teilt ihm mit, daß die Eheleute aus der Deutschen 
Demokratischen Republik ausreisen können. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 14 

► Vollmacht für Horst Schuster durch Dr. Wolfgang 
Vogel vom 16. Juni 1975 
Dr. Wolfgang Vogel bevollmächtigt Horst Schuster die 
in der Strafsache gegen Siegfried Kath durch den 
Staatsanwalt des Bezirks Dresden beschlagnahmten 
Gegenstände in Empfang zu nehmen und darüber zu 
verfügen. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 15 

► Vollmacht für Horst Schuster durch Dr. Wolfgang 
Vogel vom 16. Juni 1975 
Dr. Wolfgang Vogel bevollmächtigt Horst Schuster, 
die Schlüssel für das im Eigentum der Eheleute Kath 
stehende Haus in Döbra in Empfang zu nehmen und 
das Haus bis zu seiner endgültigen Eigentumsrege-
lung zu verwalten. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 16 

► Beglaubigte Abschrift des notariellen Schenkungs-
vertrages über das Grundstück der Eheleute Kath in 
Döbra vom 9. Dezember 1975. 

Dr. Wolfgang Vogel schenkt im Jahre 1973 das 
Grundstück der Eheleute Kath in Döbra der Kunst und 
Antiquitäten GmbH. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 17 

► Verfügung Nr. 27/75 des Vorsitzenden des Mini-
sterrates vom 22. Dezember 1975 
Die Verfügung soll eine höhere Effektivität beim 
Export von Antiquitäten und Gebrauchtwaren in das 
sog. Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet (NSW) ga-
rantieren. 
Fundstelle: MAT B 34 
Dokument 18 

1976 

Vereinbarung auf der Grundlage der Verfügung 
des Vorsitzenden des Ministerrates Nr. 27/75 vom 
22. Dezember 1975 zwischen dem Minister für Kultur 
und dem Leiter des Bereiches Kommerzielle Koor-
dinierung im Ministerium für Außenhandel vom 
4. Oktober 1976 
Der Staatliche Kunsthandel der Deutschen Demokra-
tischen Republik verpflichtet sich, im Zeitraum von 
1976 bis 1980 aus eigenem Warenbestand und dem 
seiner Kooperationspartner der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH für den Export geeignete Antiquitäten und 
Gebrauchtwaren zur Verfügung zu stellen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 80 ff. 
Dokument 19 

1977 

► Vereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Außenhandel und dem Rat der Stadt Pirna vom 29. April 
1977 
Der Rat der Stadt Pirna verpflichtet sich, für den 
Ankauf von Gebrauchtwaren antiquarischen Charak-
ters organisatorische Voraussetzungen zu schaffen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 68f. 
Dokument 20 

► Ergänzung zur Vereinbarung vom 4. Oktober 1976 
zwischen dem Stellvertreter des Ministers für Kultur 
und dem Staatssekretär im Ministerium für Außenhan-
del, Dr. Schalck-Golodkowski, vom 22. Juni 1977 
Der Export in das sog. Nichtsozialistische Wirtschafts-
gebiet (NSW) wird auf zeitgenössisch bildende Kunst 
sowie artverwandte Gegenstände erweitert. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 83 
Dokument 21 
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► Verpflichtungserklärung von Joachim Farken als 
inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssi-
cherheit vom 4. September 1977 
Farken verpflichtet sich, unter dem Decknamen 
„Hans Borau" für das MfS zu arbeiten. 
Fundstelle: Mat A 121/1, S. 78 
Dokument 22 

► Bericht über die durchgeführte Verpflichtung von 
Joachim Farken vom 5. September 1977 
In dem Bericht werden die Aufgaben festgelegt, die 
Farken für das Ministe rium für Staatssicherheit zu 
erfüllen hat. 
Fundstelle: Mat A 121/1, S. 79 ff. 
Dokument 23 

1978 

► Vereinbarung über die Bereitstellung von Valu-
taanrechten für den Export von zeitgenössischer bil-
dender und angewandter Kunst mit Inkraftsetzungs-
wirkung vom 1. Januar 1978 
Das Ministerium für Kultur erhält für den zusätzlichen 
Export von zeitgenössischer bildender und ange-
wandter Kunst und artverwandten Gegenständen ein 
Valutaanrecht in Höhe von 30 %. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 80 ff. 
Dokument 24 

► Verordnung über den Staatlichen Museums-
fonds der Deutschen Demokratischen Republik vom 
12. April 1978 (GBL. I., Nr. 14, S. 165ff.) 
Die detaillierte Verordnung regelt die Erfassung, 
Erhaltung, Pflege, Mehrung, den Schutz und die 
Nutzung des Staatlichen Museumsfonds. 
Dokument 25 

► Bericht des Magistrats von Berlin, Abteilung 
Finanzen-Steuern, über die steuerlichen Feststellun-
gen im Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldig-
ten Dr. Peter Garcke vom 31. Mai 1978 
Der Bericht enthält eine detaillierte Aufstellung über 
die angebliche Steuerschuld des Dr. Peter Garcke. 
Fundstelle: MAT A 124, S. 522 ff. 
Dokument 26 

1979 

► Vorschlag von Joachim Farken über den Verkauf 
von Kunstgegenständen aus den Museen und staatli-
chen Sammlungen der Deutschen Demokratischen 
Republik in das Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet 
(NSW) vom 11. September 1979 
Farken stellt das Interesse der staatlichen Sammlun-
gen an der Möglichkeit eines Exports in das sog. 
Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet (NSW) in den 
Vordergrund. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 10, S. 535f. 
Dokument 27 

1980 

► Mitteilung an Manfred Seidel zu neuen Formen 
und Methoden zur weiteren Vergrößerung des Export-
warensortiments und der gleichzeitigen Minimierung 
des illegalen Handels mit Kunst und Antiquitäten vom 
9. Januar 1980 
Es wird vorgeschlagen, eine Tauschzentrale in Berlin 
einzurichten und dieser einen p rivaten Charakter zu 
geben, um breiteste Kreise von Sammlern zu erfassen. 
Fundstelle: MAT A 77, Bd. 719 
Dokument 28 

► Mitteilung von Horst Schuster an Manfred Seidel 
über Tausch von Antiquitäten und Kunstgegenstän-
den vom 10. Januar 1980 
Die Einrichtung eines Ladengeschäftes in Berlin, in 
dem Ankauf-, Tausch- und Kommissionsübernahmen 
von Antiquitäten und Kunstgegenständen durchge-
führt werden sollen, wird erwogen. 
Fundstelle: MAT A 77, Bd. 719 
Dokument 29 

► Gesetz zum Schutz des Kulturgutes der Deutschen 
Demokratischen Republik — Kulturgutschutzgesetz — vom 3. Juli 1980 (GBL. I., Nr. 20, S.191 ff.) 
Neben einer detaillierten Regelung der Aufgaben und 
Ziele dieses Gesetzes enthält § 10 die gesetzliche 
Bestimmung, daß die Ausfuhr von Kulturgut einer 
staatlichen Genehmigung bedarf. 
Dokument 30 

► Durchführungsbestimmungen zum Kulturgut-
schutzgesetz vom 3. Juli 1980 (GBL. I., S. 213); vom 
2. Dezember 1981 (GBL. I., S. 144 f.); vom 3. Mai 1982 
(GBL. I., S. 432ff.); vom 24. September 1984 (GBL. I., 
S. 319ff.); vom 6. Oktober 1986 (GBL. I., S. 423f.) 
Die Durchführungsbestimmungen behandeln die An-
meldung und Registrierung von geschütztem Kultur-
gut, Ausfuhr von Kulturgut, die Regelung der Tätig-
keit der Kulturgutsachverständigen sowie die Befug-
nisse des Kurators bei der ordnungsgemäßen Verwal-
tung von gefährdetem Kulturgut. 
Fundstelle: MAT A 5, A e E 2 
Dokument 31 

► Vereinbarung zwischen der Kunstschutzkommis-
sion beim Minister für Kultur der DDR und der Kunst 
und Antiquitäten GmbH vom 17. November 1980 
Im Rahmen des Gesetzes zum Schutze des Kulturgutes 
der Deutschen Demokratischen Republik wird u. a. 
mit der Kunst und Antiquitäten GmbH vereinbart, daß 
diese in Verträgen mit ihren Kunden die Bestimmung 
„vorbehaltlich der Ausfuhrgenehmigung" aufzuneh-
men hat. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 176 
Dokument 32 

► Beglaubigter Registerauszug bezüglich der Kunst 
und Antiquitäten GmbH vom 29. Dezember 1980 
In diesem Handelsregister werden die Aufgaben der 
Gesellschaft mit dem Export und Import  von Gegen-
ständen und Antiquitäten aller Art, Anbahnung und 
Durchführung von Geschäftsoperationen, die der 
Gesellschaft direkt oder indirekt förderlich sein kön-
nen, beschrieben. 
Fundstelle: MAT A 77, Bd. 719 
Dokument 33 
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1982 

► Informationsbrief 1/1982 des Ministerrats der 
Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium 
der Finanzen, Stellvertreter des Ministers, vom 22. Ja-
nuar 1982. 
Der Informationsbrief enthält Regelungen über die 
Vermögensteuerbefreiungen und -vergünstigungen 
für Kunstsammler. 
Dokument 34 

► Bericht des Rates des Bezirkes Potsdam, Abteilung 
Finanzen, in der Steuersache Werner Schwarz vom 
15. März 1982 
Die Steuerfahndung begründet u. a. die gewerbliche 
Handelstätigkeit des Werner Schwarz. 
Fundstelle: MAT D, Bd. 2 
Dokument 35 

► Beschwerdeentscheidung des Rates des Bezirkes 
Potsdam, Abteilung Finanzen, in der Steuersache 
Werner Schwarz vom 18. Juni 1982 
Eine gewerbliche Handelstätigkeit des Werner 
Schwarz wird u. a. mit Hinweis auf mindestens 
40 Zeugen sowie der umfangreichen Verkäufe an den 
Staatlichen Kunsthandel begründet. 
Fundstelle: MAT D, Bd. 2 
Dokument 36 

► Einsatz- und Entwicklungskonzeption des IMS „ Hans Borau" der Hauptabteilung XVIII/7/2 vom 
7. Juli 1982 
Der IMS soll den Bereich des AHB Kunst und Antiqui-
täten aushorchen. 
Fundstelle: MAT A 121/1, S. 115 
Dokument 37 

► Anweisung über die Bildung der „ Kommission des 
Ministeriums für Kultur zum Schutz des Kulturgutes" 
und die Verbindlichkeit ihres Statuts vom 7. Juli 1982 
(GBL. I., Verf. Nr. 6, S. 9f.) 
Die bisher bei den Staatlichen Museen zu Berlin (Ost) 
ehrenamtlich tätige „Kunstschutzkommission" wird 
mit Wirkung vom 1. Januar 1982 in die „Kommission 
für Kultur zum Schutz des Kulturgutes" — „Kulturgut-
schutzkommission" — umgebildet. 
Dokument 38 

► Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Kul-
tur und dem Ministerium für Außenhandel vom 4. No-
vember 1982 
Das Ministerium für Kultur gestattet dem AHB Kunst 
und Antiquitäten GmbH die Ausfuhr von geschütztem 
Kulturgut. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 177 
Dokument 39 

► Vereinbarung zwischen der Kulturgutschutzkom-
mission und dem AHB Kunst und Antiquitäten GmbH 
vom November 1982 
Die Kulturgutschutzkommission und der AHB Kunst 
und Antiquitäten GmbH werden bei der Wahrung des 
Kulturgutes der DDR und dem Export in das sog. 
Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet (NSW) vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 178f. 
Dokument 40 

► Bericht des Magistrats von Berlin, Abteilung 
Finanzen — Steuern, über die Feststellungen im 
Ermittlungsverfahren gegen die Eheleute Lange vom 
15. November 1982 
Die Untersuchungen der Steuerfahndung sollen erge-
ben haben, daß die Eheleute Lange seit mindestens 
zehn Jahren einen umfangreichen Handel mit Anti-
quitäten und Briefmarken betrieben haben. 
Fundstelle: MAT A 180, Bd. 2 
Dokument 41 

► Urteil des Bezirksgerichts Potsdam — II BS 13/82 — in  der Strafsache gegen die Eheleute Schwarz wegen 
Steuerverkürzung vom 2. Dezember 1982 
Das Bezirksgericht Potsdam verurteilt Werner 
Schwarz zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 
6 Monaten und zur Zahlung einer Zusatzgeldstrafe in 
Höhe von 100 000 Mark sowie die Ehefrau Barbara 
Schwarz zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 
4 Monaten unter Auferlegung einer Bewährungszeit 
von 2 Jahren und 6 Monaten. 
Fundstelle: MAT B 74 
Dokument 42 

1983 

► Notarieller Schenkungsvertrag zwischen der Kunst 
und Antiquitäten GmbH und dem Rat des Bezirkes 
Dresden vom 4. Mai 1983 
Die Kunst und Antiquitäten GmbH schenkt dem Rat 
des Bezirkes Dresden das ehemalige Grundstück der 
Eheleute Kath in Döbra. 
Fundstelle: MAT A 130 
Dokument 43 

► Schreiben des Gutachters Hans Gauß an den 
Minister für Kultur vom 27. Oktober 1983 
Der Sachverständige teilt mit, daß gegen die Ausfuhr 
der Mustersammlung „Katzhütte" keine Bedenken 
bestehen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 204 
Dokument 44 

► Bericht des IM „ Neumann" über den bundesrepu-
blikanischen Antiquitätenhändler Henning Busch-
mann vom 8. November 1983 
Der IM berichtet über den Transport von Kunst und 
Antiquitäten in die USA bzw. nach Kanada. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 1154 
Dokument 45 

► Schreiben von Joachim Farken u. a. an Dr. Schalck-
Goldokowski vom 2. Dezember 1983 
Die Mitarbeiter der Kunst und Antiquitäten GmbH 
bekunden die Zustimmung zu den Beschlüssen der 
7. Tagung des ZK der SED und werden deshalb ihre 
Leistungskraft noch weiter erhöhen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 46 a, S. 349 
Dokument 46 
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► Schreiben von Dr. Schalck-Golodkowski an Joa-
chim Farken vom 5. Dezember 1983 
Dr. Schalck-Golodkowski erwartet von allen Mitar-
beitern der Kunst und Antiquitäten GmbH, „daß sie im 
sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 35. Jahresta-
ges der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik eine anspruchsvolle Überbietung des Planes 
1984 gewährleisten". 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 46 a, S. 346f. 
Dokument 47 

1984 

► Bericht in der Kunstzeitschrift „art ", Verlag Gruner 
& Jahr, Hamburg, S. 72 ff.,  „Das Kunst-Stück der DDR 
— Wie ein Staatseigener Betrieb Bilder und Antiqui-
täten zu Devisen macht" vom Februar 1984 
Der Artikel beschreibt die Geschäftspraktiken der 
Kunst und Antiquitäten GmbH. 
Dokument 48 

► Vermerk der Kulturgutschutzkommission des Mi-
nisteriums für Kultur an den Minister für Kultur zur 
Kenntnisnahme für Joachim Farken vom 9. April 
1984 
Der Vermerk behandelt die Zusammenarbeit mit der 
Kunst und Antiquitäten GmbH hinsichtlich des Tau-
sches und Verkaufs von geschütztem und nichtge-
schütztem Kulturgut. 
Fundstelle: MAT A 5, A e E 1 
Dokument 49 

► Schreiben von Joachim Farken u. a. an Dr. Schalck

-

Golodkowski vom 21. November 1984 
Farken teilt Dr. Schalck-Golodkowski mit, daß die 
Mitarbeiter der Kunst und Antiquitäten GmbH Bei-
träge zur Erfüllung der vom X. Parteitag der SED und 
vom 10. FDGB-Kongreß gestellten Aufgaben leisten 
werden. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 46 a, S. 200f. 
Dokument 50 

1985 

► Schreiben der Staatlichen Finanzrevision — 
Inspektion Rostock — an den Betriebsdirektor des 
VEB (k) Antikhandel Pirna vom 11. April 1985 
Die Finanzinspektion bittet um Namen und Anschrif-
ten der Bürger der Stadt S tralsund, die seit dem 
1. Januar 1983 Antiquitäten angeboten oder verkauft 
haben. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 46 a, S. 120 
Dokument 51 

► Ersuchen des Rates des Bezirkes Leipzig, Abtei-
lung Finanzen und Steuern, an die Kunst und Antiqui-
täten GmbH vom 23. Juli 1985 
Die Steuerfahndung begehrt Auskunft, ob bestimmte 
Bürger der Stadt Leipzig über die Kunst und Antiqui-
täten GmbH Briefmarken oder andere postalische 
Belege eingeliefert haben. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 45, S. 210f. 
Dokument 52 

► Schreiben von Dr. Schalck-Golodkowski an Joa-
chim Farken vom 13. August 1985 
Dr. Schalck-Golodkowski informiert Joachim Farken, 
daß der VEB Philatelie Wermsdorf dem Bereich Kom-
merzielle Koordinierung direkt unterstellt wird. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 36, S. 242 
Dokument 53 

► Vermerk einer Mitarbeiterin der Kunst und Anti-
quitäten GmbH über die Beratung mit der Kunst-
schutzkommission am 2. August 1985 vom 13. August 
1985 
Der Vermerk befaßt sich u. a. mit der Aufhebung des 
Kunstschutzbeschlusses für die Reste der „Eisenbahn-
sammlung Gaudlitz". 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 101, S. 148 
Dokument 54 

► Schreiben von Joachim Farken an Dr. Schalck

-

Golodkowski vom 2. Dezember 1985 
Farken stellt die gegenwärtigen Beziehungen zwi-
schen dem AHB Kunst und Antiquitäten GmbH und 
dem VEB (k) Antikhandel Pirna dar. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 54, S. 231 
Dokument 55 

1986 

► Schlußbericht der Bezirksverwaltung Leipzig, Be-
reich Fahndungswesen, Abteilung II, vom 25. März 
1986. 
Die Zollverwaltung beschuldigt Herrn Wurm, gegen 
zollrechtliche Bestimmungen verstoßen zu haben. 
Fundstelle: Mat A 105, Bd. 3, S. 277 ff. 
Dokument 56 

► Schreiben von Joachim Farken an Dr. Schalck

-

Golodkowski vom 6. Mai 1986 
Farken gibt Auskunft über die in Besitz der Kunst und 
Antiquitäten GmbH befindlichen Werke des Malers 
Albert Ebert. 
Fundstelle: MAT D, Bd. 2 
Dokument 57 

► Urteil der Strafkammer des Kreisgerichts Dessau —
S 93/86-ö-111-5-86 — in der Strafsache gegen Jürgen 
Wurm vom 9. Mai 1986 
Jürgen Wurm wird zu einer vierjährigen Freiheits-
strafe  verurteilt. 
Fundstelle: MAT A 105, Bd. 3 
Dokument 58 

► Vereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Außenhandel, Bereich Kommerzielle Koordinierung, 
und dem Ministerium für Kultur vom 14. Mai 1986 
Die Verhandlungspartner vereinbaren, durch den 
Export in das sog. Nichtsozialistische Wirtschaftsge-
biet (NSW) außerhalb der staatlichen Planauflage 
zusätzliche Devisen für die Volkswirtschaft zu 
erschließen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 72 ff. 
Dokument 59 

► Kommissionsvertrag zwischen Elisabeth Wett und 
der Kunst und Antiquitäten GmbH vom 15. Mai 
1986 
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Frau Wett übergibt der Kunst und Antiquitäten GmbH 
Gegenstände mit dem Auftrag, einen höchstmögli-
chen Verkaufserlös zu erzielen. 
Fundstelle: Mat A 125, Bd. 18, S. 64 
Dokument 60 

► Bericht über Heinrich Bartels, Geschäftsführer der 
Firma Sabatier Antiquitäten GmbH, vom 26. Mai 
1986 
In dem Bericht werden die Geschäftsverbindungen 
der Kunst und Antiquitäten GmbH zur Firma Sabatier 
dargestellt. 
Fundstelle: Mat A 125, Bd. 52 II, S. 270 
Dokument 61 

► Protokoll über die Planverteidigung 1987 der Kunst 
und Antiquitäten GmbH vom 19. September 1986 
Das Protokoll berichtet über die voraussichtliche 
Erfüllung des Planes 1986 und denPlanentwurf für das 
Jahr 1987. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 43 a II, S. 329 ff. 
Dokument 62 

► Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Berlin — 4 0 238/86 — vom 10. Dezember 1986 in dem 
Rechtsstreit des Restaurators Werner Schwarz gegen 
die Firma Antik-Shop, Antiquitätengalerie GmbH & 
Co, Handels KG 
Die Firma Antik-Shop, Antiquitätengalerie GmbH & 
Co, Handels KG von Konsul Böttger wird verurteilt, 
die sich in ihrem Besitz befindliche Uhr an  Werner 
Schwarz herauszugeben. 
Fundstelle: Mat A 142, Bd. 27, S. 104 
Dokument 63 

► Stellungnahme von Joachim Farken zu einer Ver-
öffentlichung in „ Der Tagesspiegel" vom 15. Dezem-
ber 1986 
In der Stellungnahme wertet Farken das Urteil des 
Landgerichts Berlin als politischen Ang riff gegen die 
DDR. 
Fundstelle: Mat A 142, Bd. 27, S. 96 
Dokument 64 

1987 

► Informationsbrief 1/87 des Ministeriums der Finan-
zen, Abt. Steuern und Abgaben, vom 26. Januar 
1987 
In dem Informationsbrief werden unter Punkt 23 
Kriterien für die Abgrenzung der steuerfreien Samm-
lertätigkeit von der steuerpflichtigen selbständigen 
Handelstätigkeit aufgestellt. 
Fundstelle: Sammlung von Rechtsvorschriften der 
bisherigen DDR für Veranlagungen zur ESt, KSt, 
GewSt, HdwSt und VSt bis 1990. M 80272; herausge-
geben vom Bundesministerium für Finanzen, Bonn 
1990. 
Dokument 65 

► Vereinbarungen zwischen der Kunst und Antiqui-
täten GmbH mit dem Magistrat von Berlin vom 5. Mai 
1987, dem Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt und dem 
Rat des Bezirkes Leipzig vom 21. März 1987 
Die Verhandlungspartner vereinbaren die Aufteilung 
der „Valutaerlöse". 

Fundstelle: MAT A 12, Bd. 16 
Dokument 66 

► Berufungsurteil des Kammergerichts Berlin — 17 U 
492/87 — in  dem Rechtsstreit des Restaurators Werner 
Schwarz gegen die Firma Antik-Shop, Antiquitäten-
galerie GmbH & Co, Handels KG vom 29. September 
1987 in NJW 1988, S. 341 ff. 
Die Berufung der Firma Antik-Shop, Antiquitätenga-
lerie GmbH & Co, Handels KG wird zurückgewie-
sen. 
Dokument 67 

► Stellungnahme von Joachim Farken zur Veröffent-
lichung in der „ Berliner Morgenpost" vom 2. Novem-
ber 1987 
Die Kunst und Antiquitäten GmbH beauftragt RA 
Irmscher, die Firma Antik-Shop, Antiquitätengalerie 
GmbH & Co, Handels KG von Konsul Böttger im 
Berufungsverfahren zu unterstützen. 
Fundstelle: MAT 142, Bd. 27, S. 76 
Dokument 68 

► Stellungnahme des Leiters der Arbeitsgruppe 
BKK, Meinel, zur Veröffentlichung in der „ Berliner 
Morgenpost" vom 3. November 1987 
Für Meinel widerspricht das Urteil des Kammerge-
richts Berlin (West) dem zwischen der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen 
Grundlagenvertrag. 
Fundstelle: MAT A 142, Bd. 27, S. 72 ff. 
Dokument 69 

1988 

► Schreiben des Generaldirektors des Staatlichen 
Kunsthandels an das Ministerium für Kultur vom 
5. Januar 1988 
Die Möglichkeit der Lieferung von Antiquitäten durch 
DDR-Antiquitätengalerien soll beraten werden. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 10.2, S. 445 
Dokument 70 

► Arbeitsrichtlinie-AT-Geschäft von Joachim Farken 
mit Inkraftsetzungswirkung vom 1. März 1988 
Die Kunst und Antiquitäten GmbH tauscht Kraftfahr-
zeuge gegen Antiquitäten. 
Fundstelle: MAT D, Bd. 2 
Dokument 71 

► Rechnung der Kunst und Antiquitäten GmbH an 
das Ministerium für Außenhandel, Bereich Kommer-
zielle Koordinierung, Dr. Schalck-Golodkowski, vom 
24. Juni 1988 
Farken bittet um Begleichung der Rechnung für drei 
Bilder. 
Fundstelle: MAT D, Bd. 2 
Dokument 72 

► Schreiben von Joachim Farken an Manfred Seidel 
vom I. September 1988 
Farken informiert Seidel, daß etwa 1 000 Gemälde, 
Grafiken bzw. Zeichnungen der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden an den AHB Kunst und Antiqui-
täten ausgeliefert werden. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 190f. 
Dokument 73 
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► Urteil des Bundesgerichtshofs IX ZR 163/87 in dem 
Rechtsstreit der Firma Antik-Shop, Antiquitätengale-
rie GmbH & Co, Handels KG gegen Werner Schwarz 
vom 22. September 1988 in NJW 1989, S. 1352 f. 
Der Revision der Firma Antik-Shop, Antiquitätengale-
rie GmbH & Co, Handels KG gegen die Entscheidung 
des Kammergerichts Berlin wird stattgegeben. 
Dokument 74 

► Vertrag zwischen der Kunst und Antiquitäten 
GmbH und Erika Marklein vom 30. Dezember 1988 
Erika Marklein erhält von der Kunst und Antiquitäten 
GmbH für die Lieferung diverser Bücher ein Kraftfahr-
zeug. 
Fundstelle: MAT B 53 
Dokument 75 

1989 

► Dienstanweisung Nr. 1/89 des Ministerrates der 
DDR, Ministerium für Staatssicherheit, zur vorbeu-
genden Verhinderung, Aufklärung und Bekämpfung 
der mit Schmuggel und Spekulation im Zusammen-
hang stehenden operativ bedeutsamen Straftaten und 
anderen Handlungen vom 4. Januar 1989 
Fundstelle: MAT B 107 
Dokument 76 

► Schreiben von Johannes Winkler, Stellvertreter 
des Generaldirektors der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden, an das Ministerium für Kultur, HA 
Planung und Finanzen, vom 16. Mai 1989 
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden liefern 
Gemälde an das Ministerium für Kultur. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 192 
Dokument 77 

► Vermerk von Rechtsanwalt Dr. Vogel über eine 
Beratung mit dem Vorsitzenden der Kulturgutschutz-
kommission vom 9. Juni 1989 
Die Kulturgutschutzkommission strebt an, daß der 
AHB Kunst und Antiquitäten GmbH eigenständig 
prüft, ob sich unter den für den Export vorgesehenen 
Waren zur Ausfuhr Kulturgut der sog. Kategorie I und 
der Spitze der sog. Kategorie II befindet. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 10, S. 87f. 
Dokument 78 

► Schreiben einer Mitarbeiterin der Kunst und Anti-
quitäten GmbH an die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden vom 31. Juli 1989 
Die Mitarbeiterin informiert, daß der Verkauf der von 
den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zur Ver-
fügung gestellten Gemälde erfolgt ist. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 193 
Dokument 79 

► Schreiben des Direktors des VEB Wermsdorf an 
Joachim Farken vom 8. August 1989 
Der Direktor des VEB Wermsdorf regt an, während der 
Zeitdauer einer in Budapest stattfindenden internatio-
nalen Mineralienbörse die Zollkontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu verstärken und von DDR

-

Sammlern mitgeführte Minera lien zu beschlagnah-
men. 
Fundstelle: Mat A 125, Bd. 45, S. 64 
Dokument 80 

► Vermerk von Rechtsanwalt Dr. Vogel über ein 
Gespräch mit dem Stellvertreter des Generaldirektors 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vom 
14. August 1989 
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden beabsich-
tigen, die Aussonderungen aus den Depots „Alter 
Meister" fortzusetzen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 198f. 
Dokument 81 

► Schreiben des Ministers für Kultur an den Minister 
für Außenhandel vom 15. August 1989 
Der Minister für Kultur informiert, daß eine regelmä-
ßige Überprüfung des Warenbestands seitens der 
Sachverständigen der Museen nicht mehr möglich ist, 
und schlägt vor, diese der Kunst und Antiquitäten 
GmbH zu übertragen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56/57, 1, S. 83f., 149f., 
151 ff. 
Dokument 82 

► Schreiben von Dr. Schalck-Golodkowski an den 
Minister für Kultur vom 21. August 1989 
Dr. Schalck-Golodkowski vertritt den Standpunkt, 
daß im Interesse der Wahrung des Kulturgutschutzge-
setzes nicht darauf verzichtet werden kann, daß die 
Kulturgutschutzkommission regelmäßig beim AHB 
Kunst und Antiquitäten prüft, ob bei den zur Ausfuhr 
vorgesehenen Exportwaren Kulturgut der sog. Kate-
gorie I und der Spitze der sog. Kategorie II vorhanden 
ist. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56/57, 1, S. 163f. 
Dokument 83 

► Stellungnahme zum Schreiben des Ministers für 
Kultur an den Vorsitzenden des Ministerrates, Genos-
sen Willi Stoph, durch Joachim Farken vom 21. August 
1989 
Die im Schreiben des Ministeriums für Kultur angege-
bene Größenordnung von jährlich 2 bis 3 Mio. Kultur-
gütern der sog. Kategorien I und II, die durch die Kunst 
und Antiquitäten GmbH verlorengingen, entspreche 
nicht den Tatsachen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 10 
Dokument 84 

► Schreiben von Joachim Farken an die Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden vom 7. November 1989 
Farken nimmt Stellung zur Kritik an dem Export der 
von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden über-
nommenen Gemälde. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 56, S. 200 
Dokument 85 

► Schreiben von Joachim Farken an den Minister für 
Kultur, Genossen Dr. Dietmar Keller, vom 1. Dezem-
ber 1989. 
Farken unterbreitet Vorschläge, wie die wirtschaftli-
che Tätigkeit der Kunst und Antiquitäten GmbH 
fortgeführt werden kann. 
Fundstelle: Mat D, Bd. 2 
Dokument 86 

► Schreiben der Kunst und Antiquitäten GmbH an 
Dieter Marklein vom 15. Dezember 1989 
Dieter Marklein erhält 8 000 Mark von der Kunst und 
Antiquitäten GmbH aus der Rückabwicklung eines 
Tauschvertrages erstattet. 
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Fundstelle: MAT B 53 
Dokument 87 

► Schreiben von Joachim Farken an den VEB Ver-
steigerung- und Gebrauchtwarenhaus Leipzig vom 
29. Dezember 1989. 
Der Export von Antiquitäten und Gebrauchtwaren 
wird zum 22. November 1989 eingestellt. 
Fundstelle: Mat D, Bd. 2 
Dokument 88 

1990 

► Schreiben des Ministers für Außenwirtschaft, 
Dr. Gerhard Beil, an den Minister für Kultur, Dr. 
Dietmar Keller, vom 5. Februar 1990 
Dr. Beil teilt mit, daß im Interesse der Arbeitsplatzsi-
cherung für die Mitarbeiter der ehemaligen Kunst und 
Antiquitäten GmbH die sofortige Neugründung eines 
Betriebs erforderlich sei. 
Fundstelle: Mat B 85 II 
Dokument 89 

► Vereinbarung zwischen der Kunst und Antiquitä-
ten GmbH i. L. und der Internationalen Beratungs-
und Vertriebsgesellschaft mbH vom 13. März 1990 
Die Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. übergibt 
bewegliche und unbewegliche Grundmittel sowie 
Arbeitsmittel an die Inte rnationale Beratungs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 90 

► Revisionsprotokoll über die Jahresabschluß prü-
lung der Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. vom 
22. März 1990 
Das Protokoll beinhaltet die Ergebnisse der vom 
Ministerium für Außenwirtschaft angeordneten Bi-
lanzprüfung für das Jahr 1989. 
Fundstelle: Mat A 52, Bd. 2 
Dokument 91 

► Schreiben der „ Valutakontrollgruppe” des Mini-
steriums der Finanzen und Preise an die Kunst und 
Antiquitäten GmbH vom 27. März 1990 
Mängel im Rechnungswesen werden offengelegt. 
Fundstelle: MAT A 52, Bd. 3, S. 149 ff. 
Dokument 92 

► Schreiben von Prof. Dr. Gerstenberger an die 
Liquidatorin des AHB Kunst und Antiquitäten GmbH, 
Irene Arndt, vom 31. Mai 1990 
Prof. Dr. Gerstenberger benennt Voraussetzungen für 
die Übertragung der Grundmittel der Firma Kunst und 
Antiquitäten GmbH i. L. auf die Internationale Bera-
tungs- und Vertriebsgesellschaft mbH. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 93 

► Abschlußbericht der Kommission zur Untersu-
chung von Kunstverkäufen der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden vom 11. Juni 1990 
Der Bericht befaßt sich mit den Verkäufen von „nicht 
museumswürdigen" Gemälden des 19. und 20. Jahr-
hunderts aus den sog. „Schloßbergungsbeständen" 
durch die Kunst und Antiquitäten GmbH. 

Fundstelle: MAT B 78 
Dokument 94 

► Sachstandsbericht zu den Ermittlungen gegen die 
Kunst und Antiquitäten GmbH Mühlenbeck (Az: 
GStA d. DDR 111-31/90)  vom 5. Juli 1990 
Es wird die Bildung einer zentralen Aufklärungskom-
mission empfohlen. 
Fundstelle: MAT A 5, Bd. 1, S. 2 ff. 
Dokument 95 

► Kontoauszüge der Deutschen Handelsbank vom 
23. August 1990 und 27. August 1990 
Das Konto der Internationalen Beratungs- und Ver-
triebsgesellschaft mbH wird mit 375 000 DM bela-
stet. 
Fundstelle: MAT D, Bd. 2 
Dokument 96 

► Schreiben der Internationalen Beratungs- und Ver-
triebsgesellschaft mbH an den Direktor des Zentrums 
für Kunstausstellungen der DDR vom 27. August 
1990 
Näcke und Kopmann informieren, daß die im Gesell-
schaftervertrag vom 13. März 1990 festgelegten Auf-
gaben durch die Internationale Beratungs- und Ver-
triebsgesellschaft mbH nicht erfüllt werden konn-
ten. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 97 

► Erklärung der Geschäftsführer der Internationalen 
Beratungs- und Vertriebsgesellschaft mbH vom 
27. August 1990 
Die Geschäftsführer überweisen einen Betrag in Höhe 
von 375 000 DM auf das Geschäftskonto der Firma 
Schwaß & Co Handelsgesellschaft mbH. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 98 

► Notarielle Beurkundung des Kauf- und Abtre-
tungsvertrages bzgl. der Internationalen Beratungs-
und Vertriebsgesellschaft mbH vom 27. August 
1990 
Die Geschäftsanteile der Internationalen Beratungs- 
und Vertriebsgesellschaft mbH werden an H ans-
Jürgen Schwaß als Geschäftsführer der Firma Schwaß 
& Co Handelsgesellschaft mbH verkauft. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 99 

► Notarielle Erklärung von Hans-Jürgen Schwaß, 
Karlheinz Näcke und Hans Kopmann vom 6. Septem-
ber 1990 
Die Erklärenden schließen einen Treuhandvertrag. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 100 

► Generalmietvertrag zwischen der Firma Interna-
tionale Beratungs- und Vertriebsgesellschaft mbH 
und der Firma Iwanter Transporte GmbH vom 11. De-
zember 1990 
Die Iwanter Transport GmbH erhält ein unbefristetes 
Nutzungsrecht über das ehemalige Grundstück der 
Firma Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. in Mühlen

-

beck zu einem monatlichen Mietzins in Höhe von 
50 868 DM. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 101 
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1991 

► Schreiben von der Internationalen Beratungs- und 
Vertriebsgesellschaft mbH an die Liquidatorin der 
Kunst und Antiquitäten GmbH i. L. vom 3. Januar 
1991 
Das Schreiben betrifft die Kündigung einer Nutzungs-
vereinbarung vom 13. März 1990. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 102 

► Beschluß des Bundesverfassungsgerichts — II BvR 
1616/88 — zur Verfassungsbeschwerde des Werner 
Schwarz gegen das Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 22. September 1988 — IX ZR 263/87 — vom 
9. Januar 1991 
Die Verfassungsbeschwerde von Werner Schwarz 
wird nicht zur Entscheidung angenommen. 
Dokument 103 

► Notarielle Erklärungen von Hans-Jürgen Schwaß, 
Karlheinz Näcke und Hans Kopmann vom 25. Januar 
1991 
Das bestehende Treuhandverhältnis wird unter völli-
ger Entlastung des Treuhänders Hans-Jürgen Schwan 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst. 
Fundstelle: MAT B 85 
Dokument 104 

► Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Deutschen Bundestages über die Rechtswirksamkeit 
des Erwerbs von Antiquitäten in der ehemaligen DDR 
vom 10. Dezember 1991. 
Fundstelle: Mat D, Bd. 2 
Dokument 105 

► Undatierte Dokumente 

► Bericht über die Firma Kath 
Das Ministerium für Außenwirtschaft beabsichtigt, 
das Geschäft der Firma Kath zu übernehmen. 
Fundstelle: MAT A 121, BKK, Bd. 808 
Dokument 106 

► Vereinbarung zur Verwertung eingezogener Ge-
genstände zwischen dem Ministerium des Innern und 
dem Ministerium für Außenhandel, Bereich Kommer-
zielle Koordinierung 
Die Vereinbarung umfaßt die Verfahrensweise zur 
Verwertung eingezogener Gegenstände, die sich im 
Bereich des Ministeriums des Innern befinden. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 46 b, S. 407 ff. 
Dokument 107 

► Bericht zur perspektivischen Entwicklung des AHB 
Kunst und Antiquitäten GmbH bis 1995 
Finanzquellen und Absatzlinien werden erläutert. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 43 a, S. 44 ff. 
Dokument 108 

► Schreiben von Joachim Farken an Manfred Sei-
del 
Das Schreiben betrifft die Mitwirkung des VEB (k) 
Antikhandel Pirna bei Haushaltsauflösungen. 
Fundstelle: MAT A 125, Bd. 45 b, S. 39 
Dokument 109 

Erläuterungen zu den Fundstellen 

► MAT A 5, 2 Js 7/90, ORG 
Akten der Staatsanwaltschaft beim Kammergericht 
Berlin; Ermittlungsakten 2 Js 7/90 (Sammelverfahren 
Kommerzielle Koordinierung). 

► MAT A 5, 2 Js 7/90, Bewo 
Akten der Staatsanwaltschaft beim Kammergericht 
Berlin; Beweismittelordner 2 Js 7/90 (Sammelverfah-
ren Kommerzielle Koordinierung). 

► MAT A 12 
Übersendungsschreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 30. Juli 1991: Akten des Ministe riums 
der Finanzen der ehemaligen DDR. 

► MAT A 52 
Übersendungsschreiben des Bundesrechnungshofes 
vom 3. September 1991: Unterlagen der Staatlichen 
Finanzrevision der DDR. 

► MAT A 71 
Übersendungsschreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 17. Oktober 1991: Akten des Ministeri-
ums für Außenhandel (MAH) der ehemaligen DDR 
aus Beständen des Bundesarchivs — Außenstelle 
Coswig — („Coswig-Akten"), hier: Akten der Haupt-
abteilung II, Bände 725 und 728. 

► MAT A 77 
Übersendungsschreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 24. Oktober 1991: „Coswig-Akten"; 
hier: Hauptabteilung II, Bd. 719 (Kunst und Antiquitä-
ten, KuA). 

► MAT A 98 
Akten des Bundesministeriums der Finanzen vom 
9. Dezember 1991: Schriftstücke der Bezirksverwal-
tung Rostock zum Vorgang Dieter Möller. 

► MAT A 105 
Akten des Ministeriums der Justiz des Landes Sach-
sen-Anhalt, Magdeburg vom 3. Januar 1992: Akten 
der Staatsanwaltschaft Dessau be tr. Zollstrafverfah-
ren Jürgen Wurm. 

► MAT A 121 
Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR vom 
19. Februar 1992: Akten aus dem Bestand der Arbeits-
gruppe BKK des ehemaligen Ministeriums für Staats-
sicherheit. 

► MAT A 124 
Unterlagen der Senatsverwaltung für Finanzen, Ber-
lin vom 13. Februar 1992: Fahndungsakten Dr. Peter 
Garcke. 

► MAT A 125 
Akten des Bundesministeriums der Finanzen vom 
17. Februar 1992: Akten aus dem Bestand des ehema-
ligen KuA-Lagers Mühlenbeck. 

► MAT A 130 
Unterlagen von Prof. Dr. Wolfg ang Vogel vom 21. Fe-
bruar 1992: Handakten aus dem Bestand der Rechts-
anwaltskanzlei Prof. Dr. Wolfgang Vogel. 
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►MAT A 142 
Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR vom 
9. April 1992: Akten der Arbeitsgruppe BKK des 
ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit und 
Personenakten. 

► MAT A 148 
Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR vom 
28. April 1992: Akten der Arbeitsgruppe BKK des 
ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit und 
Personenakten. 

► MAT  A 180 
Unterlagen der Senatsverwaltung für Finanzen, Ber-
lin: Steuerakten Ehepaar Lange. 

► MAT B 34 
Unterlagen des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 30. August 1991. 

► MAT B 53 
Unterlagen von Dieter Marklein: 
Dokumente betr. Tausch von Antiquitäten gegen 
Kraftfahrzeuge. 

► MAT B 78 
Abschlußbericht der Kommission zur Untersuchung 
von Kunstverkäufen der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden vom 11. Juni 1990. 

► MAT B 85 
Unterlagen von Horst Plokarz (Liquidator KuA) vom 
23. März 1992: Schriftstücke be tr . Verkaufserlöse 
Internationale Beratungs- und Vertriebsgesellschaft 
mbH 1990. 

► MAT B 107 
Unterlagen des Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR vom 7. September 1992: Dienstanweisung 
Nr. 1/89 vom 4. Januar 1989. 

► MAT D 
Ausschußinterne Dokumentation. 

Die Abkürzung MAT A verweist auf Mate rialien, die 
vom 1. Untersuchungsausschuß „Kommerzielle Koor-
dinierung" auf der Grundlage eines Beweisbeschlus-
ses beigezogen wurden. 

Die Abkürzung MAT B verweist dagegen auf Mate-
rialien, die ohne Beweisbeschluß in die Arbeit des 
1. Untersuchungsausschusses Eingang fanden. 

Die Abkürzung MAT D verweist auf eine ausschuß

-

interne Dokumentation. 

Die Abkürzungen ORG (Organisation) und Bewo 
(Beweismittelordner) beziehen sich auf die Akten der 
Staatsanwaltschaft beim Kammergericht Berlin. 
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B. Texte der Dokumente 
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